
P . b . b . Erscheinungsort Wien, Verlagspostamt 1030 Wien

2711

Jahrgang 1985 Ausgegeben am 30. August 1985 153. Stück

3 5 5 . Verordnung: Lehrpläne für die Bildungsanstalt für Erzieher; Bekanntmachung der Lehrpläne für
den Religionsunterricht an dieser Schule

355. Verordnung des Bundesministers für
Unterricht, Kunst und Sport vom 12. April
1985 über die Lehrpläne für die Bildungsan-
stalt für Erzieher; Bekanntmachung der Lehr-
pläne für den Religionsunterricht an dieser

Schule

ARTIKEL I

Auf Grund des Schulorganisationsgesetzes,
BGBl. Nr. 242/1962, zuletzt geändert durch das
Bundesgesetz BGBl. Nr. 271/1985, insbesondere
dessen §§ 6 und 104, wird verordnet:

Für die Bildungsanstalt für Erzieher und ihre
Sonderformen werden die in den jeweils angeführ-
ten Anlagen enthaltenen Lehrpläne (mit Ausnahme
der Lehrpläne für den Religionsunterricht) erlas-
sen:

1. Lehrplan der Bildungsanstalt für Erzieher
(Anlage I),

2. Lehrplan des Kollegs an Bildungsanstalten für
Erzieher (Anlage II),

3. Lehrplan des Lehrganges zur Ausbildung von
Erziehern zu Sondererziehern (Anlage III).

ARTIKEL II

Auf Grund des § 7 Abs. 1 des Bundeslehrer-Lehr-
verpflichtungsgesetzes, BGBl. Nr. 244/1965,
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl.
Nr. 551/1984, werden die Unterrichtsgegenstände
der in den Anlagen enthaltenen Lehrpläne, soweit
sie nicht schon in den Anlagen 1 bis 6 leg. cit.
erfaßt sind, im Einvernehmen mit dem Bundes-
kanzler und dem Bundesminister für Finanzen in
die in der Rubrik „Lehrverpflichtungsgruppe" der
Stundentafel der Lehrpläne angeführten Lehrver-
pflichtungsgruppen eingereiht. Hinsichtlich jener
Unterrichtsgegenstände, die bereits in den Anla-
gen 1 bis 6 leg. cit. erfaßt sind, wird in der Stunden-
tafel die Lehrverpflichtungsgruppe in Klammern
gesetzt.

ARTIKEL III

§ 1. Die Anlage I dieser Verordnung tritt (mit
Ausnahme der Lehrpläne für Religion) hinsichtlich
der 1. Klasse mit 1. September 1985, der 2. Klasse
mit 1. September 1986, der 3. Klasse mit 1. Septem-
ber 1987, der 4. Klasse mit 1. September 1988 und
der 5. Klasse mit 1. September 1989 in Kraft.

§ 2. Die Anlagen II und III dieser Verordnung
treten (mit Ausnahme der Lehrpläne für Religion)
hinsichtlich des 1. Semesters mit 1. September 1985,
des 2. Semesters mit 1. Feber 1986, des 3. Semesters
mit 1. September 1986 und des 4. Semesters mit
1. Feber 1987 in Kraft.

§ 3. Die Verordnung des Bundesministers für
Unterricht, mit welcher die Lehrpläne für den ein-
jährigen Lehrgang und für den zweijährigen Lehr-
gang der Bildungsanstalt für Erzieher erlassen wur-
den, BGBl. Nr. 153/1963, in der Fassung der Ver-
ordnung BGBl. Nr. 180/1969, tritt hinsichtlich des
einjährigen Lehrganges mit 31. August 1985 und
hinsichtlich des zweijährigen Lehrganges mit
31. August 1986 außer Kraft.

ARTIKEL IV

Bekanntmachung

Die in den Anlagen I bis III unter Abschnitt III
wiedergegebenen Lehrpläne für den Religionsun-
terricht wurden von den betreffenden Kirchen und
Religionsgesellschaften erlassen und werden hiemit
gemäß § 2 Abs. 2 des Religionsunterrichtsgesetzes,
BGBl. Nr. 190/1949, zuletzt geändert durch das
Bundesgesetz BGBl. Nr. 324/1975, bekanntge-
macht.

Moritz
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Anlage I

LEHRPLAN DER BILDUNGSANSTALT FÜR ERZIEHER
I. STUNDENTAFEL

(Gesamtstundenzahl und Stundenausmaß der einzelnen Unterrichtsgegenstände)
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II. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL UND
ALLGEMEINE DIDAKTISCHE GRUND-

SÄTZE

Die Bildungsanstalten für Erzieher haben im
Sinne des § 102 unter Bedachtnahme auf § 2 des
Schulorganisationsgesetzes die Aufgabe, die Schü-
ler zu Erziehern heranzubilden, die nach Berufsge-
sinnung, Berufswissen und Berufskönnen geeignet
sind, die Erziehungsaufgaben in Horten, Heimen
und Tagesheimstätten für Kinder und Jugendliche
sowie in der außerschulischen Jugendarbeit zu
erfüllen und sie zugleich zur Hochschulreife zu
führen.

In diesem Sinne sollen alle Unterrichtsgegen-
stände über die Vermittlung der fachspezifischen
Lerninhalte hinaus ihren Beitrag zur Förderung der
intellektuellen und sozialen Flexibilität sowie des
autonomen Denkens, der sprachlichen Wendigkeit,
der Kreativität, Emotionalität und Innovationsfä-
higkeit leisten und so die Schüler einerseits für die
Berufsausübung befähigen und andererseits zur
Studierfähigkeit führen.

III. LEHRPLÄNE FÜR DEN RELIGIONSUN-
TERRICHT AN DER BILDUNGSANSTALT

FÜR ERZIEHER

(Bekanntmachung gemäß § 2 Abs.2 des Religions-
unterrichtsgesetzes)

a) Katholischer Religionsunterricht

Wird gesondert bekanntgemacht.

b) Evangelischer Religionsunterricht

Bildungs- und Lehraufgabe:

Die Bildungsanstalt für Erzieher strebt ein dop-
peltes Ziel an: die Vermittlung höherer Allgemein-
bildung sowie die Ausbildung zum Beruf des Erzie-
hers in Horten, Heimen, Tagesheimstätten für Kin-
der und Jugendliche sowie in der außerschulischen
Jugendarbeit. Daher wird auch im Religionsunter-
richt eine Grundlegung im Sinne der Lehrpläne für
die allgemeinbildenden höheren Schulen zu bieten
sein, der eine berufsspezifische religionspädagogi-_
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sche Einführung folgen muß, die den zukünftigen
Erzieher befähigt, im Lebensvollzug christliche
Selbst- und Fremderziehung zu verwirklichen.

Lehrstoff:

1. K l a s s e (2 Wochenstunden):

Bibelkunde des Alten Testamentes: Das Alte
Testament als Buch der Kirche, als Glaubenszeug-
nis des Alten Bundes und als zeitgeschichtliches
Dokument. Die Entstehung des Alten Testamentes,
seine Weitergabe, seine literarische und künstleri-
sche Bedeutung.

Lektüre ausgewählter Abschnitte, Einführung in
das exegetische Erfassen der Texte und Einprägen
von grundlegenden Bibelstellen im Wortlaut.

Kirchenkunde: Pflege von Choral- und Psalmen-
gesang.

Katechetische Übungen (schriftlich und münd-
lich); didaktische Umsetzung der erarbeiteten Bil-
dungsinhalte.

2. K l a s s e (2 Wochenstunden):

Bibelkunde des Neuen Testamentes: Das Wort
Gottes in Jesus Christus und das Glaubenszeugnis
der Urkirche. Die Entstehung und Überlieferung
des neutestamentlichen Kanons.

Lektüre ausgewählter Abschnitte, Einführung in
das exegetische Erfassen der Texte und Einprägen
von grundlegenden Bibelstellen im Wortlaut.

Katechismus: Die Zusammenfassung der bibli-
schen Botschaft im Katechismus. Katechetische
Übungen (schriftlich und mündlich); didaktische
Umsetzung der erarbeiteten Bildungsinhalte.

3. K l a s s e (2 Wochenstunden):

Die Kirchengeschichte in Längsschnitten und
Themenkreisen.

Die Predigttexte und Lieder im Kirchenjahr.

Das Gebet des Herrn.

Das christliche Glaubenszeugnis in der bildenden
Kunst.

Katechetische Übungen (schriftlich und münd-
lich); didaktische Umsetzung der erarbeiteten Bil-
dungsinhalte.

4. K l a s s e (2 Wochenstunden):

Religionskunde. Die Offenbarung in Jesus Chri-
stus.

Die evangelische Glaubenslehre in Entfaltung
der Grundgedanken: Schöpfung, Erlösung und
Vollendung.

Vergleichende Konfessionskunde unter besonde-
rer Berücksichtigung der Ökumenischen Bewe-
gung.

Allgemeine Ethik: Versuch einer Lebensgestal-
tung.

Das Evangelium von Jesus Christus als Grund-
lage der Ethik; Daseinsgestaltung in den gott-
menschlichen und mitmenschlichen Grundbezie-
hungen.

Lektüre ausgewählter Stücke der Bekenntnis-
schriften und zu Gegenwartsproblemen.

Katechetische Übungen (schriftlich und münd-
lich); didaktische Umsetzung der erarbeiteten Bil-
dungsinhalte.

5. K l a s s e (2 Wochenstunden):

Grundfragen christlicher Erziehung (Erzie-
hungsrecht und -pflicht; religiöse Formung durch
Familie und Gesellschaft).

Religionspsychologie mit besonderer Berücksich-
tigung der Entwicklung im Kindes- und Jugendal-
ter.

Anleiten zum Erzählen biblischer Geschichten
und zum verständnisvollen Lesen biblischer Texte
in der Gemeinschaft.

Einfügen christlicher Kinder- und Jugendlieder
in den Tageslauf; Wecken der Freude am Kirchen-
lied.

Formen der Hausandacht in Familie und Heim-
gemeinschaft; das Gebet im Leben des Kindes und
Hinführung zur Teilhabe am Gebet und Gottes-
dienst der christlichen Gemeinde.

Das schwierige Kind als Aufgabe und Hilfe für
Erzieher und Gruppe.

Diakonische und missionarische Gegebenheiten
und Aufgaben der Kirche.

Einführung in die Technik der selbständigen
Weiterbildung.

Einführung in den religionspädagogischen
Aspekt der Freizeitpädagogik. Bedeutung und
Methode evangelischer Jugendarbeit.

Didaktische Grundsätze:

Bei der Erarbeitung des Lehrstoffes ist darauf zu
achten, daß neben der Darstellung des Lehrgutes
für die Schüler zugleich das Ziel im Auge behalten
wird, den zukünftigen Erzieher zu befähigen, die
erlernten Inhalte in entsprechender Form zu Inhal-
ten religiöser Erziehung der ihm einmal anvertrau-
ten Kinder und Jugendlichen zu machen. Daher
wird der gemeinsamen Erarbeitung des Lehrstoffes
im Gespräch (Seminar) neben dem Vortrag breiter
Raum zu geben sein, der dazu führt, daß in dem
Schüler die Urteils- und Entscheidungsfähigkeit
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geweckt und er angeleitet wird, die Inhalte kirchli-
cher Verkündigung in einer den Kindern und
Jugendlichen entsprechenden Form selbst darzu-
stellen. Dieses Prinzip ist in der 1. bis 4. Klasse
durchzuhalten und schließlich in der 5. Klasse zu
thematisieren und im Vollzug einzuüben.

c) Altkatholischer Religionsunterricht

Bildungs- und Lehraufgabe:

Der zukünftige Erzieher soll befähigt werden,
seinen Zöglingen zu zeigen, daß christlicher
Glaube und Realisierung christlicher Gebote nicht
nur zur Selbstverwirklichung und Sinnesfindung
beiträgt, sondern auch die mitmenschlichen Bezie-
hungen verbessert.

Der Unterricht muß daher christliche Selbst- und
Fremderziehung anstreben.

Lehrstoff:

1. K l a s s e (2 Wochenstunden):
— Bibelkunde des AT (als Buch der Kirche, als

zeitgeschichtliches Dokument).
— seine literarische und künstlerische Bedeu-

tung.
— Lesen ausgewählter Texte im Hinblick auf

die Verwendung bei der Betreuung von Kin-
dern und Jugendlichen (in Horten, Heimen,
Tagesheimstätten sowie in der außerschuli-
schen Jugendarbeit).

2. K l a s s e (2 Wochenstunden):

Bibelkunde des NT
— die „frohe Botschaft".
— Die Entstehung des NT.
— Trost und Hilfe.
— Lesen ausgewählter Texte.
— Vergleichen von Bibelstellen.
— Didaktische Hinweise für die Verwendung in

der Arbeit mit Jugendlichen.
— Das Evangelium im Hl. Amt im Laufe des

Kirchenjahres.

3. K l a s s e (2 Wochenstunden):

Aus der Kirchengeschichte (Urkirche — die
ersten Konzile — Kirchenspaltungen — Reforma-
tion — die Entstehung der altkath. Kirche).

— Die Verfassung der altkath. Kirche.
— Die Gemeinden in Österreich.

Lieder und Gebete.
Das Hl. Amt der Gemeinde.

4. K l a s s e (2 Wochenstunden):
— Vergleichende Konfessionskunde — Die

ökumenische Bewegung.
— Die gemeinsamen Grundlagen: Evangelium,

Gebet des Herrn, Glaubensbekenntnis.
— Das Evangelium als Grundlage der Ethik und

mitmenschlicher Beziehungen.

— Lektüre ausgewählter Kapitel (zu Problemen
in der Gemeinschaft, Gegenwartsprobleme).

5. K l a s s e (2 Wochenstunden):
— Grundfragen christlicher Erziehung (christli-

che Erziehung in der Familie).
— Das Gebet in der Familie, Hausandacht.
— Religionspsychologie mit besonderer Berück-

sichtigung des Kindes- und Jugendalters.
— Christliche Sexualerziehung.
— Das behinderte Kind in Familie, Schule und

Kirchengemeinde — Betreuung der Senio-
ren.

— Probleme der Freizeitgestaltung.

Didaktische Grundsätze:

Die im allgemeinen geltenden didaktischen
Grundsätze sind auch in diesem Schultyp im Reli-
gionsunterricht anzuwenden, wobei dem Gespräch
bzw. der Seminar- und Gruppenarbeit breiter
Raum zu gewähren ist, um in den Schülern Urteils-
und Entscheidungsfähigkeit zu wecken. Bei der
Auswahl der Methode soll beachtet werden, daß
nicht nur Stoffinhalte zu vermitteln sind, sondern
daß der Unterricht zu christlichen Werthaltungen
führen soll.

IV. BILDUNGS- UND LEHRAUFGABEN DER
EINZELNEN UNTERRICHTSGEGEN-
STÄNDE, AUFTEILUNG DES LEHRSTOFFES
AUF DIE EINZELNEN SCHULSTUFEN
(KLASSEN), DIDAKTISCHE GRUNDSÄTZE

A. PFLICHTGEGENSTÄNDE

PÄDAGOGIK

(einschließlich Pädagogische Psychologie, Pädago-
gische Soziologie, Philosophie)

Bildungs- und Lehraufgabe:

Ziel des Unterrichtes ist es, die Schüler mit päd-
agogischen Aussagesystemen, Begriffen und
Arbeitsweisen soweit vertraut zu machen, daß sie
die für die Erziehung und Bildung von Heranwach-
senden relevanten Problemkreise erkennen, beur-
teilen und handlungstheoretisch bewältigen kön-
nen.

Die humanwissenschaftlichen Grundlagen der
Erziehung und Bildung, besonders jene der Päd-
agogischen Psychologie und Pädagogischen Sozio-
logie, sind den künftigen Erziehern so zu vermit-
teln, daß diese das individuelle Verhalten von Per-
sonen die dynamischen Prozesse innerhalb von
Gruppen verschiedenster Altersstufen und Zielset-
zungen sowie die Abhängigkeit des pädagogischen
Geschehens von anthropogenen Grundlagen, kom-
munikativen Regulationen wie sozio-kulturellen
Strukturen verstehen.

Die Schüler sollen grundlegende Voraussetzun-
gen für folgende Handlungs- und Denkebenen
erwerben: Zielsetzungs-, Begründungs- und Ent-
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Scheidungskompetenz in unterschiedlichen pädago-
gischen Situationen; Fähigkeit zur Reflexion über
die Wirksamkeit von pädagogischen Maßnahmen,
über den Einsatz von Erziehungs- und Bildungs-
mittel sowie über den Aufbau pädagogischer Pla-
nungen; Möglichkeit der Realitätsabschätzung von
pädagogischen Konzepten insbesondere von Pro-
jekten und Programmen im Bereich der Hort- und
Heimerziehung mit besonderer Akzentuierung der
Führung Jugendlicher.

Im Bereich der Philosophie sind die Schüler mit
den wesentlichen Problemen des Denkens und
Wertens und deren vielfältigen Lösungsversuchen"
unter besonderer Berücksichtigung ihrer Relevanz
für pädagogische Fragestellungen und Zielsetzun-
gen bekannt zu machen. Die Logik soll die Schüler
soweit mit den allgemeinen Denkformen vertraut
werden lassen, daß sie bewußter denken, die Rich-
tigkeit von Behauptungen beurteilen und sachliche
Argumentationsebenen selbständig finden können.

Durch Kenntnisse der Kulturanthropologie und
der Geschichte der Pädagogik angeregt, sollen die
Schüler in kritischer Auseinandersetzung mit Wert-
systemen und Normen verschiedener Kulturen und
Epochen zu einem selbständig strukturierten Welt-
und Menschenbild, zu persönlichen Standpunkten
innerhalb der pluralen Welt und zu Reflexion ihrer
aktuellen beruflichen Situation gelangen.

Einblicke in humanwissenschaftliche Fachlitera-
tur sollen die Schüler zu vertiefter Auseinanderset-
zung mit wissenschaftlichen Ergebnissen und zu
selbständigem Bildungserwerb befähigen.

Der gesamte Unterricht soll zur Achtung der
Würde des Menschen und seiner Entwicklung, zu
Toleranz und Wertschätzung jeglicher menschli-
cher Existenzform führen, damit dies in der Begeg-
nung mit jungen Menschen und im steten Bemühen
um die Verantwortbarkeit des eigenen pädagogi-
schen Handelns seinen Niederschlag finden kann.

Lehrstoff:

2. K l a s s e (2 Wochenstunden):

Erstes Kennenlernen und Abgrenzen des Unter-
richtsgegenstandes Pädagogik.

Überblick über die Institutionen der Erziehung
und Bildung unter besonderer Berücksichtigung
ihrer Wichtigkeit für das Leben der Schüler wie
ihrer pädagogischen Bedeutung.

Vertrautwerden mit grundlegenden Begriffen
pädagogischen Handelns.

Erste Einsichten in die Komplexität des Erzie-
hungsgeschehens (konstituierende Momente, Viel-
falt der im Erziehungsfeld wirkenden Kräfte)
durch Analyse konkreter Situationen aus dem
Erfahrungsbereich der Schüler wie Analyse erzie-
herischer Traditionen in Österreich, fallweise auch

von Erziehungspraktiken und Erziehungsweishei-
ten anderer Völker und Epochen.

Erste Einsicht in Motive und Ziele des Verhal-
tens, Handelns und Lernens, insbesondere in das
Wirken der Leistungsmotivation; Sensibilisierung
der Fremd- und Selbstbeobachtung; Gewinnen
eines angepaßten Anspruchsniveaus als Schüler.

Kennenlernen und Anwenden der Grundsätze
des Lernens (schülerzentrierte Bewältigung von
Lernproblemen, Lernstufen).

Erwerben von grundlegenden Kenntnissen über
das Spiel (Psychologie des Spiels: Begriff, Arten,
Entwicklung; Pädagogik des Spiels: Erziehung
zum Spiel, Erziehung und Bildung durch das Spiel,
Spielgaben, Formen der Spielführung).

Anbahnen des Verstehens berufsbezogener Fach-
sprache und der Kontakte mit berufsrelevanter
Fachliteratur. Im Zusammenhang damit erste Aus-
einandersetzung mit logisch-theoretischen Denk-
prozessen.

Schriftliche Arbeiten:

Zwei einstündige Schularbeiten im 1. Semester.

Eine einstündige und eine zweistündige Schular-
beit im 2. Semester.

3. K l a s s e (3 Wochenstunden):

Biologische Grundlagen des menschlichen Ver-
haltens und der menschlichen Entwicklung; grund-
legende Begriffe der Ethologie.

Entwicklungspsychologie des Kindes bis zum
Schulalter; Verlauf und Bedeutung der Entwick-
lung als Voraussetzungswissen für pädagogisches
Handeln und Verstehen; die Dimensionen der Ent-
wicklung; prä-, peri- und postnatale Fakten, die
Bedeutung des Säuglingsalters und der frühesten
Kindheit; erste Hinweise auf Auffälligkeiten in der
Entwicklung.

Fragen der Erziehung und Bildung des Men-
schen in der frühen Kindheit; Beziehungen, Pro-
zesse und Probleme in der Familie und in den Insti-
tutionen der Fremdversorgung; Perspektiven der
Kooperation zwischen Familie und ergänzender
Erziehungseinrichtung; die wichtigsten Fragen-
kreise der Kleinkindpädagogik; Kleinkindpädago-
gen in Geschichte und Gegenwart.

Grundbegriffe und Grundprobleme der Pädago-
gischen Psychologie unter Einbeziehung der wich-
tigsten Erkenntnisse der Allgemeinen Psychologie,
der Sozialpsychologie, der Motivationspsychologie,
der Lernpsychologie, der Tiefenpsychologie.

Grundbegriffe und Grundprobleme der Pädago-
gischen Soziologie: soziale Person und soziales
Handeln; Individuum und Gruppe (Gruppenfor-
men, Gruppenprozesse, Gruppenstrukturen), Indi-
viduum und Gesellschaft (Individuation, Personali-
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sation, Sozialisation, Enculturation); Soziale
Gebilde (Soziometrie), soziale Kategorien, soziale
Institutionen; Soziologie der Familie (Struktur-
und Rollenwandel).

Grundbegriffe und Grundfragen der Pädagogik:
Erziehung und Bildung; Motive und Ziele des
Erziehungsvorganges; Erziehungsbedürftigkeit,
Recht auf Erziehung; Erziehungsmittel und -maß-
nahmen; Autorität und Erziehung; pädagogische
Haltungen und Einstellungen, Erziehungsstile.

Pädagogische Analyse und Interpretation kon-
kreter Situationen aus der Hort- und Heimpraxis
wie aus dem familiären Erfahrungsbereich der
Schüler; erstes Erarbeiten von Beurteilungsansät-
zen pädagogischen Handelns. Methoden der
Selbstwahrnehmung in sozialer Integration, in
sozialem Konflikt wie im Führungsverhalten.
Methoden der Fremdwahrnehmung im Sinne des
Unterscheidens alterstypischer, individueller und
kollektiver Verhaltensformen und im Sinne der
Verhaltensmodifizierung des Gruppenleiters.

Grundbegriffe und Grundfragen der Philoso-
phie; Ursprung und Aufgabe des philosophischen
Fragens in gegenwärtiger und historischer Sicht
(exemplarisch). Wesen und Begründung der
Erkenntnis aus der Sicht verschiedener philosophi-
scher Betrachtungsweisen; wissenschaftliche Ver-
fahren zur Gewinnung allgemeiner Erkenntnis und
deren kritische Reflexion; Grenzen der Erkenntnis.

Intensivierung des Kontaktes mit Medien: Fach-
zeitschriften, einfache humanwissenschaftliche
Lektüre, einschlägige Angebote im audio-visuellen
Bereich.

Schriftliche Arbeiten:

Zwei einstündige Schularbeiten im 1. Semester.

Eine einstündige und eine zweistündige Schular-
beit im 2. Semester.

4. K l a s s e (3 Wochenstunden):

Entwicklungspsychologie des Kindes im Grund-
schulalter; Verlauf und Bedeutung der Entwick-
lung in allen Bereichen; Eigenart der Gruppenbil-
dung und der Spielsituationen; Auffälligkeiten in
der Entwicklung; Einblick in den Lehrplan, die
Unterrichtsmittel und Methoden der Grundschule;
die Situation des Volksschulkindes in Hort und
Heim.

Aufbau des Bildungswesens in Österreich;
Zusammenarbeit von Elternhaus, Schule und Heim,
bzw. Tagesheimstätten; die historischen Wurzeln
der Schulinternate.

Die Pubertät als biologisches, epochales und
individuelles Phänomen, Verlauf und Bedeutung
der Entwicklung in allen Bereichen; Entwicklungs-
verwerfungen.

Fragen der Erziehung und Bildung des Pflicht-
schulkindes: Spiel, Arbeit, Leistung; emotionales,
soziales und schulisches Lernen, Wertetraining;
Freizeit, Medien, Konsum, Sexualität, Kreativität,
Politische Bildung ua.

Erziehung und Bildung als kulturelles, gesell-
schafts- und epochal bedingtes Geschehen; Über-
blick über die Kulturanthropologie.

Analyse und Interpretation pädagogischer Situa-
tionen, Beziehungen und Prozesse; Strukturzusam-
menhänge in der Führung von Gruppen; die Mög-
lichkeiten und Grenzen pädagogischen Bemühens.
Aufarbeitung von erzieherischen Problemen aus
dem Erfahrungsbereich der Schüler (Bedeutung,
Ursachen, mögliche Hilfestellungen, Prophylaxe).

Gegenstand, Aufgaben und Methoden der Psy-
chologie: Zusammenschau verschiedener psycholo-
gischer Disziplinen und Richtungen mit ihren
berufsrelevanten Erkenntnissen.

Gegenstand, Aufgaben und Methoden der Päd-
agogischen Psychologie: Entwicklungsförderung,
Lernförderung, Verhaltenstraining; Milieukunde
(Typologie des Milieus; Bedeutung, Faktoren, Kri-
terien, Milieutherapie); Grundtatsachen der Fami-
lienpsychologie und der Epochalpsychologie; Mög-
lichkeiten der Verhaltensmodifikation in Hort und
Heim.

Gegenstand, Aufgaben und Methoden der Päd-
agogischen Soziologie: die soziale Dimension der
Erziehung; Formen und Phasen der Sozialisierung;
Sozialisationsdefekte und ihre pädagogischen Kon-
sequenzen; Erziehung und Gesellschaft; Merkmale
der Gegenwartsgesellschaft (Strukturproblem, Rol-
lenwandel, Rollenkonflikte); Formen sozialer
Differenzierung, Kriterien sozialer Schichtung;
Formen der sozialen Kontrolle. Soziologie der
Freizeit. Soziologie des abweichenden Verhaltens.

Geschichte, Aufgaben und Möglichkeiten der
Sozialarbeit und der Sozialpädagogik. Historische
und epochale Aspekte der institutionalen Erzie-
hung und Fremdversorgung. Psychohygiene, insbe-
sondere im Hinblick auf den Beruf des Erziehers.

Erfassen des Problems der symbolischen Darstel-
lung der wissenschaftlichen Erkenntnis: Funktion
des Sprachzeichens (semantische, syntaktische und
pragmatische). Objekt und Metasprache.

Grundzüge der Logik: Individuum und Name,
Prädikate (Begriffe); Aussagefunktionen und Aus-
sagen (Urteile); Wahrheitsfunktionen; Deduktion
(Schlüsse). Axiome; einige Regeln des Definierens;
das Problem der Induktion.

Angemessene Beherrschung von Fachausdrücken
der berufsrelevanten Humanwissenschaften.

Beurteilungskriterien für Fachliteratur. Gebrauch
von berufsrelevanten Medien.
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Schriftliche Arbeiten:

Eine einstündige und eine zweistündige Schular-
beit im 1. Semester.

Zwei zweistündige Schularbeiten im 2. Semester.

5. K l a s s e (4 Wochenstunden):

Rollenbild und Selbstverständnis des Berufserzie-
hers; die besonderen Aufgaben, Möglichkeiten und
Grenzen des Hort- und Heimerziehers in der
Gegenwart; Fragen der pädagogischen Verantwor-
tung; Rollenengagement und Rollendistanz; Erzie-
her und Gesellschaft; Erzieher und Kultur; die
Bezugssysteme innerhalb pädagogischer Institutio-
nen; Fragen der Psychohygiene der helfenden
Berufe; die historische Entwicklung des Berufes;
große Erzieherpersönlichkeiten in Gegenwart und
Vergangenheit;

Zusammenschau wesentlicher humanwissen-
schaftlicher Erkenntnisse an Hand pädagogischer
Kasuistik. Strukturierung der Zusammenhänge im
Hinblick auf eigenständiges Darstellen, Begründen
und Handeln der Schüler.

Erziehung und Bildung im zweiten Lebensjahr-
zehnt: Lebens- und Entwicklungsformen des
Jugendalters (Personalisation, Individuation); indi-
viduelle, kollektive und epochale Aduldationskrite-
rien, Jugendsoziologie; Jugend und Gesellschaft
(Gruppen und Ichidentität); Jugend in der Heimer-
ziehung; Institutionen der Jugendarbeit.

Führung und Bildung des Erwachsenen (Zielset-
zungen, Inhalte und Prinzipien); Institutionen und
deren Funktion im Hinblick auf die Persönlich-
keitsentfaltung, die berufliche Weiterbildung und
die sozialen Bezüge, auf die Elternarbeit und die
Sozialpädagogik. Die Vielfalt der Medien, ihr Ein-
fluß auf die Gesellschaft und ihr Stellenwert als
Erziehungs- und Bildungsmittel. Information,
Kommunikation, Manipulation.

Methoden der wissenschaftlichen Individualitäts-
erfassung; Persönlichkeitsfaktoren, Persönlich-
keitstheorien; Lebenslaufforschung; kreative und
kollektive Lebensgestaltung in unserer Epoche.

Überblick über die erziehungswissenschaftlichen
Aussagensysteme und über ihre Bedeutung für die
Erziehungspraxis; Pädagogik als Wissenschaft,
historische und epochale Ansätze, Theorienbil-
dung; Idealvorstellungen über Ziel und Wege päd-
agogischen Tuns; reale pädagogische Konzepte
und Methoden; Überblick über die erzieherischen
Strukturen von Lebensvorgängen und epochalen
Gegebenheiten; pädagogisch relevante Weltan-
schauungen und politische Gruppierungen unserer
Epoche.

Zielsetzungen des pädagogischen Handelns;
Erfassen von Erziehung und Bildung im Hinblick
auf die Rangordnung der Ziele; Wege der Ver-
wirklichung von Zielen.

Einzelne philosophische Problemstellungen: das
Realitätsproblem; die Wirklichkeit und ihre Berei-
che. Natur und Naturwissenschaft; Leben und
Tod; Materie, Raum und Zeit; Kausalität und
Finalität. Die Bedeutung personaler Beziehungen;
Recht und Macht. Werte, Wertungen und Nor-
men; ästhetische und sittliche Grundhaltungen; die
Verantwortbarkeit menschlichen Handelns; das
Willensproblem. Die Sinnfrage; das Verhältnis des
Menschen zum Absoluten.

Nach Möglichkeit Hauptrichtungen der Gegen-
wartsphilosophie in ihrer Bedeutung für Strömun-
gen der Pädagogik.

Schriftliche Arbeiten:

Drei Schularbeiten im Unterrichtsjahr, davon
zwei zweistündig und eine dreistündig. Im 2. Seme-
ster nur eine Schularbeit.

Didaktische Grundsätze:

Der Unterricht in Pädagogik an der Bildungsan-
stalt für Erzieher soll die Schüler befähigen, die
gewonnenen Einsichten und das erworbene Wissen
in erzieherisches Tun umzusetzen. Daher muß der
Unterricht stets sowohl den schülerzentrierten
Ansatz, als auch die konkrete Dimension pädagogi-
scher Situationen berücksichtigen. Diese
erfahrungsorientierten Grundlagen sollen die Schü-
ler auch dazu führen, pädagogisches Geschehen im
Hinblick auf seine Struktur und seine Gesetzmä-
ßigkeiten durchschauen zu können.

Daher streben Auswahl und Aufbau des Lehr-
stoffes, vor allem in den unteren Klassen, keine
strenge Systematisierung an, sondern orientieren
sich am Erlebnishintergrund und an den konkreten
Erfahrungen der Schüler. Dabei sind die jeweiligen
Gegebenheiten der Klassengemeinschaft im Hin-
blick auf soziales Lernen zu berücksichtigen und
entsprechende Hilfen zur Aufarbeitung von Kon-
flikten zu geben.

Die methodische Gestaltung des Unterrichtes hat
auf das Abstraktionsniveau der Schüler und auf
fächerübergreifende Themenkreise Rücksicht zu
nehmen. Um die notwendige Konzentration der
Pflichtgegenstände Pädagogik, Didaktik — allen-
falls Heil- und Sonderpädagogik — sowie Hort-
und Heimpraxis zu gewährleisten, sind nachweis-
lich Besprechungen der zuständigen Lehrer abzu-
halten. Gegebenenfalls ist auch mit den Lehrern der
Gegenstände Geschichte (historische und politische
Aspekte der Erziehung), Biologie und Umwelt-
kunde (somatische Grundlagen, anthropologische
Kriterien) sowie mit den Praxisstätten Kontakt auf-
zunehmen. Die Pädagogik sollte die Koordination
mit allen Unterrichtsgegenständen im Hinblick auf
den künftigen Beruf übernehmen.

Scheinbare Wiederholungen von Stoffeinheiten
erklären sich aus der Tatsache, daß der Unter-
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richtsgegenstand Pädagogik als aufbauendes Fach
zu betrachten ist; daher sind bestimmte Stoffge-
biete fortschreitend auf einer jeweils höheren
Ebene zu erläutern. Dabei ist repräsentative Fachli-
teratur heranzuziehen und kritisch auszuwerten.
Auf den Aufbau von Leseinteresse, Lesegewohnhei-
ten und einer individuellen humanwissenschaftli-
chen wie berufsrelevanten Bibliographie ist Bedacht
zu nehmen.

Die Konkretisierung des Pädagogikunterrichtes
ist fallweise durch einschlägige Lehrausgänge und
Hospitationen zu sichern.

Die Unterrichtseinheiten, die der Philosophie
gewidmet sind, haben die Aufgabe, Anregungen
aus dem Erfahrungskreis der Schüler aufzunehmen
und darauf aufbauend, soweit als möglich an das
Philosophieren heranzuführen. Wichtig ist nicht
sosehr die Anhäufung von Kenntnissen, sondern
die Weckung und das Wachhalten des Interesses an
der Philosophie. Durch das philosophische Fragen
soll die Fähigkeit zur Reflexion entwickelt und die
Fähigkeit zur Zusammenschau gefördert werden.
Die Lehrabschnitte der Logik sind lebensorientiert
und altersadäquat zu gestalten. Dabei ist zu Klar-
heit und Sachlichkeit auch in Diskussion und
Teamarbeit zu erziehen. Systematische Philoso-
phiegeschichte wird nicht gelehrt. Der problemge-
schichtliche Aspekt gibt die Möglichkeit auf bedeu-
tende Denker, insbesondere auf deren pädagogi-
sche Ansätze hinzuweisen.

Aufbauend auf den begrifflichen Grundlagen
sind humanwissenschaftliche Erkenntnisse vielfälti-
ger Standpunkte und Forschungsrichtungen den
Schülern als gleichwertig anzubieten und in persön-
licher Stellungnahme des Lehrers auf relevante päd-
agogische Fragen hinzuordnen.

Dem schülerzentrierten bzw. erfahrungsorien-
tierten Ansatz entsprechend sind vor allem in der
2. Klasse Erwartungshaltungen und Erlebnisse der
Schüler zu berücksichtigen. Initiativen der Schüler
sind anzuregen, aufzugreifen und in das Unter-
richtsgeschehen zu integrieren. Gleichzeitig soll
nicht versäumt werden, Ansätze für eine aufbaufä-
hige Strukturierung des Lehrstoffes vorzugeben.
Die Formulierung des Lehrstoffes in Lernzielen
weist darauf hin, daß der Pädagogikunterricht in
der 2. Klasse vor allem die Hinführung der Schüler
zum Sehen und Verstehen sozialer Abläufe zur
Aufgabe hat.

In der 3. Klasse sollen die Schüler zum systemati-
schen Denken hingeführt sowie in ihrer Fähigkeit
zur Begriffsbildung und in ihrem Abstraktionsver-
mögen gefördert werden. Parallel zur Vermittlung
des Sachwissens sind den Schülern an geeigneter
Stelle Hilfen und Anregungen für die Anwendung
des theoretischen Wissens auf die praktische Arbeit
in Horten und Heimen zu geben; bei konkreten
Anlässen sind sie zum Verstehen der Situation Her-
anwachsender und zum kritischen Wahrnehmen

des eigenen Verhaltens anzuleiten. Dabei ist deut-
lich zu machen, daß der pädagogische Gesichts-
punkt das Wissen um Grundtatsachen aus Pädago-
gischer Psychologie, Pädagogischer Soziologie und
Philosophie voraussetzt.

Bezüglich der biologischen Grundlagen des Ver-
haltens ist auf den Kenntnissen der Biologie und
Umweltkunde aufzubauen, bezüglich einer einge-
henderen Darstellung der Auffälligkeiten in der
Entwicklung und des Erarbeitens von spezifischen
Erziehungsmaßnahmen ist auf den Unterrichtsge-
genstand Heil- und Sonderpädagogik zu verwei-
sen.

Die Schüler sind zur mündlichen und schriftli-
chen Darstellung von pädagogischen Sachverhalten
und Problemen und zu richtiger Verwendung von
Fachausdrücken auch in Gruppenarbeit und Dis-
kussion anzuleiten. Die schriftlichen Arbeiten
haben sich auf berufsspezifische pädagogische Fra-
gestellungen zu beziehen.

Im Hinblick auf den Lehrstoff sind die 3. und 4.
Klasse als didaktische Einheit zu betrachten.

In der 4. Klasse ist besonderer Wert auf das inte-
grative Verstehen komplexer Prozesse aus der Sicht
verschiedener Fachrichtungen zu legen. Darauf
aufbauend sollen sich die Schüler darin üben,
ursächliche Zusammenhänge im Verhalten der
Menschen bzw. in der Sachlogik pädagogischen
Geschehens aufzufinden sowie die Möglichkeiten
und Grenzen erzieherischer Maßnahmen zu erken-
nen.

Für das Sammeln von Informationen und als
Hilfe für selbständiges Arbeiten und kritisches Aus-
einandersetzen ist die Verwendung einschlägiger
Fachliteratur zu forcieren.

Der Unterricht in der 5. Klasse hat die Aufgabe,
das erworbene Wissen der Schüler zusammenzufas-
sen. Dies geschieht

— durch seminaristische Arbeiten (Partner- und
Gruppenarbeiten unter Betonung der Selb-
ständigkeit und Eigenständigkeit der Schü-
ler) und in individuellen Arbeiten;

— durch aktuelle Problemstellungen; in diffe-
renzierter Auseinandersetzung sollten origi-
näre Problemlösungen entwickelt werden
können (dabei ist den Schülern die Effektivi-
tät von gruppendynamischen Vorgängen
sowie die Rolle des Gruppenleiters für die
Bewältigung von Konflikten bewußt zu
machen);

— durch Zusammenschau der gesamten Wirk-
lichkeit der Hort- und Heimerziehung;

— durch Projektaufgaben unter Ausnützung der
Konzentration des Unterrichtes mehrerer
Unterrichtsgegenstände (dabei ist auf die
Motivierung der Schüler zu späterer selbst-
verantwortlicher Weiterbildung hinzuarbei-
ten).
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HEIL- UND SONDERPÄDAGOGIK

Bildungs- und Lehraufgabe:

Ziel des Unterrichtes ist es, die Schüler mit den
Grundtatsachen der Heil- und Sonderpädagogik
vertraut zu machen, um eine offene und tolerante
Haltung Behinderten gegenüber sowie Interesse für
deren Bedürfnisse und Probleme zu wecken.

Die biologischen, psychologischen und soziolo-
gischen Voraussetzungen der Entstehung von
Behinderungen sind in ihren Grundzügen so zu
vermitteln, daß die Schüler die Bedeutung nicht nur
der einzelnen Faktoren, sondern auch des Zusam-
menwirkens mehrerer Faktoren (multifaktorielle
Bedingtheit) im Hinblick auf den Umfang und die
Schwere der Beeinträchtigung erkennen.

Weiters sollen die Schüler befähigt werden,
durch die Kenntnis psychopathologischer Störun-
gen bei Kindern und Jugendlichen diejenigen Auf-
fälligkeiten, die im Rahmen der Normalerziehung
behoben werden können, von solchen, welche einer
Sondererziehung bedürfen, zu unterscheiden. Die
Schüler sind für die Möglichkeiten der Integration
Behinderter derart aufzuschließen, daß sie deren
Voraussetzungen und Grenzen abzuschätzen wis-
sen, um einerseits entsprechende individuelle Ziel-
setzungen aufbauend zu planen und zu realisieren,
und andererseits mit Fachkräften zusammenzuar-
beiten.

Lehrstoff:

4. K l a s s e (1 Wochenstunde):

Allgemeiner Teil:

Grundlagen der Heil- und Sonderpädagogik
sowie der Kinderpsychiatrie. Anlage und Umwelt
als Ursachen von Entwicklungs- und Verhaltens-
störungen im Kindes- und Jugendalter unter beson-
derer Berücksichtigung der Gehirnphysiologie und
-pathologie. Normale und abartige Sexualentwick-
lung.

Angemessene Einführung in die medizinische
Psychologie (Konstitutions- und Typenlehre, Aus-
druckserscheinungen und Schichtaufbau der Per-
sönlichkeit).

5. K l a s s e (2 Wochenstunden):

Spezieller Teil:

Hirnorganische Störungen: Ursachenlehre; kör-
perliche und psychische Symptomatik einschließlich
Intelligenzmängel. Cerebrale Krampfzustände
sowie deren Differentialdiagnose. Stoffwechselstö-
rungen. Behinderung und deren Formen, Teillei-
stungsschwächen. Funktionelle Störungen: Neuro-
pathie, Psychosen. Psychopathische Entwicklun-
gen. Reifungsdiskrepanzen. Milieuschäden: Neuro-

sen (Organ- und Psychoneurosen, Psychosomato-
sen, pathologische Pubertätskrisen). Verwahrlo-
sung (Früh- und Spätverwahrlosung; körperliche
und psychische Verwahrlosungszustände).

Einzelprobleme:

Sprachstörungen; Beurteilung der Aussagen von
Kindern; Differentialdiagnose von Fehlhaltungen
wie Eigentumsvergehen, Aggressionen, Durchge-
hen und sexuelle Abartigkeiten; Suchtgiftproblema-
tik; Frage der strafrechtlichen Verantwortlichkeit
jugendlicher Rechtsbrecher.

Kenntnis der wichtigsten heilpädagogischen
Institutionen in Österreich und deren Aufgabenbe-
reich.

Didaktische Grundsätze:

Zu den Unterrichtsgegenständen Pädagogik,
Didaktik, Hort- und Heimpraxis, Biologie und
Umweltkunde sowie Gesundheitslehre sind Quer-
verbindungen herzustellen, um dem Schüler die
meist nur graduellen und nicht prinzipiellen Unter-
schiede zwischen normaler und auffälliger Ent-
wicklung bewußt zu machen. Dadurch soll auch
die Gefahr vermieden werden, daß das einschlägige
Fachwissen zu vorschnellen, eigenmächtigen Dia-
gnosestellungen verleitet und Vorurteile hervorruft.

Der Unterricht soll Demonstrationen mit Fallbe-
sprechungen (unter Einbeziehung der Medien)
gemäß dem Prinzip des Individualisierens mitein-
schließen. Bei der Beschreibung der Zustandsbilder
sind jeweils spezielle Ursachen, Erscheinungsfor-
men und entsprechende Möglichkeiten heilpädago-
gischer Behandlung aufzuzeigen, dabei ist der
Standpunkt zu betonen, daß in erster Linie das
Kind und nicht die Behinderung Beachtung ver-
dient. Durch das Sachwissen soll auch eine emotio-
nale sowie ethisch-sittliche Haltung des Respektes
und der Toleranz gegenüber „anderen" geübt und
gefestigt werden.

Für manche Schüler kann der Unterricht in Heil-
und Sonderpädagogik Entscheidungshilfe bieten
und Motivation sein für eine weitere Ausbildung
zum Sondererzieher.

DIDAKTIK

(insbesondere Didaktik der Hort- und Heimerzie-
hung)

Bildungs- und Lehraufgabe:

Der Unterricht soll den künftigen Erzieher befä-
higen, aufgrund der Kenntnis der Ziele und beein-
flussenden Faktoren, die Erziehungs- und Bil-
dungsarbeit in Horten, Heimen, Tagesheimstätten
für Kinder und Jugendliche sowie in der außer-
schulischen Jugendarbeit eigenverantwortlich zu
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planen, Methoden zu deren Realisierung zu ent-
wickeln und auf ihre Wirksamkeit hin zu reflektie-
ren. Dazu gehört:

— Initiieren und Auslösen von Prozessen, die zu
einer eigenständigen und kreativen Gestal-
tung der Freizeit führen;

— Entwicklung von Lernformen zum Aufbau
einer positiven Arbeitshaltung und eines
angemessenen Arbeitsverhaltens;

— Grundlegung individueller Lernprozesse
durch geeignete Maßnahmen; Hilfestellung
auf dem Weg zu einem angemessenen
Anspruchsniveau für die eigene Leistung;

— Klärung und Verarbeitung der im Schulleben
gewonnenen Erfahrungen.

Durch Kenntnis verschiedener Methoden der
kompensatorischen Hilfestellung soll der ange-
hende Erzieher die Möglichkeit erlangen, Maßnah-
men zu setzen, um Über- bzw. Unterforderung der
Kinder und Jugendlichen zu vermeiden.

Durch das Erproben verschiedener gruppendy-
namischer Prinzipien und kommunikativer Techni-
ken soll der künftige Erzieher befähigt werden,
Gruppenprozesse zu steuern und Gespräche mit
einzelnen wie auch der ganzen Gruppe zu führen.

Die Kenntnis unterschiedlicher Möglichkeiten
der Zeitplanung und -strukturierung im Tages-,
Wochen- und Jahresrhythmus ist zu vermitteln.

Um Erziehungs- und Bildungsprozesse wir-
kungsvoll auslösen zu können, soll der Schüler mit
vielfältigen Möglichkeiten der Motivation vertraut
gemacht werden.

Die Kenntnis verschiedener Kommunikations-
und Verhaltensformen soll es dem Schüler ermögli-
chen, Interaktionsprozesse bestimmten Zielsetzun-
gen entsprechend zu steuern (Sozial- und Emotio-
nalerziehung).

Durch Interpretation des gebotenen Lehrstoffes
und der persönlichen Erfahrungen soll im Schüler
die Bereitschaft geweckt werden, die Eigenständig-
keit des Kindes und Jugendlichen durch eine posi-
tive emotionale Führung zu fördern.

Die Einsicht in die Komplexität des Erziehungs-
geschehens, insbesondere in Horten und Heimen,
soll den Schüler dazu befähigen, Planungsaufgaben
zu bewältigen, flexibel in der Wahl und Anwen-
dung des Angebotes zu sein, Schwierigkeiten und
Probleme von der Ursache her zu analysieren,
Grenzen der eigenen Kompetenz und Delegie-
rungsaufgaben wahrzunehmen.

Durch Einblick in die berufsbezogene Fachlitera-
tur soll der Schüler zu vertiefter Auseinanderset-
zung mit wissenschaftlichen Erkenntnissen, zu fun-
diertem Urteilen und Beurteilen angeregt werden.

Lehrstoff:

1. K l a s s e (2 Wochenstunden in Verbindung mit
Hort- und Heimpraxis):

Einführendes Kennenlernen der vielfältigen
Spiel- und Beschäftigungsformen für Kinder und
Jugendliche in Horten, Heimen und in der außer-
schulischen Jugendarbeit anhand ausgewählter
praktischer Übungen.

Kennenlernen von Materialien und Bildungsmit-
teln zur Initiierung von Lern- und Bildungsprozes-
sen im kognitiven, emotionalen und sozialen
Bereich.

Vermittlung einiger methodischer Prinzipien für
kindliche Spiel- und Arbeitsprozesse durch exem-
plarische Angebote.

Anleitung und Beratung beim Aufbau systemati-
scher und ausbaufähiger fachspezifischer Sammlun-
gen sowie einer Spiel- und Beschäftigungskartei.

Exemplarisches Aufzeigen der Bedeutung von
Motivation für Erziehungs- und Bildungsprozesse
in Horten, Heimen und der außerschulischen
Jugendarbeit.

Anbahnen des Verstehens einer berufsspezifi-
schen Fachsprache und Kontakte mit berufsrele-
vanter Fachliteratur.

2. K l a s s e (2 Wochenstunden):

Erster Überblick über die Hauptbereiche sozial-
pädagogischer Einrichtungen unter besonderer
Berücksichtigung der Hort- und Heimerziehung.

Weckung des Verständnisses für die Komplexität
der Einflußfaktoren und Bedingungsfelder der
Hort- und Heimerziehung anhand konkreter Bei-
spiele (Zielsetzungen, Arbeitsmethoden, Ortsbezo-
genheit, Gruppenstruktur, Zeitstruktur).

Anleitung zur Planung, Durchführung und Aus-
wertung (Reflexion) von erlebniszentrierten Veran-
staltungen (Festen, Feiern, Unternehmungen ua.).

Einführung in die Grundprobleme der Lernerzie-
hung und Lernbetreuung in Horten und Heimen.
Exemplarisches Aufzeigen von rationellen und
systematischen Lernmethoden.

Fortführung und Erweiterung fachspezifischer
Sammlungen von Materialien und Spielgut. Weite-
res Kennenlernen der berufsspezifischen Fachspra-
che unter Einbeziehung einfacher berufsrelevanter
Fachliteratur.

Schriftliche Arbeiten:

Zwei einstündige Schularbeiten je Semester.

3. K l a s s e (4 Wochenstunden):

Vertiefte und weiterführende Auseinanderset-
zung mit den Faktoren, die das Erziehungsfeld
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Hort, Heim, Tagesheimstätte beeinflussen: Erzie-
hungs- und Bildungsziele; didaktisch-methodische
Voraussetzungen und Prinzipien in einzelnen
Erlebnisbereichen (Musik, Sport, bildnerisches
Gestalten, Literatur, Medien ua.).

Positive Möglichkeiten und Chancen der Hort-
und Heimerziehung und Methoden zur Realisie-
rung.

Differenzierter Einblick in die verschiedenen
Aufgabenbereiche des Erziehungs- und Bildungs-
prozesses in der Hort- und Heimerziehung wie:
Aufnahme und Eingliederung des Kindes und
Jugendlichen in die Gemeinschaft; Maßnahmen
zur Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des
Heranwachsenden; spezielle pflegerische Aufga-
ben.

Vermittlung grundlegender Kenntnisse in der
Gruppendynamik und Gruppenpädagogik, um typi-
sche Gruppenstrukturen und -prozesse in Hort-
und Heimgruppen zu erkennen.

Einführung in Methoden der Verhaltensbeob-
achtung und Verhaltensbeschreibung als Voraus-
setzung verantwortlichen pädagogischen Handelns.

Vermittlung methodischer Grundsätze, um die
Lerntechniken zu verbessern und wirkungsvolle
Lernbetreuung zu entwickeln. Exemplarisches Ken-
nenlernen von pädagogischen Maßnahmen zur
Förderung der Lernmotivation bei Kindern und
Jugendlichen in Horten und Heimen.

Kenntnis von verschiedenen Materialien und Bil-
dungsmitteln, um die Fähigkeiten und Fertigkeiten
der Kinder und Jugendlichen zu fördern.

Exemplarisches Angebot von Methoden der Ani-
mation und der Weckung von individuellen Interes-
sen. Anleitung zu kommunikativem Handeln.
Kenntnis verschiedener administrativer und organi-
satorischer Voraussetzungen für die Sicherung
eines effektiven Erziehungs- und Bildungsprozes-
ses.

Kenntnis und sachgemäße Verwendung von Pla-
nungshilfen. Auseinandersetzung mit den Kriterien
der prozeßorientierten Planung und den Gesichts-
punkten der Reflexion über das Erziehungsgesche-
hen anhand von Modellen themenbezogener
Handlungsfelder.

Beurteilungskriterien für berufsbezogene Fachli-
teratur und Angebote im audio-visuellen Bereich.

Schriftliche Arbeiten:

Zwei einstündige Schularbeiten im 1. Semester.
Eine einstündige und eine zweistündige Schular-

beit im 2. Semester.

4. K l a s s e (4 Wochenstunden):

Auseinandersetzung mit den Bedingungen für
eine effektive Erziehungs- und Bildungsarbeit in

Horten und Heimen (personell, räumlich, zeitlich,
wirtschaftlich).

Kenntnis gefährdender Einflüsse auf den Erzie-
hungs- und Bildungsprozeß sowie Vermittlung von
Hilfen zur Vermeidung systemimmanenter Gefah-
ren.

Differenzierte Auseinandersetzung mit Fragen
der Qualifikation der Erzieherpersönlichkeit und
dem Berufsbild des Hort- und Heimerziehers.

Fortführung und Strukturierung der Bildungsan-
gebote für verschiedene Persönlichkeitsbereiche des
Kindes und der Jugendlichen, insbesondere für die
emotionale Erziehung, das Sozial- und Wertverhal-
ten, religiös-weltanschauliche Einstellungen und
spezielle Probleme der Sexualerziehung.

Kenntnis der Faktoren und Maßnahmen, die die
Erziehung beeinflussen, Auseinandersetzung mit
ihrer Wirksamkeit, ihren konkreten Anwendungs-
möglichkeiten und Grenzen. Anleitung zur Refle-
xion eigener Verhaltensmechanismen. Kenntnis
von Methoden und Möglichkeiten der Verhaltens-
modifikation; verhaltenstherapeutische Grund-
sätze.

Weitere Auseinandersetzung mit gruppendyna-
mischen und gruppenpädagogischen Erkenntnissen
als Grundlage für eine pädagogisch verantwortbare
Erziehungs- und Bildungsarbeit in Horten „und
Heimen.

Aufgaben der Freizeiterziehung sowie Vermitt-
lung von speziellen Kenntnissen und Fertigkeiten
der Spiel- und Freizeitpädagogik. Die Bedeutung
der Animation und Motivation ist anhand exempla-
rischer Übungen aufzuzeigen; die Transferwirkung
von Spielverhalten und Arbeitshaltungen.

Einführung in die Methoden der Gesprächsfüh-
rung und Einüben grundlegender Techniken der
Gesprächsführung.

Verschiedene Ursachen von Lernschwierigkeiten
sowie ihre typischen Erscheinungsformen. Ausein-
andersetzung mit methodischen Hilfen zur Über-
windung und Bewältigung von Lernschwierigkei-
ten.

Grundfragen der Bildungsinstitution Schule; ver-
schiedene Schulformen und Schultypen sowie
deren spezifische Probleme und Förderungsmög-
lichkeiten. Formen und Probleme der Zusammen-
arbeit zwischen Schule und Hort bzw. Heim.

Vertiefte Auseinandersetzung mit Fachliteratur
und berufsbezogenen Medien.

Schriftliche Arbeiten:

Eine einstündige und eine zweistündige Schular-
beit im 1. Semester.

Zwei zweistündige Schularbeiten im 2. Semester.
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5. K l a s s e (3 Wochenstunden):

Überblick über charakteristische Erziehungssitu-
ationen in Horten und Heimen: Möglichkeiten der
Vorbereitung des jungen Menschen auf seine spä-
tere Lebensführung; Beendigung des Heimaufent-
haltes, Entlassung und Nachbetreuung; Integra-
tionsprobleme.

Grundlagen demokratischer Verhaltensformen
sowie methodische Anleitung, um sie bei Kindern
und Jugendlichen in Horten und Heimen zu för-
dern.

Probleme der Zusammenarbeit zwischen Heim
und anderen Erziehungsinstitutionen (Familie, Für-
sorge, Schule, Kirche) sowie Medizinern, Thera-
peuten ua.

Methodische Anleitung zur Entwicklung von
konkreten Lernbetreuungsprogrammen oder Kon-
zepten zur zielgerichteten Lernförderung.

Zusammenschau methodischer Sonderfragen der
Hort- und Heimerziehung: Methoden zur Förde-
rung von Kindern mit Spezialbegabung; Methoden
zur kompensatorischen Förderung einzelner Kin-
der; Methoden im Umgang mit verhaltensauffälli-
gen und leicht behinderten Kindern und Jugendli-
chen in Horten und Heimen.

Schriftliche Arbeiten:

Drei Schularbeiten im Unterrichtsjahr, davon
zwei zweistündig und eine dreistündig.

Im zweiten Semester nur eine Schularbeit.

Didaktische Grundsätze:

Das Prinzip der Selbsterfahrung soll im Unter-
richt angewendet werden und den künftigen Erzie-
her in Horten und Heimen zu individueller Förde-
rung der Interessen der ihm anvertrauten Kinder
und Jugendlichen befähigen.

Auswahl und Aufbau des Lehrstoffes streben
keine strenge Systematisierung an, sondern orien-
tieren sich am Erlebnishintergrund und an den kon-
kreten Erfahrungen der Schüler in Horten und
Heimen. Das Prinzip der aufbauenden, kontinuier-
lichen Strukturierung sollte für die Aufbereitung
der Lehrinhalte in Didaktik charakteristisch sein.

Die methodische Gestaltung des Unterrichtes
soll daher die Selbsttätigkeit der Schüler vorrangig
einbeziehen. Dabei ist die Bedeutung der Motiva-
tion für das eigene Handeln bewußt zu machen,
um die Transferwirkung hinsichtlich der Erzie-
hungs- und Bildungsaufgaben in Horten, Heimen
und der außerschulischen Jugendarbeit zu ermögli-
chen.

Die Fähigkeit zur Reflexion soll durch die konti-
nuierliche Überprüfung der Angemessenheit und
Effektivität des jeweiligen pädagogischen Handelns
entfaltet werden. Dies soll die Voraussetzung

schaffen, um die Komplexität des Erziehungsge-
schehens und der verschiedenen Einflußfaktoren zu
verstehen. Dadurch soll die Bereitschaft zur Verän-
derung im Sinn» der Dynamik des Erziehungspro-
zesses entfaltet werden.

Für das Sammeln von Information und als Hilfe
für eigenständiges Arbeiten und die kritische Aus-
einandersetzung mit verschiedenen didaktisch-
methodischen Modellen ist die Verwendung ein-
schlägiger Fachliteratur notwendig. Weiters sind
Anleitungen zur mündlichen und schriftlichen Aus-
einandersetzung mit berufsbezogenen Themen zu
geben. Fachbezogene Lehrausgänge mit dem Ziel
der Veranschaulichung einzelner didaktischer
Modelle und verschiedener pädagogischer Institu-
tionen sollen angeboten werden.

Querverbindungen zu allen Unterrichtsgegen-
ständen, die den sachlogischen Aufbau des Bil-
dungsgutes lehren, sind herzustellen. Insbesondere
ist eine enge Verbindung zu den Unterrichtsgegen-
ständen Hort- und Heimpraxis, Pädagogik sowie
Heil- und Sonderpädagogik zu sichern.

Dem Lehrer ist die Wahl von Methoden freige-
stellt, doch soll die Methodengerechtheit den Schü-
lern transparent gemacht werden.

HORT- UND HEIMPRAXIS

Bildungs- und Lehraufgabe:

Zentrales Anliegen des Unterrichtes ist es, die
Schüler zu befähigen, die Erziehungs- und Bil-
dungarbeit in Horten, Heimen und Tagesheimstät-
ten für Kinder und Jugendliche sowie in der außer-
schulischen Jugendarbeit dem jeweiligen Stand der
Didaktik entsprechend zu gestalten, sowie die son-
stigen Berufsaufgaben eines Erziehers zu bewälti-
gen. Im Hinblick darauf müssen jedenfalls alle
Bereiche des Lehrstoffes erarbeitet werden, die für
diese umfassende Erziehungs- und Bildungsarbeit
erforderlich sind.

Praktische Erfahrungen und anschauliche Infor-
mationen über die verschiedenen Bereiche sozialpä-
dagogischer Tätigkeit sollen den Schülern Gelegen-
heit zur Orientierung über die mannigfachen
Arbeitsbereiche des Erziehers bieten und sie zu
einer vertieften Auseinandersetzung mit der Erzie-
hertätigkeit sensibilisieren.

Im Rahmen des Unterrichtes sollen die Schüler
zu systematischer Sammlung wertvoller Anregun-
gen für den gezielten Einsatz in der Berufspraxis
angeleitet werden.

Lehrstoff:

1. K l a s s e (2 Wochenstunden in Verbindung mit
Didaktik):

Hospitieren und erstes Teilnehmen an Initiativen
und Aktivitäten der Erzieher sowie behutsames
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Mitwirken an Gruppen- und Freizeitprojekten mit
Grundschulkindern insbesondere in Horten, Tages-
heimstätten und allenfalls Heimen. Dabei sollen die
Schüler mit verschiedenen Materialien und Bil-
dungsmitteln bekanntgemacht werden.

Dadurch und durch zusätzliche Angebote soll
ein erster Einblick in kindliche Spiel- und Arbeits-
prozesse vermittelt werden.

An einfachen Beispielen sorgfältig geplanter
Angebote sollen die Schüler in der konkreten Situa-
tion Möglichkeiten und Auswirkungen didakti-
schen Tuns und erzieherischen Handelns beobach-
ten und erfahren können.

Erstellen und Auswerten einfacher, auf eng
umrissene Aufgabenstellung abgestimmter mündli-
cher Berichte und schriftlicher Aufzeichnungen.

In enger Verbindung mit dem Hospitieren und
den Anforderungen der Didaktik erste Erfahrun-
gen mit dem Aufbau systematischer und ausbaufä-
higer fachspezifischer Sammlungen bzw. einer
Spiel- und Beschäftigungskartei.

2. K l a s s e (2 Wochenstunden):

Fortsetzen des Hospitierens in Horten, Tages-
heimstätten und allenfalls Heimen für Kinder im
Pflichtschulalter mit spezieller Aufgabenstellung
und erstes spontanes praktisches Arbeiten vornehm-
lich in Kleingruppen.

Dabei sollen die Schüler auf bedeutsame Fakto-
ren, welche das Erzieherfeld Hort und Tagesheim-
stätte beeinflussen, aufmerksam gemacht werden.
Durch exemplarische Angebote soll Einblick in
Spiel- und Arbeitsprozesse sowie in schulisches Ler-
nen der Kinder im Pflichtschulalter vermittelt wer-
den. In diesem Zusammenhang sollen die Schüler
mit verschiedenen Materialien und Bildungsmitteln
vertraut werden, um sie gezielt in der Erziehungs-
und Bildungsarbeit in der Praxis einsetzen zu ler-
nen.

An einfachen Beispielen vorbildlich geplanter
Angebote sollen die Schüler sowohl in der konkre-
ten Freizeitsituation als auch in der Lernsituation
(Aufgabenbewältigung, Lernhilfe ua.) Möglichkei-
ten und Auswirkungen didaktischen Tuns und
erzieherischen Handelns beobachten und erfahren
können.

Einführung in die selbständige Arbeit insbeson-
dere in Horten und Tagesheimstätten und deren
Planung. Dabei sollen die Schüler einzelne Arbeits-
einheiten mit einer kleineren Gruppe von Kindern
eigenständig bewältigen.

Anleitung zur Erstellung und Auswertung münd-
licher und schriftlicher Berichte zur Sicherung des
Unterrichtsertrages.

Besuche in verschiedenen ähnlichen sozialpäda-
gogischen Institutionen mit Information über deren

Zielsetzungen, Arbeitsmethoden und Hauptpro-
bleme insbesondere der jeweils betreuten Kinder.

Eine Praxiswoche im Hort bzw. der Tagesheim-
stätte.

3. K l a s s e (5 Wochenstunden):

Praktizieren in verschiedenen Horten, Heimen
und Tagesheimstätten für Kinder und Jugendliche.
Dabei weiterführende Auseinandersetzung mit den
personellen, räumlichen, zeitlichen, organisatori-
schen, wirtschaftlichen und pädagogischen Gege-
benheiten derartiger Institutionen, ihren speziellen
Aufgaben, Arbeitsweisen und Problemen als Vor-
aussetzung für gezieltes Erzieherverhaltenstraining.
Besuch verschiedener sozialpädagogischer Einrich-
tungen im Arbeitsfeld des Erziehers und Einfüh-
rung in die selbständige Erzieherarbeit.

Übung in Planung und Durchführung einzelner
Arbeitseinheiten sowie allmähliche Hinführung zu
langfristiger Planung und Gestaltung der Erzie-
hungs- und Bildungsarbeit in konkreten Gruppensi-
tuationen. Vorbereitung der Ferialpraxis.

Sammeln von Anregungen für die spätere eigene
Berufspraxis.

Fallweises Hospitieren mit spezieller Aufgaben-
stellung. Erstellen von Praxisberichten als Grund-
lage für Praxisanalysen. Vor- und Nachbespre-
chung der Praxisversuche. Praktische Übungen im
Verhaltenstraining. Vorbereitung der Ferialpraxis.

Zwei Praxiswochen im Heim.

Drei Wochen Ferialpraxis in Tagesheimstätten,
Ferienlagern, -heimen oder ähnlichen Institutionen.

4. K l a s s e (5 Wochenstunden):

Praktizieren in Horten und Heimen bei weiterer
Steigerung der Selbständigkeit hinsichtlich kurz-
und langfristiger Planung der Erziehungs- und Bil-
dungsarbeit. Eigenständigkeit in der verantwor-
tungsbewußten Führung einzelner Kinder und
Jugendlicher bzw. der Gruppe.

Gezielter Einsatz von Bildungs- und Arbeitsmit-
teln und anderer Medien.

Die Schüler sollen die unterschiedlichen Erwar-
tungen und Forderungen von Familie und Schule
an den Hort, die Tagesheimstätte und das Heim
kritisch überprüfen lernen. Vor allem sollen sie
deren Auswirkungen auf die pädagogische Arbeit
in der Praxis in Planung und Durchführung grund-
sätzlich berücksichtigen.

Einübung wünschenswerten Erzieherverhaltens.
Einblick in weitere Berufsaufgaben des Erziehers
sowie diverse administrative Arbeiten. Nach Mög-
lichkeit Teilnahme an Arbeitsbesprechungen des
Leiters mit den Erziehern und an Vorhaben der
Zusammenarbeit mit Eltern und Lehrern. Fallwei-
ses Hospitieren mit konkreter Aufgabenstellung
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und schriftlichen bzw. mündlichen Berichten als
Grundlage einschlägiger Praxisanalysen. Dabei ver-
tieftes Kennenlernen der Zielsetzungen in Horten,
Heimen und ähnlichen Institutionen sowie einge-
hendes Erleben ihrer Arbeitsweisen und prakti-
schen Arbeit Auswertung bzw. Vorbereitung der
Ferialpraxis.

Drei Praxiswochen im Heim.

Drei Wochen Ferialpraxis in Tagesheimstätten,
Ferienlagern, -heimen oder ähnlichen Institutionen.

5. K l a s s e (4 Wochenstunden):

Besuch ausgewählter sozialpädagogischer
Arbeitsbereiche; fallweises Hospitieren mit dem
Ziel einer vertieften Einsicht und Zusammenschau
hinsichtlich methodisch-didaktischer Aspekte einer-
seits und des Ablaufes von Gruppenprozessen ande-
rerseits.

Weitgehend selbständiges Praktizieren bei Kin-
dern und Jugendlichen in verschiedenen Institutio-
nen insbesondere Horten und Heimen; praktische
Erprobung der erworbenen theoretischen und
methodisch-didaktischen Kenntnisse anhand ausge-
wählter berufspraktischer Aufgabenstellungen und
Problemsituationen. Vertiefte Auseinandersetzung
mit. verschiedenen Formen der schriftlichen Pla-
nung und deren Realisierung; Durchführung und
Auswertung von komplexeren Gruppenunterneh-
mungen und Freizeitprojekten.

Durchführung eigenständiger, planmäßiger
Beobachtung und pädagogisch wertvoller, zweck-
mäßiger Aufzeichnungen für die Reflexion; spe-
zielle Kasuistik; Befähigung zur gezielten kompen-
satorischen Förderung bzw. zur Integration einzel-
ner Kinder insbesondere verhaltensauffälliger oder
leicht behinderter Kinder, Kinder mit Entwick-
lungsrückständen oder mit Spezialbegabungen in
die Gruppe.

Übungen zur Gesprächsführung; Sensibilisie-
rungstraining; Kontakttraining; Kreativitätstrai-
ning ua. Nach Möglichkeit Einbeziehung in die
Besprechungen des „Erzieherteams"; Mitwirken
bei der Zusammenarbeit mit Eltern und Vertretern
der Schule.

Zwei Praxiswochen im 1. Semester mit dem Ziel
selbständiger Arbeitsplanung und Arbeitsgestal-
tung.

Didaktische Grundsätze:

Der Unterricht in Hort- und Heimpraxis soll von
den individuellen Beobachtungen und Erfahrungen
der Schüler ausgehen. Regelmäßige und kritische
Analysen der Beobachtung vorbildlich gestalteter
Gruppenarbeit in Horten und Heimen und des
eigenen Tuns stellen eine wesentliche Lernvoraus-
setzung dar.

Um von Anfang an die besonders enge Wechsel-
beziehung zwischen Theorie und Praxis zu
gewährleisten, sollen die Unterrichtsgegenstände
Didaktik sowie Hort- und Heimpraxis in der 1.
Klasse von einem Lehrer unterrichtet werden. Das
Blocken von Unterrichtsstunden aus didaktischen
Gründen ist in der 1. und 2. Klasse wünschenswert.

Besprechung der Vorbereitung, regelmäßige
Betreuung der Praxisversuche und individuelle
Nachbesprechung sowie Niederschriften über die
speziellen Aufgaben sollten den Unterrichtsertrag
sichern helfen.

Durch praktische Übungen im Verhaltenstrai-
ning — auch unter Verwendung audio-visueller
Medien — soll wünschenswertes Erzieherverhalten
angestrebt bzw. eingeübt werden.

Die vorgesehenen Praxiswochen sind so vorzu-
bereiten und durchzuführen, daß ihre pädagogi-
sche und didaktische Effektivität gewährleistet ist.
Insbesondere ist auf eine gewissenhafte begleitende
Kontrolle zu achten.

Um die notwendige Kooperation und Konzen-
tration der Pflichtgegenstände Hort- und Heimpra-
xis, Didaktik und Pädagogik, allenfalls Heil- und
Sonderpädagogik, zu erreichen, sind Besprechun-
gen der zuständigen Lehrer und Erzieher abzuhal-
ten. Im Hinblick auf die speziellen fachdidakti-
schen Fragen sollten auch Kontakte mit den Leh-
rern aller übrigen Unterrichtsgegenstände gepflo-
gen werden.

DEUTSCH

(einschließlich Sprecherziehung, Kinder- und
Jugendliteratur)

Bildungs- und Lehraufgabe:

Der Deutschunterricht soll zu Sicherheit und
Gewandtheit im mündlichen und schriftlichen
Gebrauch der deutschen Sprache führen; er soll
dazu befähigen, Erlebtes, Erfahrenes und eigene
Gedankengänge klar darzustellen und kritische
Sprachbetrachtung anstellen. Auf die berufsbezo-
gene Pflege von Kommunikationsformen und
Sprecherziehung ist besonders zu achten.

Die Kenntnis der Wort- und Satzgrammatik an
Hand von Texten und eine weitgehende Sicherheit
in der Schreibrichtigkeit sollen als Grundlage die-
nen. Ziel der Sprachlehre ist das Aufdecken und
Erkennen sprachlicher Strukturen und ihrer Funk-
tionen, wobei, wenn möglich, auf berufsspezifische
Problemstellungen eingegangen werden soll.

Als besondere Aufgabe gilt es, die Schüler zur
Analyse und Beurteilung sprachlicher Äußerungen
zu befähigen und auf eine gezielte Lernnachhilfe
im Bereich der deutschen Sprache bei Kindern und
Jugendlichen vorzubereiten.
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Die Schüler sind in die bedeutendsten Werke des
deutschsprachigen Schrifttums, soweit diese blei-
benden Wert haben oder für das Verständnis unse-
rer Zeit wichtig sind, einzuführen; diesem Ziel soll
auch ein knapper Überblick über den Entwick-
lungsgang der Dichtung dienen. Daneben sind aus
der Weltliteratur Beispiele von hohem dichteri-
schen Rang, bzw. von wesentlichem Einfluß auf die
deutschsprachige Literatur zu behandeln. Beson-
dere Beachtung gilt den Höhepunkten der österrei-
chischen Literatur. Das Verständnis für den künst-
lerischen Wert sprachlicher Darstellung und dichte-
rischer Gestaltung ist zu wecken und zu fördern.
Der junge Mensch soll befähigt werden, sich mit
literarischen Werken der Vergangenheit und der
Gegenwart selbständig auseinanderzusetzen.
Urteilsfähigkeit -gegenüber dem großen Angebot
des Büchermarktes mit seinen verschiedenen Text-
sorten, der Massenmedien und ihrer künstlerischen
Aussage sowie der Werbung ist anzustreben. Wei-
ters ist das Interesse und die Einsicht in Strukturen
und Wirkungen von Texten verschiedener Art zu
fördern.

Die Kenntnis ausgewählter Werke der in deut-
scher Sprache vorhandenen Kinder- und Jugendli-
teratur — unter besonderer Berücksichtigung des
Schrifttums der Gegenwart — sowie allgemeingül-
tiger Kriterien für deren Beurteilung ist zu vermit-
teln. Die Schüler sind über die erzieherische Wir-
kung verschiedenster Arten von Literatur zu infor-
mieren. Darüber hinaus soll die Verantwortlichkeit
für die Verbreitung guter Kinder- und Jugendlite-
ratur geweckt und Möglichkeiten zur Förderung
der Lesefreudigkeit aufgezeigt werden.

Lehrstoff:

1. K l a s s e (4 Wochenstunden):

Sprachpflege und Sprecherziehung:

Grundlagen der Sprech- und Vortragstechnik.
Üben des dialektfreien Sprechens, des Vorlesens
und Erzählens. Vortragen — zum Teil auch aus-
wendig gelernter — Textstellen in Prosa und Ver-
sen.

Vorübungen zu Referaten und zu Diskussionen.
Erproben verschiedener Gesprächsformen.

Kinder- und Jugendliteratur:
Einige Werke aus der dem Alter der Schüler

gemäßen Jugendliteratur (unter Berücksichtigung
der wichtigsten Gattungen) als Ausgangspunkt für
eine kritische Stellungnahme.

Das Kinderbuch in seinen Formen und Themen-
kreisen. Märchen, Sage. Sammeln von Reimen und

Geschichten.

Lektüre und Textbetrachtung:

Einführung in die Grundbegriffe der Poetik
anhand konkreter Beispiele. (Die Texte sollen mög-

lichst aus dem 19. und 20. Jahrhundert gewählt
werden, wobei das österreichische Schrifttum
besonders zu berücksichtigen ist).

Funktion der Medien und Anleitung zu kriti-
scher Auswahl aus dem Medienangebot.

Sprach- und Stilkunde, Rechtschreibung:

Wort- und Satzgrammatik als Hilfe für den eige-
nen richtigen mündlichen und schriftlichen Aus-
druck.

Überblick über die häufigsten Verstöße gegen
die Sprachrichtigkeit (Einfluß der Mundart und
Umgangssprache), über Fehlerquellen im mündli-
chen und schriftlichen Ausdruck.

Die wichtigsten Regeln der Rechtschreibung und
der Zeichensetzung sowie Übungen zu deren
Sicherung.

Pflege des schriftlichen Ausdrucks:

Verschiedene Arten des Aufsatzes wie Erlebnis-
erzählung, Schilderung, Bericht, Beobachtung und
Beschreibung; Nacherzählung und Inhaltsangabe,
Phantasieaufsatz und Erweiterung eines Erzähl-
kerns. Verfassen von Texten mit unterschiedlichen
Schreibabsichten.

Übungen zur Bereicherung und Belebung des
Ausdrucks, zur Treffsicherheit und Anschaulich-
keit.

Schriftliche Arbeiten:

Sechs einstündige Schularbeiten im Unterrichts-
jahr, drei je Semester.

2. K l a s s e (3 Wochenstunden):

Sprachpflege und Sprecherziehung:

Erhöhte Anforderungen an ausdrucksvolles
Lesen, Vortragen und Erzählen. Kontrolle der
eigenen Sprechweise zur Verhaltenssteuerung und
Meinungsbildung mit Hilfe von audio-visuellen
Medien. Anhören von vorbildlich gesprochenen
Texten.

Technik des selbständigen Lesens im Hinblick
auf das Lesetempo, das Überblick- und Sinnerfas-
sen.

Übungen im Diskutieren auf der Grundlage von
Fachwissen und zum Dramatisieren.

Kinder- und Jugendliteratur:

Standardwerke der Kinder- und Jugendliteratur.

Beurteilungskriterien im Hinblick auf sprachliche
Gestaltung, sachliche Richtigkeit, Inhalt, pädagogi-
sche Gesichtspunkte sowie ethische und religiöse
Werte.
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Lektüre und Textbetrachtung:

Beispiele der deutschsprachigen Literatur von
ihren Anfängen bis einschließlich Vorklassik,
soweit sie für das Verständnis der Gegenwartslite-
ratur von Bedeutung oder von zeitloser Gültigkeit
sind; Proben aus der Weltliteratur. Werke der zeit-
genössischen Literatur.

Sprach- und Stilkunde, Rechtschreibung:

Wiederholung und Vertiefung der Kenntnisse
aus der Satz- und Wortgrammatik; Erarbeiten
einer Übersicht über die Gliedsätze. Umformen
und graphische Darstellung von Sätzen; Satzbau-
pläne. Bildhaftigkeit der Sprache.

Beispiele für den Wandel der deutschen Sprache
im Laufe der Jahrhunderte; der deutsche Sprach-
schatz (Erb-, Lehn-, Fremdwörter); Sprachver-
wandtschaft, Sprachgemeinschaft.

Weitere Übungen zur Sicherung der Recht-
schreibung und Zeichensetzung.

Pflege des schriftlichen Ausdrucks:

Direkte und indirekte Charakteristik, Bilddeu-
tung; Kürzung, Erweiterung und Zusammenfas-
sung vorgegebener Texte. Buchbesprechung. Stoff-
sammlungen, Klärung von verwandten Begriffen,
Erörterung. Verfassen von Anleitungen. Fortsetzen
der bisher geübten Aufsatzgattungen mit erhöhten
Anforderungen.

Ersinnen und Erzählen von Geschichten. Übun-
gen zur sprachlichen Formung der schriftlichen
Vorbereitung für die Hort- und Heimpraxis (Fach-
sprache, Systematik).

Schriftliche Arbeiten:

Sechs Schularbeiten im Unterrichtsjahr, zwei ein-
stündige und eine zweistündige im ersten Semester;
eine einstündige und zwei zweistündige im zweiten
Semester.

3. K l a s s e (3 Wochenstunden):

Sprachpflege und Sprecherziehung:

Weiterführung der Sprecherziehung mit beson-
derer Berücksichtigung einer klangvollen und gut
artikulierten Sprache. Gestalten von dramatischen
Szenen nach gegebenen Mustern und aus dem Ste-
greif. Gespräche über aktuelle, insbesondere berufs-
bezogene Themen. Interpretationsübungen anhand
von Texten aus verschiedenen Bereichen (Kinder-
und Jugendliteratur, Dichtung, Trivialliteratur,
Presse, Werbung, usw.).

Vorlese- und Erzähltechnik vor einer Gruppe.

Kinder- und Jugendliteratur:

Kinder- und Jugendliteratur zu verschiedenen
Themenkreisen im Hinblick auf Aktualität und

Berufspraxis (Informationsquelle, Reifungshilfe,
Kommunikationsmittel und Kreativitätsimpuls).

Lektüre und Textbetrachtung:

Beispiele der Literatur des Sturm und Drang, der
deutschen und österreichischen Klassik, Romantik
und sozialkritischen Dichtung des Vormärz, soweit
sie für das Verständnis der Gegenwartsliteratur von
Bedeutung oder von zeitloser Gültigkeit sind.
Werke der zeitgenössischen Literatur.

Sprach- und Stilkunde, Rechtschreibung:

Stilkritische Übungen an verschiedenen Texten
zur Festigung des Sprachgefühls und als sachliche
Voraussetzung für die Interpretation von Dichtun-
gen.

Erhöhte Anforderung bei der Sicherung der
Rechtschreibung und Zeichensetzung.

Methodische Hinweise für die Lernhilfe im
Sprachunterricht. Einblick in die Lehrpläne aus
Deutsch an den Schulen für das Pflichtschulalter.
Umgang mit Sprach-, Rechtschreib- und Lesebü-
chern.

Pflege des schriftlichen Ausdrucks:

Dialoge; Stoffsammlungen und Gliederungs-
übungen, Problemarbeiten, Vorübungen für. die
literarische Facharbeit (Teilaspekte von Dichtun-
gen, Interpretationen von kurzen Geschichten,
Gedichten und Szenen). Abfassen von Protokollen
und Exzerpten. Leserbrief.

Dramatisieren von Geschichten.

Kriterien zur Gestaltung unterschiedlicher Text-
sorten im Hinblick auf die Lernhilfe. Korrektur-
übungen an Hand von Beispielen.

Schriftliche Arbeiten:

Sechs zweistündige Schularbeiten im Unter-
richtsjahr, drei je Semester.

4. K l a s s e (3 Wochenstunden):

Sprachpflege und Sprecherziehung:

Kurze Referate, insbesondere über Themen aus
berufsbezogenen Fachgebieten unter Benützung
einschlägiger Literatur.

Diskussion. Gesprächstechnik in der Gruppe.

Übungen zur Steigerung des klaren und gewand-
ten Ausdrucks beim Formulieren abstrakter Inhalte.

Kinder- und Jugendliteratur:

Tendenzen der modernen Kinder- und Jugendli-
teratur. Kinder- und Jugendliteratur in ihrer
Bedeutung im sozio-kulturellen Hintergrund der
Jugendlichen. Beurteilung der sprachlichen Gestal-
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tung nach entwicklungspsychologischen, jugend-
soziologischen, pädagogischen und kommunika-
tionstheoretischen Gesichtspunkten.

Jugendzeitschriften. Brückenliteratur. Themen-
und Gattungsvergleiche zwischen Kinder- und
Jugendliteratur und Erwachsenenliteratur.

Lektüre und Textbetrachtung:

Textbeispiele von 1848 bis zum Ersten Weltkrieg
als Spiegelbild der Zeit (Realismus, Naturalismus,
Impressionismus, Expressionismus, usw.) unter
besonderer Berücksichtigung des österreichischen
Beitrages zum deutschsprachigen Schrifttum.
Werke der zeitgenössischen Literatur.

Randbereiche der Literatur (Unterhaltungslitera-
tur, Reiseromane, Kriminalromane) — Kriterien
zur Beurteilung von Kitsch und Schund.

Sprach- und Stilkunde, Rechtschreibung:

Wechselwirkung zwischen Sprach- und Gesell-
-schaftsform, Herkunftssprache, Sprache des Kin-
des. Sprachstörungen, Sprachspiele. Einblick in
Lehrpläne aus Deutsch an Oberstufenformen.

Wirkungsanalyse und Konsumgewohnheiten im
Rahmen der Massenmedien.

Zweifelsfälle der Rechtschreibung und der Zei-
chensetzung.

Übungen im Auffinden von Fehlern in Recht-
schreibung und Zeichensetzung. Überblick über die
häufigsten Verstöße gegen die Sprachrichtigkeit;
Hilfen zu deren Verhinderung.

Pflege des schriftlichen Ausdrucks:

Problemarbeiten. Literarische Facharbeit (Inter-
pretation von dichterischen und pädagogischen
Texten, Gegenüberstellung motivgleicher Texte,
stilkritische Übungen).

Schriftverkehr mit Behörden (wie Eingaben,
Ansuchen, Berichte, Protokolle, Planungsvor-
schläge). Übungen zur Steigerung des klaren und
gewandten Ausdrucks beim Formulieren abstrakter
Inhalte, besonders im Zusammenhang mit der
Fachsprache.

Schriftliche Arbeiten:

Sechs Schularbeiten im Unterrichtsjahr, drei
zweistündige im ersten Semester, eine zweistündige
und zwei dreistündige im zweiten Semester.

5. K l a s s e (4 Wochenstunden):

Sprachpflege und Sprecherziehung:

Umfangreichere Referate über vorgegebene oder
selbstgewählte Themen und unter stärkerer Ver-
wendung von Arbeitsbehelfen (zB Sachbücher,
Lexika, Zeitschriften). Kurzreferate im Hinblick

auf die Elternarbeit (Reden zu besonderen Anläs-
sen, Informationsgespräche, usw.).

Kinder- und Jugendliteratur:

Die Kinder- und Jugendliteratur in den Medien.
Darstellungsmöglichkeiten. Methoden zur Förde-
rung der Leselust bei Kindern und Jugendlichen.
Bibliothekskunde.

Lektüre und Textbetrachtung:

Die literarischen Strömungen des 20.Jahrhun-
derts, wobei der österreichische Beitrag besonders
zu berücksichtigen ist. Tradition und Auflösung
übernommener Dichtungsformen. Die Gegenwarts-
literatur am Beispiel einiger bedeutender Vertreter
und Werke.

Einfluß des ausländischen Schrifttums.

Medien und Literatur und ihre Wechselwirkung.

Sprach- und Stilkunde, Rechtschreibung:

Gefühlswert der Sprache. Kritische Betrachtung
der Ausdrucksmittel in Presse, Werbung, Hörfunk,
Fernsehen und Film.

Rechtschreibung als Produkt eines Entwick-
lungsprozesses.

Pflege des schriftlichen Ausdrucks:

Problemarbeiten, literarische Facharbeit (Hin-
weise auf Formen des Zitierens und sinnvolle Ver-
wendung von Zitaten). Lebenslauf, Bewerbungs-
schreiben.

Methodik des Aufsatzunterrichtes im Hinblick
auf Lernhilfe; Korrekturübungen anhand von Bei-
spielen.

Schriftliche Arbeiten für die Berufspraxis und
Elternarbeit (wie Elternbriefe, Einladungen,
Anschläge, Rundschreiben, usw.). Übungen zum
Abfassen von Artikeln für Fachzeitschriften.

Schriftliche Arbeiten:

Drei Schularbeiten im Unterrichtsjahr, zwei drei-
stündige im 1. Semester und eine vierstündige im 2.
Semester.

Didaktische Grundsätze:

Die getrennt aufgezählten Stoffbereiche sollen
einander im Unterricht durchdringen, damit von
verschiedenen Gesichtspunkten die Leistung der
Sprache und das Wesen der Dichtung bewußt wer-
den. Die einzelnen Stoffgebiete sind gleichwertig.
Auf Können und Verstehen ist mehr Wert zu legen
als auf bloßes Fachwissen. Die Schüler sind zur
Verwendung von Nachschlagewerken (Sachbü-
cher, Lexika) anzuleiten. Im Hinblick auf eine
gezielte Lernnachhilfe im Fachbereich sind den
Schülern entsprechende methodische Hinweise zu
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geben. Die Lehraufgaben sind so auszuwählen, daß
besonders solche Probleme des persönlichen
Lebens und der Gemeinschaft behandelt werden,
die Kritikfähigkeit und Selbständigkeit verlangen.
Dabei sollte die Berufsorientierung nicht übersehen
werden.

Sprachpflege und Sprecherziehung:

Von den vorhandenen Grundlagen ausgehend,
ist über natürlich gegebene Sprechsituationen das
freie Sprechen zu üben und durch verschiedene
Kommunikationstechniken zu fördern, wobei
neben dem vorbildlichen Sprechverhalten des Leh-
rers audio-visuelle Hilfsmittel eingesetzt werden
sollen. Auf gutes richtiges Sprechen ist nicht nur in
allen Bereichen des Deutschunterrichtes sondern
auch in allen übrigen Unterrichtsgegenständen zu
achten.

Pflege des schriftlichen Ausdrucks:

Die Fähigkeit, sich sicher und klar auszudrük-
ken, soll durch planmäßig aufbauende Übungen
erreicht werden. Verschiedene Textsorten mit
altersgemäßer, berufsbezogener und dem Interes-
senbereich der Schüler entsprechender Themenstel-
lung sollen geübt werden.

Lektüre, Textbetrachtung, Kinder- und Jugendlite-
ratur:

Bei der altersentsprechenden Auswahl der Lek-
türe ist darauf zu achten, daß die Schüler fähig
werden, den Wert dichterischer Werke in ihrer
zeitlosen sowie epochegebundenen Dimension als
Spiegelbild gesellschaftlicher Verhältnisse zu erfas-
sen, kritisch zu überdenken und daraus Anregun-
gen für die Gestaltung des persönlichen und beruf-
lichen Lebens zu gewinnen. Querverbindungen zu
anderen Unterrichtsgegenständen sind herzustel-
len.

Von der ersten Klasse an soll mit der Erarbei-
tung einer Leseliste begonnen werden, die in den
folgenden Klassen auszubauen ist. Sie soll auf allen
Stufen Beispiele aus der Gegenwartsliteratur als
zeitlosen Lesestoff einschließen, und zwar über alle
zur Verfügung stehenden Medien (wie Printme-
dien, Theater, Film, Hörspiel, Rundfunk, Fernse-
hen).

Die Erscheinungsformen der Kinder- und
Jugendliteratur in den verschiedenen Medien sind
zu berücksichtigen. Die Kenntnis ausgewählter
Werke soll durch Gemeinschafts- und Privatlektüre
mit nachfolgender Besprechung sowie durch Refe-
rate vermittelt werden. Um die Auswertung wert-
voller Kinder- und Jugendschriften in der Hort-
und Heimerziehung zu sichern, sind die Schüler zu
Aufzeichnungen anzuleiten.

Sprach- und Stilkunde, Rechtschreibung:

Sprachlehre soll der Reflexion grammatischer
Phänomene, dem persönlichen Sprachgebrauch
sowie der Analyse und Beurteilung sprachlicher
Äußerung dienen. Auch bei der Interpretation soll
eine grammatisch-stilistische Betrachtungsweise
und ihre kommunikative Intention zum Tragen
kommen. Sprachlehre und Rechtschreibung sollen
den Deutschunterricht ganzheitlich durchdringen.

Bei Lehraufgaben, die sowohl Gegenstand des
Deutschunterrichtes als auch des Unterrichtes in
Didaktik sowie Hort- und Heimpraxis sind, ist
enge Zusammenarbeit der betreffenden Lehrer
erforderlich.

LEBENDE FREMDSPRACHE

(Englisch)

Bildungs- und Lehraufgabe:

Der Unterricht soll die Schüler zu Gewandtheit
im Gebrauch der Fremdsprache führen. Dazu
gehört eine phonetisch richtige Aussprache und die
entsprechende Tonführung, die Kenntnis der zum
korrekten Gebrauch der Sprache notwendigen
Grammatik, ein angemessener Wort- und Phrasen-
schatz, das Vermögen, Gehörtes und Gelesenes in
der fremden Sprache zu verstehen sowie die Fähig-
keit, nicht zu schwierige Sachverhalte und Gedan-
kengänge mündlich und schriftlich in der Fremd-
sprache, nicht zuletzt auch im Hinblick auf den
künftigen Beruf, idiomatisch auszudrücken.

Die Schüler sollen auch die Fähigkeit erwerben,
eine erfolgreiche Lernhilfe in der Fremdsprache
Englisch zu geben, die über das Können und Wis-
sen hinaus auch die emotionalen und sozialen Sei-
ten des Lernprozesses fördert.

Der Erzieher soll imstande sein, die verschiede-
nen Übungstypen und die damit verbundenen
Hausaufgaben zu erkennen sowie die häufigsten
Fehler in Schülerarbeiten schnell zu finden. Er soll
mit Bedingungen und Methoden vertraut sein, die
den Übungserfolg herbeiführen, insbesondere auch
bei lernschwachen und wenig motivierten Schülern.

Übungen zur Lernhilfe sollten in allen fünf Klas-
sen in den Unterricht integriert werden.

Der Einblick, den die jungen Menschen im Laufe
des Unterrichts in der Fremdsprache in die Eigen-
art der englischsprechenden Länder und ihrer Men-
schen gewinnen, in deren politisches, gesellschaftli-
ches und geistiges Leben, muß letzten Endes zur
Achtung vor der Eigenheit der Menschen und Völ-
ker führen, zu größerem Verständnis für die Eigen-
art des eigenen Volkes und Landes und zur Bereit-
schaft zu internationaler Zusammenarbeit.



2730 153. Stück — Ausgegeben am 30. August 1985 — Nr. 355

1. K l a s s e (3 Wochenstunden):

Mündlich-produktiver Sprachgebrauch:

Aufbau bzw. Erweiterung eines Grundsprach-
schatzes, zunächst in Anlehnung an vorgegebene
Sprechsituationen, später als Versuch einer persön-
lichen Aussage, etwa in Form kurzer Mitteilungen,
von Erklärungen, Begründungen, Äußerungen über
persönliche Bedürfnisse, Meinungen, Wünsche und
Gefühle usw.

Erarbeiten eines grundlegenden, besonders für
den täglichen Gebrauch verfügbaren Wort- und
Phrasenschatzes aus dem Alltagsleben und dem
unmittelbaren Erfahrungsbereich der Schüler, wie
Familie, Wohnen und Einrichten, Gesundheit und
Körperpflege, Mahlzeiten, Kleidung, Hobbies ua.
Erwerb einer im Beruf verwertbaren Sammlung von
Liedern, Reimen, Sprüchen und Spielen aus den
englischsprechenden Ländern.

Schulung der Sprechwerkzeuge im Hinblick auf
eine phonetisch richtige Aussprache, wobei der
englischen Tonführung und dem Sprechrhythmus
besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden ist. Ken-
nenlernen der internationalen Lautsymbole als
Hilfe bei der Arbeit mit dem Wörterbuch.

Hörverstehen:
Schulung des Hörverstehens durch systematische

Konfrontation mit dem gesprochenen Wort bzw.
einfachen Originaltexten unter Verwendung tech-
nischer Hilfsmittel (Tonband, Schallplatte, Schul-
funk, Tonfilm). Die Schüler sollen die Fähigkeit
erwerben, Gehörtes dem Sinne nach und in wichti-
gen Details zu erfassen, so etwa: Dialoge, kurze
Szenen, einfache Texte erzählenden Inhalts, kurze
Erlebnisberichte.

Leseverstehen:
Schulung des Leseverstehens an Texten aus dem

Erlebnis- und Erfahrungsbereich der Schüler. Dazu
gehören zB Mitteilungen, kurze Briefe, kurze Sze-
nen aus dem täglichen Leben, Dialoge, Berichte,
Lesestücke erzählenden Inhalts, Kindergeschichten,
Märchen, Texte landeskundlicher Art. Die Schüler
sollen lernen, Texte mit Hilfe des Wörterverzeich-
nisses in ihrer Gesamtheit oder im Hinblick auf
wichtige Einzelinformationen zu erfassen und so
zur Freude am selbständigen Lesen (privater Lek-
türe) angeregt werden.

Sprachlehre:

Vermittlung bzw. Festigung grundlegender
Grammatikkenntnisse sowie deren Erweiterung
und Anwendung im Hinblick auf die Erfordernisse
der für die einzelnen Schulstufen vorgesehenen
Aufgaben. Im Sinne einer kommunikativen Gram-
matik sind die zu erwerbenden Strukturen in kon-
kreten Sprechsituationen zu erarbeiten und einzu-
üben.

Die Schwerpunkte sollen etwa auf folgenden
Gebieten liegen: richtige Bildung und Anwendung
der Zeiten, continuous form, Frage, Verneinung,
Wortstellung im einfachen und erweiterten Aus-
sage- und Fragesatz, Vergleichsstufen des Eigen-
schaftswortes, Fürwörter, Verhältniswörter. Dabei
geht es nicht darum, in erster Linie formale Kennt-
nisse zu erwerben, sondern die Fähigkeit, sich
sprachlich möglichst richtig auszudrücken.

Schriftliche Arbeiten:

Kurze Zusammenfassungen von Gehörtem und
Gelesenem, kleine Berichte über Selbsterlebtes,
Umformungen, einfache Nacherzählungen, Verfas-
sen von Briefen (Mitteilungen, Anfragen, Einladun-
gen, Dankschreiben), Fragen und Antworten, gege-
benenfalls auch Diktate in Anlehnung an den Lese-
stoff zur Festigung der englischen Schreibung.

Fünf einstündige Schularbeiten, davon zwei im
1. Semester.

2. K l a s s e (3 Wochenstunden):

Mündlich-produktiver Sprachgebrauch:

Weiterentwickeln der Fähigkeit, sich der engli-
schen Sprache im Alltag zu bedienen. Die Schüler
sollen in zunehmendem Maße imstande sein, den
erworbenen Sprachschatz der eigenen Absicht
gemäß einzusetzen. Der Wortschatz ist auf The-
menkreise auszudehnen, die für die Schüler auf
Grund ihrer voraussichtlichen Berufswahl von
Bedeutung sind: Betätigungen mit Kindern, Rollen-
spiele und soziale Arbeitsformen; Erziehung und
Heimerziehung; Freizeit; Reise- und Fremdenver-
kehr.

Weitere Übungen zu einer richtigen Aussprache
und Tonführung.

Hörverstehen:

Verbesserung des Hörverstehens durch vermehr-
ten Einsatz technischer Unterrichtsmittel, ebenso
durch Erzählen und Nacherzählen kurzer pointen-
reicher Geschichten, durch Abhören und Nachspie-
len kurzer Szenen. Der Schüler soll zunehmend
imstande sein, anspruchsvollere Texte in ihrer
Kernaussage zu erfassen und ihnen wichtige
Detailinformationen zu entnehmen.

Leseverstehen:

Weitere Schulung des Leseverstehens an Lese-
stoffen im Zusammenhang mit den bereits genann-
ten Themenkreisen unter Bedachtnahme auf die
Umwelt der Schüler und deren Probleme sowie der
stärkeren Ausrichtung auf den zukünftigen Beruf,
zB einfache Texte zu Fragen aus der Kinder- und
Jugendpsychologie und dem Leben in Internat und
Heim, Texte landeskundlicher Art, die neben
Großbritannien und den USA auch andere Länder
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der englischsprechenden Welt einbeziehen. Aus-
schnitte aus einem inhaltlich und sprachlich der
Altersstufe angemessenen Werk der neueren Litera-
tur. Übungen im Umgang mit dem Wörterbuch,
auch im Hinblick auf die Förderung des selbständi-
gen Lesens.

Versuche persönlicher Stellungnahmen zu Gele-
senem.

Sprachlehre:

Vertiefung der bisher erworbenen Kenntnisse
mit Schwerpunkten auf folgenden Gebieten:
Umstandswort (Vergleichsstufen und Stellung im
Satz), Gebrauch von past tense und present perfect
tense, Leideform, modale Hilfszeitwörter,
Gebrauch der Verhältniswörter, Besonderheiten im
Gebrauch des Artikels, die indirekte Rede und
Frage, einfache Bedingungssätze.

Schriftliche Arbeiten:

Stellen und Beantworten von Fragen, Zusam-
menfassen von wesentlichen Informationen aus
einem Text, Verfassen von Briefen. Beschreibun-
gen, Darstellung eines Handlungsablaufes nach Bil-
dern, Versuche im Abfassen persönlicher Stellung-
nahmen zu Gelesenem oder Gehörtem. Kurze Auf-
sätze anhand von Leitfragen.

Sechs einstündige Schularbeiten, je drei im Seme-
ster.

3. K l a s s e (2 Wochenstunden):

Mündlich-produktiver Sprachgebrauch:

Die Fähigkeit, sich der englischen Sprache im
Alltag zu bedienen, ist weiterzuentwickeln. Hinfüh-
ren zu selbständiger Stellungnahme durch Üben im
Argumentieren über einfachste Sachverhalte. In die
Themenkreise sollen nun auch kulturelle Belange
wie Theater, Film, Rundfunk, Fernsehen, Feste und
Feiern einbezogen werden. Rollenspiele, Erklären
von Spielregeln, bildgesteuertes Erfinden von
Geschichten. Eventuell Kurzreferate und Erlebnis-
berichte auch anhand von Bildmaterial.

Fortsetzen der planmäßigen Übungen zu einer
richtigen Aussprache und Tonführung.

Hörverstehen:

Erweitern und Schärfen des Hörverstehens unter
schwierigeren Bedingungen. Die Schüler sollen
zunehmend in die Lage versetzt werden, Original-
texte trotz Vorkommens unbekannter Wörter in
ihrer Gesamtaussage oder in wichtigen Details zu
verstehen und persönliche Aussagen darüber zu
machen.

Leseverstehen:

Hinführen zum verständnisvollen und kritischem
Umgang mit Texten anhand von Textinhalten, die

zum Argumentieren anregen, etwa aus dem Erleb-
nisbereich und der Umwelt der Schüler sowie The-
men aus dem pädagogischen und kulturellen
Bereich. Motivieren zu selbständigem Lesen
anhand von Kurzgeschichten oder von Ausschnit-
ten aus einem geeigneten Werk der Gegenwartslite-
ratur (Drama, Roman).

Einfache persönliche Stellungnahmen zu Gelese-
nem.

Sprachlehre:

Vertiefung der bisher erworbenen Kenntnisse
mit Schwerpunkten auf Zeitenfolge und Funktion
der Nominalformen des Zeitwortes (infinitive, par-
ticiple, gerund).

Schriftliche Arbeiten:

Schriftliche Übungen, wie sie sich aus den für die
3. Klasse genannten Stoffgebieten ergeben. Die
Schüler sollen nun auch imstande sein, unter Rück-
nahme bisher vorgegebener Hilfestellungen schrift-
liche Aussagen selbständig zu produzieren. Dazu
gehören: längere, zusammenhängende schriftliche
Äußerungen in Form von einfachen Stellungnah-
men zu Gesprächs- und Textinhalten, Bilddeutun-
gen, Inhaltsangaben, Nacherzählungen, anspruchs-
vollere Briefe usw.

Vier Schularbeiten, in jedem Semester eine ein-
stündig und eine zweistündig.

4. K l a s s e (2 Wochenstunden):

Mündlich-produktiver Sprachgebrauch:

Steigerung der Sicherheit im freien Anwenden
der erworbenen Sprachkenntnisse, vor allem beim
Vorbringen eigener Absichten, Meinungen und
Empfindungen. Langsamer Aufbau eines berufsre-
levanten Wortschatzes, etwa zu folgenden The-
men: soziale Einrichtungen, soziale Konflikte,
Umwelteinflüsse und Gesundheit, soziales Verhal-
ten in der Gruppe.

Weiterhin Pflege einer richtigen Aussprache und
Intonation.

Hörverstehen:

Das Hörverstehen ist an anspruchsvolleren Auf-
gaben weiter zu schulen und zu verbessern.

Leseverstehen:

Weiterentwickeln des Leseverstehens anhand
schwierigeren Leseguts aus dem Bereich der Frei-
zeitgestaltung, der Arbeit mit Kindern und Jugend-
lichen. Gelegentlich aktuelle Zeitungsausschnitte,
eventuell Texte über große englische und amerika-
nische Erzieherpersönlichkeiten. Die Schüler sollen
imstande sein, das Gelesene mit ihren eigenen
Erfahrungen in Verbindung zu bringen und dar-
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über zu sprechen. Ein bis zwei Kurzgeschichten
oder Ausschnitte aus einem umfangreicheren Werk
der zeitgenössischen englischsprachigen Literatur.

Sprachlehre:

Nach Bedarf Wiederholung und Verbesserung
der Grammatikkenntnisse.

Schriftliche Arbeiten:

Schriftliche Übungen, wie sie sich aus den für die
4. Klasse genannten Stoffgebieten ergeben. Stel-
lungnahmen zu Gesprächs- und Textinhalten,
Inhaltsangaben und Nacherzählungen mit gestei-
gerten Anforderungen, Abfassen von Briefen.

Vier zweistündige Schularbeiten, je zwei im
Semester.

5. K l a s s e (3 Wochenstunden):

Mündlich-produktiver Sprachgebrauch:
Festigung des richtigen und sicheren Gebrauchs

der englischen Sprache. Übungen zur Nacherzäh-
lung von Gehörtem und Gelesenem sowie im freien
Sprechen über aktuelle Ereignisse und über die
Lektüre. Der Wortschatz ist dabei durch Aus-
drücke aus dem kulturellen, wirtschaftlichen und
politischen Leben zu bereichern, soweit sie in Rede
und Wechselrede notwendig und brauchbar sind.

Hörverstehen:
Weitere Übungen mit gesteigerten Anforderun-

gen zur Verbesserung des Hörverstehens.. Die
Schüler sollen imstande sein, anspruchsvollere
Texte zu verstehen, wiederzugeben und zu inter-
pretieren.

Leseverstehen:

Weitere Schulung des Leseverstehens anhand
von. aktuellen Zeitungsausschnitten, Artikeln aus
dem pädagogischen Bereich und an Beispielen aus
der zeitgenössischen englischsprachigen Literatur,
davon mindestens eine Ganzschrift.

Sprachlehre:

Schwerpunktmäßiges Wiederholen wichtiger
Kapitel der Grammatik.

Schriftliche Arbeiten:

Schriftliche Übungen, wie sie sich aus den für die
5. Klasse genannten Stoffgebieten ergeben. Übun-
gen im Aufsatzschreiben in Form von Stellungnah-
men zu Berichten über aktuelle Ereignisse sowie
von Interpretationen und Zusammenfassungen von
Gelesenem und Gehörtem; gelegentliche Übungen
im Übersetzen aus dem Englischen und ins Engli-
sche.

Drei Schularbeiten, davon zwei zweistündige im
1. Semester, eine dreistündige im 2. Semester.

Didaktische Grundsätze:

Der Unterricht ist in englischer Sprache zu füh-
ren. Die Muttersprache dient nur zur Erklärung
schwieriger Ausdrücke und grammatischer Sach-
verhalte.

Die Lernziele des modernen Fremdsprachenun-
terrichts werden weitgehend von der Bedeutung
praktischer Sprachkenntnisse bestimmt. Die Frage,
was der Schüler mit seinen Fremdsprachenkennt-
nissen anfangen kann, soll die Auswahl der Lehrin-
halte sowie auch die Planung des Unterrichts
bestimmen.

Lernen in der Schule schließt auch soziales Ler-
nen ein. Der Unterricht sollte so gestaltet sein, daß
kooperatives Verhalten gefördert wird. Soziale
Lernformen wie Gruppen- und Partnerarbeit sollen
zu Werthaltungen, wie Toleranz gegenüber dem
anderen, Übernehmen von Verantwortung, Hilfs-
bereitschaft, Rücksichtnahme auf Schwächen des
Partners, Bereitschaft zum Gespräch und zur
Zusammenarbeit erziehen.

Zum mündlich-produktiven Bereich:

Im mündlich kommunikativen Bereich besteht
das Ziel darin, die Schüler zu befähigen, die kom-
munikativen Absichten des Partners zu erkennen
und die eigenen klar darzustellen. Sie sollen dar-
über hinaus ermutigt werden, auch außerhalb der
Schule bei jeder sich bietenden Gelegenheit den
Kontakt mit englischsprechenden Menschen aufzu-
nehmen und möglichst viel Englisch zu hören und
zu lesen. Die Fähigkeit, den erworbenen Sprach-
schatz flexibel anzuwenden, muß in einem langen
Lernprozeß entwickelt werden. Daher kommt der
Transferphase im mündlich-produktiven Bereich
große Bedeutung zu, und es gehört zu den wichtig-
sten Aufgaben des Lehrers, immer wieder lebens-
echte Kommunikationssituationen zu finden, in
welchen die Schüler gelernte Äußerungen anwen-
den können. Geeignete Übungsformen sind ua.
Frage- und Antwortketten; Zusammentragen
geeigneter Äußerungen zu einer verbal beschriebe-
nen oder durch eine einfache Skizze dargestellten
Situation und Zusammensetzen von Gesprächsab-
läufen; ausgehend von Dialogmustern Umwand-
lungs-, Erweiterungs- und Variationsübungen;
Vollenden eines begonnenen Gespräches mit meh-
reren Möglichkeiten des Fortsetzens (zustimmend,
ablehnend, ungewiß); Dramatisieren kurzer
Geschichten aus dem Stegreif; Darstellen kurzer
Alltagsszenen aus dem Stegreif; Übungen im For-
mulieren von Argumenten bzw. Gegenargumenten
zu einfachen Sachverhalten, zunächst mit: Hilfe
visueller und graphischer Impulse, später unter
Rücknahme der Hilfestellung; ua.

Gelegentlich können Übersetzungen von prakti-
schem Wert (Rezepte, Arbeitsanleitungen, Annon-
cen, Dolmetschen einfacher Sachverhalte, ua.)
durchgeführt werden.



153. Stück — Ausgegeben am 30. August 1985 — Nr. 355 2733

Der richtigen Lautbildung, Tonführung und dem
Sprechrhythmus (zB Schwachtonformen) ist in
allen Klassen gebührende Aufmerksamkeit zu wid-
men. Auftretende Mängel sind durch Übungen wie
Imitationsübungen, Übungen im Unterscheiden
ähnlicher Laute, Sammeln von Wörtern nach pho-
netischen Gesichtspunkten, ua. zu beseitigen. Das
Verwenden von Schallplatten, Tonbändern, Fil-
men, von Schulfunk- und Schulfernsehsendungen
und von Sprachübungsgeräten dient der Gewöh-
nung der Schüler an verschiedene Sprecher und
Akzente.

Der Schüler soll den Wortschatz und die Kennt-
nis idiomatischer Wendungen im Unterrichtsge-
spräch und bei der Lektüre erwerben. Durch
Beschäftigung mit verschiedenen Themenbereichen
muß der Grundwortschatz des Schülers stetig und
konzentrisch erweitert werden. Der zu aktivierende
Wortschatz ist vom Lehrer auszuwählen und durch
ständiges, abwechslungsreicheres Wiederholen und
Anwenden in lebensnahen Gesprächssituationen im
Gedächtnis der Schüler zu verankern. Nach Bedarf
können Wörter, Wortgruppen und Redewendun-
gen nach verschiedenen Gesichtspunkten wie Sach-
gebiete, Wortfelder, sinnverwandte Wörter, Gegen-
satzpaare, assoziatives Zuordnen von Wörtern zu
einem Grundwort ua. geordnet werden. Das Erar-
beiten unbekannter Wörter erfolgt weitgehend
durch Erklärung und Umschreibung, wozu ein
methodisch geeignetes einsprachiges Wörterbuch
unentbehrlich ist.

Zum Hör- und Leseverstehen:

Ausgehend von Zielvorstellungen, wonach
erworbene Sprachkenntnisse für den zukünftigen
Benützer der Fremdsprache von praktischem Nut-
zen sein sollen, werden gezielte Übungen zur Ent-
wicklung des selbständigen Hör- und Leseverste-
hens einen festen Platz in der Unterrichtsplanung
finden müssen. Hiezu bieten sich auch lehrbuchun-
abhängige kürzere, humorvolle oder spannende
Texte an, deren Inhalte geeignet sind, die Aufmerk-
samkeit der Schüler zu erregen. Ziel der Übungen
zum Hör- und Leseverständnis ist es, die Schüler
zu befähigen, sich selbständig mit der fremden
Sprache zu beschäftigen, Theateraufführungen zu
besuchen, Filme anzuschauen, Bücher zu lesen und
fremdsprachige Sendungen zu hören. Dieser selb-
ständige Spracherwerb ist gelegentlich in den
Unterricht einzubeziehen bzw. zu überprüfen.

Geeignete Übungsformen sind unter anderem
Übungen mit dem Wörterbuch zum Herausfinden
der richtigen Bedeutung eines Wortes; Übungen im
Erschließen unbekannter Wörter aus dem Zusam-
menhang; Übungen zum Erfassen wesentlicher
Tatsachen oder Informationen durch wiederholtes
Lesen bzw. Hören eines Textes, der der Lernstufe
in Länge und Schwierigkeitsgrad angemessen ist;
Herausfinden des Handlungsfadens durch Notie-
ren bzw. Unterstreichen der für die Handlung

wichtigen Wörter bzw. Wortgruppen als Vorberei-
tung für Wiedergaben und Interpretationen; Hin-
lenken der Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes
Detail zum Üben selektiven Hörens und Lesens;
Ausfüllen von Diagrammen anhand gehörter oder
gelesener Texte; alle Arten von Zuordnungs-, Ein-
setz- und Ergänzungsübungen.

Zur Grammatik:

Auch im Bereich der Sprachlehre hat der prakti-
sche Aspekt der Spracherlernung Vorrang. Obwohl
grammatische Korrektheit im Ausdruck auch eines
der Ziele im Fremdsprachenunterricht ist, darf der
Erwerb von Grammatikkenntnissen nicht zum
Hauptanliegen werden. Daher werden auch gram-
matische Erscheinungen in solchen lebensnahen
Situationen dargeboten und geübt, die diese For-
men tatsächlich verlangen. Nur in den Phasen des
Erklärens, der Regelfindung und in bestimmten
Übungsphasen wird die zu erlernende Struktur aus
dem Kontext herausgehoben. Beginnend mit stär-
ker gelenkten, über weniger gesteuerte bis hin zu
freien Übungen soll der Schüler zur praktischen
Sprachanwendung gelangen. Geeignete Übungsfor-
men wie Analogieübungen, Einsetzübungen,
Ergänzungsübungen, Zuordnungsübungen, Umfor-
mungsübungen ua. sowie das Erarbeiten von
Gesetzmäßigkeiten werden zunächst durch visuelle
Lernhilfen wie Skizzen, Zeichnungen, Bilder,
Folien, Schriftkarten, Diagramme, Schemata, Sym-
bole, Signale, übersichtliche Tafelbilder ua. unter-
stützt.

Beim Umformen ist darauf zu achten, daß die
umgeformten Sätze sprachlich und inhaltlich
genauso stimmen, d.h. kontextualisierbar sind, wie
die vorgegebenen. Je geübter die Schüler werden,
desto mehr können die Einsichtnahme rein verbal
und das Üben unter Rücknahme der Hilfestellung
erfolgen. Auch die Gegenüberstellung deutscher
und englischer Strukturen wird dort notwendig
sein, wo es zu Interferenzerscheinungen zwischen
Muttersprache und Fremdsprache kommt.

Zu den schriftlichen Übungen:

Die schriftlichen Übungen sollen organisch aus
dem Unterrichtsgeschehen erwachsen und als sinn-
volle Ergänzung der mündlichen Übungen in einem
zeitlich vertretbaren Verhältnis zu den übrigen
Phasen des Lernprozesses stehen.

Als schriftliche Übungsformen eignen sich:
Nacherzählungen, die eventuell auch erweitert und
ausgeschmückt werden können oder deren Schluß
der Phantasie der Schüler überlassen wird; das
Umwandeln dramatischer Texte in eine oder meh-
rere Erzählungen, auch in der Form, daß einzelne
handelnde Personen herausgegriffen werden und
über die betreffenden Sachverhalte berichten oder
dazu Stellung nehmen; das Dramatisieren von
Erzähltexten, wo die entsprechenden idiomatischen
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Voraussetzungen bereits vorhanden sind; Textzu-
sammenfassungen sowie persönliche Stellungnah-
men zu verschiedenen Themen. Die meisten dieser
Übungen sind auch in Briefform möglich, wie ja
Berichten und Briefeschreiben überhaupt ein fester
Bestandteil der schriftlichen Übungen sein sollte.
Schriftliche Übungen sollen auch die Grundlage für
Schularbeiten bilden.

Übersetzungsübungen können gelegentlich im
Unterricht durchgeführt werden, dürfen aber bei
Schularbeiten nicht gefordert werden.

Zur Lernhilfe:

Die künftigen Erzieher sind in schülerorientierte
Verhaltensweisen, wie Gespräche mit dem Kind
über seine Lernprobleme, Ausschöpfen aller Mög-
lichkeiten zur Gruppen- und Partnerschaft, Aus-
nützen aller Hilfsmittel zur Erklärung und Rück-
sichtnahme auf die besonderen Lernbedürfnisse des
einzelnen Schülers als unentbehrliche Vorausset-
zungen für erfolgreiches Lernen einzuführen.

Geeignete Übungsformen sind ua.:

Übungen im Erkennen und Korrigieren von Aus-
sprachefehlern;

Übungen im Herstellen von einfachen Skizzen,
Symbolen, Tabellen; Übersichten ua. als Grundlage
zur Erklärung grammatischer Erscheinungen und
Strukturen oder zum Ableiten von Regeln;

Übungen im Erkennen von Lernzielen aus vorge-
gebenen Hausaufgaben;

Übungen im Erkennen und Durchführen ver-
schiedener Übungsformen, wie Bilden von Sätzen
anhand eines Mustersatzes zum Einüben von
Strukturen, Zuordnungsübungen, Einsetz-, Ergän-
zungs- und Umformungsübungen;

Übungen im Korrigieren und Überprüfen frem-
der Arbeitsergebnisse;

Übungen im Durchnehmen einer Lehrbuchein-
heit (Darbieten — Üben — Bewußtmachen —
Anwenden);

Übungen im Erkennen der für eine Zusammen-
fassung wichtigen Textstellen in einem Lehrbuch-
text;

Übungen im vereinfachten Erzählen, eines Lehr-
buchtextes.

GESCHICHTE UND SOZIALKUNDE

Bildungs- und Lehraufgabe:

Der Unterricht hat einen gegenwartsbezogenen
Überblick über den Verlauf des Weltgeschehens zu
vermitteln, wobei Ursachen, Anlässe und Zusam-
menhänge zu verdeutlichen sind. Die so vertiefte
Allgemeinbildung soll dem jungen Staatsbürger
und zukünftigen Erzieher das Verständnis des Zeit-

geschehens ermöglichen und zu seiner politischen
Mündigkeit beitragen.

Die Kenntnis der Geschichte Österreichs und die
politische Bildung sollen zur Achtung vor den Lei-
stungen der Vergangenheit sowie zur Aufgeschlos-
senheit für die Aufgaben der österreichischen
Demokratie in Gegenwart und Zukunft führen; die
Vermittlung von sozialkundlichen Bildungsstoffen
soll die Bereitschaft zu einer von Toleranz und
Humanität geprägten Lebensführung fördern.

Lehrstoff:

1. K l a s s e (2 Wochenstunden):

Grundbegriffe zu Aufgaben und Methoden des
Faches.

Die Entwicklungsstufen menschlicher Zivilisa-
tion und Kultur in urgeschichtlicher Zeit, insbeson-
dere in Österreich.

Beispiele für bleibende Leistungen altorientali-
scher Hochkulturen.

Modellhafte Erarbeitung grundsätzlicher
Begriffe zur Staatenbildung, Entwicklung von Staa-
ten und Staatsformen, zur Wechselwirkung von
Staat und Kultur im Rahmen der griechischen
Geschichte.

Die Entwicklung Roms zum Weltreich, der
römische Rechtsbegriff und seine Auswirkungen,
Austria Romana.

Germanisch-romanischer, byzantinischer, islami-
scher Kulturkreis.

Das Christentum als religiöser, politischer und
kultureller Faktor in Spätantike und Mittelalter,
abendländischer Dualismus von Kaisertum und
Papsttum.

Mittelalterlicher Staatsbegriff, mittelalterliche
Rechtsvorstellungen, Lehenswesen und ständische
Ordnung.

Der Verfall der Königsmacht im Spätmittelalter
(Landeshoheit, Hausmachtpolitik), wirtschaftliche
Veränderungen und deren Folgen (Stadt, Bürger-
tum).

Das Werden Österreichs unter den Babenber-
gern und Habsburgern.

Die abendländischen Kunststile Romanik und
Gotik.

Sozialkundliche Bildungsstoffe:

Das unterschiedliche Menschenbild der Antike
und des Christentums (Wertschätzung der Arbeit,
Personalität der Frau). Recht als ethische und als
gesellschaftliche Norm. Stand, Klasse, Partei.. .
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2. K l a s s e (2 Wochenstunden):

Der europäische Erkenntnisfortschritt am Beginn
der Neuzeit, geistiger und künstlerischer Ausdruck
desselben in Humanismus und Renaissance.

Reformation und katholische Erneuerung in der
Spannung von religiösen Anliegen und weltlicher
Machtpolitik. Der Dreißigjährige Krieg als euro-
päisches Ereignis.

Frankreich unter Ludwig XIV. als Beispiel für
den höfischen Absolutismus, dessen Wirtschaft und
Kultur. Österreich unter Maria Theresia und Josef
II. als Beispiel für den aufgeklärten Absolutismus,
dessen Wirkungen bezüglich Toleranz und Huma-
nität.

Türkenbedrohung und Türkenabwehr (Prinz
Eugen). Die künstlerische Gestaltung des gegen-
sätzlichen Lebensgefühles der Zeit in Barock und
Rokoko.

Der Versuch der Verwirklichung der Ideen der
Aufklärung in der Französischen Revolution (Vor-
bild der USA). Die Machtansprüche Napoleons,
sein Bemühen um Legitimierung. Die Restauration
des Gottesgnadentums auf dem Wiener Kongreß.
Nationalismus, Liberalismus — ihr revolutionärer
Durchbruch 1848.

Klassik, Romantik, Biedermeier im Zusammen-
hang mit den politischen Ereignissen.

Sozialkundliche Bildungsstoffe:

Entfaltung der Einzelpersönlichkeit, religiöse
Toleranz, Menschenrechte, Rechtsgleichheit, Ver-
hältnis von Staat und Kirche.

Wesen und Antriebskräfte von Revolutionen,
Evolution, Individuum und Masse. Begriffe Nation,
Volk, Nationalismus, Chauvinismus.

3. K l a s s e (1 Wochenstunde):

Die erste Industrielle Revolution und die damit
verbundene Veränderung der Gesellschaftsstruktur.

Lösungsversuche der sozialen Frage (Marxismus,
christliche Soziallehre).

Europäische Krisenherde in der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts, der Versuch ihrer Bewälti-
gung durch die Gründung von Nationalstaaten,
durch Kongresse und Bündnisse.

Die kleindeutsche „Lösung" der „Deutschen
Frage".

Österreichs Probleme als Vielvölkerstaat (Aus-
gleich mit Ungarn, Dezemberverfassung 1867).

Die Kunst des Fin de siècle zwischen Epigonen-
tum und Aufbruch.

Imperialistische Politik der Weltmächte bis 1914.

Sozialkundliche Bildungsstoffe:

Zusammenhang von Wirtschaftsformen und
Gesellschaftsstrukturen. Privateigentum, Verstaatli-
chung. Ansprüche des einzelnen und des Staates.
Der Wandel vom „Untertanen" zum „Staatsbür-
ger". Die Entwicklung des Wahlrechts in Öster-
reich. Politische Willensbildung. Die österreichi-
sche Verfassung (1920, 1929, 1945; Prinzipien).
Sozialgesetzgebung.

4. K l a s s e (2 Wochenstunden):

Der Erste Weltkrieg, seine Auswirkungen auf
europäische Staatsgebiete, Herrschaftsformen,
Wirtschafts- und Sozialstrukturen.

Geschichte der 1. Republik in Österreich.

Kommunismus, Faschismus, Nationalsozialis-
mus.

Die Weltwirtschaftskrise in ihrer politischen
Bedeutung.

Der Zweite Weltkrieg.

Die Weltsituation im Jahr 1945. Das Wachsen
der Divergenz zwischen den USA und der Sowjetu-
nion.

Besetzung und Wiederaufbau in der 2. Republik
in Österreich, Erreichung des Staatsvertrages,
Erklärung der immerwährenden Neutralität,
umfassende Landesverteidigung. Österreichs
gegenwärtige Stellung und Aufgaben in Europa
und in der Welt.

Schwerwiegende zwischenstaatliche Konflikte
seit 1945, ihre Lösung auf friedlichem Wege oder
die damit verbundenen kriegerischen Auseinander-
setzungen.

Die Vereinten Nationen, andere zwischenstaatli-
che Einrichtungen und überstaatliche Organisatio-
nen.

Sozialkundliche Bildungsstoffe:

Soziale Strukturen und Probleme in der plurali-
stischen Industriegesellschaft, im Ostblock und in
den Entwicklungsländern; die Rolle der Bildung in
diesen Gesellschaftsformen. Nationale, weltan-
schauliche, rassische Spannungen der Gegenwart,-
das Bemühen um die Verwirklichung der Men-
schenrechte. Die Manipulation des Menschen
(Ideologie, Propaganda, Massenmedien, öffentli-
che Meinung).

5. K l a s s e (1 Wochenstunde):

Die modernen Naturwissenschaften und die
zweite Industrielle Revolution; Gesellschaftsfor-
men unserer Zeit.

Kunstströmungen der Moderne.

Krisenherde der Gegenwart. Transparentma-
chung des tagespolitischen Geschehens.
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Sozialkundliche Bildungsstoffe:

Wesen und Aufgaben des modernen Staates, kri-
tischere Betrachtung der derzeit bestehenden
Staatsformen. Gesetzgebung, Verwaltung und
Gerichtsbarkeit in Österreich.

Sozialkundliche Bildungsstoffe, die in allen Klassen
zu behandeln sind:

Der Mensch als Person und soziales Wesen. Die
Bedeutung der Familie. Gleichberechtigung der
Geschlechter, Wertschätzung des Kindes. Sozialge-
schichte des Kindes. Verschiedene Formen mensch-
licher Gemeinschaft. Staatenbildung, Staatstheo-
rien, Staatsformen.

Zusammenhänge und Wechselbeziehungen von
Wirtschaft, Zivilisation, Kultur.

Individuum und Gemeinschaft als Kulturschöp-
fer und Kulturträger, Kulturüberschichtungen,
Kulturbeeinflussungen, Kulturkonflikte. Pluralis-
mus von Wertvorstellungen, Interessenskonflikte.

Recht und Gesetz.

Religion und Gesellschaft, Kirche und Staat.

Wissenschaft und Gesellschaft, Wissenschaft und
Staat.

Die Bedeutung von Erziehung, Bildung und
Arbeit für das Individuum und für die Gemein-
schaft.

Der Freiheitsbegriff im Wandel der Zeit.

Erziehung zur Demokratie, Förderung des
Demokratieverständnisses.

Didaktische Grundsätze:

Geschichtserkenntnis soll vor allem durch Auf-
hellung der Grundtatsachen, Triebkräfte und Pro-
bleme der einzelnen Epochen gewonnen werden.
Abbildungen von Werken aus dem Bereich der bil-
denden und angewandten Kunst sollen so einge-
bracht werden, daß über ein kooperatives Auf-
schließen ihres Gehaltes an Symbolik der Ideenho-
rizont von Epochen faßbar wird. Die Stoffülle
gebietet eine exemplarische Behandlung des Lehr-
stoffes. Beispiele aus der Geschichte Österreichs
sind — wo immer möglich — vorzuziehen.

Probleme des Zeitgeschehens sollen bei allen sich
bietenden Anlässen in objektiver Weise behandelt
und Möglichkeiten der Erziehung zu demokrati-
scher Gesinnung genützt werden. Dabei ist insbe-
sondere dem Unterrichtsprinzip Politische Bildung
Rechnung zu tragen.

Sozialkundliche Bildungsstoffe sind nicht isoliert
zu behandeln, sondern anhand konkreter histori-
scher oder aktueller Situationen zu gewinnen. Dar-
aus soll ein vertieftes Verständnis für die politi-
schen und sozialen Gegenwartsfragen erwachsen,

das die Schüler zu kritischer Urteilsfähigkeit hin-
führt.

Audio-visuelle Unterrichtsmittel, Quellenlektüre
und Quellenauswertung, Referate und Diskussio-
nen sind zur Verlebendigung des Unterrichts in
geeigneter Weise einzusetzen. Lehrausgänge bzw.
Exkursionen sowie Wiederholungen in Längs- und
Querschnitten sollen zu einem umfassenden Unter-
richtserfolg beitragen.

GEOGRAPHIE UND WIRTSCHAFTSKUNDE

Bildungs- und Lehraufgabe:

Der Unterricht aus Geographie und Wirtschafts-
kunde soll dem Schüler grundlegende Einsichten in
die Beziehungen zwischen Menschen und geogra-
phischem Raum als Verfügungs- und Planungs-
raum menschlicher Gesellschaft vermitteln, der es
ihm ermöglicht, sich unter Zuhilfenahme der allge-
mein zur Verfügung stehenden Bildungs- und
Informationsmittel in der Heimat, im Staat und in
der Welt zurechtzufinden, zu selbständigem Urteil
zu gelangen und danach zu handeln. Aufbauend
auf Dingen der Allgemeinen Geographie sind wirt-
schaftsgeographische Übersichten, die Darstellung
raumbezogener Prozesse sowie signifikante exem-
plarische Detailstudien einzubeziehen.

Der Schüler soll Einblicke in die wichtigsten
Natur- und Kulturlandschaften der Welt, insbeson-
dere Österreichs und damit verbundene wirtschaft-
liche Verflechtungen gewinnen. Die Vermittlung
grundlegender Kenntnisse über Aufbau, Ablauf und
Wandel der Wirtschaft soll Verständnis für die
wirtschaftlichen, sozialen und politischen Probleme
wecken, zu einer geographisch-wirtschaftskundli-
chen Gegenwartskunde hinführen und damit einen
wesentlichen Beitrag zur Politischen Bildung lei-
sten.

Der Unterricht soll das Gemeinschaftsverständ-
nis fördern, ein Österreichbewußtsein wecken und
zu mitmenschlichem Verantwortungsbewußtsein
erziehen, indem er die,Leistungen des Menschen in
der Abhängigkeit von der Natur, sein zunehmendes
Angewiesensein auf weltweite Zusammenarbeit und
die Bedeutung wirtschaftlichen Denkens und Ver-
haltens bewußt macht.

Lehrstoff:

1. K l a s s e (2 Wochenstunden):

Landschaftsökologische Betrachtung der Natur-
räume der Erde.

Bevölkerung und Gesellschaft: Kenntnis charak-
teristischer demographischer Strukturen und Pro-
zesse. Einsicht in den sozialen Aufbau und Wandel
und wesentliche daraus resultierende Probleme.

Erkennen der Strukturen und Entwicklungsten-
denzen in städtischen und ländlichen Lebensräu-
men.
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Regionalgeographie Afrikas, Asiens (ohne
Sowjetunion), Iberoamerikas, Australiens und Oze-
aniens. Wirtschaftliche und politische Gegenwarts-
fragen der behandelten Regionen. Einfache Dar-
stellung der Entwicklungsländerproblematik. Die
Bedeutung der Meere vor allem als Verkehrs- und
Wirtschaftsraum.

Wirtschaftskundliche Sachgebiete:

Wirtschaften, Bedürfnisse, Bedarf, Güter; Markt.
Geld- und Kreditwesen (Kosten, Wert, Preis, Geld;
Kapital, Kredit, Kapitalbildung, Investitionen).

Natur- und Kulturlandschaft. Wirtschaftsfor-
men: Monokultur, tropische Agrarwirtschaft,
Agrarreformen, Kibbuz, Volkskommune; Indu-
strialisierungsbestrebungen; Bergbau. Infrastruktur.

2. K l a s s e (3 Wochenstunden):

Physiogeographische Grundlagen der Räume
Angloamerika, Sowjetunion und Europa (ohne
Österreich). Exemplarische Behandlung einzelner
Staaten und Räume unter Berücksichtigung wirt-
schaftlicher und gesellschaftlicher Strukturen und
politischer Gegenwartsfragen. Einsicht in den wirt-
schaftlichen und politischen Integrationsprozeß in
Europa. Die Stellung europäischer Staaten in der
Weltwirtschaft und Weltpolitik. Europäische Rand-
gebiets- und Verdichtungsräume.

Wirtschaftskundliche Sachgebiete:

Erkennen der Zusammenhänge zwischen den
begrenzten natürlichen Ressourcen, der sozioöko-
nomischen Entwicklung und dem Lebensstandard.

Land- und Forstwirtschaft (Genossenschaftswe-
sen). Energiewirtschaft. Industrielandschaft (Stand-
orte und Typen der Industrie). Unternehmensfor-
men. Wirtschaftssysteme.

3. K l a s s e (1 Wochenstunde):

Landschaftsökologische Betrachtung der Natur-
räume Österreichs:

Bevölkerung und Gesellschaft: Kenntnis charak-
teristischer demographischer Strukturen und Pro-
zesse. Einsicht in den sozialen Aufbau und Wandel
und wesentlicher daraus resultierender Probleme.

Lebensräume: Erkennen der Strukturen und Ent-
wicklungstendenzen im städtischen und ländlichen
Raum.

Wirtschaft: Einsicht in die Leistungsfähigkeit,
regionale Differenzierung und Probleme der Wirt-
schaftssektoren. Die österreichische Wirtschafts-
ordnung. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung
und ihre Bedeutung (signifikante Kennziffern:
Preis- und Lohnindex, Wachstums- und Arbeitslo-
senrate, uä.). Funktion und Organisation von
Betrieben.

Wirtschaftskundliche Sachgebiete:

Grüner Plan. Bedeutung des Fremdenverkehrs.
Interessenvertretungen und Sozialpartnerschaft.
Funktionen und Strukturen des Kreditapparates,
Notenbank, Währung.

5. K l a s s e (1 Wochenstunde):

Einsichten in das Nord-Südproblem und das
Verhältnis Entwicklungsländer — Industrieländer.

Verständnis für die Notwendigkeit von Ord-
nungsmaßnahmen zur Sicherung der Lebensquali-
tät und der Wirtschaftsbedingungen (Grundfragen
der Raumordnung und des Umweltschutzes).

Ziele und Aufgaben der Wirtschaftspolitik unter
besonderer Berücksichtigung der österreichischen
Situation (Vollbeschäftigung,- Wirtschaftswachs-
tum, Konjunkturschwankungen).

Wirtschaftsordnungen der Gegenwart.

Internationale Wirtschaftsorganisationen. Wirt-
schaftspolitischer Vergleich der Großmächte und
Machtblöcke.

Didaktische Grundsätze:

Geographie ist eine Gegenwartswissenschaft, die
sich vor allem mit den Aktivitäten des Menschen im
Raum befaßt. Der Lehrstoff der Geographie und
Wirtschaftskunde ist daher bei dem immer schnelle-
ren Wandel der politischen, wirtschaftlichen, tech-
nischen, kulturellen und gesellschaftlichen Situa-
tion ständigen Änderungen unterworfen, die der
Unterricht entsprechend zu berücksichtigen hat.
Festes Grundlagenwissen ist jedoch erforderlich.

Eine lückenlose Länder- und Wirtschaftskunde
kann nicht das Ziel des Unterrichtes sein, die exem-
plarische Darstellung muß aber einen physiogeo-
graphischen Überblick über alle Erdräume ermögli-
chen.

Die wirtschaftlichen Begriffe und Sachgebiete
sind nicht gesondert, sondern in Verbindung mit
der Länderkunde und vornehmlich an Hand kon-
kreter Beispiele zu behandeln; die Einheit des
Unterrichtsgegenstandes Geographie und Wirt-
schaftskunde wird dadurch betont.

Einsicht in Aufgaben und Bedeutung der Wirt-
schaft und ihre Abhängigkeit von Landschaft, Poli-
tik und Gesellschaft, unter Berücksichtigung von
Gegenwartsfragen in ihren geographischen und
wirtschaftlichen Bedingungen, soll zu einem ver-
tieften Verständnis politischer, wirtschaftlicher und
sozialer Probleme führen. Der wirtschaftliche
Ablauf ist nicht als eine Folge von Sachverhalten
nach dem Ursache-Wirkungs-Prinzip darzustellen,
sondern als ein Prozeß, der innerhalb eines kom-
plexen Systems in enger Verflechtung und Wech-
selwirkung mit anderen sozialen Prozessen abläuft.
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Im Rahmen der Wirtschaftserziehung ist die
Bedeutung des Konsumentenschutzes aufzuzeigen.

Besonders in der 5. Klasse soll die Behandlung
des Lehrstoffes soweit wie möglich Berichte und
Referate der Schüler und auch Diskussionen mit
einbeziehen. Die Schüler sollen angeleitet werden,
wissenschaftliche Werke, Aufsätze, gegebenenfalls
Zeitungsberichte und Informationen aus Film, Hör-
funk und Fernsehen sowie eigene Beobachtungen
zu verwenden und zu verwerten. Fallweise können
Fachleute für Referate und Diskussionen herange-
zogen werden.

In allen Klassen sind Lehrausgänge bzw. Exkur-
sionen nach Möglichkeit durchzuführen. Zur Ver-
anschaulichung des Lehrstoffes sollen audio-visu-
elle Hilfsmittel verwendet werden.

Zur Wahrung der Berufsbezogenheit sind alle
sich bietenden Querverbindungen zum Unterricht
in Didaktik sowie Hort- und Heimpraxis herzustel-
len.

RECHTSKUNDE

Bildungs- und Lehraufgabe:

Grundlegende Kenntnisse aus dem Österreichi-
schen Verfassungs- und Verwaltungsrecht sowie
Kenntnis der für die Ausübung des Erzieherberufes
wichtigsten Rechtsvorschriften privat-rechtlicher
und öffentlich-rechtlicher Natur.

Fähigkeit, einfache Eingaben an Behörden und
Gerichte zu verfassen.

Lehrstoff:

4. K l a s s e (2 Wochenstunden):

Aus den nachstehenden Stoffangaben ist unter
Beachtung der Berufsbezogenheit eine entspre-
chende Auswahl zu treffen:

Grundlegende Begriffe: Recht, Rechtsquellen
(zB Gesetz, Verordnung).

Aus dem Privatrecht:

Rechts- und Handlungsfähigkeit; Persönlich-
keitsrechte; rechtlich bedeutsame Altersstufen;
gesetzliche Stellvertretung (Vormundschaft);
Grundzüge des Sachwaltergesetzes.

Das eheliche und uneheliche Kind; Rechte und
Pflichten der Eltern; Erziehungsberechtigung.
Annahme an Kindesstatt.

Schenkung, Testament, gesetzliche Erbfolge.

Sache, Besitz, Eigentum, Haftung und Haft-
pflicht; Schadenersatz.

Berufsbezogene Verträge (Pflegschaftsvertrag,
Dienstvertrag, Versicherungsvertrag und andere).

Arbeits- und sozialrechtliche Bestimmungen:
Sozialversicherung; Kollektivvertrag; Urlaub; Kün-
digung, Entlassung, Arbeitsschutz, Mutterschutz;
Mitbestimmung der Arbeiter im Betrieb; Anstellung
im vertraglichen und öffentlich-rechtlichen Dienst-
verhältnis; Lohn- und Einkommensteuer.

Aus dem öffentlichen Recht:

Grundlegendes aus dem Schulrecht: Grundzüge
der Schulorganisation (Schularten); Schulpflicht;
Schulbehörden.

Der Jugendschutz und das Jugendwohlfahrtswe-
sen, insbesondere Beschäftigung Jugendlicher,
Schutz der Jugend gegen sittliche Gefährdung,
Jugendgericht. Gesetzliche Bestimmungen hinsicht-
lich Horte, Heime, Tagesheimstätten und Dienst-
recht der Erzieher an diesen Institutionen des
zutreffenden Landes.

Aufbau des Gerichtswesens; grundlegende
berufsbezogene Bestimmungen aus dem Strafrecht;
Delikte (Vergehen, Verbrechen) und Strafe; Unab-
hängigkeit der Richter; wichtigste Rechtsmittel.

Grundlegende straßenpolizeiliche Bestimmungen
im Dienste der Verkehrserziehung.

Didaktische Grundsätze:

Der Unterricht in Rechtskunde soll nicht nur das
nötige Wissen vermitteln, sondern in den Schülern
auch das Verständnis für die Bedeutung des Rech-
tes als Grundlage einer sittlichen Ordnung wecken
und der staatsbürgerlichen Erziehung dienen.

Aus den angegebenen Gebieten sind vor allem
jene Kapitel auszuwählen und eingehend zu behan-
deln, die als Grundlage für eine richtige Beurtei-
lung verschiedener Situationen des beruflichen und
persönlichen Lebens notwendig sind.

Die Reihenfolge des angegebenen Lehrstoffes ist
nicht verbindlich.

Die einzelnen Stoffgebiete sollen, soweit dies
möglich ist, von konkreten Fällen ausgehen und so
dargeboten werden, daß dennoch ein systemati-
scher Aufbau gewährleistet ist.

MATHEMATIK

Bildungs- und Lehraufgabe:

Vertiefen und Festigen des Lehrstoffes der
Unterstufe.

Zentrales Anliegen des Unterrichtes ist es, die
Kenntnis jener mathematischen Grundlagen zu ver-
mitteln, die für das Verständnis und die Anwen-
dung von Rechenoperationen in verschiedenen
Sachgebieten und in der Berufspraxis erforderlich
sind; dabei ist die Entwicklung und Schulung der
mathematischen Betrachtungsweise, insbesondere
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des funktionalen mathematischen Denkens zu för-
dern.

Das Anschauungs- und Abstraktionsvermögen ist
auszubilden; auf eine klare und scharfe mathemati-
sche Denkweise ist zu achten; die erforderliche
sprachliche Ausdrucksweise ist besonders zu pfle-
gen.

Weiters sollen die Schüler befähigt werden, in
Mathematik fachlich und methodisch richtige Lern-
hilfe im gegenständlichen Stoffumfang zu geben.

Lehrstoff:

1. K l a s s e (3 Wochenstunden):

Adäquate Grundbegriffe aus der Mengenlehre
als Grundlage für die Anwendung in speziellen
Lehrstoffgebieten: Menge und Element, Darstel-
lung von Mengen, Vergleich von Mengen (Gleich-
heit, Gleichmächtigkeit, Teilmengen), Verknüp-
fung von Mengen (Durchschnitt, Vereinigung,
Differenz- und Produktmenge).

Zahlenmengen (N, Z, Q, I, R), geometrische
Veranschaulichung, Grundrechnungsarten in Q,
Rechengesetze (Begriff der Gruppe bzw. des Kör-
pers).

Tenne und Termumformungen, Potenzen
(Exponenten aus N).

Lineare Gleichungen und Ungleichungen mit
einer Variablen, Bruchgleichungen, einfache Text-
aufgaben.

Gebrauch des elektronischen Taschenrechners.

Lösen von quadratischen Gleichungen mit einer
Variablen in R, Satz von Vieta.

Grundbegriffe der Geometrie (Punkt, Strecke,
Halbgerade, Gerade, Winkel, Figur, Körper), Län-
gen-, Winkel-, Flächen- und Raummaß.

Konstruktion von Dreiecken aus Seiten und
Winkeln (Kongruenzsätze), merkwürdige Punkte
im Dreieck, Vierecke, regelmäßige Vielecke, Kreis
und Kreisteile.

Lehrsatzgruppe des Pythagoras, Umfang und
Flächeninhalt ebener Figuren, Kreisberechnungen.

Schriftliche Arbeiten:

Sechs einstündige Schularbeiten, drei je Seme-
ster.

2. K l a s s e (3 Wochenstunden):

Kongruenz- und Ähnlichkeitsabbildungen,
Strahlensatz.

Funktionsbegriff, lineare Funktion.

Lineare Gleichungen und Gleichungssysteme mit
zwei und drei Variablen, Textaufgaben.

Darstellung von Körpern (Parallelprojektion),
Oberflächen- und Volumsberechnung (Prisma,
Pyramide, Pyramidenstumpf, Zylinder, Kegel,
Kegelstumpf, Kugel).

Potenzen (Exponenten aus Z und Q), Zahlensy-
steme (dekadisches, binäres), Wurzeln.

Zahlenfolgen (Monotonie, Beschränktheit, Kon-
vergenz) und Reihen (Konvergenz).

Potenzfunktionen, Eigenschaften von reellen
Funktionen (Monotonie, Beschränktheit, Symme-
trie, Umkehrfunktion).

Schriftliche Arbeiten:

Sechs einstündige Schularbeiten, drei je Seme-
ster.

3. K l a s s e (2 Wochenstunden):

Lösen von algebraischen Gleichungen höheren
Grades mit einer Variablen in R.

Ganze und gebrochene rationale Funktionen,
Exponential- und Logarithmusfunktion (exponen-
tielles Wachstum).

Winkelfunktionen, Berechnung von rechtwinke-
ligen und schiefwinkeligen Dreiecken (Beschrän-
kung auf Sinus- und Kosinussatz), einfache
Anwendungsaufgaben.

Vektoren der Ebene, Koordinatendarstellung,
Addition und Subtraktion, Multiplikationen eines
Vektors mit einer reellen Zahl, Skalarprodukt,
Betrag eines Vektors.

Analytische Geometrie der Ebene: Mittelpunkt
und Länge einer Strecke, Darstellung von Geraden,
Schnittpunkt von zwei Geraden, Auftragen von
Strecken, Abstand zwischen Punkt und Gerade,
Flächeninhalt des Dreieckes.

Schriftliche Arbeiten:

Vier Schularbeiten (eine davon zweistündig),
zwei je Semester.

4. K l a s s e (2 Wochenstunden):

Grenzwerte und Stetigkeit von reellen Funktio-
nen, Differentialquotient, Ableitungsfunktionen,
Kurvendiskussionen (Polynomfunktionen) und
Extremwertaufgaben.

Bestimmtes und unbestimmtes Integral, Haupt-
satz der Differential- und Integralrechnung,
Anwendungen der Integralrechnung (Flächen- und
Längenberechnung).

Schriftliche Arbeiten:

Vier zweistündige Schularbeiten, zwei je Seme-
ster.
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5. K l a s s e (3 Wochenstunden):

Komplexe Zahlen (Gauß'sche Zahlenebene),
Rechnen mit komplexen Zahlen (Körper der kom-
plexen Zahlen), quadratische Gleichungen mit
komplexen Lösungen.

Analytische Darstellung des Kreises, Schnitt-
punkte von Kreis und Gerade, Kreistangenten.

Kegelschnitte (einfachste Lage im Koordinaten-
system), Schnittpunkte mit Geraden, einfache Auf-
gaben aus der Differential- und Integralrechnung.

Beschreibende Statistik: relative Häufigkeit,
Histogramme, Mittelwert und Streuung.

Wahrscheinlichkeitsbegriff, bedingte Wahr-
scheinlichkeit, Wahrscheinlichkeitsverteilung
(Erwartungswert und Varianz), Normalverteilung.

Grundelemente der beurteilenden Statistik

Zusammenfassende und vertiefende Wiederho-
lung des Lehrstoffes aus vorhergehenden Klassen.

Schriftliche Arbeiten:

Drei Schularbeiten, im 1. Semester zwei zwei-
stündige, im 2. Semester eine dreistündige Schular-
beit.

Didaktische Grundsätze:

Die Aufgaben sind möglichst lebensnah und
berufsbezogen zu stellen; die Schüler sind stets
zum Durchdenken und zur selbständigen Lösung
der gestellten Aufgaben anzuleiten. Zu den bei-
spielhaften Anwendungsgebieten sollte Wirtschaft,
Umwelt, Freizeit, Arbeitswelt gehören.

Das Verständnis für die Beweisbedürftigkeit
mathematischer Aussagen ist zu fördern.

Auf das Schätzen von Ergebnissen und die
Übung des Kopfrechnens ist besonders Bedacht zu
nehmen.

Die Anweisungen zur Lernhilfe sollen — mög-
lichst von praktischen Beispielen ausgehend —
bereits im Zusammenhang mit dem jeweils angebo-
tenen Lehrstoff gegeben werden. Dabei sollen —
auch im Zusammenwirken mit der Hort- und
Heimpraxis — die häufigsten Fehlerquellen im
mathematischen Denken und Arbeiten der Schüler
und die wichtigsten gedächtnismäßigen Stützen zur
Sicherung des erarbeiteten Lehrgutes aufgezeigt
werden.

Um fähig zu sein, Kindern und Jugendlichen ver-
schiedener Gruppen (Horte und Heimtypen) Lern-
hilfe zu geben, sind die Schüler mit mehreren Mög-
lichkeiten der Bekämpfung mathematischer Fehler
vertraut zu machen.

PHYSIK

Bildungs- und Lehraufgabe:

Aufgabe des Physikunterrichtes ist es, grundle-
gende Kenntnisse aus allen Teilgebieten der Physik
zu vermitteln und durch typische Beispiele Hin-
weise auf Methoden physikalischer Forschung zu
geben. Dadurch soll der Schüler die Bedeutung der
Physik für das heutige Weltbild, ihre Verflechtung
mit anderen Wissenschaften und den Einfluß der
Naturwissenschaften auf die Gesellschaft erkennen.

Technische Errungenschaften sollen behandelt
werden, wobei ihr Wert nach ihrer Leistung für den
Menschen zu bemessen ist.

Der Verkehrserziehung kommt eine besondere
Bedeutung zu.

Das Experiment soll nach Möglichkeit Aus-
gangspunkt physikalischer Betrachtungen sein,
wobei dem Schülerexperiment ein besonderer Wert
beizumessen ist. Dabei sollen sorgfältiges Arbeiten,
genaues Beobachten, korrektes sprachliches For-
mulieren der Ergebnisse geübt werden.

Lehrstoff:

2. K l a s s e (2 Wochenstunden):

Einführung in die Aufgaben und Arbeitsweisen
der Physik.

Grundlagen der Mechanik: Die Grundgrößen
Länge und Zeit, die gleichförmige und gleichmäßig
beschleunigte Bewegung, Modell freier Fall, Masse
und Kraft, Masse und Gewicht, Kraft und Druck,
Arbeit und Leistung, potentielle und kinetische
Energie, Erhaltungssätze von Energie und Impuls,
Stoß; physikalische Probleme im Straßenverkehr.

Aufbau der Materie und Grundlagen der Wär-
melehre: Atom, Molekül, Wärme als Molekularbe-
wegung, Temperatur und Temperaturmessung,
thermische Ausdehnung, Brownsche Bewegung,
kinetische Deutung von Temperatur und Wärme-
menge, spezifische Wärme, Modell ideales Gas,
Gasgesetze, absolute Temperatur, Wärmehaupt-
sätze, Umwandlung von Wärme in mechanische
Energie, Verbrennungskraftmaschinen, der Ener-
giehaushalt der Erde und Energieprobleme, irrever-
sible Prozesse.

Grundlagen der Wetterkunde.

3. K l a s s e (2 Wochenstunden):

Krummlinige Bewegung, Kreisbewegung, Zen-
tralkraft, Drehimpuls, Gravitationsgesetz, Plane-
tenbewegung, Keplergesetze, der Aufbau unseres
Sonnensystems, Feldbegriff, Kraftfeld, Kraftlinien,
Potential, Arbeit, Probleme der Raumfahrt.

Schwingungen und Wellen: Gesetz von Hooke,
harmonische Bewegung, Federpendel und Faden-
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pendel, Eigenschwingungen, Resonanz, transver-
sale und longitudinale Wellen, der Schall als longi-
tudinale Welle, Interferenz, stehende Wellen,
Schwebungen. Huygens-Prinzip, Reflexion, Bre-
chung, Beugung. Dopplereffekt.

Die Ausbreitung des Lichtes: Lichtquellen und
Ausbreitung des Lichtes, Lichtgeschwindigkeit,
Reflexion, Brechung, Spiegel, Linsen.

Der Wellencharakter des Lichtes: die Lichthypo-
thesen von Newton und Huygens, Interferenz von
kohärentem Licht, Beugung am Spalt und am Git-
ter, Spektren, Spektralanalyse, Polarisation.

4. K l a s s e (1 Wochenstunde):

Die bewegte elektrische Ladung: Ohmsches
Gesetz, Gesetze der Stromverzweigung, Stromar-
beit und Stromleistung.

Bewegte Ladungen als Ursache magnetischer
Erscheinungen: Magnetfeld. Elektromagnetische
Induktion und einfache Anwendungen, Gleich-
und Wechselstrom, Widerstand und Leistung des
Wechselstroms.

Probleme der Elektrizitätsversorgung in Öster-
reich.

Elemente der Halbleiterphysik.

5. K l a s s e (1 Wochenstunde):

Der elektrische Schwingkreis. Elektromagneti-
sche Wellen. Prinzipien von Rundfunk und Fernse-
hen.

Hülle und Kern des Atoms im Überblick.

Strahlenschutz.

Didaktische Grundsätze:

Der Physikunterricht soll im allgemeinen von
den Beobachtungen der Naturerscheinungen aus-
gehen und sie in überschaubaren Experimenten
reproduzieren. Mit den Hilfsmitteln der Mathema-
tik sollen anhand praktischer, altersgemäßer Bei-
spiele die theoretischen Grundlagen verdeutlicht
werden. Zur Veranschaulichung helfen Experi-
mente — insbesonders das Schülerexperiment —
Modelle, audio-visuelle Medien, Diagramme und
Tabellen.

Allgemeine physikalische Abläufe sollen an typi-
schen Einzelmodellen exemplarisch studiert wer-
den, wobei besonderes Augenmerk auf solche Lern-
inhalte zu richten ist, die fächerübergreifende
Funktion besitzen.

Die aktive Mitarbeit des Schülers ist durch Schü-
lerexperimente und durch Bildung von Arbeitsgrup-
pen zu intensivieren.

Auf die sich in seinem Beruf ergebenden physika-
lischen Probleme des Alltags soll der Schüler vorbe-
reitet werden. Beispiele berufsspezifischer physika-

lischer Fragen zur Umwelt sollen an Einzelbeispie-
len erläutert werden, um auch so den Praxisbezug
herzustellen.

CHEMIE

Bildungs- und Lehraufgabe:

Aufgabe des Chemieunterrichtes ist es, das Ver-
ständnis für die chemischen Vorgänge in Alltag,
Natur und Technik zu wecken, sowie gleichzeitig
bewußt zu machen, daß jede Materie Gegenstand
chemischer Betrachtung sein kann.

Der Schüler soll die Stellung der Chemie im
modernen Weltbild, sowie Aufgaben und gesell-
schaftlich-zivilisatorische Bedeutung chemischer
Forschung und Technik erkennen. Die Vermittlung
der grundlegenden Kenntnisse aus anorganischer,
organischer und allgemeiner Chemie sollen den
Schüler zu verantwortungsbewußter Verwendung
chemischer Substanzen in allen Lebensbereichen
insbesondere in der zukünftigen Berufsarbeit befä-
higen. Der Behandlung von Umweltproblemen
kommt dabei eine besondere Bedeutung zu.

Lehrstoff:

2. K l a s s e (2 Wochenstunden):

Der Aufbau der Stoffe:

Reinstoff, Gemisch, Elemente, Verbindungen;
chemische Schreibweise, Atom, Struktur der Atom-
hülle, Radioaktivität, Periodensystem;

Chemische Bindungen (Atombindung, Ionenbin-
dung, Elektronegativität, Metallbindung);

Molekulare, salzartige, metallische Stoffe; zwi-
schenpartikuläre Kräfte und Zusammenhang mit
Aggregatzuständen.

Eigenschaften und chemische Veränderungen von
Stoffen:

Die Luft (Zusammensetzung).

Sauerstoff: Oxidation, Reduktion, Feuer, Feuer-
löschen, Heizen.

Das Wasser: Das Wassermolekül (Bindung und
Struktur), Anomalie, Wasser als Lösungsmittel,
Wasserstoff.

Die chemische Reaktion: Chemische Grundge-
setze; die Triebkräfte chemischer Reaktionen; Stre-
ben nach Energieminimum bzw. Zustand größter
Unordnung; Energieumsatz bei chemischen Reak-
tionen (Aktivierungsenergie, Reaktionsenergie,
Katalysatoren); Reaktionsgeschwindigkeit, reversi-
ble Reaktionen, chemisches Gleichgewicht, Mas-
senwirkungsgesetz; allenfalls elektrochemische
Reaktionen.



2742 153. Stück — Ausgegeben am 30. August 1985 — Nr. 355

Säuren und Basen, Salze: Protolyse (Neutralisa-
tion), Brönstedt-Definition, pH-Wert, Indikatoren,
Salze.

Die Elemente und ihre Verbindungen: Vorkom-
men, wichtigste Eigenschaften, allenfalls: Darstel-
lung.

7. Gruppe des Periodensystems: Chlor und seine
Verbindungen (Kochsalz, Salzsäure, allenfalls:
Chlorate); Begriff der Oxidationszahl und Redox-
vorgänge; Brom, Jod, Fluor.

6. Gruppe des Periodensystems: Schwefel (Allo-
tropie); Sulfide und Sulfate als Minerale; Schwefel-
oxide; schwefelige Säure, Schwefelsäure; Schwefel-
wasserstoff.

5. Gruppe des Periodensystems: Stickstoff,
Ammoniak; Stickoxide, Salpetersäure; Phosphor;
Stickstoff- und Phosphordünger; Überdüngung,
Stickstoffkreislauf.

4. Gruppe des Periodensystems: Kohlenstoff
(Grafit und Diamant); Inkohlungsprozeß; Oxide
des Kohlenstoffes; Kohlensäure und Carbonate;
Mörtel, Kalkverwitterung; Silizium (Halbleiter),
Silikate und Silikatbaustoffe (Glas, Beton).

Die Metalle: allgemeine Metalleigenschaften;
Aluminium, Silber (Fotografie), Eisen und Stahl.
Allenfalls: Magnesium, Natrium, Kupfer.

3. K l a s s e (2 Wochenstunden):

Einführung in die „Organische Chemie".

Die Kohlenwasserstoffe:

Erdöl (Vorkommen, Entstehung, Gewinnung,
Aufarbeitung); Alkane, Alkene, Alkine, aromati-
sche Verbindungen (Molekülbau, Struktur, Stel-
lungs- und geometrische Isometrie, Nomenklatur);
wichtigste Reaktionstypen (Substitutionsreaktion,
Additionsreaktion, Crack-Reaktion).

Derivate von aliphatischen und zyklischen Koh-
lenwasserstoffen (Aufbau, Nomenklatur, wichtigste
Eigenschaften):

Halogenderivate.

Hydroxidderivate: Alkohole (alkoholische
Gärung). Allenfalls: mehrwertige Alkohole, Phe-
nole.

Carbonyle: Aldehyde, Ketone.

Carbonsäure und subsituierte Carbonsäure (opti-
sche Aktivität), Ester (Veresterung und Spaltung).

Ether.

Stickstoffderivate: Amine (Anilin), Amide.

Allenfalls: die wichtigsten Reaktionsmechanis-
men (Substitutionsmechanismus, radikalisch und
elektrophile Additionsmechanismen, elektrophile
Reaktionen).

Nährstoffe und Nahrungsmittel:

Kohlehydrate: Aufbau, Monosaccharide (Trau-
ben-, Fruchtzucker), Disaccharide (Saccharose,
Milchzucker), Polysaccharide (Stärke, Zellulose).

Fett und Öle: Aufbau und Verdauung.

Proteine: Aminosäuren, Aufbau von Proteinen
(allenfalls Enzyme).

Weitere Bestandteile der Nahrungsmittel: Vita-
mine, Mineralstoffe, Ballaststoffe.

Konservierung der Nahrungsmittel, Unterschied
Nahrungsmittel und Genußmittel.

Besondere Kapitel der angewandten organischen
Chemie:

Treibstoffe (Oktanzahl), Treibstoffzusätze,
alternative Treibstoffe.

Halbsynthetische und vollsynthetische Kunst-
stoffe (Reaktionstypen, Einteilung nach grundle-
genden Eigenschaften).

Seife und Waschmittel (Waschwirkung, Zusam-
mensetzung).

Farbstoffe: Wechselwirkung mit dem Licht im
Zusammenhang mit dem Molekülbau.

Arzneimittel und Drogen; allenfalls: Kosmetika.

Umweltchemie:

Luft: Schadstoffe (Entstehung und Beseitigung).

Wasser: Verschmutzung, Güteklasse, Klärung,
allenfalls: Wasserstofftechnologie.

Didaktische Grundsätze:

Der Chemieunterricht soll auf lebensnahe Pro-
bleme, mit denen die Schüler bei ihrer zukünftigen
beruflichen Tätigkeit in Horten, Heimen und
Tagesheimstätten für Kinder und Jugendliche täg-
lich konfrontiert werden, ausgerichtet sein. Die
Beschränkung auf Grundkenntnisse ergibt sich aus
der raschen Entwicklung der chemischen For-
schung.

Leicht verständliche Experimente sollen Erkennt-
nisse über das Wesen verschiedener Stoffe und den
Zusammenhang zwischen ihrer Struktur und ihren
Eigenschaften vermitteln, um das Verständnis für
die Natur zu vertiefen, sowie die Vor- und Nach-
teile der Chemie in der menschlichen Zivilisation
zu erklären.

Besondere Berücksichtigung verlangen Probleme
des Umweltschutzes (Wasser, Luft, Boden), Nah-
rungsmittelchemie und Pharmakologie, Kunststoff-
industrie und Energieversorgung. Wichtig sind
Kenntnisse über die Behandlung und Anwendung
verschiedener chemischer Substanzen (zB Arz-
neien, Detergentien, Farbstoffe) und deren Wir-
kung auf den menschlichen Organismus (bei Verät-
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zungen und Vergiftungen), deren Brennbarkeit,
Explosivität, Radioaktivität. Hinweise zur Ergän-
zung der Ausbildung in Erster Hilfe sind unbedingt
zu empfehlen. Im Unterricht soll auf aktuelle in
den Medien dargebotene Probleme vorrangig ein-
gegangen werden.

Die Schüler sollten dazu angehalten werden,
sowohl einzeln als auch in kleinen Gruppen einfa-
che Experimente durchzuführen und zu interpretie-
ren. Hierbei ist den erforderlichen Sicherheitsmaß-
nahmen besonderes Augenmerk zu schenken. Die
Schüler sind immer wieder auf deren Einhaltung —
insbesondere in der zukünftigen beruflichen Tätig-
keit — hinzuweisen.

Exkursionen und Lehrausgänge in chemische
Betriebe oder Laboratorien sind zur Ergänzung des
Unterrichtes nach Möglichkeit durchzuführen.

Wichtig ist die Herstellung von Querverbindun-
gen zu anderen naturwissenschaftlichen Unter-
richtsgegenständen (Physik, Biologie und Umwelt-
kunde, Gesundheitslehre), sowie zur Didaktik und
Praxis.

BIOLOGIE UND UMWELTKUNDE

Bildungs- und Lehraufgabe:

Zentrales Anliegen des Unterrichtes ist es, dem
jungen Menschen die Mannigfaltigkeiten der biolo-
gischen Umwelt und die Vorgänge in der Natur
verständlich zu machen. Dies soll ihn dazu befähi-
gen, die Zusammenhänge zwischen Bau- und
Lebensvorgängen bei Pflanzen und Tieren sowie
deren Beziehung zur Umwelt zu erkennen. Der
Schüler soll sowohl das Prinzip der Individualität
des Menschen als auch sein Eingefügtsein in die
Gesellschaft und deren Verflechtung mit der
gesamten Natur verstehen und anerkennen lernen.
Gleichzeitig soll er die vielfältigen Möglichkeiten,
die Natur für die Zwecke des Menschen zu nutzen,
aber auch die Grenzen seiner Macht, seine eigene
Abhängigkeit und seine Verpflichtung gegenüber
der Natur und der Gesellschaft erkennen.

Grundlegende Information über die der Natur
innewohnenden Gesetzmäßigkeiten und die Schu-
lung des kritischen Beobachtens sollen den Schüler
dazu befähigen, in seinem zukünftigen Beruf als
Erzieher Fragen der Kinder und Jugendlichen aus
dem Bereich der Biologie und Umweltkunde richtig
zu beantworten und deren Beobachtungsfreude zu
wecken.

Der Schüler soll mit dem Bau und der Funktion
des menschlichen Körpers vertraut werden, wobei
der körperlichen Entwicklung des Kindes und
Jugendlichen besondere Bedeutung zukommt.

Er soll Einblick in die Gesetze der Fortpflan-
zungsbiologie des Menschen unter Berücksichti-
gung der Sexualethik und der Familienplanung
gewinnen.

Im weiteren soll dem jungen Menschen Einblick
in den Anteil der Biologie am naturwissenschaftli-
chen Weltbild der Gegenwart gewährt werden.

Die Erziehung zur Achtung des Lebens soll
Grundlage des Unterrichtes sein.

Ziel ist der verantwortungsbewußte junge
Mensch, der aus Einsicht in die biologischen
Zusammenhänge in seinem späteren Wirkungsbe-
reich — insbesondere als Erzieher in Horten und
Heimen — Entscheidungen so zu treffen vermag,
daß die Gesunderhaltung der ihm anvertrauten
Kinder und Jugendlichen, im weiteren Sinne das
Überleben der Menschheit und die Erhaltung der
Natur in einem für ihn physisch und psychisch opti-
malen Ausmaß gewährleistet ist.

Lehrstoff:

1. K l a s s e (2 Wochenstunden):

Die Zelle als lebende Einheit (Bau und Funk-
tion). Von der Ein- zu Vielzelligkeit: Zellteilung,
Zellkolonie — Gewebe — Organ.

Aufbau und Abbau organischer Substanz: Photo-
synthese (Assimilation) und Dissimilation (Atmung,
Gärung, Fäulnis).

Stoffaufnahme, -leitung und -speicherung bei
Pflanzen unter Bezugnahme auf die entsprechen-
den Organe. Wasserhaushalt.

Bewegung und Wachstum der Pflanzen.

Exemplarische Darstellung pflanzlicher und tieri-
scher Einzeller.

Überblick über das natürliche System der Tiere.
Wichtige Vertreter der einzelnen Tierstämme unter
Berücksichtigung der Beziehungen zwischen Kör-
perbau, Lebensweise und Aufenthalt.

Überblick über das System der Pflanzen.
Behandlung einiger Pflanzenfamilien der Blüten-
pflanzen.

2. K l a s s e (2 Wochenstunden):

Aufbau der Erde: Schalenbau, Gebirgsbildung,
Vulkanismus, Erdbeben.

Gesteins-, Mineral-, Kristallbegriff an Hand von
Beispielen. Kreislauf der Gesteinsbildung. Berück-
sichtigung der Minerale und Gesteine, die für die
österreichische Wirtschaft von Bedeutung sind.

Lebensraum „Boden": Bodenbildung; Bodenty-
pen; landwirtschaftliche Nutzung. Umweltpro-
bleme: Erosion, Überdüngung, Monokultur,
Grundwasser.

Ökologie: Nahrungskreislauf, Kreislauf der
Stoffe und Energiefluß. Biologisches Gleichge-
wicht. Natürliche und künstliche Umwelt (Natur-,
Kulturlandschaften). Biotop, Biozönose, Ökosy-
stem. Störungen in Ökosystemen und Möglichkei-
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ten der Abhilfe (Wasser, Wasserversorgung,
Abwässer; Müll, Müllverwertung; Luftverschmut-
zung; Umweltgifte; Lärm-, Landverlust, Auffor-
stung; Landschaftspflege).

Anpassung von Pflanzen und Tieren an jahres-
zeitliche Abläufe; Biorhythmen.

Pflanzen und Tiere unter spezifischen Lebensbe-
dingungen: Wiese, Laub-, Nadel- und Mischwald,
Steppensee, Aulandschaft, Moor, Gebirgssee, Berg-
wald, Hochgebirge.

Naturschutz in Österreich.

3. K l a s s e (1 Wochenstunde):

Biologie des menschlichen Körpers: Bewegungs-
apparat; Organe des Stoffwechsels; Nervensystem,
Sinnesorgane, Hormone. Fortpflanzungsbiologie
des Menschen. Geburtenregelung, Familienpla-
nung. Geschlechtskrankheiten.

Ernährungshygiene: Bedeutung der richtigen
Ernährung, insbesondere für Kinder und Jugendli-
che. Pflege des Dentalapparates.

Psychosomatik: Suchtgefährdung (Alkohol,
Nikotin, Drogen); Arzneimittelmißbrauch.

4. K l a s s e (1 Wochenstunde):

Ethologie: ererbte und erlernte Verhaltensweisen
bei Tieren. Einzel-, Gruppenverhalten. Human-
ethologie: biologische Grundlagen und spezifisch
menschliche Verhaltensweisen.

5. K l a s s e (1 Wochenstunde):

Genetik: klassische Vererbungslehre. Molekular-
genetik. Angewandte Genetik (Tier-, Pflanzen-
zucht). Humangenetik (Erbforschung, Erbkrank-
heiten).

Entstehung, Entwicklungsgeschichte der Erde
und der Lebewesen. Herkunft des Menschen.

Didaktische Grundsätze:

Die Überlastung mit bloßem Gedächtniswissen
ist zu vermeiden. Umfangreiche systematische
Betrachtungen müssen zugunsten wesentlicher all-
gemein-biologischer und ökologischer Inhalte
zurücktreten. Durch überlegte Schwerpunktset-
zung ist ein praxisbezogener Unterricht anzustre-
ben. Auf eine ausreichende Artenkenntnis der hei-
mischen Fauna und Flora ist hinzuarbeiten. Quer-
verbindungen zu anderen Unterrichtsgegenständen
(insbesondere zu Geographie und Wirtschafts-
kunde, Chemie, Physik, Heil- und Sonderpädago-
gik, Didaktik, Praxis) sollen nach Möglichkeit
wahrgenommen werden.

Von besonderer Bedeutung ist die Erziehung zu
exaktem Beobachten und sprachlich richtigem
Beschreiben der Sachverhalte.

Der Unterricht ist durch Verwendung von
Naturobjekten, womöglich aus der engeren Heimat
und durch intensive Ausnützung der audio-visuel-
len Unterrichtsmittel wirklichkeitsnahe zu gestal-
ten.

Kenn- und Bestimmungsübungen, die der Vertie-
fung der systematischen, morphologischen und
ökologischen Kenntnisse dienen, sowie Übungen in
der Handhabung des Mikroskopes, in der Herstel-
lung von Präparaten, als auch in der Erstellung ein-
facher Versuchsanordnungen sind durchzuführen.
Lehrausgänge bzw. Exkursionen sind im Rahmen
der gegebenen Möglichkeiten unter Berücksichti-
gung der örtlichen Gegebenheiten einzuplanen.
Der Unterricht aus „Biologie und Umweltkunde"
soll die moderne Forschung mit ihren gesicherten
Ergebnissen berücksichtigen.

GESUNDHEITSLEHRE

Bildungs- und Lehraufgabe:

Unmittelbares Anliegen des Unterrichtes ist es,
dem jungen Menschen einen Einblick in die vielfäl-
tigen Aufgabenbereiche der Hygiene in der Gegen-
wart zu gewähren. Er soll über hygienische Maß-
nahmen in Horten und Heimen informiert werden,
aber auch gezielte Förderungsmaßnahmen zum
Schutze der Gesundheit und des Wohlbefindens
der Menschen kennenlernen, um das Rüstzeug für
eine gesunde, ausgeglichene Lebensführung zu
erhalten. Die aus dem Unterricht gewonnenen
Erkenntnisse sollen den Schüler zu verantwor-
tungsbewußtem Verhalten hinsichtlich der Verhü-
tung von Krankheiten und Unfällen erziehen.

Ziel ist es, im jungen Menschen eine entspre-
chende Einstellung zu seiner Gesundheit zu wek-
ken und ihn dazu anzuregen, durch sinnvolle
Pflege von Körper und Geist seine körperliche und
geistige Leistungsfähigkeit zu steigern und optimal
zu erhalten.

Lehrstoff:

4. K l a s s e (1 Wochenstunde):

Gesichtspunkte für eine gesunde Lebensführung;
persönliche Hygiene vor allem unter Bedacht-
nahme auf die zukünftige Berufstätigkeit.

Hygiene in Hort und Heim. Parasiten im und
am menschlichen Körper und deren Bekämpfung.
Arten der Infektion, wichtige Infektionskrankhei-
ten insbesonders des Kindes, Maßnahmen zu deren
Vorbeugung und Bekämpfung (Impfung, Desinfek-
tion).

Umgang mit Arzneimitteln.

Unfallverhütung sowie richtiges Verhalten bei
Unfällen und in Krankheitsfällen im Hort und im
Heim.' Hausapotheke. Grundlegende Kenntnisse
der Krankenpflege. Psychohygiene.
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Didaktische Grundsätze:

Für die Auswahl und die Darlegung des gesam-
ten Unterrichtsstoffes sind die praktischen Erfor-
dernisse im Hort und im Heim maßgebend.

Im Schüler soll das Gefühl der Verantwortung
für die eigene Gesundheit sowie jene der ihm
anvertrauten Kinder und Jugendlichen geweckt
werden. Insbesonders sind die Zusammenhänge
zwischen nicht entsprechender Lebensführung und
der daraus sich ergebenden Schädigung der
Gesundheit hervorzuheben. Querverbindungen zu
anderen Unterrichtsgegenständen sollen wahrge-
nommen werden. Zusammenarbeit mit den Lehrern
der naturwissenschaftlichen Fachbereiche, der Päd-
agogik und Heil- und Sonderpädagogik sowie der
Leibeserziehung, bezüglich medizinischer Fragen
mit dem Schularzt, ist anzustreben.

MUSIKERZIEHUNG

Bildungs- und Lehraufgabe:

Die Musikerziehung soll die angehenden Erzie-
her dazu befähigen, Musik in ihren persönlichen
Lebensbereich bewußt einzubeziehen, sowie den
beruflichen Anforderungen auf diesem Gebiet zu
genügen. Dazu sollen sie neben Kenntnissen in
Musikkunde das erforderliche praktische Können
erwerben, eine Anleitung zu selbsttätiger Auseinan-
dersetzung mit Musik erfahren und die Stellung
der Musik im Bereich der Kultur (mit besonderer
Berücksichtigung Österreichs) erfassen.

Die Schüler sollen zu bewußtem Hören und
Wahrnehmen der akustischen Umwelt sowie zu
kritischer Einstellung zu Musik und Musikkonsum
erzogen werden. Sie sollen Freude an schöpferi-
scher musikalischer Tätigkeit sowie an eigener
Musikausübung (Singen, Musizieren, Experimen-
tieren, Improvisieren) finden und so Anregungen
zu sinnvoller Freizeitgestaltung erhalten.

Eine weitere Aufgabe des Unterrichtes ist die
Förderung der emotionalen Entwicklung und die
Bereicherung der individuellen Erlebnisfähigkeit als
Voraussetzung, Kinder und Jugendliche für Musik
zu sensibilisieren. Ebenso wichtig ist das Erkennen
der sozialen Funktion der Musikerziehung, zB
durch Gemeinschaftserlebnis und die Notwendig-
keit des Hörens auf andere, Kinder und Jugendli-
che für soziales Verhalten aufzuschließen. Dar-
überhinaus ist die Fähigkeit zu methodisch adäqua-
tem Vorgehen in der musikalischen Erziehung von
Kindern und Jugendlichen in Horten, Heimen,
Tagesheimstätten sowie in der außerschulischen
Jugenderziehung zu vermitteln. Weiters sind die
Voraussetzungen für gezielte Elternberatung im
musischen Bereich zu schaffen.

Damit soll die Musikerziehung einen wesentli-
chen Beitrag zur berufsspezifischen Ausbildung,
zur Allgemeinbildung und Persönlichkeitsfindung
leisten.

Lehrstoff:

1. K l a s s e (2 Wochenstunden):

Singen, Musizieren, Gestalten:

Aufbau der stimmlichen Kondition im Hinblick
auf die berufliche Belastbarkeit der Stimme. Stimm-
bildung vor allem anhand von Liedern.

Hör- und Treffübungen, Gedächtnis- und Erfin-
dungsübungen. Singen nach Gehör und nach
Noten. Ein- und mehrstimmige Lieder, ausgehend
vom Erfahrungsbereich der Schüler, insbesondere
Kinder-, Volkslieder, Kanons.

Rhythmische Schulung, Unabhängigkeitsübun-
gen, Transponieren von Liedern, schlagtechnische
Übungen, rhythmische Klatschspiele, elementare
Instrumentalbegleitung zu Lied und Spiel. Ständige
Schulung des rhythmischen Gefühls und des
Gefühls für rhythmische Form. Verwendung von
Instrumenten zur klanglichen Bereicherung unter
Wahrung stilistischer Gesichtspunkte.

Musizieren mit elementaren Musikinstrumenten
(wie körpereigene und selbstgebaute Instrumente)
und Erlernen ihrer Spieltechnik.

Vokale und instrumentale Gestaltungsversuche:
Klangexperimente, musikalische Spiele, Liedbeglei-
tung, Improvisation (Querverbindung zum Instru-
mentenbau); Verbalisieren, Dramatisieren, spieleri-
scher Umgang mit technischen Geräten.

Musikkunde:

Hilfestellung zur eigenen Standortbestimmung
im Bereich der Musik. Übersicht über die vielfälti-
gen Erscheinungsformen von Musik; Einfluß und
Stellenwert in der heutigen Gesellschaft. Techni-
sche Mittler von Musik. Physikalische Grundlagen
der Schallerzeugung.

Notenkunde.

Erarbeiten und Festigen der Grundbegriffe der
Musiklehre im Hinblick auf rhythmische, tonale
und formale Elemente: Metrum, Takt, Rhythmus,
Tonräume, Melodietypien, Intervalle, Dreiklänge,
Dominantseptakkord, einfache Kadenzen, Motiv,
Thema, Halbsatz, Periode, einfache Liedform.

Bewußtmachen gestaltender Prinzipien in der
Musik: Wiederholung, Variation, Steigerung, Sym-
metrie — Asymmetrie, Spannung — Lösung, Kon-
trast.

Die menschliche Stimme: Funktion, Pflege.

2. K l a s s e (2 Wochenstunden):

Singen, Musizieren, Gestalten:
Fortsetzung der Stimm- und Gehörbildung —

auch am Lied; Schulung der Treffsicherheit und
des rhythmischen Empfindens bei gesteigerter
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Anforderung beim Singen und Musizieren. Fortset-
zen der vokalen und instrumentalen Musikpflege.
Ein- und mehrstimmige Lieder mit gesteigerten
Anforderungen. Einfaches polyphones Singen,
schwierigere Kanons.

Übungen im Blattsingen. Tonfolgen, die über die
Melodik einfacher Volkslieder hinausgehen. Übun-
gen im zweistimmigen Singen.

Gestaltungsversuche mit Klängen und Geräu-
schen unter Einbeziehung der Sprache und von
Erscheinungsformen aus der zeitgenössischen
Musik.

Verklanglichen von Geschichten oder Bildern
(Querverbindung zu Deutsch und Bildnerischer
Erziehung).

Anleitung zum selbständigen Erarbeiten von Lie-
dern nach Noten. Aufbereitung von Liedern zur
vokalen und instrumentalen Ausführung in kleinen
Gruppen. Gestalten von Singtänzen nach vorgege-
benen Liedern.

Musikkunde:

Erweitern der vorhandenen Kenntnisse. Vier-
klänge und ihre Umkehrungen. Dreiklangsumkeh-
rungen aller Stufen, einfache drei- und vierstim-
mige Kadenzen (Querverbindung zur Instrumen-
talmusik).

Der Baßschlüssel.

Instrumentenkunde: Ausgehend von den elemen-
taren Instrumenten, Behandlung der gebräuchli-
chen Musikinstrumente. Einfache Partiturleseübun-
gen. Übungen im Erkennen der wichtigsten Orche-
sterinstrumente. Umgang mit technischen Mittlern
von Musik.

Wichtige Formen der Instrumentalmusik: Tanz-
formen, Suite, Rondo, große Liedformen," Varia-
tionsform. Erklärung an ausgewählten Hörbeispie-
len unter Hinweis auf Funktionsbereich (Tanzmu-
sik, Schlagermusik, Kirchenmusik usw.) sowie auf
Leben und Werk einzelner Komponisten und ihre
Bedeutung in der Musikgeschichte.

Einführung in die Probleme der Musikerziehung
insbesondere in Horten und Heimen; Möglichkei-
ten der Hörerziehung und des Musikkonsums.

3. K l a s s e (1 Wochenstunde):

Singen, Musizieren, Gestalten:

Singen, Stimmbildung und Gehörbildung sind im
Zusammenhang mit der Erweiterung des Liedschat-
zes der Klasse mit erhöhten Anforderungen fortzu-
setzen. Schulung des musikalischen Vorstellungs-
vermögens.

Im tonalen Bereich Üben und Singen in Moll
und in den Kirchentonarten, soweit im dargebote-
nen Liedgut vorhanden.

Funktionelles Hören: Finden des Funktionsbas-
ses bzw. der 3. Stimme unter Verwendung vor
allem des alpenländischen Volksliedes. Dirigieren
mit gesteigerten Anforderungen. Hinweise für die
Leitung von Sing- und Spielgruppen mit prakti-
schen Übungen.

Singen im Dienste der Werkbetrachtung.

Instrumentales Gestalten mit gesteigerten Anfor-
derungen (Rondo, dreiteilige Liedform, Variation
usw.).

Improvisation einzeln und in Gruppen.

Anleitung zur selbständigen musikalischen Fest-
und Feiergestaltung (Querverbindung zur Spielmu-
sik).

Musikkunde:

Die Modulation als harmonisches Phänomen,
insbesondere in der Anwendung bei der instrumen-
talen Liedbegleitung. Die wichtigsten Formen und
Gattungen der Vokal- und Instrumentalmusik wie
Sonate, Symphonie, Konzert, Cantate.

Musik und ihre Stellung in der Gesellschaft.
Volksmusik, Kunstmusik, kommerzielle Musik.
Analyse und Interpretation musikalischer Erschei-
nungsformen wie E-Musik, Jazz, Folklore, Schla-
ger, Beat, Pop; Musikindustrie. Ausgewählte Hör-
beispiele unter Berücksichtigung ihres musikhistori-
schen Aspekts. Gestalten von Musikhörstunden.

Stufen der musikalischen Entwicklung bei Kin-
dern und Jugendlichen als Grundlage für eine
altersgemäße Musikerziehung. Aufgaben der
Musikerziehung in Hort und Heim.

4. K l a s s e (2 Wochenstunden):

Singen, Musizieren, Gestalten:

Fortsetzen der vokalen und vokalinstrumentalen
Musikpflege sowie der Gehörbildung und Stimm-
bildung unter Berücksichtigung methodischer Hil-
fen für die eigene Stimme sowie für die Stimme des
Kindes und Jugendlichen. Fragen der Mutation.

Festigen und Erweitern des erworbenen Lied-
schatzes. Gesänge für drei- und vierstimmigen
Chor im gleichen und gemischten Satz aus ver-
schiedenen Epochen. Lieder für den geselligen
Kreis.

Anleitung zu selbständigem musikalischem
Gestalten (Auswahl der Instrumente und Instru-
mentierung von Liedern). Verklanglichen einer
Textvorlage. Anleitung zur Herstellung von instru-
mentalen Vor-, Zwischen- und Nachspielen.

Anleitung zum Selbsterfinden von Texten und
Melodien; Einsetzen von Akkordbezeichnungen zu
gegebenen Melodien. Einblick in die musikalischen
und technischen Möglichkeiten jugendlicher Musi-
ziergruppen neuen Typs.
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Musikkunde:

Höhepunkte der europäischen Musik. Stilmerk-
male, historische Zusammenschau. Besprechung
von Konzerten, Opernaufführungen, Rundfunk-
sendungen und Schallplatten.

Anregung zum Umgang mit Fachliteratur für
den persönlichen Bereich und den Beruf.

Spezielle Aufgaben der Musikerziehung und der
Musikausübung in Hort und Heim sowie in der
außerschulischen Jugenderziehung. Vertrautheit
mit dem wissenschaftlich erforschten musikalischen
Verhalten Jugendlicher.

5. K l a s s e (2 Wochenstunden):

Singen, Musizieren, Gestalten:

Singen von schwierigeren Liedern oder Chören,
allenfalls auch solchen, die tonartlich nicht gebun-
den sind. Singen und Musizieren mit gesteigerten
Anforderungen unter Einbeziehung der erlernten
Instrumente (Blockflöten, Gitarren und beliebige
Ensembleformationen).

Musikkunde:

Höhepunkte der europäischen Musik. Stilmerk-
male, historische Zusammenschau. Außereuropä-
ische Kulturkreise vor allem im Hinblick auf das
verwendete Liedgut.

Kritische Auseinandersetzung mit Erscheinungs-
formen der zeitgenössischen Unterhaltungsmusik.
Einsicht in die weitreichenden sozialen Implikatio-
nen von Musik und Musikindustrie.

Erörterung und Diskussion von Praxiserfahrun-
gen. Methoden der Liedvermittlung. Erkennen von
Stimmfehlern, Möglichkeiten der Abhilfe.

Anregung zum Umgang mit Fachliteratur. Hil-
fen für die Elternarbeit (musikalische Fachberatung
der Eltern). Hinweise über Möglichkeiten künfti-
ger musikalischer Betätigung (Chor, Singkreis,
Musiziergruppe).

Didaktische Grundsätze:

Die einzelnen Teilgebiete der Musikerziehung
sind im Unterricht nie streng voneinander zu tren-
nen.

Im Hinblick auf das künftige Berufsfeld der
Schüler in Horten, Heimen sowie in der außerschu-
lischen Jugenderziehung sollte ausgehend von
methodisch-didaktischen Prinzipien der Hort- und
Heimpädagogik exemplarisch aufgezeigt werden,
wie vom Ganzheitlichen zur Differenzierung
gefunden wird. Auch sind die Lernprozesse sowie
die Gesichtspunkte des didaktischen Aufbaues den
Schülern so durchschaubar zu machen, daß sie mit
austauschbaren Inhalten auf andere Altersstufen
übertragen werden können. Durch beispielhaftes

Erarbeiten von Lied- und Spielgut für Hort, Heim
und außerschulische Jugendarbeit sind Auswahl-
und Beurteilungskriterien bewußt zu machen. In
diesem Sinne ist auch mit den Lehrern der Didaktik
sowie der Hort- und Heimpraxis in geeigneter
Weise zusammenzuarbeiten, um die Übertragung
der Methoden zu sichern.

Beim Singen-Musizieren-Gestalten sind drei Ebe-
nen zu beachten:

1. Singen von Liedern. Die Liedauswahl nach
Inhalt und musikalischer Gestaltung soll den
Bedürfnissen der Schüler unter Berücksichti-
gung der Altersgemäßheit angepaßt sein.

2. Funktionales Singen (Singen zur Stimmbil-
dung oder zur Erarbeitung musikkundlicher
Grundbegriffe). Entsprechend dem ganzheit-
lichen Prinzip wäre in der Stimmbildung vom
Experiment, der Erprobung der eigenen Mög-
lichkeiten ausgehend zum Singen nach Gehör
und Noten überzugehen. Singen darf jedoch
nicht nur als Mittel zur Stimmbildung und
Musikkunde eingesetzt werden, vielmehr soll
die Freude am Singen (das zweckfreie Singen)
vor jeder Verschulung des Singens stehen und
Singen im geselligen Kreis so oft als möglich
gepflegt werden. Es sollte eine bewußte Tren-
nung zwischen „Singen an sich" und der
„Arbeit am Lied" erfolgen. Mutanten sollten
vom Singen nicht ausgeschlossen werden,
doch darf ihnen nur der Tonraum zugemutet
werden, den sie mühelos bewältigen können.
(Wo immer möglich, sind sie zum Instrumen-
talmusizieren heranzuziehen).

3. Singen als Vorführung. Die Arbeit am Lied
erfolgt mit dem Ziel einer besonderen musika-
lischen Leistung, zB in der Fest- und Feierge-
staltung.

Auch für das instrumentale Musizieren ist das Prin-
zip der drei Ebenen anwendbar:

1. Erfahrung sammeln. Freies spontanes Gestal-
ten sowohl mit Geräuschen und Klängen als
auch mit vorgegebenen musikalischen Struk-
turen.

2. Systematisieren und Bewußtmachen von
Notation, musikalischen Strukturen, Gestal-
tungsmittel und instrumentalen Spieltechni-
ken.

3. Aufbereiten von Lied- und Spielgut im Hin-
blick auf das Vorspiel. Technik des Übens
und der Einstudierung.

Die im Instrumentalmusikunterricht erworbenen
Fertigkeiten sind schon von der 1. Klasse an, insbe-
sondere aber in der 4. und 5. Klasse in den Dienst
der Musikerziehung zu stellen, allenfalls auch unter
Einbeziehung außerhalb der Schule erlernter
Instrumente.

Den Schülern sollte bewußt gemacht werden,
daß das instrumentale Musizieren nicht nur Bedeu-
tung im Hinblick auf die beruflichen Erfordernisse
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hat, sondern wesentlich zur persönlichen Selbstver-
wirklichung beitragen kann. In diesem Sinne ist die
Zusammenarbeit mit den Lehrern aller anderen ein-
schlägigen Unterrichtsgegenstände zu pflegen.

Die Musikkunde sollte ebenso wie die Instru-
mentenkunde an praktisches Erleben anschließen
bzw. eine Systematisierung der im elementaren Sin-
gen und Musizieren gewonnenen Erfahrungen
bringen. Das Erwerben und Erweitern von musik-
kundlichen Kenntnissen ist aber nicht als überge-
ordnetes Lernziel anzusehen, sondern hat einerseits
dem Vertiefen der musikalischen Wahrnehmungs-
fähigkeit zu dienen, andererseits die nötigen
Grundlagen für das Vermitteln und Umsetzen von
Musik im Beruf zu liefern. Die ausgewählten Hör-
beispiele sollen aus Meisterwerken verschiedener
Epochen stammen, wobei auch die zeitgenössische
Musik zu berücksichtigen ist. In der 1. bis 3. Klasse
sollen die Schüler die Werke zunächst von Funk-
tion, Bedeutung und musikalischer Form her erfas-
sen lernen. In der 4. und 5. Klasse sind Musikge-
schichte und Stilkunde schwerpunktmäßig zu
berücksichtigen, dabei ist eine Beschränkung auf
Höhepunkte geboten. Bei der Besprechung einzel-
ner Beispiele sind, wo immer möglich, die Zusam-
menhänge zwischen der Musik weit zurückliegen-
der Zeiträume und der Musik der Gegenwart bzw.
der jüngeren Vergangenheit herzustellen. Biogra-
phische Hinweise haben nur dem Verständnis der
Werke zu dienen.

Im Unterricht sind solche Werke vorzuziehen,
die von den Schülern oder vom Lehrer musiziert
werden können, doch ist auch der Einsatz der tech-
nischen Mittler unentbehrlich. Neben der Kenntnis
der Funktion sollte die Befähigung zum Umgang
mit Tonträgern und Wiedergabegeräten sowie
deren Einsatz in Freizeit und Beruf vermittelt wer-
den. In der Werkbetrachtung sind die Möglichkei-
ten eines fächerübergreifenden Unterrichtes wahr-
zunehmen.

Methodische Fragen im Hinblick auf die Musik-
erziehung in Hort-, Heim- und Jugendgruppe sind,
falls erforderlich, sofort in den Unterricht mitein-
zubeziehen. Dabei sind auch die unterschiedlichen
Formen der Fest- und Feiergestaltung zu berück-
sichtigen. Bei geeigneten Gelegenheiten sollte der
Lehrer von der Möglichkeit der Diskussion zur
Verlebendigung des Unterrichts Gebrauch machen.

INSTRUMENTALMUSIK

Bildungs- und Lehraufgabe:

Ziel des Unterrichtes ist die Beherrschung der
jeweiligen Instrumente zum fachgerechten Einsatz
in der beruflichen Tätigkeit. Der Erwerb von
Kenntnissen und Fertigkeiten im Instrumentalspiel
als praktische Ergänzung zu den im Unterricht aus
Musikerziehung erworbenen Einsichten und Fähig-
keiten soll dem Schüler vielfältige Möglichkeiten

des eigenständigen Musizierens in Solo- und
Ensemblespiel eröffnen. Die Kenntnis der künstle-
rischen und technischen Möglichkeiten der jeweili-
gen Instrumente sowie das schöpferisch-instrumen-
tale Gestalten im beruflichen und persönlichen
Bereich soll auch die Persönlichkeitsbildung för-
dern.

G i t a r r e

Lehrstoff:

1. K l a s s e (2 Wochenstunden):

Stimmen des Instrumentes, Haltung, Wechsel-
schlag und andere technische Übungen. Melodie-
spiel in der I. und II. Lage. Melodiespiel mit Lagen-
und Saitenwechsel unterstützt durch Mitspielen auf
leeren und gegriffenen Baßsaiten. Tonleitern.
Übung im zwei- und mehrstimmigen Zusammen-
spiel innerhalb der Gruppe.

Improvisationsübungen, wie Erfinden einfacher
Melodien, Motivergänzung, Vor-, Zwischen- und
Nachspiele.

Solospiel technisch leichter Stücke.

Melodiespiel bis zur VII. Lage. Zwei- und drei-
stimmige Anschlagstechniken.

Einfache Kadenzen und ihre Anwendung. Lied-
begleitung (auch des eigenen Gesanges) nach
Gehör und nach Noten.

Gemeinsames Musizieren auch mit anderen
Instrumenten.

2. K l a s s e (1 Wochenstunde):

Fortsetzung der elementartechnischen Übungen.
Tonleitern, Bindetechnische Spielweisen, Quer-
grifftechniken. Kadenzen in drei- und vierstimmi-
gen Akkordverbindungen und Dominantseptak-
korde.

Solospiel mit gesteigerten Anforderungen. Zwei-
und dreistimmiges Spiel mit gegriffener Ober- und
Unterstimme. Leichte Etüden.

Improvisations- und Gestaltungsübungen. Blatt-
spiel einer Melodiestimme aus mehrstimmigen
Spielgut mit und ohne Fingersatzhilfen. Gemeinsa-
mes Musizieren mit mehreren Gitarren zusammen
und auch mit anderen Instrumenten.

Liedbegleitung in verschiedenen Techniken
(allenfalls Barregriffe) nach Gehör und nach
Noten. Erweiterte Kadenzen. Sammlung einschlä-
gigen Liedgutes.

Die Gitarre im pädagogischen Einsatz (Querver-
bindung zur Praxis).

3. K l a s s e (1 Wochenstunde):

Fortsetzung der technischen Übungen mit gestei-
gerten Anforderungen.
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Sololiteratur im mittleren Schwierigkeitsgrad aus
verschiedenen Epochen unter Berücksichtigung der
Originalmusik aus der Blütezeit des Instrumentes.
Allenfalls Bearbeitungen für Gitarre aus dem
Bereich der „E"- und „U"-Musik.

Blattspielübungen mit gesteigerten Anforderun-
gen im mehrstimmigen Zusammenspiel. Umstim-
men der Saiten.

Die Gitarre als Kammermusikinstrument (Conti-
nuospiel) sowie im Einsatz für Fest- und Feierge-
staltung.

Sicherheit in allen Arten der Liedbegleitung, ins-
besondere für den Einsatz in der Praxis. Erweite-
rung der Liedersammlung. Anleitung zu selbsttäti-
gem Musizieren und eigenständiger Arbeit auf dem
Instrument.

5. K l a s s e ( 1 Wochenstunde):

Erweiterung und Festigung der bisher erworbe-
nen Kenntnisse und Fertigkeiten.

Anleitung zu selbständiger Erarbeitung von
Spielliteratur.

Erproben der verschiedenen Möglichkeiten des
Instrumenteneinsatzes für die unterschiedlichen
Erfordernisse im zukünftigen Beruf.

Erweiterung der Musizierpraxis auf diesem
Instrument als Hausmusik und Kammermusikin-
strument.

Vortrag der erarbeiteten Solo- und Ensemble-
stücke im Rahmen von Fest- und Feiergestaltung.

F l ö t e

(Blockflöte oder Bambusflöte)

A. Blockflöte

Lehrstoff:

2. K l a s s e (1 Wochenstunde):

Erarbeiten sämtlicher spielbarer Töne auf der
Sopran- oder Altflöte. Übungen, die der Haltung,
Tonbildung, Atmung, Artikulation, sowie der siche-
ren Spielfertigkeit (Tonbereich der Duodezim) die-
nen.

Spiel von Kinder- und Volksliedern nach Gehör
und nach Noten. Leichte Tanz- und Spielstücke
aus verschiedenen Epochen (einzeln und in der
Gruppe). Erfinden von Melodien zu rhythmischen
Motiven, Sprüchen und Reimen. Blattspielübun-
gen; Transponieren nach Gehör und nach Noten.

Pflege des Zusammenspiels in verschiedenen
Besetzungen.

3. K l a s s e (1 Wochenstunde):

Fortführen der spieltechnischen Übungen. Festi-
gen der Spielfertigkeit und Erwerben grifftechni-

scher Sicherheit (sämtlicher spielbarer Töne). Erler-
nen einer zweiten Flöte (Quintabstand).

Spiel von Kinder- und Volksliedern mit erhöhten
Anforderungen. Liedspiel aus dem Gedächtnis.
Transponieren von Kinderliedern.

Improvisieren einfacher Vor-, Zwischen- und
Nachspiele. Improvisieren und Transponieren mit
erhöhten Anforderungen. Improvisieren von einfa-
chen Bewegungs- und Tanzformen für die prakti-
sche Arbeit in der rhythmisch-musikalischen Erzie-
hung mit Kindern. Anleitung zu selbsttätigem
Musizieren und eigenständiger Arbeit auf dem
Instrument.

Zusammenspiel in chorischer Besetzung und mit
anderen Instrumenten (allenfalls Spiel auf weiteren
Flöten).

Literaturübersicht.

5. K l a s s e (1 Wochenstunde):

Technische Übungen (Tonleitern, Dreiklangs-
zerlegungen, Kadenzen) in Verbindung mit ver-
schiedenen Artikulationsmöglichkeiten. Intona-
tions- und Intervallübungen. Spieltechnik mit
gesteigerten Anforderungen, Etüden der Begabung
des Schülers angepaßt.

Suiten- und Sonatensätze aus verschiedenen
Epochen mit gesteigerten Anforderungen. Einfüh-
rung in die Verzierungsarten.

Fortführendes Liedspiel, Erfinden einer Gegen-
stimme. Variation von Kinder- und Volksliedern.
Improvisation einfacher Tänze in verschiedenen
Taktarten.

Spiel im Baßschlüssel. Zusammenspiel in chori-
scher Besetzung und mit anderen Instrumenten
(Spiel auf weiteren Flöten).

Literatursammlung.

Gelegentlich Hörbeispiele ausgewählter Werke
für Blockflöte aus verschiedenen Epochen.

B. Bambusflöte

Lehrstoff:

2. K l a s s e (1 Wochenstunde):

Bau einer Bambusflöte (oder Weiterverwendung
der im Freigegensund Instrumentenbau hergestell-
ten Bambusflöte).

Erarbeiten sämtlicher spielbarer Töne auf der
Sopran- oder Altflöte. Übungen, die der Haltung,
Tonbildung, Atmung, Artikulation, sowie der siche-
ren Spielfertigkeit dienen.

Spiel von Kinder- und Volksliedern nach Gehör
und nach Noten. Leichte Tanz- und Spielstücke
aus verschiedenen Epochen (einzeln und in der
Gruppe). Erfinden von Melodien zu rhythmischen
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Motiven, Sprüchen und Reimen. Blattspielübun-
gen; Transponieren nach Gehör und nach Noten.

Pflege des Zusammenspiels in verschiedenen
Besetzungen.

3. K l a s s e (1 Wochenstunde):

Fortführen der spieltechnischen Übungen. Festi-
gen der Spielfertigkeit und Erwerben grifftechni-
scher Sicherheit (sämtlicher spielbarer Töne).
Bauen und Erlernen einer zweiten Flöte (Quintab-
stand). Kenntnisse und Fertigkeiten im Flötenbau
und im Beheben von Schäden.

Spiel von Kinder- und Volksliedern mit erhöhten
Anforderungen. Liedspiel aus dem Gedächtnis.
Transponieren von Kinderliedern.

Improvisieren einfacher Vor-, Zwischen- und
Nachspiele. Improvisieren und Transponieren mit
erhöhten Anforderungen. Improvisieren von einfa-
chen Bewegungs- und Tanzformen für die prakti-
sche Arbeit in der rhythmisch-musikalischen Erzie-
hung mit Kindern.

Zusammenspiel*in chorischer Besetzung und mit
anderen Instrumenten (allenfalls Bau und Spiel auf
weiteren Flöten).

Literaturübersicht.

5. K l a s s e (1 Wochenstunde):

Technische Übungen (Tonleitern, Dreiklangs-
zerlegungen, Kadenzen) in Verbindung mit ver-
schiedenen Artikulationsmöglichkeiten. Spieltech-
nik mit gesteigerten Anforderungen, Etüden der
Begabung des Schülers angepaßt.

Suiten- und Sonatensätze aus verschiedenen
Epochen mit gesteigerten Anforderungen. Einfüh-
rung in die Verzierungsarten.

Fortführendes Liedspiel, Erfinden einer Gegen-
stimme.

Variation von Kinder- und Volksliedern. Impro-
visation einfacher Tänze in verschiedenen Taktar-
ten.

Spiel im Baßschlüssel. Zusammenspiel in chori-
scher Besetzung und mit anderen Instrumenten
(Spiel auf weiteren Flöten).

Erweitern der Kenntnisse und Fertigkeiten im
Flötenbau und im Beheben von Schäden.

Literatursammlung.

Gelegentlich Hörbeispiele ausgewählter Werke
für Bambusflöte aus verschiedenen Epochen.

A k k o r d e o n

Lehrstoff:

2. K l a s s e (1 Wochenstunde):

Haltung des Instruments, Fingerhaltung und
Handstellung, Vorübungen zur richtigen Balg- und

Fingerartikulation, technische Übungen mit ver-
schiedenen Rhythmen. Erarbeiten von Fingersatz-
problemen bis zum 12-Tonraum (e'-g"). Baßbeglei-
tungsübungen in einfachen Kadenzen sowie mit
Einzelbaßtönen. Einfache Volks- und Kinderlieder
im 5-8 Tonraum mit der entsprechenden Baßbe-
gleitung. Erarbeiten aller grundlegenden spieltech-
nischen Fertigkeiten.

3. K l a s s e (1 Wochenstunde):

Erweiterung des Spieltonraumes; verschiedene
Baßbegleitungsformen, auch mit Wechselbässen.
Die Akkorde der Moll-, Septimen- und verminder-
ten Septimenreihe. Doppelgriffe für die rechte
Hand. Sichere Spielfertigkeit innerhalb von 2
Oktaven (c'-c'"); die Versetzungszeichen, Dur-,
Molltonarten bis 3 Vorzeichen. Kinder- und Volks-
lieder, Volkstänze, leichtes Spielgut für Alltag, Fest
und Feier in Hort und Heim; Erfinden richtiger
Baßbegleitung zu Liedern. Zusammenspiel von ein-
fachen mehrstimmigen Werken. Vorführen ausge-
wählter Werke der Akkordeonmusik. Literatur-
übersicht.

Anleitung zu selbsttätigem Musizieren und
eigenständiger Arbeit auf dem Instrument.

5. K l a s s e (je 1 Wochenstunde):

Lehrstoff:

Mehrstimmiges Spiel; Übungen zur Förderung
der Geläufigkeit; Baßbegleitungsformen in ver-
schiedenen Rhythmen; einfache polyphone Spiel-
übungen; leichte Stücke aus der Originalliteratur
sowie musikalisch einwandfreie Bearbeitungen für
Akkordeon; Lieder und Tänze aus der österreichi-
schen und internationalen Folklore; Musiziergut
zur Fest- und Feiergestaltung sowie für den Alltag.

Pflege des Zusammenspiels in mehrstimmigen
Sätzen aus der Akkordeonoriginalmusik. Einsatz-
möglichkeiten des Akkordeons im Zusammenspiel
mit anderen Instrumenten in Hort und Heim.
Improvisieren. Transponieren. Einfache Begleitung
einer Singstimme. Literaturübersicht.

Didaktische Grundsätze:

Im Verlauf des gesamten Instrumentalunterrich-
tes ist jede Gelegenheit zu nützen, die vielseitige
Verwendbarkeit des Erlernten in der beruflichen
Tätigkeit aufzuzeigen und zu üben. Zum Unter-
richtsgegenstand Musikerziehung und zu den ein-
schlägigen Freigegenständen sind die notwendigen
Querverbindungen herzustellen. Im Hinblick auf
die Anforderungen sowohl in der Hort- und Heim-
praxis als auch im Unterrichtsgegenstand Musiker-
ziehung sind den Schülern konkrete technische
Anleitungen zum selbsttätigen Erarbeiten von
Spielstücken und Liedbegleitungen zu bieten. In
diesem Sinne ist auch beim Unterricht in Instru-
mentalmusik auf die Ausbildung des Gehörs, des
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rhythmischen Empfindens und die Vertiefung der
musikkundlichen Kenntnisse Bedacht zu nehmen.
Die künstlerischen und technischen Möglichkeiten
des Instrumentes sind durch gelegentliches Vor-
spielen (auch unter Einsatz von Tonband und
Schallplatte) von Werken aus alter und neuer Zeit
aufzuzeigen.

Bei der Auswahl des Spielgutes und bei der Ein-
führung in die Literatur sind insbesondere Werke
österreichischer Herkunft zu berücksichtigen. Das
gemeinsame Musizieren soll sowohl der Einfüh-
rung in die Feiergestaltung als auch der Förderung
des Verständnisses für Hausmusik, der sinnvollen
Freizeitgestaltung und dem eigenen Musikerleben
dienen.

RHYTHMISCH-MUSIKALISCHE ERZIE-
HUNG

Bildungs- und Lehraufgabe:

Erleben und Erkennen der Wechselbeziehung
von Musik und Bewegung; darauf aufbauend Wek-
kung des Verständnisses für die erzieherische
Bedeutung von Musik und Bewegung.

Musik und Bewegung als Mittel der Persönlich-
keitsentwicklung im kognitiven , affektiven, sozia-
len und motorischen Bereich als Primärerfahrung
bei gleichzeitigem Erwerb didaktischer Umset-
zungsmöglichkeiten im Beruf. Verfeinerung der
Aufnahme-, Verarbeitungs- und Reaktionsfähig-
keit. Sensibilisierung der Sinne. Einsicht in die psy-
chosomatischen Vorgänge und deren Beachtung im
persönlichen und beruflichen Leben. Verständnis
für Einzelsituationen, Partnerbeziehung und
Gruppe. Musik und Bewegung als Möglichkeiten
der Entfaltung schöpferischen Tuns im persönli-
chen und beruflichen Bereich.

Erwerben der theoretischen und praktischen
fachlichen Grundlagen sowie der Fähigkeit, die
rhythmisch-musikalische Erziehung in die pädago-
gische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen einzu-
beziehen.

Lehrstoff:

2. K l a s s e (1 Wochenstunde):

Sensibilisierung der Wahrnehmung (auditiv, visu-
ell, taktil, haptisch, kinästhetisch). Einsatz von
Musik zur Differenzierung des Hörvermögens
(auditive Wahrnehmung) besonders im Hinblick
auf eine zu steigernde Aufnahmebereitschaft des
Körpers für Musik. Praktische Erfahrung mit Ele-
menten, die Musik und Bewegung gleichermaßen
zugrunde liegen: Zeit (Tempo, Metrum, Takt,
Rhythmus), Dynamik, Melodie, Form. Differenzie-
rung des Sehens anhand von Bewegungsbeobach-
tung. Tasten und Wiedergeben von Tasteindrük-
ken. Transfer zwischen den verschiedenen Mög-

lichkeiten der Sinneswahrnehmung, zB zwischen
Hören und Tasten. Reflexion über unterschiedliche
Erscheinungsformen und Zusammenhänge.

Entwicklung von Körperbewußtsein, Förderung
von Koordinationsfähigkeit, Umgang mit dem kör-
perlichen Gleichgewicht, Haltungsschulung ein-
schließlich der Korrektur der Körperaufrichtung
durch Ausgleich von Spannung und Entspannung.
Erschließen vielfältiger Bewegungserfahrungen
(insbesondere Flexibilität in den Grundbewegungs-
arten) durch Spiel, Improvisation und Imitation.
Differenzierung der Bewegungsqualität in Bezug
auf Raum, Zeit, Kraft, Partner, Musik, Objekt.
Aufbau allenfalls versäumter Primärerfahrungen
und deren Bedeutung für die Arbeit mit retardier-
ten Kindern.

Kennenlernen von Musikinstrumenten aller Art
(wie Körper als Instrument; Behelfsinstrumente;
selbstgebautes Instrumentarium; Stabspiele, Schlag-
und Geräuschinstrumente, Flöten) in Verbindung
mit Bewegung. Musikalische Improvisation, vokale
und instrumentale Begleitung von Bewegungsab-
läufen.

Kennenlernen verschiedener Materialien wie
Reifen, Stäbe, Bälle, Tücher, Naturmaterialien, All-
tagsgegenstände. Improvisatorisches Spiel mit
unterschiedlichen Materialien unter Berücksichti-
gung der Kombinationsmöglichkeiten. Auswertung
der Arbeitsbehelfe im Hinblick auf die Arbeit mit
Kindern verschiedener Entwicklungsstufen.

Einsicht in die Auswirkung von Musik und
Bewegung auf die sozialen Beziehungen (Einzel-,
Partner- und Gruppenübungen). Förderung der
sensiblen Wahrnehmungsfähigkeit für gruppendy-
namische Prozesse. Bewußtmachen non-verbaler
Kommunikationssysteme. Entwicklung von Einfüh-
lungsvermögen und Verantwortungsbewußtsein
(durch den Wechselbezug von Selbständigkeit und
Anpassung, Führen und Folgen, Ein-, Über- und
Unterordnen).

Entwicklung und Förderung der Kreativität,
Steigerung der Reaktions- und Konzentrationsfä-
higkeit sowie Förderung von Gedächtnis und Ori-
entierung durch alle Lehrstoffbereiche. Möglich-
keiten der Umsetzung in der beruflichen Arbeit.

Einblicke in die Arbeit mit Kindern und Jugend-
lichen. Methodischer Aufbau von Übungseinheiten.
Analyse von Hospitationen bei rhythmisch-musika-
lischer Arbeit im Hort. Entwicklungsspezifisches
Arbeiten in verschiedenen Altersgruppen. Beobach-
ten von gruppendynamischen Vorgängen.

3. K l a s s e (1 Wochenstunde):

Differenzierung der Wahrnehmungsfähigkeit
und Vertiefung der gewonnenen Erfahrungen.

Fortführung der Körperbildung, Haltungsschu-
lung und Korrektur der Körperaufrichtung sowie
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Vertiefen des Körperbewußtseins. Differenzierung
der Bewegungs- und Fortbewegungsarten. Bewe-
gungsbeispiele. Erarbeiten einfacher sowie komple-
xer Bewegungsabläufe am Platz und im Raum.
Bewegungsimprovisation unter Einbeziehung von
Liedern, Texten, Spielen und instrumentaler Beglei-
tung (auch im Hinblick auf die Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen). Kennenlernen von Möglichkei-
ten der Körperbildung und Verständnis für die psy-
chosomatischen Vorgänge; Folgerungen für das
persönliche und berufliche Leben.

Improvisation mit Musikinstrumenten, Sprache,
Stimme unter Einbeziehung von Spielmaterialien
und Bewegung. Bedeutung der Singstimme für die
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Einfache
musikalische Formmodelle wie Liedformen,
Rondo, Kanon, Variation.

Anwendung und Auswertung der verschiedenen
Materialien unter neuen Aspekten (wie Spiel, Kom-
munikation, sensomotorisches Training, Gestal-
tung).

Vertiefte Einsicht in die Auswirkung von Musik
und Bewegung auf die sozialen Beziehungen;
Umsetzen dieser Erfahrungen auf das soziale Ler-
nen, insbesondere auch bei Kindern und Jugendli-
chen. Gemeinschaftsfördernde Übungen mit Hilfe
von Musik und Bewegung (Singen, Tanzen, Musi-
zieren; Gestalten von Liedern, Sprüchen, Tanzstük-
ken, szenischem Spiel).

Bedeutung und Geschichte der „Rhythmisch-
musikalischen Erziehung".

Erweiterte Einsicht in die Bedeutung von Musik
und Bewegung als Erziehungshilfe; Hinführen zu
deren Einsatz in der eigenen pädagogischen Arbeit.
(Ausarbeiten von Themen, allmähliches Überneh-
men von Übungseinheiten in der Kleingruppe).
Vermitteln der methodisch-didaktischen Grund-
sätze der Rhythmisch-musikalischen Erziehung.
Rhythmisch-musikalische Erziehung als Lernhilfe
(Mengenlehre, Sprachförderung, Schreibförde-
rung, logisches Denken ua.m). Kenntnis der ein-
schlägigen Fachliteratur. Nachbesprechung und
Analyse von selbständig durchgeführten Übungsab-
läufen mit Kindern und Jugendlichen verschiedener
Altersstufen im Rahmen der Hort- und Heimpra-
xis.

Didaktische Grundsätze:

Erkenntnisse und Haltungen, die durch den
Unterricht in rhythmisch-musikalischer Erziehung
erworben werden sollen, müssen auf das eigene
Tun und Erleben aufbauen (einschlägige Literatur
sollte nur als Anregung oder zur Vertiefung des
Verständnisses dienen). Ziel der rhythmisch-musi-
kalischen Erziehung ist die individuell angemessene
Entwicklung der körperlichen, geistigen und seeli-
schen Kräfte und die Erkenntnis ihrer Wechselwir-
kung (ganzheitliche Erziehung, Bildung der

Gesamtpersönlichkeit) auch im Hinblick auf den
Sozialbezug.

Die Zusammenarbeit mit der Didaktik sowie der
Hort- und Heimpraxis ist zu pflegen. Querverbin-
dung zu anderen Unterrichtsgegenständen, insbe-
sondere zu Pädagogik, Deutsch, Musikerziehung,
Instrumentalmusik, Instrumentenbau, Bildnerische
Erziehung, Werkerziehung und Leibeserziehung
sollen wahrgenommen werden.

BILDNERISCHE ERZIEHUNG

Bildungs- und Lehraufgabe:

Bildnerische Erziehung baut auf den in den vor-
angegangenen Bildungsgängen erworbenen Grund-
lagen auf.

Durch enge Verbindung von vielfältiger bildneri-
scher Tätigkeit, Kunst- und Werkbetrachtung
sowie fachdidaktischer Überlegungen sollen die
Schüler jene Einsichten, Fähigkeiten und Haltun-
gen erwerben, die sie zu selbständiger, systemati-
scher, gegenstandsgerechter und planvoller bildne-
rischer Arbeit in Horten, Heimen und in der außer-
schulischen Jugendarbeit befähigen. Diese Arbeit
schließt die Mitgestaltung der beruflichen Umwelt
sowie von Festen und Feiern mit ein. Darüber hin-
aus sollen die Schüler dazu befähigt werden, ihr
persönliches bildnerisches Darstellungsvermögen
weiter zu entwickeln und es zur Bereicherung ihrer
Lebensgestaltung zu nutzen.

Durch Einblick in die Entwicklungsstufen der
Bildformen und Gestaltungstypen, durch Einfüh-
rung in die Fachdidaktik und Methodik des bildne-
rischen Gestaltens, sowie durch berufsbezogene
Übungen sollen die Schüler befähigt werden, bild-
nerische Tätigkeiten bei Kindern und Jugendlichen
anzuregen, entsprechende Materialien, Verfahrens-
weisen und Medien auszuwählen und kreatives
Verhalten zu fördern.

Elementare Sach- und Methodenkenntnisse für
die Auseinandersetzung mit Kunst und visuellen
Medien sollen zu einer sinnvollen Nutzung des
ästhetischen Angebots und einer fundierten Wert-
haltung gegenüber diesen Bereichen der Kultur
hinführen.

Damit soll die Bildnerische Erziehung einen
wesentlichen Beitrag zu berufsspezifischer Ausbil-
dung, zur Allgemeinbildung und zur Persönlich-
keitsfindung leisten.

Lehrstoff:

1. K l a s s e (2 Wochenstunden):

Bildnerisches Gestalten (graphischer und farbiger
Bereich):

Erweitern der Erfahrungen mit verschiedenen
Materialien, Bildformaten, Darstellungs- und
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Gestaltungsmitteln sowie Gewinnen von Einsicht in
deren Zusammenhänge vorwiegend anhand gegen-
standsbezogener Aufgabenstellungen. Berücksichti-
gung entwicklungsgemäßer Darstellungsweisen.

Graphischer Bereich:

Lineares, flächiges und körperhaft-räumliches
Gestalten, Umriß- und Binnenzeichnung, Oberflä-
chengestaltung mit graphischen Mitteln; tonwerti-
ges Zeichnen.

Einsatz verschiedener graphischer Materialien
(Graphit mehrerer Härtegrade, Kreiden, Kohle,
Feder, Pinsel ua.) und der entsprechenden Bild-
gründe (Zeichenpapier, Tonpapier, Packpapier
ua.).

Farbiger Bereich:

Deckende Malweise; gleichmäßiger Farbauftrag
— sichtbarer Pinselduktus; aufbauende Malweise
— Primamalerei. Einsatz unterschiedlicher Farb-
materialien (Deck- und Dispersionsfarben, farbige
Beizen ua.) und entsprechender Auftragsweisen
(Haar- und Borstenpinsel, Spachtel, Spritztechnik
ua.). Verwendung verschiedener Malgründe
(Papier, Textilien, Pappe, Faserplatten, Holz ua.).

Ornamentaler Bereich:

Reihung, Flächenfüllung (mit gleichen und
wechselnden Elementen) mit geeigneten Werkzeu-
gen und Materialien (Buntstift, Filzschreiber, Kar-
toffeldruck, Pinseldruck). Betonen der formalen
Beziehungen zwischen Ornament und Gegenstand.

Kunst- und Werkbetrachtung:

An exemplarischen Beispielen aus den Bereichen
Malerei, Graphik und Ornament — womöglich
ausgehend von den Erfahrungen der praktischen
Arbeit — Eröffnen emotionaler und kognitiver
Zugänge zu Kunstwerken. Erarbeiten des Zusam-
menhanges von Inhalt, Form, Aussage und der kul-
turhistorischen Einbindung.

Fachdidaktischer Bereich:

Erläutern der Verwendung von Materialien,
Bildgründen und Arbeitsverfahren, die für das bild-
nerische Gestalten mit Kindern und Jugendlichen
geeignet sind. Erörtern von motivierenden Aufga-
benstellungen in den verschiedenen Berufsfeldern
des Erziehers.

2. K l a s s e (2 Wochenstunden):

Bildnerisches Gestalten (graphischer und farbiger
Bereich):

Graphischer Bereich:

Hochdrucktechniken, zB Stempeldruck, Kordel-
druck, Materialdruck, Schablonendruck, Linol-

schnitt. (Papierschnitt und Reißtechnik als Vor-
form oder als Entwurf für Drucktechniken). Allen-
falls Reservetechnik: Siebdruckverfahren mit ver-
schiedenen Möglichkeiten der Schablonenherstel-
lung. Graphische Zwischenverfahren, zB Mono-
typie.

Farbiger Bereich:

Feinabstufung und Farbmodulation, auch lasie-
rende Malweise (Aquarell), Möglichkeiten der kör-
perhaften und räumlichen Gestaltung mittels Farbe.
Themengebundene Kontrastsetzung an exemplari-
schen Beispielen.

Theoretische Auseinandersetzung:

Kontrastlehre, Erarbeiten grundlegender Kon-
trastmöglichkeiten im graphischen und farblichen
Bereich.

Schrift- und Typographie:

Wiederholendes Üben der Schreib- und Block-
schrift (rhythmisches Schreiben und Gestalten von
Schriftfeldern). Anfertigen von Schriftschablonen,
Verwendung von vorgefertigten Buchstaben.

Kunst- und Werkbetrachtung:

Auseinandersetzung mit Werken der Druckgra-
phik und Malerei. Druckgraphische Verfahren.
Ausdrucksqualitäten und Funktionen. Einfache
Analysen und Interpretationsversuche.

Fachdidaktischer Bereich:

Auseinandersetzung mit Drucktechniken und
Malverfahren, die für das Arbeiten mit Kindern
und Jugendlichen geeignet und mit einfachen Mit-
teln durchführbar sind (womöglich anhand von
Beispielen).

3. K l a s s e (2 Wochenstunden):

Bildnerisches Gestalten (graphischer und farbiger
Bereich):

Graphischer Bereich:

Grundfähigkeiten im sachlichen Zeichnen.
Erweitern der Gestaltungsfähigkeiten bei Studien
vor dem Objekt im Hinblick auf das Erfassen
wesentlicher Proportionen, Richtungsbezüge, Bau
und Gliederung, Oberflächenbeschaffenheit sowie
plastischer und räumlicher Sachverhalte an einfa-
chen Gegenständen. Erarbeiten von Normal- und
Schrägrissen sowie deren Anwendung. Anfertigen
von Sachzeichnungen zur Verwendung im Beruf.

Farbiger Bereich:

Farbe in Bezug zu Thema und Aussage. Farbe als
optisches Signal und Symbol. Farbe in der Fest-
und Feiergestaltung; Plakat.
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Schrift- und Typographie:
Berufsbezogenes Anwenden der Schrift (Eltern-

information, Programme, Beschilderung ua.).
Schriftdesign. Erkennen von Ausdrucksqualitäten
der Schrift.

Kunst- und Werkbetrachtung:

Auseinandersetzung mit Naturstudien in Malerei
und Graphik (Skizze, Entwurf, Studie), Gebrauchs-
graphik (Plakat, Schrift, Typographie) sowie
Erscheinungsformen der Perspektive in der bilden-
den Kunst.

Fachdidaktischer Bereich:

Einblick in die Entwicklung der bildnerischen
Gestaltungsweise bei Kindern und Jugendlichen
(Gründe für die kindliche Farbwahl, Möglichkeiten
des Hinführens zu differenzierter Farb- und Form-
gebung ua.). Anhand von Arbeiten aus verschiede-
nen Altersstufen Aufzeigen von Ausdrucksformen
bei Kindern und bei Jugendlichen.

Kunstbetrachtung mit Kindern und Jugendlichen
anhand von Bildbeispielen; Methoden der Werkbe-
trachtung bei Ausstellungs- und Museumsbesu-
chen.

4. K l a s s e (2 Wochenstunden):

Bildnerisches Gestalten (graphischer und farbiger
Bereich):

Graphisches und farbiges Gestalten sowie Schrift
im Zusammenhang mit berufsbezogenen Aufgaben-
stellungen. Dekoratives Gestalten unter Einsatz
verschiedener Materialien zur festlichen Aus-
schmückung von Räumen. Zusammenhang von
Raumgegebenheiten und Dekorationskonzept.

Graphischer Bereich und farbiger Bereich:

Weitere Gestaltungstechniken zB Collage, Mon-
tage, Frottage.

Großformatiges Zeichnen zur Erläuterung und
Illustration bestimmter Sachverhalte.

Farbe in der Raumgestaltung anhand praktischer
Beispiele. Allenfalls freie Malerei.

Umwelt und Architektur:

Lesen, Besprechen, Entwerfen und Zeichnen von
Plänen aus dem Lebensbereich und der künftigen
Berufswelt der Schüler.

Kunst- und Werkbetrachtung:

Zugänge zu Werken der Architektur an wenigen
exemplarischen Beispielen (Grundriß, Aufbau,
Material, Konstruktion, Lichtführung. Konstruk-
tive und dekorative Bauformen).

Gegenüberstellung und Vergleich von Werken
aus verschiedenen Kunstepochen, Längs- und
Querschnitte.

Fachdidaktischer Bereich:

Aufbau und Aussage von Illustrationen in Kin-
derbüchern, Bildgeschichten und Comic-Strips.
Erarbeitung von Beurteilungskriterien für die opti-
sche Gestaltung.

5. K l a s s e (2 Wochenstunden):

Bildnerisches Gestalten (graphischer und farbiger
Bereich):

Selbstgewählte Aufgaben zur Entfaltung der per-
sönlichen Ausdrucksfähigkeit.

Kunst- und Werkbetrachtung:

Stilgeschichtliche und kunsthistorische Zusam-
menhänge in den wesentlichen Kunstepochen und
den Bereichen Architektur, Plastik, Malerei und
Graphik. Medienbereich: Aufzeigen grundlegender
Gestaltungsmöglichkeiten in den Bereichen Foto —
Film — Video. Werbung in ihrer Wirkweise und
Absicht.

Fachdidaktisches Seminar:

Interpretation der Arbeiten von Kindern und
Jugendlichen; Zusammenstellung von Reihen im
Hinblick auf die Differenzierung von Bildformen
und Gestaltungstypen. Motivation zu bildneri-
schem Gestalten, zB Musikalische Graphik, Ausar-
beitung von methodischen Konzepten. Möglichkei-
ten der Ausgestaltung von Hort- und Heimräumen
sowie der Spielplatzgestaltung.

Didaktische Grundsätze:

In der Bildnerischen Erziehung stehen sowohl
bei der praktischen Tätigkeit als auch bei der theo-
retischen Auseinandersetzung die berufsbezogenen
Zielsetzungen im Vordergrund. Bei der Auswahl
der Stoffgebiete, Themen, Verfahrensweisen,
Materialien und Techniken sind jene vorzuziehen,
die einen Transfer zur Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen ermöglichen.

Zur Durchführung des Unterrichtes sind mehr-
stündige Unterrichtseinheiten eine unerläßliche
Voraussetzung.

Die im Lehrplan angeführte Reihenfolge der
Bereiche innerhalb der einzelnen Klassen ist nicht
bindend, eine ausreichende Berücksichtigung jedes
einzelnen Bereichs ist jedoch zu gewährleisten. Um
einen angemessenen Unterrichtsertrag in den Berei-
chen sicherzustellen, sind diese in den Schulstufen
schwerpunktmäßig anzuordnen und aufbauend zu
behandeln. Das ornamentale Gestalten hat seinen



153. Stück — Ausgegeben am 30. August 1985 — Nr. 355 2755

Schwerpunkt in der 1. Klasse, sollte aber bei Bedarf
auch in anderen Schulstufen herangezogen werden.

Querverbindungen zwischen den Bereichen aber
auch zu anderen Unterrichtsgegenständen (wie
Werkerziehung, Didaktik, Hort- und Heimpraxis
ua.) werden empfohlen. Themen, die sich aus aktu-
ellen Anlässen anbieten, sind wegen ihres hohen
Motivationscharakters und ihrer Berufsbezogenheit
nach Möglichkeit in den Unterricht einzubeziehen.

Die Schüler sollen zur ökonomischen Verwen-
dung von Materialien und Werkzeugen angeleitet
werden. Auf Unfallverhütung ist hinzuweisen.

Beim Bildnerischen Gestalten ist eine dem Ent-
wicklungsstand der Schüler angemessene Aus-
drucksform anzustreben. Das gelegentliche Erpro-
ben von Materialien und Verfahren darf nicht zum
Selbstzweck werden. Innerhalb der einzelnen Auf-
gabenstellungen, aber auch bei der Planung von
umfassenden Arbeitsprojekten sind Selbständigkeit
und kreatives Verhalten der Schüler sowie die
Fähigkeit zu Koordination und Kooperation
(Gruppenarbeit) zu fördern. Unterrichtsformen,
welche die Darstellung schematisch festlegen, sind
zu vermeiden.

Für das Studium vor dem Objekt wird ein Auf-
bau in Teilschritten empfohlen (schwerpunktmäßi-
ges Eingehen auf einzelne Probleme und Fort-
schreiten von einfachen zu komplexeren Objekten).

Bei der Kunst- und Werkbetrachtung soll von
der praktischen Erfahrung der Schüler ausgegan-
gen werden. Auch in diesem Bereich sollen die
Schüler aktiv an der Unterrichtsgestaltung mitwir-
ken. Sie sind anzuregen, Bildmaterial und Texte zu
beschaffen, Problemstellungen vorzutragen und das
Angebot von Fachliteratur, Museen, Ausstellungen,
Hörfunk, Fernsehen, Zeitschriften ua. selbständig
zu nutzen. Die Werke sollen so ausgewählt wer-
den, daß sie den gewünschten Aspekt exemplarisch
veranschaulichen. Auf angemessene Präsentation
ist zu achten. Die herangezogenen Bildbeispiele
müssen genügende Größe aufweisen, für alle gut
sichtbar sein und ausreichende technische Qualität
besitzen (Nutzung der AV-Medien). Die Begeg-
nung mit dem Original ist anzustreben (Museums-
besuche, Lehrausgänge).

Zur Sicherung des Unterrichtsertrages sollen
gemeinsam erarbeitete Zusammenfassungen, vorge-
gebene Unterlagen und eigene Notizen der Schüler
in einer Mappe gesammelt werden. Diese Mappe
soll durch eine Sammlung von Zeitungsausschnit-
ten, Kunstkarten, Fotos ua. ergänzt werden.
Ebenso sind die fachdidaktischen Hinweise zur
Umsetzung der gelernten Techniken und Arbeits-
weisen für die Arbeit in den verschiedenen Berufs-
feldern des Erziehers festzuhalten.

WERKERZIEHUNG

Bildungs- und Lehraufgabe:

Die Werkerziehung soll auf den in den vorange-
gangenen Bildungsgängen erworbenen Grundlagen
aufbauen. Die Schüler sollen einerseits dazu
geführt werden, die für ihren künftigen Beruf not-
wendigen praktischen Werkverfahren zu beherr-
schen; andererseits sollen sie durch enge Verbin-
dung der praktischen Arbeit mit Werkbetrachtung
und fachdidaktischen Überlegungen sowie durch
Erwerb von elementaren Sachkenntnissen Einsicht
in Werkstoffgegebenheiten, Verfahrensweisen, in
Zusammenhänge von Form, Funktion und Material
gewinnen und so zu selbständiger, systematischer,
gegenstandsgerechter und planvoller Berufsarbeit
befähigt werden. Diese Arbeit schließt die kreative
Gestaltung der beruflichen Umwelt sowie von
Festen und Feiern ein. Weiters sollen die Schüler
dazu hingeführt werden, Kinder und Jugendliche
in Horten, Heimen, Tagesheimstätten sowie in der
außerschulischen Jugendarbeit für das Werken zu
interessieren und sie zu eigenständiger Arbeit anzu-
regen.

Einblicke in Probleme der Produkt- und
Umweltgestaltung aus Gegenwart und Vergangen-
heit sollen die Schüler zu einer differenzierten und
begründeten Werthaltung gegenüber diesen Berei-
chen führen.

Damit soll die Werkerziehung einen wesentli-
chen Beitrag zu berufsspezifischer Ausbildung, All-
gemeinbildung und zur Persönlichkeitsfindung lei-
sten.

Lehrstoff:

1. K l a s s e

W e r k e n (3 Wochenstunden):

Körperhaftes und räumliches Gestalten:

Plastisches Gestalten, vorwiegend figurativ, in
additiven und subtraktiven Techniken mit leicht
formbaren Materialien "(zB Knetwachs, Ton,
Papiermaché, Plastilin, Seife, Teig ua.). Aufbauend
auf den Erkenntnissen der vorhergegangenen
Schulstufen Erweitern der Erfahrungen bei der
Gestaltung von Vollplastik und Relief (zB Men-
schen- und Tierdarstellungen, Masken, Kacheln).
Montageverfahren mit Materialien industriellen
Ursprungs (zB Schachteln, Dosen, Textilien) und
mit Naturmaterialien (zB Stroh, Rinde, Blätter,
Zapfen).

Fachdidaktische Auseinandersetzung mit den
Formmöglichkeiten im plastischen Bereich für ver-
schiedene Altersstufen (insbesondere der Pflicht-
schule). Hinweise auf Motivation, Aufbaureihen,
Sozialformen und Organisation von Arbeitsprozes-
sen.
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Bauen unter Berücksichtigung verschiedener
Funktionen, wie Umschließen, Abgrenzen, Durch-
brechen, Überbrücken mit verschiedenen Materia-
lien; Gewinnen elementarer Einsicht in statische
Sachverhalte.

Fachdidaktische Auseinandersetzung mit Mög-
lichkeiten des Bauens im Schulkind- und Jugendal-
ter (Bedachtnahme auf Material, Materialverbin-
dung und Werkzeug).

Produktgestaltung:

Arbeiten mit verschiedenen Materialien (zB
Flechten von Körben, Untersätzen, Matten; Draht-
biegearbeiten). Verschiedene Papierarbeiten (zB
Aufziehen von Bildern, Anfertigen von Mappen
und Passepartouts), insbesondere Faltarbeiten (zB
Mützen, Schiffchen, Faltschachteln). Kindgemäßes
Spielzeug und Beschäftigungsmaterial aus verschie-
denen Materialien, Dekorationsobjekte.

Werkbetrachtung von Spielzeug im Hinblick auf
Funktion, Form, Farbgebung und Materialauswahl.

T e x t i l e s G e s t a l t e n (2 Wochenstunden):

Textile Techniken: Weben, Knüpfen, Stoffdruk-
ken, Batiken, Applizieren, Sticken, Stricken,
Häkeln und Gabeln. Anfertigen von Werkstücken
aus drei der genannten Bereiche. Nähen kleiner
Werkstücke, Kleidung für den täglichen Gebrauch
und für das Spiel des Kindes, Kostüme für das Rol-
lenspiel, Umarbeitungen ua.; Zeichnen einfacher,
den Themenstellungen entsprechender Schnitte.

Werkbetrachtung textiler Arbeiten aus dem
Bereich der Kunst und Volkskunst aus verschiede-
nen Zeiten und Ländern.

Fachdidaktische Hinweise für die Beschäftigung
von Kindern des Pflichtschulalters im textilen
Bereich sowie zur Ausstattung von Festen und
Feiern. Auseinandersetzung mit Gestaltungskrite-
rien (Material, Technik, Funktion, Form und
Farbe) im textilen Bereich.

2. K l a s s e (2 Wochenstunden):

W e r k e n

Körperhaftes und räumliches Gestalten:

Erweitern der Erfahrungen beim plastischen
Gestalten durch Heranziehen neuer Materialien
(wie Gips, Holz), zB an figurativer Vollplastik und
Relief. Gießverfahren (zB Gipsguß, Wachsguß,
Zinnguß); Abdruckverfahren (zB mit Plastilin,
Ton, Wachs ua.).

Werkbetrachtung: Gewinnen von Einsichten in
das Zusammenwirken von Material und formge-
benden Verfahren im Dienste einer Aussage
anhand von Werken der Plastik aus Vergangenheit
und Gegenwart, auch aus der Volkskunst.

Anfertigen von Grundelementen für das Zusam-
menstellen von Bauwerken und Raumgestaltungen
(zB für das spielerische Erfassen konkreter Lebens-
situationen, wie Wohn- und Verkehrssituationen).

Werkbetrachtung: Bewußtmachen der durch
Spiel erfahrenen Probleme in Lebenssituationen
(zB räumliche Bedingungen, Notwendigkeit von
Regelungen, Bedeutung optischer Zeichen und Si-
gnale).

Produktgestaltung:

Bereich Gefäßkeramik: Daumenschale, Aufbau-
keramik, allenfalls Plattenkeramik, Drehen auf der
Töpferscheibe, Glasieren und Engobieren.

Werkbetrachtung von Keramik im Hinblick auf
Form, Farbe und Funktion (Produktanalyse),
Unterschied zwischen handwerklicher und indu-
strieller Fertigung.

Fachdidaktik: Wecken des Verständnisses für die
handwerklichen Anforderungen der verschiedenen
Techniken. Spielzeug mit einfachen Mechanismen
sowie deren Beurteilung im Hinblick auf Material-
gerechtheit und Funktionstüchtigkeit.

3. K l a s s e (2 Wochenstunden):

W e r k e n (ein Semester)

Körperhaftes und räumliches Gestalten im Dienste
des Spieles und der Dekoration:

Herstellen von räumlichen Gegebenheiten für
spontane Spiele von Kindern und Jugendlichen
(Stegreifspiele) und für das vorgegebene Spiel
(Märchen-, Puppen-, Schattenspiel). Herstellen von
Puppen für das Bühnenspiel, zB Flachpuppen,
Handpuppen, Marionetten. Herstellen von Masken
und Kostümen.

Werkbetrachtung in engem Zusammenhang mit
der eigenen praktischen Tätigkeit; Betrachten bei-
spielhafter Lösungen aus Bühnengestaltung und
Bühnendekoration.

Dekoration für Alltag, Fest- und Feiergestaltung
in Hort und Heim vornehmlich aus leicht bearbeit-
baren Materialien und mit rasch bewältigbaren
Arbeitsprozessen.

Werkbetrachtung: Einblicke in entsprechende
Formen des Brauchtums.

Produktgestaltung:

Herstellung von Produkten auch aus Materialien
mit größerem Bearbeitungswiderstand (Holz,
Metall ua.), zB Gebrauchsgegenstände, Spielzeug
(auch unter Nutzung von Übertragungs- und
Lenkmöglichkeiten).

Fachdidaktische Auseinandersetzung mit Ent-
scheidungshilfen für die Bewertung von Produkten,
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insbesondere für deren Verwendung in Hort und
Heim unter Einbeziehung pädagogischer Überle-
gungen.

T e x t i l e s G e s t a l t e n (ein Semester)

Erweitern der Kenntnisse und Erfahrungen in
den Techniken wie Stricken, Häkeln, Weben,
Knüpfen, Stoffdrucken, Applizieren, Batiken und
Nähen, die auch in kombinierter Form an Werk-
stücken anzuwenden sind: Herstellen von Puppen
für das Bühnenspiel, von Gebrauchs- und Dekora-
tionsgegenständen, auch im Hinblick auf die
Raumgestaltung. Es sind mindestens zwei Werk-
stücke anzufertigen.

Werkbetrachtung im Zusammenhang mit den
von den Schülern bei ihrer praktischen Arbeit
gewählten Techniken. Betrachtung entsprechender
Werkstücke unter Beachtung ihrer optischen und
haptischen Wirkung. Bekleidungsgeschichte (erläu-
tert an wenigen exemplarischen Beispielen). Bespre-
chung von aktueller, persönlich gestalteter Mode
(Modetrends, Modetorheiten).

4. K l a s s e (2 Wochenstunden):

W e r k e n

Körperhaftes und räumliches Gestalten:

Skulpturale Verfahren auch in Materialien mit
höherem Bearbeitungswiderstand, wie zB Holz,
Kunststein, Sandstein, Speckstein.

Werkbetrachtung von Skulpturen im Zusammen-
hang mit den bei der praktischen Arbeit gestellten
Aufgaben.

Fachdidaktische Auseinandersetzung mit Mög-
lichkeiten skulpturalen Gestaltens mit Zehn- bis
Achtzehnjährigen.

Räumliches Gestalten im Zusammenhang mit der
Ausgestaltung von Einzel-, Gruppenraum und
Wohnverband der betreuten Kinder und Jugendli-
chen. Planlesen, Planskizzen, Planzeichen.

Körperhaftes und räumliches Gestalten im Dienste
von Spiel und Dekoration:

Buhnengestaltung unter Beachtung der Farbwir-
kung im Bühnenbild und beim Kostüm, der
Beleuchtung, der Raumwirkung auf der Bühne, der
Zuschauerperspektive ua.

Werkbetrachtung: Theoretische Auseinanderset-
zung mit anfallenden technischen Problemen, wie
Veränderungen der Bühne (zB Kulissenwechsel,
Vorhang, Beleuchtungseinrichtungen). Grundtypen
des Bühnenspiels (zB Guckkastenbühne, Arena)
und der Bühnengestaltung (zB realistisch, stilisiert,
abstrakt).

Dekorationen für Alltag, Feste und Feiern in
Hort und Heim sowie der außerschulischen

Jugendarbeit, jedoch unter Einbeziehung von
Arbeitsvorhaben, die eine umfangreichere Planung
voraussetzen. Betrachtung von charakteristischen
Beispielen der Fest- und Feiergestaltung, auch in
Verbindung mit dem Brauchtum.

Produktgestaltung:

Herstellen von Produkten mit höherem hand-
werklichen und gestalterischen Niveau, vornehm-
lich aus Holz und Metall (zB Funktionsmodelle,
Spielzeug, Gebrauchsgegenstände, Schmuck).
Allenfalls Fortführen der Gestaltung von Keramik.

Werkbetrachtung: Erarbeiten von Kriterien für
die Bewertung von Produkten (Gebrauchswert und
Ästhetik). Problematik von Begriffen wie Design,
Styling. Unterscheidung subjektiver und objektiver
Kriterien und deren Zeitbedingtheit (Gestaltungs-
notwendigkeit und Modetrends). Anfertigen einfa-
cher Werkskizzen.

5. K l a s s e (2 Wochenstunden):

W e r k e n

Praktischer Bereich:

Der Schüler hat aus einem selbstgewählten
Bereich eine praktische Arbeit zu erbringen, die
unter besonderer Berücksichtigung berufsbezoge-
ner Aspekte in Umfang und Differenziertheit über
dem Niveau der vorhergegangenen Lernstufen zu
stehen hat.

Wahlbereiche sind: Körperhaftes und räumliches
Gestalten, Produktgestaltung, Textiles Gestalten.

Fachdidaktischer Bereich:

Zusammenstellung von Aufgabenreihen aus den
einzelnen Gestaltungsbereichen für die Arbeit in
Hort und Heim sowie der außerschulischen
Jugendarbeit unter Berücksichtigung unterschiedli-
cher Schwierigkeitsgrade beim Einsatz verschiede-
ner Materialien und Techniken bei unterschiedli-
chen thematischen Schwerpunkten.

Didaktisch begründete Aufgaben für einzelne
Arbeitsbereiche im Hinblick auf die Abfolge von
Aufgabenstellungen, die Reihung nach steigenden
Schwierigkeitsgraden, die Entwicklung der Hand-
geschicklichkeit, die Anforderungen des Materials
und die Abhängigkeit vom Werkzeuggebrauch.

Hinweise zur Werkbetrachtung mit Kindern und
Jugendlichen.

Werkbetrachtung:

Exemplarische Auseinandersetzung mit Werken
aus den Bereichen „Körperhaftes und räumliches
Gestalten", „Produktgestaltung", „Textiles Gestal-
ten" unter Berücksichtigung der europäischen Kul-
tur, einschließlich Volkskunst und Brauchtum,
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allenfalls auch außereuropäischer Kulturkreise.
Zusammenhang von Material, Form, Funktion und
Ausdruck. Stilprobleme und ihre gesellschaftlichen
Hintergründe. Erörterung von berufsbezogenen
Umweltproblemen, wie Hort-, Heim-, Spielplatz-
gestaltung, Ortsbildpflege und Kulturguterhaltung.

Didaktische Grundsätze:

Beim Werken und beim Textilen Gestalten ste-
hen sowohl bei der praktischen Tätigkeit als auch
bei Werkbetrachtung und theoretischer Auseinan-
dersetzung die berufsbezogenen Zielsetzungen im
Vordergrund.

Zur Durchführung des Unterrichtes sind mehr-
stündige Unterrichtseinheiten eine unerläßliche
Voraussetzung.

Die im Lehrplan angeführte Reihenfolge der
Bereiche innerhalb der einzelnen Klassen ist nicht
bindend, eine ausreichende Berücksichtigung jedes
einzelnen Bereichs ist jedoch zu gewährleisten. Um
einen angemessenen Unterrichtsertrag in den Berei-
chen sicherzustellen, sind diese in den Schulstufen
schwerpunktmäßig angeordnet und aufbauend zu
behandeln.

Querverbindungen zwischen den Bereichen, aber
auch zu anderen Unterrichtsgegenständen (wie
Bildnerische Erziehung, Didaktik, Hort- und
Heimpraxis ua.) werden empfohlen. Themen, die
sich aus aktuellen Anlässen (insbesondere in den
Praxisstätten) anbieten, sind wegen ihres hohen
Motivationscharakters und ihrer Berufsbezogenheit
nach Möglichkeit in den Unterricht einzubeziehen.

Auf zielführende Organisation innerhalb der
Arbeitsaufgaben, vor allem auf zeitsparenden, wirt-
schaftlichen Arbeitsablauf sowie den sinnvollen
Einsatz von technischen Hilfsmitteln und audio-
visueller Medien ist Bedacht zu nehmen.

Arbeitsproben sollen nur im Zusammenhang mit
dem geplanten Werkstück gemacht werden und
sind nur bis zur Beherrschung der Arbeitsverfahren
durchzuführen. Innerhalb der einzelnen Aufgaben-
stellungen, aber auch bei der Planung von umfas-
senderen Arbeitsprojekten sind Selbständigkeit und
kreatives Verhalten der Schüler sowie die Fähigkeit
zu Koordination und Kooperation (Gruppenarbeit)
zu fördern. Schematisches Nacharbeiten von
Mustervorlagen ist unzulässig.

Erziehung zu Genauigkeit, Ausdauer, Sorgfalt
und Hilfsbereitschaft ist zu pflegen. Einfache
Berechnungen der Material- und anderer Kosten
sollen zur Planung einer ökonomischen Arbeit im
Beruf als Erzieher befähigen.

Der Unfallverhütung ist besondere Beachtung zu
schenken. Die allgemeinen Schutzbestimmungen
bezüglich der Benützung von Elektrogeräten und
Maschinen sind zu beachten und den Schülern
nachweislich zur Kenntnis zu bringen.

Werkbetrachtung und theoretische Auseinander-
setzung sollen von der eigenen praktischen Erfah-
rung des Schülers ausgehen. Dabei soll der Schüler
Einsichten in Sachverhalte womöglich selbständig
erarbeiten. Die Schüler sollen angeregt werden,
von sich aus Problemstellungen im Unterricht vor-
zubringen und Informationsmaterial (Bilder, Texte
ua.) zu beschaffen. Bei der Auswahl der Werke und
Beispiele ist darauf zu achten, daß diese exempla-
risch das zu Veranschaulichende belegen. Die
Schüler sollen auch angeleitet werden, die einschlä-
gige Fachliteratur und das Angebot von Museen,
Ausstellungen, Hörfunk, Fernsehen, Zeitschriften
ua. selbständig zu nutzen. Die Problematik von
rezepthaften Arbeitsanleitungen (zB in Bastei- und
Hobbybüchern) ist den Schülern bewußt zu
machen. Die Begegnung mit dem Originalwerk ist
anzustreben (zB durch gelegentliche Lehraus-
gänge).

Zur Sicherung des Unterrichtsertrages werden
gemeinsam erarbeitete Zusammenfassungen und
kurze eigene Notizen der Schüler empfohlen. Als
Arbeitsmappe für den künftigen Beruf soll eine
Zusammenstellung von Proben der verschiedenen
Techniken, von Arbeitsanweisungen, fachspezifi-
schen, pädagogisch-didaktischen Hinweisen, Aus-
schnitten aus Zeitungen und Zeitschriften, Kunst-
karten, Photographien ua. angelegt werden. Hin-
weise auf die Umsetzung der gelernten Techniken
und Arbeitsweisen in die Gegebenheiten der künfti-
gen Berufstätigkeit sollen — allenfalls an Beispiels-
reihen — gegeben werden.

LEIBESERZIEHUNG

Bildungs- und Lehraufgabe:

Der Unterrichtsgegenstand Leibeserziehung soll
zur personalen und sozialen Entfaltung des Schü-
lers unter Berücksichtigung der individuellen Ent-
wicklung, der motorischen Lernfähigkeit und des
motorischen Leistungsniveaus beitragen. Gleichzei-
tig soll der Schüler — im Hinblick auf den künfti-
gen Beruf — zu einer sachgerechten und der Ent-
wicklung der Kinder und Jugendlichen gemäßen
Betreuung im Bereich der Leibesübungen und des
Sportes befähigt werden.

Im personalen und sozialen Bereich soll die
Fähigkeit zum Bewegen, zum Spielen, zum Leisten
und zu gesunder Lebensführung beim Schüler
durch folgende Zielsetzungen entwickelt werden:
— Förderung einer lebenslangen Bewegungsbereit-

schaft und eines vielfältigen Bewegungskönnens
in Alltags- und sportmotorischen Handlungsfel-
dern.

— Verbessern der koordinativen Grundlagen der
Bewegung, Anregen zu Bewegungsdarstellung
und -gestaltung und Erschließen des Sinnes für
ästhetische Bewegung.
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— Vermitteln des Wissens über die Bedeutung der
Bewegung für den Menschen und seine Ent-
wicklung.

— Entwickeln eines vielseitigen Spielkönnens und
Wecken der Bereitschaft zum spontanen Spie-
len mit Gegenständen, Elementen, Personen
und Situationen.

— Fördern der Kooperationsbereitschaft, der
Fähigkeit zur Konfliktbewältigung; Erziehen
zu fairem Spielen.

— Vermitteln vielfältiger Spielideen und -formen
und Erziehen zu Regelbewußtsein als Fähigkeit,
Spielvereinbarungen und Spielregeln anzuer-
kennen, situativ abzuändern oder neu zu ent-
wickeln.

— Entwickeln eines vielseitigen sportlichen Lei-
stungsniveaus bei gleichzeitigem Bewußtma-
chen des Wertes der motorischen Leistungsfä-
higkeit bzw. Leistungsverbesserung für das
eigene Leben.

— Erfahren der Wirkung aktiver Erholung und
ausgleichender Bewegung in und außerhalb der
Schule und über die Schulzeit hinaus sowie des
psychosozialen Wohlbefindens in Sportgrup-
pen.

— Erziehen zu Sicherheitsbewußtsein durch
Erkennen und Vermeiden der Gefahren beim
sportlichen Handeln sowie Anleiten zu tätiger
Hilfe und situationsgemäßen Verhalten bei
Sportunfällen.

— Entwickeln einer verantwortlichen und kriti-
schen Haltung zu den Auswirkungen des Sports
auf das Individuum, die Gesellschaft und die
Umwelt.

— Vermitteln grundlegender Kenntnisse der
Gesundheitslehre und des Umweltschutzes im
Zusammenhang mit dem Sporttreiben.

Die Befähigung, Sport und Bewegung für andere
anzuregen, zu organisieren und zu leiten soll auch
durch Kenntnisse von altersadäquatem, leistungs-
und milieugerechtem Bildungsgut unter Berück-
sichtigung der Interessen der Kinder erreicht wer-
den, wobei die örtlichen Gegebenheiten und die
Aktualität zu beachten sind; im Hinblick darauf
müssen jedenfalls jene Bereiche des Lehrstoffes
erarbeitet werden, die für die Erreichung dieses
Zieles erforderlich sind. Wesentlich sind die grund-
legenden methodischen Verfahren zur Planung,
Gestaltung und Auswertung sportlicher Betätigung
mit Kindern und Jugendlichen und wie diese auf-
grund der kulturellen, biologischen und sozialen
Bedeutung der Leibeserziehung zu gesunder
Lebensführung und zum Sporttreiben zu motivie-
ren sind.

Lehrstoff:

P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g

Für das richtige Verständnis des Lehrstoffes ist es
wichtig, ihn von der Bildungs- und Lehraufgabe

her zu sehen. Es kommt mithin der Schulung der
motorischen Grundlagen eine wesentliche Bedeu-
tung zu. Darüber hinaus ist in den praktischen
Bereichen der Lehrstoff in einer für die Schüler
didaktisch-methodisch transparenten Form darzu-
bieten. Ab der 3. Klasse ist in verstärktem Maße auf
die Beherrschung methodischer Maßnahmen, unter
Einschluß von Motivations- und Lernhilfen — im
Hinblick auf Erfordernisse im künftigen Beruf —
zu achten.

1. K l a s s e (3 Wochenstunden):

2. K l a s s e (2 Wochenstunden):

Wesentliche Anmerkungen im Hinblick auf
Sicherheit in konkreten Unterrichtssituationen sind
kursiv gedruckt.

Motorische Grundlagen:

Ausdauer:

Vornehmlich Verbesserung der allgemeinen Aus-
dauer durch abwechslungsreich-spielerische Bela-
stungen (Puls zwischen 140-180/min.); bei annä-
hernd gleichmäßigen Belastungen über mindestens
20-25 min.: zB Läufe im Gelände mit freier Tem-
powahl; Gymnastik mit Musik, Zirkeltraining;
Fahrtenspiel, Schwimmen, Skilanglauf, Wandern,
Orientierungslauf; bewegungsreiche Ballspiele.
Schnelligkeitsausdauer nur im submaximalen
Bereich (Puls etwa zwischen 170-200/min.); Staf-
felläufe, Wettläufe über kurze Distanzen, Fangen-
spiele, Intervalläufe, Hindernisläufe, bewegungsrei-
che Ballspiele.

Kraft:

Verbessern der Kraft aller wesentlichen Muskel-
gruppen durch mittlere und submaximale Belastun-
gen; besondere Berücksichtigung der Schnellkraft
der Beinstreck-, Rumpf-, Schulter- und Armmusku-
latur; mit Medizinbällen, Langbänken, Partner,
Sprossenwand,... zB durch Springen, Steigen, Klet-
tern und Hangeln, Stützen, Beugen und Strecken
in der Hüfte; (mit gebeugten Beinen und mit run-
dem Rücken), Ziehen und Schieben.

Schnelligkeit:

Verbessern der Reaktionsschnelligkeit.

Verbessern der Aktions- und Kraftschnelligkeit.

Gelenkigkeit:

Erst nach ausreichender Erwärmung üben.

Verbessern (und Erhalten) der Gelenkigkeit in
allen wesentlichen Gelenken: Schulter-, Hüftge-
lenk, Kniegelenk, Sprunggelenk; Wirbelsäule, zB
durch Dehnübungen mit Partner, Seilen, Stäben, an
Sprossenwand, Tauen, Stangen und Ringen;

Schwingen und Federn mit den Extremitäten,
Arm-, Beckenkreisen.
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Gleichgewicht:

Verbessern des Gleichgewichts

im Stehen,

in der Bewegung,

Verbessern des Balancierens von Geräten.

Gewandtheit:

Verbesserung der Bewegungskoordination,

Ökonomisierung der Bewegung.

Geschicklichkeit:
Vermittlung reicher Bewegungserfahrung und

Selbständigkeit im Lösen von Bewegungsaufgaben,
im Erfahren biomechanischer Grundlagen.

Vertrautmachen mit vielen Sportarten und Bewe-
gungsformen, Kennenlernen von Wasser, Luft,
Schnee, Eis, Absprunghilfen, Auftriebshilfen.

Durch Stellen vielseitiger Bewegungsaufgaben,
Aufforderung zu selbständiger Lösung.

Boden- und Gerätturnen:

Rolle, Kopfstand und Handstand, auch mit
erhöhten Anforderungen; Sprungrolle, Überschlag,
Handstützüberschlag seitwärts (Rad), Salto und
Kippen in einfachen Formen und Übungsverbin-
dungen. Auf-, Ab- und Umschwünge.

Freie Sprünge und Stützsprünge (auch mit
Absprunghilfen), Fechtersprung, Flanke, Kehre,
Hocke, Grätsche, Überschlag;

Schwebegehen in verschiedener Aufgabenstel-
lung auf höher gestellten breiten und schmalen,
festen und beweglichen Geräten.

Leichtathletik:

Laufübungen zur Steigerung von Schnelligkeit,
Gewandtheit und Ausdauer; Hindernisläufe; Start-
übungen;

Dauerläufe von mindestens 10—15 Minuten;

Wettläufe auf Kurz- und Mittelstrecken (bis
2000 m) auch in Staffelform; Geländeläufe, Fahr-
tenspiel.

Hoch- und Weitspringen, Erweiterung der
Sprungerfahrung, Erarbeiten verschiedener Techni-
ken;

Werfen mit verschiedenen Geräten;

Stoßen mit verschiedenen Geräten aus dem
Stand und aus der Bewegung.

Schülerinnen: 3 kg,

Schüler: 4 und 5 kg.

Schwimmen:

Erlernen und Verbessern der Technik in Brust-
und Rückenlage; Schwimmen (bis 100 m) und

Dauerschwimmen (bis 15 Minuten); Staffeln; Star-
ten und Wenden;

Sprünge fußwärts und kopfwärts, auch Dreh-
sprünge;

Tauchen mit und ohne Hilfsmittel, Streckentau-
chen, Tieftauchen.

Spiele:

Spontanes und kreatives Spielen,

Spiele ohne Sieger,

Kleine Spiele,

Ballspiele (Torballspiele, Rückschlagspiele).

Allenfalls Einführung in Spiele wie Tennis,
Tischtennis, Badminton.

Sportspiele: Eingehende Schulung in Technik,
Taktik und Regelwerk in einem oder zwei der
Spiele Basketball, Fußball, Handball, Volleyball.

Gymnastik und Tänze (auch nach modernen
Rhythmen):

Laufen, Gehen, Hüpfen, Springen.

Federndes und gleitendes Laufen, auch mit
ungeradtaktiger Rhythmisierung; Laufsprung.
Federndes Springen über das Seil, vorwärts, seit-
wärts und rückwärts, am Ort und in der Bewegung.

Rollen, Werfen und Fangen des Balles, des Sta-
bes und des Reifens, Laufen und Springen durch
den Reifen; schwingende Bewegung und Grund-
schwünge mit Handgeräten; räumlich und zeitlich
geordnete Bewegungsführung mit Anpassung an
den Partner und an die Gruppe; ausgewählte
Volkstänze und einfache Gemeinschaftstänze.

Skilauf:

Erlernen bzw. Verbessern der Grundschule des
alpinen Skilaufes; Fortgeschrittenenschule; Tor-
lauf, Riesentorlauf; Skiwanderungen und Skitou-
ren; Grundschule des Langlaufes; auch Sprünge
von kleinen Schneehügeln; Kenntnisse über Ver-
halten im winterlichen Gelände.

Eislauf:

Grundschule des Eislaufens mit besonderer
Berücksichtigung des methodischen Aufbaus und
möglicher Betriebsformen.

Spiele auf dem Eis.

Einfache Figuren aus dem Kunstlauf, zB Achter,
Dreier in verschiedenen Arten der Ausführung.

Gezieltes Arbeiten an Haltung und Bewegungs-
form.

Allenfalls Einführung in einfache Tanzschritte
und Partnertänze.

Rodeln.
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Wandern:

Spielerisches Fortbewegen in geländeangepaßter
Form, Geländespiele (zB Verstecken, Abpassen,
Fuchsjagd); einfache Orientierungsaufgaben (in
und an der Umgebung, wie Himmelsrichtungen,
Naturobjekte, Kulturgrenzen).

Allenfalls Orientierungswanderungen und Ori-
entierungsläufe (zB in Gruppen und einzeln; mit
Skizzen, Plänen ua.).

Gruppenbezogenes Abstimmen der Leistungsan-
forderungen.

Vertrautmachen mit zweckmäßiger Ausrüstung
und Verpflegung.

Situationsrichtiges und sicherheitsbewußtes Ver-
halten in der Natur.

Vertrautmachen mit den Grundregeln des
Umweltschutzes.

3. K l a s s e (2 Wochenstunden):

4. K l a s s e (3 Wochenstunden):

5. K l a s s e (2 Wochenstunden):

Motorische Grundlagen:

Erhalten und Verbessern der erworbenen (siehe
Lehrstoff 1. und 2. Klasse) motorischen Grundla-
gen.

Vertrautmachen mit einschlägigen Kontrollver-
fahren zur Bestimmung der konditionellen Fähig-
keiten (Krafttests, Schnelligkeitstests, Ausdauer-
tests, Gelenkigkeitstests).

Boden- und Gerätturnen:

Schwierigere Formen bzw. selbst erarbeitete
Übungsverbindungen der im Lehrstoff der 1. und
2. Klasse angeführten Übungen;

Vielfältige, auch „zweckentfremdete" Verwen-
dung von Geräten; situationsgerechtes Sichern und
Helfen.

Leichtathletik:

Verbesserung der Technik und der leistungsbe-
stimmenden Elemente, aufbauend auf den für die 1.
und 2. Klasse angeführten Übungen im Laufen,
Springen, Werfen und Stoßen.

Stoßen mit verschiedenen Geräten.

Schülerinnen: 3 und 4 kg,

Schüler: 5 — 7 kg.

Schwimmen:

Fortsetzung der für die 1. und 2. Klasse ange-
führten Übungsformen; Verbesserung der individu-
ell günstigen Schwimmart hinsichtlich Form und
Leistung;

Dauerschwimmen bis 30 min.;

Erarbeitung der für den Helferschein geltenden
Leistungen.

Spiele:

Spontanes und kreatives Spielen,

Spiele ohne Sieger,

Kleine Spiele,

Ballspiele (Torballspiele, Rückschlagspiele).

Spiele mit Freizeitwert: Tennis, Tischtennis, Bad-
minton ua.

Sportspiele: Weiterführung der technischen und
taktischen Schulung der in der 1. bzw. 2. Klasse
gewählten Sportbeispiele.

Gymnastik und Tänze (auch nach modernen
Rhythmen).

Feinere Bewegungsführung in Raum und in der
Zeit, allein und in der Gruppe bei dem für die 1.
und 2. Klasse angeführten Übungsgut.

Selbständiges Erarbeiten von Bewegungsgestal-
tungen, mit und ohne Handgeräten:

Skilauf:

Üben und Verbessern der in der 1. und 2. Klasse
erworbenen Fertigkeiten mit dem Ziel eines gesi-
cherten Eigenkönnens.

Aufbauend auf dem Eigenkönnen sicheres
Beherrschen der speziellen Methodik des Kinder-
skilaufes.

Eislauf:

Fortführen der in der 1. und 2. Klasse erworbe-
nen Fertigkeiten auch im Hinblick auf die spätere
Arbeit mit Kindern verschiedener Altersstufen.
Laufen über längere Strecken ohne Schnelligkeits-
anforderungen; Schnelläufe bis 100 m;

Grundformen des Eiskunstlaufens (zB Bogen,
Achter, Dreier, einfache Sprünge, einfache Tanz-
schritte).

Skibobfahren.

Rodeln.

Wandern:

Vorbereitung und Durchführung von kleinen
Geländespielen, Orientierungswanderungen, Ori-
entierungsläufen, die für Kinder geeignet sind.

Erweiterung des Könnens, sich in und an der
Umgebung orientieren zu können.

Orientierungslauf, Orientierungswanderung.

Kenntnisse zur Vorbereitung, Planung und
Durchführung von Wanderungen mit Kindern.

Längere Wanderungen mit entsprechender Geh-
leistung (unter Einschluß der Übernahme von Auf-
gaben bei deren Durchführung).



2762 153. Stück — Ausgegeben am 30. August 1985 — Nr. 355

D i d a k t i s c h — m e t h o d i s c h e A u s b i l -
d u n g

Die didaktisch-methodische Ausbildung ist in
allen Klassen anknüpfend an Gelegenheiten, die
sich in der praktischen Ausbildung ergeben, in ver-
stärktem Ausmaß in der 3. bis 5. Klasse zu berück-
sichtigen. Im folgenden sind auch die für die
berufsspezifische Ausbildung wichtigen Zielsetzun-
gen der allgemeinen und speziellen Methodik der
Leibesübungen, der Bewegungslehre, Sportpsycho-
logie, Sportsoziologie und Sportbiologie exempla-
risch enthalten. Einzelne Bereiche der didaktisch-
methodischen Ausbildung sind ab der 4. Klasse
nach Möglichkeit im Rahmen der Hort- und
Heimpraxis zu erarbeiten.

1. Begriffserklärungen:
— Einführung in Fachsprache und Fachlite-

ratur; Gerätekunde.
— Kenntnis der Funktion und der Inhalte

einer Systematik der Leibesübungen.
— Kenntnis der Bildungs- und Lehraufga-

ben des Unterrichtsgegenstandes Leibes-
übungen.

— Wissen um Verknüpfung von Sport, Poli-
tik und Wirtschaft, zB anhand von inter-
nationalen Sportereignissen oder einzel-
nen Sportarten.

2. Der Übungsbedarf und die Belastungsfahig-
keit der Kinder und Jugendlichen in den ver-
schiedenen Entwicklungsstufen:
— Wissen um den Übungsbedarf und die

Belastungsfähigkeit der Kinder und
Jugendlichen jeden Alters und
Geschlechts.

— Sammlung von altersspezifischen
Übungs- und Spielgut.

3. Die Bedeutung des Sports für4 behinderte
Kinder und Jugendliche:
— Wissen um den Übungsbedarf und die

Belastungsfähigkeit von Behinderten, zB
bei einfachen Spielen, Schwimmen,
rhythmische Bewegungsschulung usw.

4. Grundelemente des motorischen Lehr- und
Lernprozesses:
— Kenntnis der Lehr- und Lernstufen mit

Erarbeitung von praktischen Beispielen
aus verschiedenen Sportarten.

5. Methodische Reihen und ihre Anwendungs-
möglichkeiten:
— Kenntnis der Struktur von methodischen

Reihen.
— Sammlung und Anwendung von metho-

dischen Übungs- und Spielreihen.
6. Mittel der Planung und Organisation von

Übungseinheiten mit besonderer Berücksich-
tigung eines zweckmäßigen Ordnungsrah-
mens:
— Vorbereitung von Übungseinheiten und

deren aufbauende Planung auf längere
Sicht.

— Kenntnis der verschiedenen Organisa-
tionsformen.

7. Intensivierungsmöglichkeiten von Übungen:
— Kenntnis von verschiedenen Intensivie-

rungsmaßnahmen, wie Zusatzaufgabe,
Stationsbetrieb, Gerätebahn, Circuit-
Training ua.

— Kenntnis von Trainingsmethoden zur
Verbesserung der motorischen Grundla-
gen.

8. Gesundheitserziehung:
— Körperliche Leistungsfähigkeit und

Gesundheit.
— Haltungsschwächen — Haltungsschäden

— Ausgleichsfunktion der Leibesübun-
gen.

— Umweltbedingungen und Hygiene.
— Ernährung und Gesundheit.
— Alkohol-, Nikotin-, Drogenmißbrauch.
— Leibesübungen und geistige Gesundheit.

9. Sicherheitsmaßnahmen:
— Wissen um die Unfall- und Verletzungs-

gefahr.
— Kenntnis der wichtigsten Sicherheits-

maßnahmen.
Beherrschung von Sicherungs- und Hil-
fegriffen, Geräteüberprüfung, Verwen-
dung von Matten, Ordnungsrahmen ua.

— Kenntnis der Baderegeln, Pistenregeln,
Sicherheitsbestimmungen bei Wanderta-
gen und Skikursen, Schulsportwochen
usw.

— Beachtung der Sicherheitsmaßnahmen
unter erschwerten Rahmenbedingungen.

— Verhaltensweisen bei Unfällen.

10. Bedeutung von Wettkampf und Wettspielen:
— Kenntnis der wichtigsten Spiel- und

Wettkampfregeln, -Schiedsrichter-,
Kampfrichter- und Spielleitertätigkeit.

— Kenntnis der wichtigsten Organisations-
formen: zB Planung und Durchführung
eines Sportfestes, Anwendung der ver-
schiedenen Austragungsarten von Wett-
spielen usw.

11. Organisationsformen des österreichischen
Sports:
— Kenntnis der Struktur und Funktionswei-

sen des Sports: Verbandstruktur, Ver-
einssport, Schulsport, Fitness-Sport usw.

12. Sportbiologische Grundkenntnisse:
— Kenntnisse über die Auswirkungen des

sportlichen Trainings auf das Herz-
Kreislauf-System.

— Erleben und Erkennen der Leistungsfä-
higkeit des eigenen Herz-Kreislauf-
Systems bei verschiedenen Belastungsfor-
men.

— Kenntnisse über die Arbeitsweise und
Trainierbarkeit der Muskulatur.
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Didaktische Grundsätze:

Bei der Wahl des Lehrweges sowie bei der Festle-
gung der Anforderungen sind besonders das moto-
rische Entwicklungs- bzw. Leistungsniveau zu
berücksichtigen (Einholen von Informationen,
Erhebung des Leistungsstandes). Die Lernbereit-
schaft soll durch anregende Motivationen geweckt
bzw. gesteigert werden.

Die Lehrstoffhinweise stellen ein entwicklungs-
gemäßes Übungsangebot dar, welches wegen der
sehr unterschiedlichen örtlichen Verhältnisse, wie
Übungsstätten, klimatische Bedingungen und
Landschaft weit und offen gehalten ist (Rahmen-
lehrplan). Es ist die Aufgabe der Leibeserzieher,
den Unterricht an die jeweilige pädagogische Situa-
tion anzupassen; eine vielseitige Ausbildung soll
jedenfalls gesichert sein.

Für eine längerfristige aufbauende Unterrichts-
planung sind klassenbezogene ,Jahrespläne" (Jah-
res- und Halbjahreszyklen) auszuarbeiten. Sachge-
rechte methodische Reihen, Übungsstationen,
Gerätebahnen ua. arbeitsintensive Betriebsformen
sind für die Steigerung und Sicherung des Unter-
richtsertrages wertvolle Hilfen. Dazu gehört auch
die Abwicklung des Unterrichtes in Kurs- oder
Blockform. Das Erlernen des Schwimmens soll,
wenn nötig, durch Einrichtung eigener Lehrgänge
ermöglicht werden (Kurse innerhalb des Pflichtge-
genstandes bzw. auch innerhalb der unverbindli-
chen Übungen).

Als Anreiz zur Pflege der Leibesübungen sind
jugendgemäße Wettkämpfe (auch Vergleichs-
kämpfe zwischen Schulen) sowie das Erwerben von
Leistungsabzeichen (ÖJSTA, ÖSTA, ÖSA, ÖLTA,
Helferschein, ...) zu fördern.

Als Übungsanreiz bzw. als Leistungskontrolle
eignen sich sachgerechte und jugendadäquate, ein-
fache und kombinierte sportmotorische Tests, die
auch als ergänzende Beurteilungshilfen herangezo-
gen werden können.

Tragender Leitgedanke für die praktische Unter-
richtsgestaltung sollten bewegungsreiche und
freuderfüllte Leibesübungen sein, für die das
Moment der Weitergabe im zukünftigen Beruf
Priorität hat.

B. V E R B I N D L I C H E Ü B U N G E N

ERGÄNZENDE BERUFSKUNDLICHE
UNTERRICHTSVERANSTALTUNGEN

Bildungs- und Lehraufgabe:

Erlangen von ergänzenden Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten zur Bewältigung verschiedener Aufgaben,
die für eine verantwortungsbewußte Erziehertätig-
keit erforderlich sind.

In der 1. Klasse sollen die Schüler schwerpunkt-
mäßig die Fähigkeit erwerben, einfache Mahlzeiten

nach gesundheitlichen und wirtschaftlichen Grund-
sätzen herzustellen. Sie sollen imstande sein, Spei-
sen und Getränke, die für die Zubereitung mit Kin-
dern geeignet sind, auszuwählen. Weiters sollen sie
grundlegende Erfahrungen mit hauswirtschaftli-
chen Arbeiten, insbesondere im Hinblick auf die
Erfordernisse im künftigen Beruf, erlangen*.

Lehrstoff:

1. K l a s s e (3 Wochenstunden):

Sofortmaßnahmen des Erziehers zur Ersten
Hilfe (insbesondere Behandlung von Wunden, Stil-
len von Blutungen, Anlegen von Verbänden). Rich-
tige Maßnahmen bei plötzlichen Erkrankungen
und bei Unfällen verschiedenster Art.

Ausarbeitung von Speiseplänen, Vorbereitung
und Herstellung einfacher Mahlzeiten. Anregun-
gen für das Auswerten von Speisen, die aus Groß-
küchen geliefert werden. — Aufbauen, Pflege von
Tischkultur — hauswirtschaftliche Arbeiten. Pflege
der gebräuchlichsten Zimmer- und Gartenpflan-
zen; Grundbegriffe des Blumenarrangierens.

Sachgemäße Bedienung von Bild- und Tongerä-
ten und deren Pflege. Möglichkeiten des Einsatzes
solcher Geräte. Übungen im Umgang mit Verviel-
fältigungsapparaten.

3. K l a s s e (1 Wochenstunde):

Planung, Vorbereitung, Organisation und
Durchführung von Festen und Feiern. Erprobung
und Einübung verschiedener Gestaltungselemente
bei Festen und Feiern. Auseinandersetzung mit
Sinn und Formen des Brauchtums. Pflege erzieh-
lich wertvoller Bräuche und Traditionen.

Verkehrserziehung: Einführung in die Ziele und
Aufgaben der Verkehrserziehung bei Kindern und
Jugendlichen (zB Festigung von verkehrsgerechtem
Verhalten und Aufbau einer kritischen verantwor-
tungsbewußten Einstellung zum Straßenverkehr;
Übungen zur Verbesserung der eigenen Leistung
und der Erfassung, Analyse und Bewertung von
Verkehrssituationen aus eigener und fremder Sicht;
Festigung eigenverantwortlichen Handelns und
partnerschaftlichen und defensiven Verhaltens);
Sicherung der für die Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen notwendigen fachlichen Vorausset-
zungen (zB Kenntnis der sozialpsychologischen
Grundlagen und der adäquaten Lehrpläne zur
schulischen Verkehrserziehung; Möglichkeiten für
eine ergänzende Verkehrserziehung in Horten und
Heimen, aufbauend auf die schulische Verkehrser-
ziehung; Bedeutung der Übungen in der Verkehrs-
realität und Möglichkeiten der Umsetzung; Kennt-
nis der für die jeweilige Altersstufe wichtigen Ver-
kehrsregeln und -zeichen sowie der Zusammen-
hänge zwischen Straßenbeschaffenheit, Verkehrs-
und Witterungseinflüsse, Fahrzeugart und Ver-
kehrsteilnehmer); Planung der Verkehrserziehung
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im Hort und Heim (zB Anwendung didaktischer
Modelle in Ergänzung der jeweiligen schulischen
Verkehrserziehung; Einsatz geeigneter Methoden;
Entwicklung konkreter Beispiele kurz-, mittel- und
langfristiger Planungen; Zusammenarbeit mit
Eltern und Exekutive).

4. K l a s s e (1 Wochenstunde):

Gesamtkörperpflege bei Kindern und Jugendli-
chen; Hautpflege (Kosmetik); Intimpflege; Fuß-
und Handpflege; optimale Verwertung von Vitami-
nen; Anwendungsbereiche der kosmetischen Chir-
urgie.

Aufbau, Ziele und Bedeutung der Volksbildung
unter Darstellung ihrer spezifischen Formen und
Einrichtungen. Anbahnung einer sinnvollen Zusam-
menarbeit mit den Institutionen der Volksbildung,
auch unter Berücksichtigung der Elternbildung.

Methoden für kompensatorische und emanzipa-
torische Maßnahmen und praktische Übungen.
Zusammenarbeit mit der Institution Bewährungs-
hilfe.

5. K l a s s e (1 Wochenstunde):

Wirtschaftsführung und einfache Buchhaltung
(insbesondere Budgetplanung, Bargeldverwaltung,
Kontoführung, Rechnungsführung, Material- und
Inventarverwaltung, Führung der Lebensmittelge-
barung).

Didaktische Grundsätze:

Der Unterricht der verbindlichen Übungen ist
von Fachkräften, allenfalls außerschulischen Exper-
ten der betreffenden Sachgebiete zu halten. Der
Unterrichtsertrag ist durch entsprechende Maßnah-
men zu sichern.

Die methodische Gestaltung des Unterrichtes in
der 1. Klasse soll vorrangig die Selbsttätigkeit der
Schüler gewährleisten, um den Aufbau von Fähig-
keiten und Fertigkeiten im hauswirtschaftlichen
Bereich zu sichern. Weiters soll durch das Prinzip
der Selbsterfahrung das Verantwortungsbe-
wußtsein der Schüler gefördert werden. Dadurch
soll der Transfer für die praktische Arbeit im Hort
und im Heim sichergestellt werden — die Blockung
der Unterrichtsstunden ist aus didaktischen Grün-
den wünschenswert.

C. FREIGEGENSTÄNDE

STENOTYPIE

Bildungs- und Lehraufgabe:

Fähigkeit, ein Diktat mit einer Geschwindigkeit
von mindestens 60 Silben in der Minute nach dem
System der Deutschen Einheitskurzschrift (Wiener
Urkunde), Verordnung des Bundesministers für
Unterricht, BGBl.Nr. 171/1969, aufzunehmen,

sicher zu lesen und wortgetreu in Langschrift wie-
derzugeben. Erziehen zur Wendigkeit im Erfassen
des gesprochenen Wortes und zur Genauigkeit.

Beherrschen der Schreibmaschine im Zehn-Fin-
ger-Blindschreiben sowie aller Einrichtungen der
Schreibmaschine zur rationellen Anfertigung sau-
berer Schriftstücke mit und ohne Aufstellungen;
Gewandtheit im möglichst fehlerfreien und saube-
ren Abschreiben und im Schreiben nach Diktat —
allenfalls bis zu einer Geschwindigkeit von 80 bis
120 Anschlägen in der Minute. Erziehung zur
pfleglichen Behandlung der Schreibmaschine.

Lehrstoff:

1. oder 2. oder 3. K l a s s e (2 Wochenstunden):

Kurzschrift:

Die Verkehrskurzschrift, bei entsprechenden
Vorkenntnissen allenfalls Einführung in die Eil-
schrift.

Maschinschreiben:

Richtige Körper- und Handhaltung.

Erarbeiten des Griffeides im Zehn-Finger-Blind-
schreiben (Grundstellung asdf — jklö); möglichst
fehlerfreies und sauberes Abschreiben und Schrei-
ben nach Diktat — allenfalls bis zu einer
Geschwindigkeit von 80 bis 120 Anschlägen in der
Minute. Richtige Anwendung der Hervorhebungs-
arten (Unterstreichen, Sperrschrift, Mittestellen,
Großschreiben) sowie der Zahlen und Zeichen.
Erarbeiten praktischer Beispiele (Briefe, Tabellen
ua.); Anfertigen mehrerer Durchschläge; Kenntnis
einiger Vervielfältigungsverfahren.

Bedienung aller Einrichtungen der Schreibma-
schine, die zur Anfertigung obiger Arbeiten, nötig
sind. Richtige Pflege der Schreibmaschine.

Didaktische Grundsätze:

1. Auf graphische und systemrichtige Korrektheit
im Schreiben und auf sicheres Lesen nicht nur der
eigenen, sondern auch fremder Niederschriften ist
zu achten. Das Beherrschen der Kürzel ist beson-
ders einzuüben. Durch entsprechende Fühlung-
nahme mit den Lehrern anderer Unterrichtsgegen-
stände ist die vielfältige Anwendung der Kurz-
schrift zu sichern.

Das Ausmaß der Kürzungslehre sowie die
Schreibfertigkeit sind dem Aufnahmevermögen der
Schüler der Klasse anzupassen. Die Systemrichtig-
keit und die Genauigkeit der Übertragung haben
den Vorzug gegenüber der Schreibgeschwindig-
keit.

Die Ansage- und Abschreibübungen sind der
Umwelt des Schülers und den Stoffgebieten ande-
rer Unterrichtsgegenstände zu entnehmen, sodaß
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die kurzschriftliche Praxis der Schüler möglichst
umfassend wird.

2. Im Maschinschreibunterricht ist das Hauptau-
genmerk auf die Brauchbarkeit aller angefertigten
Schriftstücke zu lenken. Darüber hinaus soll der
Schüler mit allen in der zukünftigen Berufspraxis
vorkommenden Aufgaben vertraut gemacht wer-
den.

Die maschinschriftlichen Reinschriften sind auf
losen Blättern durchzuführen und in Mappen zu
ordnen.

INSTRUMENTENBAU

Bildungs- und Lehraufgabe:

Ziel des Unterrichtes ist der Bau einfacher
Musikinstrumente, die Fertigkeit, auf diesen Instru-
menten zu spielen sowie die Fähigkeit, die selbstge-
bauten Instrumente in der beruflichen Arbeit sinn-
voll einzusetzen. Die Schüler sollen weiters die
Fähigkeit erwerben, einfache Musikinstrumente mit
Kindern — der jeweiligen Entwicklungsstufe ent-
sprechend — herzustellen und in elementarer
Weise anzuwenden.

Lehrstoff:

1. oder 2. oder 3. K l a s s e (2 Wochenstunden):

Bau von einfachen Musikinstrumenten (Schlag-
hölzern, Rassel-, Klapper- und Schelleninstrumen-
ten, Trommeln verschiedener Art, allenfalls einfa-
cher Flöten, eines Stabspieles uä.). Im Verlauf des
Instrumentenbaues Schulung des Gehörs und des
rhythmischen Empfindens sowie Experimentieren
mit Geräuschen und Klängen. Richtige Handha-
bung der Instrumente; Pflege der Improvisation,
Übungen in der musikalischen Gestaltung von
Sprüchen, Liedern, allenfalls auch Erzählungen.

Didaktische Grundsätze:

Beim Bau der Instrumente ist auf handwerkliche
und klangliche Qualität sowie auf materialgerechte
Verarbeitung größter Wert zu legen. Es soll eine
Beziehung zu den Instrumenten, zur Musik und
zum selbsttätigen Musizieren im Sinne einer Per-
sönlichkeitsbildung durch eigene Aktivität ange-
bahnt werden. Ein dem jeweiligen Können entspre-
chendes gemeinsames Musizieren ist zu fördern,
wobei die selbstgebauten Instrumente bei der Fest-
und Feiergestaltung miteinbezogen werden sollten.

Zum Unterricht in Instrumentalmusik, Musiker-
ziehung, Rhythmisch-musikalischer Erziehung,
Spielmusik, Hort- und Heimpraxis sowie Werker-
ziehung ist enge Wechselbeziehung herzustellen.

RHYTHMISCH-MUSIKALISCHE ERZIE-
HUNG

Bildungs- und Lehraufgabe:

(siehe Pflichtgegenstand)

Lehrstoff:

4. K l a s s e (2 Wochenstunden als Doppelstunde):
5. K l a s s e (1 Wochenstunde):

Intensives Üben der eigenen Bewegungsabläufe,
angeregt durch Musik, Graphik, Gegenstand,
Raum. Üben der psychosomatischen Entspannung
und des Aufbaues einfacher Bewegungen. Vertief-
tes Erleben musikalischer Strukturen durch intensi-
ves Hören, bewegungsmäßiges Gestalten, kreatives
Weiterentwickeln.

Methodische Übungen (mündlich, schriftlich
und praktisch), Rhythmik als Entwicklungshilfe:
Vorbereitung der Schuhreife, Begriffsbildung,
Gruppenintegrierung. Rhythmik in Pubertät und
Adoleszenz.

Rhythmisch-musikalische Erziehung als Hilfe
zum angemessenen Umgang mit Aggression und
Spannung, von Kommunikations- und Konzentra-
tionsschwäche; Bedeutung der Rhythmisch-musi-
kalischen Erzieher in der Sprachheilpädagogik und
Behindertenarbeit.

Aufbau von Übungseinheiten und Übungsabfol-
gen. Praktische Arbeit in kleinen Übungseinheiten
mit Kindern und Jugendlichen verschiedener
Altersstufen; Nachbesprechung und Analyse. Aus-
arbeiten von Themenkreisen. Möglichkeiten der
Rhythmisch-musikalischen Erziehung im Tages-
und Jahresablauf, in Horten und Heimen; insbe-
sondere bei der Gestaltung von Festen, Feiern,
Meditationen ua.

Didaktische Grundsätze:

(siehe Pflichtgegenstand)

KLAVIER

Bildungs- und Lehraufgabe:

(siehe Pflichtgegenstand Instrumentalmusik)

1. K u r s j a h r (1 Wochenstunde):

Elementartechnische Übungen.

Intervall- und Motivübungen: Hören-Benennen-
Spielen (Singen).

Einfache Spielstücke und Liedsätze.

Allenfalls einfache Improvisationsversuche.

2. K u r s j a h r (1 Wochenstunde):

Fortführen der elementartechnischen Übungen.

Fortführen der Intervall- und Motivübungen.

Einfache Vortrags- und Übungsstücke.

Gelegentlich: vierhändiges Spiel.

Allenfalls Improvisations- und Gestaltungsübun-
gen.
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3. K u r s j a h r (1 Wochenstunde):

Technische Übungen und leichte Etüden.

Leichte Sonatinensätze und einfache polyphone
Spielstücke.

Fortführen der Improvisations- und Gestaltungs-
übungen.

Vierhändige Spielstücke.

4. K u r s j a h r (1 Wochenstunde):

Technische Übungen und Etüden.

Sonatinen und Vortragsstücke verschiedener
Epochen, leichtere polyphone Spielstücke.

Vierhändige Spielstücke.

Fortführen der Improvisations- und Gestaltungs-
übungen.

Musiziergut zur Fest- und Feiergestaltung sowie
für den Alltag.

5. K u r s j a h r (1 Wochenstunde):

Technische Übungen und Etüden mit gesteiger-
ten Anforderungen.

Erweitern der in den Vorjahren erworbenen
Kenntnisse und Fertigkeiten.

Anspruchsvollere Spielliteratur nach Begabung
des Schülers.

Improvisations- und Gestaltungsübungen.

Anleitung zu selbständigem Erarbeiten von Spiel-
literatur.

Einsatzmöglichkeiten des Klaviers im Zusam-
menspiel mit anderen Instrumenten in Hort und
Heim sowie in der außerschulischen Jugendarbeit.

Didaktische Grundsätze:

(siehe Pflichtgegenstand Instrumentalmusik)

Im Freigegenstand Klavier ist der Schüler auf-
grund des Gutachtens eines Fachlehrers seinem
Können entsprechend in ein bestimmtes Kursjahr
einzureihen. Während der Studienzeit ist eine Ver-
setzung in ein anderes Kursjahr möglich.

Durch die Einführung des Freigegenstandes
Instrumentalmusik (Klavier) soll nicht der außer-
schulische Instrumentalmusik-Unterricht ersetzt,
sondern auf die speziellen Anforderungen des Ein-
satzes im Beruf hingearbeitet werden.

D. UNVERBINDLICHE ÜBUNGEN

CHORGESANG

Bildungs- und Lehraufgabe:

Pflege der Freude am Chorsingen. Aufbau einer
stimmlichen Kondition im Hinblick auf die berufli-

che Belastbarkeit der Stimme. Erwerben grundle-
gender Kenntnisse und Fähigkeiten in der Chorlei-
tung.

Kenntnis einschlägiger Literatur, insbesondere
zur musikalischen Gestaltung von Festen und
Feiern sowie zum fachgemäßen Einsatz im Beruf.

Lehrstoff:

1. bis 5. K l a s s e (je 1 Wochenstunde):

Singen geeigneter Chorsätze mannigfacher Art
aus verschiedenen Musikepochen, einschließlich
einfacher zeitgenössischer Werke.

Volksliedgut des In- und Auslandes.

Lieder und Kanons für Feste und Feiern in voka-
len und vokal-instrumentalen Sätzen.

Chorische Stimmbildung.

Didaktische Grundsätze:

Durch ständige Stimmpflege und Gehörbildung
soll die Voraussetzung für einen reinen und kulti-
vierten Chorklang geschaffen werden. Gern gesun-
gene Lieder und Chöre sollten auswendig
beherrscht und durch Wiederholung gefestigt wer-
den.

Der Chor ist bei der Gestaltung von Schulfeiern,
Elternabenden und ähnlichen Veranstaltungen mit
einzubeziehen, weshalb ein Zusammenwirken mit
dem Lehrer für Spielmusik bzw. den Instrumental-
lehrern notwendig ist.

SPIELMUSIK

Bildungs- und Lehraufgabe:

Durch Freude am gemeinschaftlichen instrumen-
talen und vokal-instrumentalen Musizieren soll das
Verständnis für Haus- und Kammermusik geför-
dert werden. Die Schüler sollen befähigt werden,
an der musikalischen Gestaltung von Festen und
Feiern mitzuwirken. Eine entsprechende Literatur-
kenntnis ist anzustreben. Weiters soll die Fähigkeit,
Kinder und Jugendliche zum Singen und Musizie-
ren zu motivieren und anzuleiten, entwickelt wer-
den.

Lehrstoff:

2. bis 4. K l a s s e (je 1 Wochenstunde):

Spiel von Originalwerken und guten Bearbeitun-
gen aus verschiedenen Epochen in mannigfachen
Besetzungen, auch mit Singstimmen.

Methodische Fragen über den Aufbau von Spiel-
gruppen und Bands. Improvisationen, allenfalls
auch mit elementaren Klangerzeugern und einfa-
chen Instrumenten.

Angaben über einschlägige Literatur.
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Didaktische Grundsätze:

Beim Musizieren ist vor allem auf einen mög-
lichst klangreinen und gut ausgearbeiteten Vortrag
der Werke zu achten; schon bei deren Auswahl ist
zu bedenken, ob diese Forderungen erfüllt werden
können. Bearbeitungen, die dem Satz und der
Klangwirkung nach das Original entstellen, sollten
nicht gewählt werden.

Der Pflege österreichischer Volksmusik ist
gebührende Beachtung zu schenken.

Die instrumentale Spielgruppe ist bei der Gestal-
tung von Schulfeiern, Elternabenden und ähnlichen
Veranstaltungen allenfalls auch an den Übungsstät-
ten mit einzubeziehen.

DARSTELLENDES SPIEL

Bildungs- und Lehraufgabe:

Sensibilisierung im Hinblick auf Selbsterfahrung,
Partnererfahrung und Raumwahrnehmung. Erzie-
hung zur kritischen Wahrnehmung von Kommuni-
kationssignalen. Förderung von Fähigkeiten und
Fertigkeiten in der Handhabung und Darbietung
szenischen Materials.

Soziale Interaktionsfähigkeit auf der Basis dar-
stellender Spiele. Kennenlernen und Entfaltung der
eigenen Kreativität bei verbalen und nonverbalen
Kommunikationsformen innerhalb der Gruppe.
Durchschauen des szenischen Spieles in seiner
gesellschaftlichen und erzieherischen Funktion.

Kreativer Einsatz der sprachlichen, mimischen
und körperlichen Ausdrucksfähigkeit bei szeni-
schen Aktivitäten aller Art. Planung und Durchfüh-
rung dramaturgischer Problemlösungen in allen
Bereichen des szenischen Spieles.

Bedachtnahme auf die beruflichen Erfordernisse
im Hinblick auf die Auswahl der Spielformen und
Stoffe.

Lehrstoff:

1. bis 4. K l a s s e (je 2 Wochenstunden):

Von einfachen zu schwierigen Aufgaben fort-
schreitend Übungen im Rezitieren und Darstellen
(mit Worten und ohne sie) ausgewählter, der
Altersstufe angemessener Werke; Spielformen wie
Stegreifspiel, Scharade, Situationsspiel, Entschei-
dungsspiel, Planspiel (Debatte, Verhandlung),
selbsterarbeitetes Spiel, Pantomime, Maskenspiel,
Menschenschattenspiel, Figurenschattenspiel, Pup-
penspiel. Anleitung zur weitgehend selbständigen
Ausführung aller damit verbundenen künstlerischen
und technischen Arbeiten. Vertrautwerden mit dem
Theaterbetrieb. Anlegen einer Spielkartei oder
einer Spielsammlung.

Didaktische Grundsätze:

Die bei den darstellenden Spielen gebotenen
Möglichkeiten zur Persönlichkeitsbildung,
Gemeinschaftserziehung und Teamarbeit sind aus-
zunützen. Die Umsetzung auf die spätere berufli-
che Arbeit in Horten, Heimen und ähnlichen Insti-
tutionen sowie in der außerschulischen Jugend-
arbeit, insbesondere die Anwendung bei der Fest-
und Feiergestaltung, ist speziell zu berücksichtigen.

Zusammenarbeit mit den Unterrichtsgegenstän-
den Pädagogik, Deutsch, Didaktik, Hort- und
Heimpraxis, Rhythmisch-musikalische Erziehung,
Leibeserziehung, Musikerziehung, Instrumenten-
bau, Spielmusik, Bildnerische Erziehung und
Werkerziehung.

SPRECHERZIEHUNG

Bildungs- und Lehraufgabe:

Erwerb der für den künftigen Beruf erforderli-
chen Sprechweisen und Sprechtechniken sowie der
Fähigkeit, persönlich gestaltete und frei gehaltene
Rede- und Gesprächsführung im Beruf einsetzen
zu können.

Lehrstoff:

2. oder 3. K l a s s e (2 Wochenstunden):

Einführung in die wesentlichen physiologischen
Vorgänge beim Sprechen; Beachtung der richtigen
Atemtechnik. Lautlehre; Artikulation und Stimme
verschiedener Arten des Stimmeinsatzes. Beseiti-
gung geringfügiger Sprechdefizite.

Übungen im lautreinen Sprechen. Anwenden in
Sprechtexten mit besonderer Berücksichtigung
eines klangvollen Sprechens, auch an Beispielen aus
der Literatur sowie aus Kinder- und Jugendbü-
chern.

Verschiedene Formen didaktischen Sprechens:
erzählendes Sprechen, Sprachakzente, erzieheri-
sches Sprechen, praxisbezogenes Sprechen.

Erproben von Möglichkeiten in der Vortrags-
technik.

Übung im Gesprächs- und Diskussionsverhalten.

Möglichkeiten zur Diagnose und Hilfen zum
Abbau geringfügiger Sprachfehler bei Kindern in
Horten und Heimen.

Didaktische Grundsätze:

Die erarbeiteten Grundlagen bilden die Voraus-
setzung für die verschiedensten Sprechsituationen,
die im angewandten Sprechen (erzieherischen Spre-
chen) ihren Niederschlag finden, wobei das vor-
bildliche Sprechverhalten des Lehrers und die
Zuhilfenahme audio-visueller Mittel die Vorausset-
zung zur Erreichung dieses Zieles bilden sollen.
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Werden Teilbereiche des Sprechaktes zeitweise iso-
liert geübt, so müssen sie immer wieder in den
gesamten Sprechablauf einmünden.

Dieses Angebot sollte insbesondere denjenigen
Schülern empfohlen werden, für die — über die im
Pflichtgegenstand Deutsch der 1. Klasse angebo-
tene Sprecherziehung hinaus — eine spezielle För-
derung im Hinblick auf die künftige Berufstätigkeit
zweckmäßig erscheint.

LITERATURPFLEGE

Bildungs- und Lehraufgabe:

Erweiterung des Verständnisses für Dichtung,
Förderung des Interesses an der Lektüre und an
wertvollen Theater- und Filmaufführungen bzw.
Hör- und Fernsehspielen.

Lehrstoff:

4. und 5. K l a s s e (je 1 Wochenstunde):

Interpretationsübungen und Diskussionen über
Texte der Weltliteratur (mit besonderer Berück-
sichtigung der Gegenwart), auch über Hörspiele,
Fernsehspiele, Filme und Theateraufführungen.

Eingehen auf besondere literarische Interessen
der Schüler.

Didaktische Grundsätze:

Literaturpflege ist keine Erweiterung der dem
Pflichtgegenstand Deutsch (einschließlich Sprech-
erziehung, Kinder- und Jugendliteratur) zugemes-
senen Unterrichtsstunden.

Hauptaufgabe dieser Übungen ist es, durch
lebendige Auseinandersetzung den Schüler zu wei-
terer und selbständiger Beschäftigung mit literari-
schen Werken zu führen.

BIOLOGISCHE ÜBUNGEN

Bildungs- und Lehraufgabe:

(siehe Biologie und Umweltkunde)

Lehrstoff:

1. oder 2. oder 3. K l a s s e (2 Wochenstunden):

Anleitung zu Naturbeobachtungen auch unter
Verwendung von Behelfen, wie Lupe, Fernglas,
Mikroskop, Photoapparat. Eingehendes Studium
von Naturobjekten mit Hinweisen auf Methoden
wissenschaftlicher Forschung.

Einrichtung und Betreuung einer permanenten
Ausstellung verschiedener Naturobjekte sowie
Anleitung für das Anlegen von Sammlungen.

Anlegen von Versuchspflanzungen; Durchfüh-
rung einfacher gärtnerischer Tätigkeiten. Pflege
von Zimmerpflanzen.

Exemplarisches Beobachten von Tieren (unter
Einhaltung und Berücksichtigung der einschlägigen
gesetzlichen Bestimmungen); verhaltenspsychologi-
sche Studien. Durchführung einfacher Sezierübun-
gen.

Didaktische Grundsätze:

In Ergänzung zu den didaktischen Grundsätzen
der Biologie und Umweltkunde sollen die Schüler
durch die eigene Betätigung Zusammenhänge des
Naturgeschehens besser erfassen und eine auf Ver-
ständnis beruhende verantwortungsvolle Einstel-
lung zur Natur gewinnen, um sie Kindern (und
Jugendlichen) vermitteln zu können. Durch die
eigene Betätigung sollen die Schüler wertvolle
Impulse für die Berufsarbeit gewinnen.

Auf Genauigkeit bei der Durchführung der
Beobachtungen und Versuche ist stets Wert zu
legen. Das Führen von Protokollen ist zweckmä-
ßig.

FEST- UND FEIERGESTALTUNG, BRAUCH-
TUMSPFLEGE SOWIE VOLKSTANZEN

Bildungs- und Lehraufgabe:

Die Schüler sollen befähigt werden, das im
Unterrichtsgegenstand Didaktik erworbene Wissen
über die Gestaltung von Festen und Feiern anzu-
wenden und verschiedene Formen der Fest- und
Feiergestaltung sowie der Brauchtumspflege, die im
Lebensraum Hort und Heim sowie in ähnlichen
Institutionen möglich und sinnvoll sind, im Eigen-
erleben zu erproben, um es in der Berufspraxis an
junge Menschen weitergeben zu können.

Lehrstoff:

3. K l a s s e (2 Wochenstunden):

Übungen zur Durchführung von Festen und
Feiern im Jahreskreis und zu besonderen Anlässen,
wie sie auch in Horten und Heimen sowie in ähnli-
chen Institutionen wichtig sind, etwa: Erntedank,
Martinsumzug, Nikolaus, Advent, Weihnachten,
Fasching, Sonnenwende, Abschlußfest, Eltern-
abend, Geburtstagsfest, Staatsfeiertag, National-
feiertag, Welttag des Kindes ua.m.

Erprobung und Einübung verschiedener Gestal-
tungselemente bei Festen und Feiern: Spielleitung,
Conference, Vortragen von Gedichten uä., musika-
lische Darbietungen, verschiedene Formen des dar-
stellenden Spiels (Sketch, Stegreifspiel, Pantomime
ua.m.).
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Kritische Auseinandersetzung mit Sinn und For-
men des Brauchtums. Pflege erziehlich wertvoller
Bräuche und Traditionen bei verschiedenen Anläs-
sen des Heimlebens. Vermittlung von einfachen
Tanzschritten für Gruppentänze und von Grund-
schritten und -figuren des Volkstanzes.

Didaktische Grundsätze:

Die Schüler sollen die Planungs- und Vorberei-
tungsarbeiten für die einzelnen Aktivitäten weitge-
hend selbst mitgestalten, um so aus der Erfahrung
zu lernen. Sie sollen möglichst selbständig aktiv
werden können und lernen, Verantwortung zu
übernehmen. Im Rahmen der Auswertung der ein-
zelnen Aktivitäten sind im Sinne des Transfer auf
die Erziehertätigkeit methodische Hinweise zu
geben.

FOTOTECHNIK

Bildungs- und Lehraufgabe:

Sicherheit in der Bewältigung fototechnischer
Aufgaben wie Aufnahmetechnik und Ausarbeitung
zur Anwendung in einer zeitgemäßen und sinnvol-
len Freizeitgestaltung insbesondere mit Kindern
und Jugendlichen.

Lehrstoff:

1. oder 2. K l a s s e (2 Wochenstunden);

Kenntnisse über die Grundprinzipien der Foto-
grafie und den Umgang mit Kamera samt Zubehör
(zB Wechselobjektive, Vorsatzlinsen, Filter, Blitz-
gerät).

Vertrautheit mit verschiedenen Kameraarten und
-Systemen (zB Gehäuse, Filmformat, Verschluß,
Objektiv, Belichtungsmessung). Zusammenspiel
von Blende und Belichtungszeit; einige Filmarten;
Bildgestaltung und Bildaufbau.

Praktische Übungen: Aufnahmetechnik, Blitz-
lichttechnik, Nahaufnahmen, Entwickeln und Ver-
größern; Drehen eines Kurzfilmes (zB Super-
8 mm).

Möglichkeit der Auswertung des erworbenen
Wissens und Könnens im Dienste der Heimpraxis
(wie sinnvolle Freizeitgestaltung, Beitrag für Grup-
pen- und Heimchronik, Elternabend mit Film oder
Diaschau ua.).

Didaktische Grundsätze:

Für den Unterricht in Fototechnik sind Experten
des betreffenden Sachgebietes heranzuziehen.

Durch geeignete Aufgabenstellung im Hinblick
auf das Umsetzen und Anwenden des Lehrstoffes
in die künftige Erzieherpraxis ist der Ertrag in die-
ser unverbindlichen Übung zu sichern.

INFORMATIK

Bildungs- und Lehraufgabe:

Einblick in einschlägige neue Technologien.
Anbahnen des Verständnisses für die Denk- und
Arbeitsweisen sowie die Anwendungsmöglichkeiten
der Informatik.

Lehrstoff:

1. oder 2. K l a s s e (2 Wochenstunden):

Einführung in die Grundbegriffe der EDV (Ein-
gabe, Verarbeitung, Ausgabe).

Computer (Aufbau und Arbeitsweisen; Anwen-
dungsgebiete).

Die wichtigsten Arten von Datenträgern;
Aspekte des Datenschutzes.

Grundzüge einer problemorientierten Program-
miersprache, um einfache Probleme mit dem Com-
puter lösen zu können. Programmstrukturen.
Datenstrukturen.

Arbeiten mit Anwendersoftware, insbesondere
Textverarbeitung, Dateiverwaltung, Tabellenkalku-
lation.

Auswirkungen im wirtschaftlichen, sozialen und
persönlichen Bereich.

Didaktische Grundsätze:

Durch praktisches Arbeiten am Computer soll
der Schüler mit elektronischer Datenverarbeitung
vertraut gemacht werden. Dazu sollen neben der
Analyse und Lösung einfacher logischer Probleme
auch Aufgabenstellungen aus praxisnähen Gebieten
behandelt werden (zB Statistik, Buchhaltung).

Wenn möglich, sollte im Unterricht Kontakt mit
fertiger Software angeboten werden. Der Schüler
sollte auch Einblick gewinnen, wie Kinder mit
Mikroelektronik umgehen lernen.

MEDIENKUNDE

Bildungs- und Lehraufgabe:

Vermittlung von Grundkenntnissen über Kom-
munikationsphänomene.

Erkennen der erzieherischen Macht, die Massen-
medien, wie Spielfilm, Hörfunk, Fernsehen, ebenso
die Printmedien oder das Theater ausüben.
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Die Schüler sollen zu kritischem Umgang mit
Massenmedien befähigt werden; sie sollen lernen,
grundsätzliche Erkenntnisse der Medienerziehung
in Horten, Heimen sowie ähnlichen Institutionen
anzuwenden.

Lehrstoff:

4. und 5. K l a s s e (je 2 Wochenstunden):

Vermittlung eines Einblicks in die Herstellung
von Filmen, Fernsehsendungen, HF-Programmen,
Tonträgern, Printmedien insbesondere Zeitungen
und Zeitschriften.

Anleitung zu Eigenproduktionen von AV-
Medien wie: Diaserien, Kurzfilmen, Ton- und
Videoaufnahmen, Heimzeitungen ua.

Kritische Einsicht in die Kommunikationsphäno-
mene.

Selbsterleben der Wirkweisen von Medien und
Deduktion von Folgerungen für die Medienerzie-
hung (Gefahren und positive Möglichkeiten der
Medien. Sinnvoller Gebrauch der Medien für die
Freizeitgestaltung und kritisch selektive Teilnahme
zur persönlichen Bereicherung).

Kritische Beobachtung und Analyse von Medien-
produkten, Einübung in den Umgang mit und die
Auswertung von Medien. Auswahl von Film- und
Fernsehprogrammen und deren erzieherische Aus-
wertung im Hort- und Heimleben. Formen und
Methoden der Medienerziehung in der außerschu-
lischen Jugendarbeit.

Übung im Einsatz der Geräte und in der Gerate-
bedienung.

Didaktische Grundsätze:

Die Schüler sollen durch den aktiven Umgang
mit Medien, durch Eigenerleben und gezielte Anre-
gungen eine Fertigkeit beim Einsatz von Medien in
Horten und Heimen sowie ähnlichen Institutionen
erwerben können.

LEIBESERZIEHUNG

Bildungs- und Lehraufgabe:

Die Unverbindlichen Übungen sollen einerseits
die im Pflichtgegenstand behandelten Übungsberei-
che vertiefen (Bildung von Neigungsgruppen, zB
Basketball, Gerätturnen, Leichtathletik, Volkstanz,
Schwimmen, Wandern), andererseits sie aber auch
ergänzen. Sie dienen sowohl der Verbesserung und
Erweiterung des Eigenkönnens wie auch einer ver-
tieften Einsicht in leibeserziehliche Anliegen und
Aufgaben.

Lehrstoff:

1. bis 5. K l a s s e (je 2 Wochenstunden):

Ausgewählte Übungsbereiche aus dem Lehrstoff
des Pflichtgegenstandes Leibeserziehung, die den
örtlichen Gegebenheiten, den persönlichen Voraus-
setzungen und den Interessen der Schüler gerecht
werden; auch Angebote, die der künftigen Berufs-
ausübung dienen können.

Spezialisierung und Perfektionierung in
bestimmten Übungsbereichen. Verschiedene frei-
zeitorientierte Sportarten, die im Pflichtgegenstand
nicht angeboten werden (zB Tennis, Tischtennis,
Rudern, Judo).

Spezifische Übungsangebote für Kinder, die der
motorischen Förderung besonders bedürfen.

Jugendgemäße Trainingsformen.

Didaktische Grundsätze:

Die Unverbindlichen Übungen können als Klas-
sen-, als Mehrklassen-, aber auch als Mehranstal-
tenkurse geführt werden. Eine Blockung der Stun-
den ist möglich.

Da die Lehrstoffangaben im Lehrplan die einzel-
nen Übungsbereiche nur andeuten bzw. manche
Ergänzungsstoffe überhaupt nicht nennen, ist für
jede Unverbindliche Übung eine eigene Lehrstoff-
verteilung auszuarbeiten. Bei der Erstellung des
Unterrichtes wird die Verwendung des Kurssy-
stems in einzelnen Bereichen besonders vorteilhaft
sein.

Das Prinzip der aktiven Mitgestaltung durch die
Schüler (Übernahme von Organisationsaufgaben,
Vorbereitung von Wettkämpfen) ist zu beachten.

Diese didaktischen Grundsätze sind unter Wah-
rung der relevanten Punkte in den didaktischen
Grundsätzen des Pflichtgegenstandes Leibeserzie-
hung zu berücksichtigen.

FÖRDERUNTERRICHT

Bildungs- und Lehraufgabe, Lehrstoff, Didaktische
Grundsätze:

Ziel des Förderunterrichtes ist die Wiederholung
und Einübung des vorauszusetzenden oder des im
Unterricht des betreffenden Pflichtgegenstandes in
der jeweiligen Klasse durchgenommenen Lehrstoffs
für Schüler, die vorübergehend von einem Lei-
stungsabfall betroffen oder bedroht sind, wobei von
der Voraussetzung auszugehen ist, daß es sich um
geeignete und leistungswillige Schüler handelt.

Der Förderunterricht darf grundsätzlich nicht
zur Ausweitung, Ergänzung oder Vertiefung des
Unterrichtes in dem betreffenden Pflichtgegen-
stand verwendet werden.
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Anlage H

LEHRPLAN DER BILDUNGSANSTALT FÜR ERZIEHER
KOLLEG FÜR ERZIEHER

I. STUNDENTAFEL

(Gesamtstundenzahl und Stundenausmaß der einzelnen Unterrichtsgegenstände)
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II. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL UND ALL-
GEMEINE DIDAKTISCHE GRUNDSÄTZE

Das Kolleg für Erzieher an Bildungsanstalten für
Erzieher hat im Sinne der §§ 102 und 103 Abs. 3
unter Bedachtnahme auf § 2 des Schulorganisa-
tionsgesetzes die Aufgabe, in einem viersemestrigen
Bildungsgang Absolventen von höheren Schulen zu
Erziehern auszubilden, die nach Berufsgesinnung,
Berufswissen und Berufskönnen geeignet sind, die
Erziehungsaufgaben in Horten, Heimen und
Tagesheimstätten für Kinder und Jugendliche
sowie in der außerschulischen Jugendarbeit zu
erfüllen.

Durch die Ausrichtung aller Unterrichtsgegen-
stände auf das angestrebte Berufsziel und die Aus-
nützung aller sich bietenden Querverbindungen
soll jene Bildungswirkung erzielt werden, die dem
Bildungsauftrag des Kollegs für Erzieher ent-
spricht.

Der pädagogisch-didaktische Schwerpunkt des
Bildungsganges verlangt eine intensiv praxisbezo-
gene Ausbildung in allen Unterrichtsgegenständen,
die über die Vermittlung fachspezifischer Lehrin-
halte hinaus ihren Beitrag zur Förderung der intel-
lektuellen und sozialen Flexibilität sowie des auto-
nomen Denkens, der sprachlichen Wendigkeit, der
Kreativität, der Emotionalität und Innovationsfä-
higkeit leistet und so die Schüler zur Ausübung des
Erzieherberufes befähigt.

III. LEHRPLÄNE FÜR DEN RELIGIONSUN-
TERRICHT AN DER BILDUNGSANSTALT

FÜR ERZIEHER

(Bekanntmachung gemäß § 2 Abs.2 des Religions-
unterrichtsgesetzes)

a) Katholischer Religionsunterricht

Wird gesondert bekanntgemacht.

b) Evangelischer Religionsunterricht

Bildungs- und Lehraufgabe:

Didaktische Umsetzung des Bildungsertrages aus
dem Religionsunterricht der höheren Schule im
Hinblick auf die künftigen Erziehungsaufgaben
insbesondere in Horten, Heimen und Tagesheim-
stätten für Kinder und Jugendliche sowie in der
außerschulischen Jugendarbeit. Einführung in das
Wesen christlicher Erziehung unter Berücksichti-
gung der religiösen Situation des einzelnen Kindes
und der Heimgemeinschaft. Grundlagen, die den
Erzieher befähigen, im Lebensvollzug der Gruppe
christliche Selbst- und Fremderziehung zu verwirk-
lichen. Erziehungspraktisches Üben der Umsetzung
gewonnener Einsichten.

Lehrstoff:

1. und 2. S e m e s t e r (je 2 Wochenstunden):

Grundfragen christlicher Erziehung (Erzie-
hungsrecht und Erziehungspflicht; religiöse For-
mung der Familie und Gesellschaft.

Religionspsychologie mit besonderer Berücksich-
tigung der Entwicklung des Kindes im Kindes- und
Jugendalter.

Religionssoziologie: Bedeutung religiöser Wirk-
lichkeit in gesellschaftlichen Prozessen; übende
Einsicht in die Bedeutung gruppendynamischer
Vorgänge für die christliche Erziehung; Vorberei-
tung auf die Begegnung mit Sekten.

Einführung in den religionspädagogischen
Aspekt der Freizeitpädagogik; Bedeutung und
Methode evangelischer Jugendarbeit.

Erziehungspraktische Übungen zur didaktischen
Umsetzung der erarbeiteten Bildungsinhalte.
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3. und 4. Semester (je 2 Wochenstunden):

Einführung in die Methoden der Schriftausle-
gung als Voraussetzung für die didaktische und
methodische Entscheidung bei der Umsetzung
biblischer Texte für Kinder und Jugendliche.

Anleitung zum Erzählen biblischer Geschichten
und zum verständnisvollen Lesen biblischer Texte
in der Gemeinschaft.

Einfügen christlicher Kinder- und Jugendlieder
in den Tageslauf; Wecken der Freude am Kirchen-
lied.

Formen der Hausandacht in Familie und Heim-
gemeinschaft; das Gebet im Leben des Kindes und
Hinführung zur Teilhabe am Gebet und Gottes-
dienst der christlichen Gemeinde.

Das schwierige Kind als Aufgabe und Hilfe für
Erzieher und Gruppe.

Diakonische und missionarische Gegebenheiten
und Aufgaben der Kirche.

Einführung in die Technik der selbständigen
Weiterbildung.

Erziehungspraktische Übungen zur didaktischen
Umsetzung der erarbeiteten Bildungsinhalte.

Didaktische Grundsätze:

Bei der Erarbeitung des Lehrstoffes ist darauf zu
achten, daß neben der Darstellung des Lehrgutes
zugleich das Ziel im Auge behalten wird, den künf-
tigen Erzieher zu befähigen, die erlernten Inhalte
in entsprechender Form zu Inhalten religiöser
Erziehung der ihm anvertrauten Kinder zu
machen. Daher wird der gemeinsamen Erarbeitung
des Lehrstoffes im Gespräch (Seminar) neben dem
Vortrag breiter Raum zu geben sein.

c) Altkatholischer Religionsunterricht

Bildungs- und Lehraufgabe:

Allgemeines Bildungsziel ist die didaktische
Umsetzung des Bildungsertrages aus dem Unter-
richt der höheren Schule, die es dem Studierenden
erlaubt, seine künftigen Erziehungsaufgaben in
Horten, Heimen, Tagesheimstätten und in der
außerschulischen Jugendarbeit zu erfüllen. Erzie-
hungspraktisches Üben gewonnener Einsichten.

Lehrstoff:

1. und 2. S e m e s t e r (je 2 Wochenstunden):
— Religionspsychologie mit besonderer Berück-

sichtigung der Entwicklung im Kindes- und
Jugendalter.

— Grundfragen christlicher Erziehung in der
Familie, Erziehungsrecht, Erziehungspflicht.

— christliche Sexualethik.
— Was ist altkatholisch?

— Die Arbeit in der Ökumene.
— Christliche Jugendarbeit — Freizeitpädago-

gik.
— Vorbereitung auf die Begegnung mit Sekten.

3. und 4. S e m e s t e r (je 2 Wochenstunden):
— Die Bedeutung gruppendynamischer Vor-

gänge für die christliche Erziehung.
— Erarbeitung didaktisch-methodischer Hin-

weise zur Umsetzung biblischer Texte für
Kinder und Jugendliche, praktische Übungen
dazu.

— Anleitung zum Erzählen biblischer Texte in
der Gemeinschaft.

— Das Gebet im Leben des Kindes und der
Familie.

— Die Bedeutung der Teilnahme am Gottes-
dienst, Freude am Kirchenlied und der Kir-
chenmusik.

Didaktische Grundsätze:

Es gelten die allgemeinen didaktischen Grund-
sätze, wobei im Hinblick auf das Bildungs- und
Lehrziel der Selbsttätigkeit der Studierenden und
der Lebensnähe besonderes Gewicht zukommt.

IV. BILDUNGS- UND LEHRAUFGABEN DER
EINZELNEN UNTERRICHTSGEGEN-
STÄNDE, AUFTEILUNG DES LEHRSTOFFES
AUF DIE EINZELNEN SEMESTER, DIDAKTI-

SCHE GRUNDSÄTZE

A. PFLICHTGEGENSTÄNDE

PÄDAGOGIK

(einschließlich Pädagogische Psychologie, Pädago-
gische Soziologie, Philosophie)

Bildungs- und Lehraufgabe:

Ziel des Unterrichtes ist es, die Schüler mit päd-
agogischen Aussagesystemen, Begriffen und
Arbeitsweisen soweit vertraut zu machen, daß sie
die für die Erziehung und Bildung von Heranwach-
senden relevanten Problemkreise erkennen, beur-
teilen und handlungstheoretisch bewältigen kön-
nen.

Die humanwissenschaftlichen Grundlagen der
Erziehung und Bildung, besonders jene der Päd-
agogischen Psychologie und Pädagogischen Sozio-
logie, sind den künftigen Erziehern so zu vermit-
teln, daß diese das individuelle Verhalten von Per-
sonen, die dynamischen Prozesse innerhalb von
Gruppen verschiedenster Altersstufen und Zielset-
zungen sowie die Abhängigkeit des pädagogischen
Geschehens von anthropologischen Grundlagen,
kommunikativen Regulationen wie sozio-kulturel-
len Strukturen verstehen.

Die Schüler sollen grundlegende Voraussetzun-
gen für folgende Handlungs- und Denkebenen
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erwerben: Zielsetzungs-, Begründungs- und Ent-
scheidungskompetenz in unterschiedlichen pädago-
gischen Situationen; Fähigkeit zur Reflexion über
die Wirksamkeit von pädagogischen Maßnahmen,
über den Einsatz von Erziehungs- und Bildungs-
mittel sowie über den Aufbau pädagogischer Pla-
nung; Möglichkeit der Realitätsabschätzung von
pädagogischen Konzepten insbesondere von Pro-
jekten und Programmen im Bereich der Hort- und
Heimerziehung mit besonderer Akzentuierung der
Führung Jugendlicher.

Im Bereich der Philosophie sind die Schüler mit
den wesentlichen Problemen des Denkens und
Wertens und deren vielfältigen Lösungsversuchen
unter besonderer Berücksichtigung ihrer Relevanz
für pädagogische Fragestellungen und Zielsetzun-
gen bekannt zu machen. Die Logik soll die Schüler
soweit mit den allgemeinen Denkformen vertraut
werden lassen, daß sie bewußter denken, die Rich-
tigkeit von Behauptungen beurteilen und sachliche
Argumentationsebenen selbständig finden können.

Durch Kenntnisse der Kulturanthropologie und
der Geschichte der Pädagogik angeregt, sollen die
Schüler in kritischer Auseinandersetzung mit Wert-
systemen und Normen verschiedener Kulturen und
Epochen zu einem selbständig strukturierten Welt-
und Menschenbild, zu persönlichen Standpunkten
innerhalb der pluralen Welt und zu Reflexion ihrer
aktuellen beruflichen Situation gelangen.

Einblicke in humanwissenschaftliche Fachlitera-
tur sollen die Schüler zu vertiefter Auseinanderset-
zung mit wissenschaftlichen Ergebnissen und zu
selbständigem Bildungserwerb befähigen.

Der gesamte Unterricht soll zur Achtung der
Würde des Menschen und seiner Entwicklung, zu
Toleranz und Wertschätzung jeglicher menschli-
cher Existenzform führen, damit dies in der Begeg-
nung mit jungen Menschen und im steten Bemühen
um die Verantwortbarkeit des eigenen pädagogi-
schen Handelns seinen Niederschlag finden kann.

Lehrstoff:

1. und 2. S e m e s t e r (je 4 Wochenstunden):

Erstes Kennenlernen und Abgrenzen des Unter-
richtsgegenstandes Pädagogik. Die Stellung der
Pädagogik in den Humanwissenschaften. Das Ver-
hältnis von Theorie und Praxis in der Pädagogik.

Überblick über die Institutionen der Erziehung
und Bildung in Österreich. Geschichte, Aufgaben
und Möglichkeiten der Sozialarbeit und der Sozial-
pädagogik. Historische und epochale Aspekte der
institutionalen Erziehung und Fremdversorgung.

Erste. Einsichten in die Komplexivität des Erzie-
hungsgeschehens (konstituierende Momente, Viel-
falt der im Erziehungsfeld wirkenden Kräfte)
durch Analyse konkreter Situationen aus dem
Erfahrungsbereich der Schüler wie Analyse erzie-

herischer Traditionen in Österreich, fallweise auch
von Erziehungspraktiken und Erziehungsweishei-
ten anderer Völker und Epochen.

Rollenbild und Selbstverständnis des Berufserzie-
hers; die besonderen Aufgaben, Möglichkeiten und
Grenzen des Hort- und Heimerziehers in der
Gegenwart; Rollenengagement und Rollendistanz;
Erzieher und Gesellschaft; Erzieher und Kultur;
Erzieher und Wertsysteme; die Bezugssysteme der
helfenden Berufe; die historische Entwicklung des
Berufes; große Erzieherpersönlichkeiten in Gegen-
wart und Vergangenheit; Erziehung und Bildung
als kulturelles, gesellschafts- und epochal bedingtes
Geschehen; Überblick über die Kulturanthropolo-
gie.

Anbahnen des Verstehens berufsbezogener Fach-
sprache und der Kontakte mit -berufsrelevanten
Medien, insbesondere von Fachzeitschriften und
Fachliteratur.

Grundbegriffe und Grundfragen der Pädagogik:
Erziehung und Bildung; Motive und Ziele des
Erziehungsvorganges; Erziehungsbedürftigkeit,
Recht auf Erziehung; Erziehungsmittel und -maß-
nahmen; Autorität und Erziehung; Pädagogische
Haltungen und Einstellungen; Erziehungsstile,
Methoden der Menschenführung.

Pädagogische Analyse und Interpretation kon-
kreter Situationen aus der Hort- und Heimpraxis
wie aus dem Erfahrungsbereich der Schüler; erste
Kriterien zur Beurteilung pädagogischen Handelns.

Biologische Grundlagen des menschlichen Ver-
haltens und der menschlichen Entwicklung; grund-
legende Begriffe der Ethologie.

Entwicklungspsychologie des Kindes bis zum
Schulalter; Verlauf und Bedeutung der Entwick-
lung als Voraussetzungswissen für pädagogisches
Handeln und Verstehen; die Dimensionen der Ent-
wicklung; prä-, peri- und postnatale Fakten, die
Bedeutung des Säuglingsalters und der frühesten
Kindheit; Hinweise auf Auffälligkeiten in der Ent-
wicklung.

Fragen der Erziehung und Bildung des Men-
schen in der frühen Kindheit; Beziehungen, Pro-
zesse und Probleme in der Familie und in den Insti-
tutionen der Fremdversorgung; Perspektiven der
Kooperation zwischen Familie und ergänzenden
Erziehungseinrichtungen; die wichtigsten Fragen-
kreise der Kleinkindpädagogik; Kleinkindpädago-
gen in Geschichte und Gegenwart.

Psychologie des Spiels: Begriff, Arten, Entwick-
lung'; Pädagogik des Spiels: Erziehung zum Spiel,
Erziehung und Bildung durch das Spiel, Spielga-
ben, Formen der Spielführung.

Schriftliche Arbeiten:

Eine einstündige Schularbeit im Semester.
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3. und 4. S e m e s t e r (je 4 Wochenstunden):

Zusammenschau wesentlicher humanwissen-
schaftlicher Erkenntnisse an Hand pädagogischer
Kasuistik. Strukturierung der Zusammenhänge im
Hinblick auf eigenstänständiges Darstellen,
Begründen und Handeln.

Entwicklungspsychologie des Kindes im Grund-
schulalter; Verlauf und Bedeutung der Entwick-
lung in allen Bereichen; Eigenart der Gruppenbil-
dung und der Spielsituationen; Auffälligkeiten in
der Entwicklung; Einblick in den Lehrplan, die
Unterrichtsmittel und Methoden der Grundschule;
die Situation des Volksschulkindes in Hort und
Heim.

Die Pubertät als biologisches, epochales und
individuelles Phänomen; Verlauf und Bedeutung
der Entwicklung in allen Bereichen; Entwicklungs-
verwerfungen.

Fragen der Erziehung und Bildung des Pflicht-
schulkindes: Spiel, Arbeit, Leistung; emotionales,
soziales und intellektuelles Lernen, Wertetraining;
Freizeit, Medien, Konsum, Sexualität, Kreativität,
Politische Bildung ua. Zusammenarbeit von Eltern-
haus, Schule und Heim, bzw. Tagesheimstätten;
die historischen Wurzeln der Schulinternate.

Analyse und Interpretationen pädagogischer
Situationen, Beziehungen und Prozesse; Struktur-
zusammenhänge in der Führung von Gruppen; die
Möglichkeiten und Grenzen pädagogischen Bemü-
hens. Aufarbeitung von erzieherischen Problemen
aus dem Erfahrungsbereich der Schüler (Bedeu-
tung, Ursachen, mögliche Hilfestellungen, Prophy-
laxe). Erarbeiten von Beurteilungsansätzen für päd-
agogisches Handeln. Methoden der Selbstwahrneh-
mung in sozialer Integration, in sozialem Konflikt
wie im Führungsverhalten. Methoden der Fremd-
wahrnehmung im Sinne des Unterscheidens alters-
typischer, individueller und kollektiver Verhaltens-
formen und im Sinne der Verhaltensmodifizierung
des Gruppenleiters.

Überblick über die Fachsprachen der berufsrele-
vanten Humanwissenschaften. Beurteilungskrite-
rien der Fachliteratur. Gebrauch der berufsrelevan-
ten Medien.

Überblick über die erziehungswissenschaftlichen
Aussagesysteme und über ihre Bedeutung für die
Erziehungspraxis; Pädagogik als Wissenschaft,
historische und epochale Ansätze, Theorienbil-
dung; Idealvorstellungen über Ziele und Wege päd-
agogischen Tuns; reale pädagogische Konzepte
und Methoden; Überblick über die erzieherischen
Strukturen von Lebensvorgängen und epochalen
Gegebenheiten; pädagogisch relevante Weltan-
schauungen und politische Gruppierungen unserer
Epoche.

Zielsetzungen des pädagogischen Handelns;
Erfassen von Erziehung und Bildung im Hinblick

auf die Rangordnung der Ziele; Rolle der Planung
für die Verwirklichung von Zielen.

Erziehung und Bildung im zweiten Lebensjahr-
zehnt: Lebens- und Entwicklungsformen des
Jugendalters (Personalisation, Sozialisation, Indivi-
duation; individuelle, kollektive und epochale
Adultationskriterien, Jugendsoziologie; Jugend
und Gesellschaft (Gruppen und Ichidentität);
Jugend in der Heimerziehung; Institutionen der
Jugendarbeit.

Führung und Bildung des Erwachsenen (Zielset-
zungen, Inhalte und Prinzipien); Institutionen und
deren Funktion im Hinblick auf die Persönlich-
keitsentfaltung, die berufliche Weiterbildung und
die sozialen Bezüge, auf die Elternarbeit und die
Sozialpädagogik. Die Vielfalt der Medien, ihr Ein-
fluß auf die Gesellschaft und ihr Stellenwert als
Erziehungs- und Bildungsmittel.

Zusammenfassung der Erkenntnisse der Pädago-
gischen Psychologie: Entwicklungsförderung,
Lernförderung, Verhaltenstraining; Milieukunde
(Typologie des Milieus; Bedeutung, Faktoren, Kri-
terien, Milieutherapie); Epochalpsychologie; tie-
fenpsychologische Thesen; Möglichkeiten der Ver-
haltensmodifikation in Hort und Heim; Motiva-
tionspsychologie.

Zusammenfassung der Erkenntnisse der Pädago-
gischen Soziologie: die soziale Dimension der
Erziehung; Formen und Phasen der Sozialisierung,
Sozialisierungsdefekte und ihre pädagogischen
Konsequenzen; Erziehung und Gesellschaft; Merk-
male der Gegenwartsgesellschaft (Strukturpro-
bleme, Rollenwandel, Rollenkonflikte); Formen
sozialer Differenzierung, Kriterien sozialer Schich-
tung; Formen der sozialen Kontrolle. Soziologie
der Freizeit. Soziologie des abweichenden Verhal-
tens.

Schriftliche Arbeiten:

Eine einstündige Schularbeit im Semester.

Für Absolventen höherer Schulen, deren Lehrplan
keinen oder nur stoffbeschränkten Philosophieun-
terricht aufweist, zusätzlich:

1. und 2. S e m e s t e r (je 2 Wochenstunden):

Einsicht in die Motive und Ziele des Verhaltens,
Handelns und Lernens (insbesondere in das Wir-
ken der Leistungsmotivation). Sensibilisierung der
Fremd- und Selbstbeobachtung. Kennenlernen und
Anwenden der Grundsätze des Lernens (Lernfor-
men, Lernstufen, Lernstrategien).

Gegenstand, Aufgaben und Methoden der Psy-
chologie: Zusammenschau verschiedener psycholo-
gischer Disziplinen und Richtungen mit ihren
berufsrelevanten Erkenntnissen. Die wichtigsten
Erkenntnisse der Allgemeinen Psychologie, der
Sozialpsychologie, der Motivationspsychologie, der
Lernpsychologie, der Tiefenpsychologie.

257
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Grundbegriffe und Grundfragen der Philoso-
phie; Ursprung und Aufgabe, Gegenstand und Sinn
des philosophischen Fragens in gegenwärtiger und
historischer Sicht (exemplarisch). . Wesen und
Begründung der Erkenntnis aus der Sicht verschie-
dener philosophischer Betrachtungsweisen; wissen-
schaftliche Verfahren zur Gewinnung allgemeiner
Erkenntnis und deren kritische Reflexion; Grenzen
der Erkenntnis.

Grundbegriffe und Grundprobleme der Soziolo-
gie: Gegenstand, Aufgaben, Methoden, die soziale
Person und das soziale Handeln; Individuum und
Gruppe (Gruppenformen, Gruppenprozesse, Grup-
penstrukturen) ; Individuum und Gesellschaft (Indi-
viduation, Personalisation, Sozialisation, Encultu-
ration); Soziale Gebilde (Soziometrie), soziale
Kategorien, soziale Institutionen; Soziologie der
Familie (Struktur- und Rollenwandel).

Einzelne philosophische Problemstellungen: das
Realitätsproblem; die Wirklichkeit und ihre Berei-
che; Natur und Naturwissenschaft; Leben und
Tod; Materie, Raum und Zeit; Kausalität und
Finalität; Werte, Wertungen und Nonnen, ästheti-
sche und sittliche Grundhaltungen, die Verant-
wortbarkeit des menschlichen Handelns, die
Bedeutung personaler Beziehungen. Das Willens-
problem; die Sinnfrage; das Verhältnis des Men-
schen zum Absoluten.

Erfassen des Problems der symbolischen Darstel-
lung der wissenschaftlichen Erkenntnis: Funktion
des Sprachzeichens (semantisch, syntaktisch und
pragmatisch). Objekt und Metasprache.

Grundzüge der Logik: Individuum und Name,
Prädikat (Begriffe); Aussagefunktion und Aussagen
(Urteile); Wahrheitsfunktionen; Deduktionen
(Schlüsse), Axiome; einige Regeln des Definierens;
das Problem der Induktion.

Nach Möglichkeit Hauptrichtungen der Gegen-
wartsphilosophie in ihrer Bedeutung für Strömun-
gen der Pädagogik.

Didaktische Grundsätze:

Der Pädagogikunterricht im Kolleg für Erzieher
soll die Absolventen höherer Schulen von ihren
gewohnten theoretischen Ansätzen zu handlungs-
orientierten Denkstrukturen und zur verstärkten
Reflexion über eigenes und fremdes Verhalten füh-
ren. Daher muß der Unterricht sowohl den schü-
lerzentrierten Ansatz, als auch die konkrete
Dimension pädagogischer Situationen in besonde-
rer Weise berücksichtigen und damit die Schüler
befähigen, gewonnene Einsichten und erworbenes
Wissen in erzieherisches Tun umzusetzen. Dabei
sind die jeweiligen Gegebenheiten der Klassenge-
meinschaft im Hinblick auf soziales. Lernen zu
berücksichtigen und entsprechende Hilfen zur Auf-
arbeitung von Konflikten anzubieten.

Die methodische Gestaltung des Unterrichtes hat
auf das höhere Abstraktionsniveau der Schüler und
auf fächerübergreifende Themenkreise Rücksicht
zu nehmen. Um die notwendige Konzentration der
Pflichtgegenstände Pädagogik, Heil- und Sonder-
pädagogik, Didaktik sowie Hort- und Heimpraxis
zu gewährleisten, sind nachweislich Besprechungen
der zuständigen Lehrer abzuhalten. Mit den Praxis-
stätten ist Kontakt aufzunehmen und zu halten.
Die Konkretisierung des Pädagogikunterrichtes ist
fallweise durch einschlägige Lehrausgänge und
Hospitationen zu sichern.

Aufbauend auf den begrifflichen Grundlagen
sind humanwissenschaftliche Erkenntnisse vielfälti-
ger Standpunkte und Forschungsrichtungen den
Schülern als gleichwertig anzubieten und in persön-
lichen Stellungnahmen des Lehrers auf relevante
pädagogische Fragen hinzuordnen. Repräsentative
Fachliteratur ist heranzuziehen und kritisch.auszu-
werten. Dabei ist auf den Aufbau einer individuel-
len humanwissenschaftlichen wie berufsrelevanten
Bibliographie Bedacht zu nehmen.

Die Schüler sind zur mündlichen und schriftli-
chen Darstellung von pädagogischen Sachverhalten
und Problemen anzuhalten. Die schriftlichen Arbei-
ten haben sich auf berufsbezogene pädagogische
Fragestellungen zu beziehen. Auf das Verstehen
komplexer Prozesse aus der Sicht verschiedener
Fachrichtungen ist besonders Bedacht zu nehmen.
Darauf aufbauend sollen sich die Schüler darin
üben, Fachausdrücke in Gruppenarbeit und Diskus-
sion richtig zu verwenden, die gesamte Wirklich-
keit der Hort- und Heimerziehung zu erfassen,
ursächliche Zusammenhänge im Verhalten der
Menschen bzw. in der Sachlogik pädagogischen
Geschehens aufzufinden sowie die Möglichkeiten
und Grenzen erzieherischer Maßnahmen zu erken-
nen.

Beim zusätzlichen Unterricht 1. und 2. Semester
ist nicht sosehr auf die Anhäufung von Kenntnis-
sen, sondern vielmehr auf die Weckung und Förde-
rung des Interesses an der Philosophie, den
Erkenntnissen der Psychologie und Soziologie
Wert zu legen. Die Lehrabschnitte der Logik sind
lebensorientiert zu gestalten. Systematische Philo-
sophiegeschichte wird nicht gelehrt. Der problem-
geschichtliche Aspekt gibt die Möglichkeit, auf
bedeutende Denker insbesondere auf deren päd-
agogische Ansätze hinzuweisen.

HEIL- UND SONDERPÄDAGOGIK

Bildungs- und Lehraufgabe:

Ziel des Unterrichtes ist es, die Schüler mit den
Grundtatsachen der Heil- und Sonderpädagogik
vertraut zu machen, um eine offene und tolerante
Haltung Behinderten gegenüber sowie Interesse für
deren Bedürfnisse und Probleme zu wecken.
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Die biologischen, psychologischen und soziolo-
gischen Voraussetzungen der Entstehung von
Behinderungen sind in ihren Grundzügen so zu
vermitteln, daß die Schüler die Bedeutung nicht nur
der einzelnen Faktoren, sondern auch des Zusam-
menwirkens mehrerer Faktoren (multifaktorielle
Bedingtheit) im Hinblick auf den Umfang und die
Schwere der Beeinträchtigung erkennen.

Weiters sollen die Schüler befähigt werden,
durch die Kenntnis psychopathologischer Störun-
gen bei Kindern und Jugendlichen diejenigen Auf-
fälligkeiten, die im Rahmen der Normalerziehung
behoben werden können, von solchen, welche einer
Sondererziehung bedürfen, zu unterscheiden. Die
Schüler sind für die Möglichkeiten der Integration
Behinderter derart aufzuschließen, daß sie deren
Voraussetzungen und Grenzen abzuschätzen wis-
sen, um einerseits entsprechende individuelle Ziel-
setzungen aufbauend zu planen und zu realisieren,
und andererseits mit Fachkräften zusammenzuar-
beiten.

Lehrstoff:
1. und 2. S e m e s t e r (je 1 Wochenstunde):

Allgemeiner Teil:

Grundlagen der Heil- und Sonderpädagogik
sowie der Kinderpsychiatrie. Anlage und Umwelt
als Ursachen von Entwicklungs- und Verhaltens-
störungen im Kindes- und Jugendalter unter beson-
derer Berücksichtigung der Gehirnphysiologie und
-pathologie. Normale und abartige Sexualentwick-
lung.

Angemessene Einführung in die medizinische
Psychologie (Konstitutions- und Typenlehre, Aus-
druckserscheinungen und Schichtaufbau der Per-
sönlichkeit).

3. und 4. S e m e s t e r (je 2 Wochenstunden):

Spezieller Teil:

Hirnorganische Störungen: Ursachenlehre; kör-
perliche und psychische Symptomatik einschließlich
Intelligenzmängel. Cerebrale Krampfzustände
sowie deren Differentialdiagnose. Stoffwechselstö-
rungen. Behinderung und deren Formen, Teillei-
stungsschwächen. Funktionelle Störungen: Neuro-
pathie, Psychosen. Psychopathische Entwicklun-
gen. Reifungsdiskrepanzen. Milieuschäden: Neuro-
sen (Organ- und Psychoneurosen, Psychosomato-
sen, pathologische Pubertätskrisen). Verwahrlo-
sung (Früh- und Spätverwahrlosung; körperliche
und psychische Verwahrlosungszustände).

Einzelprobleme:

Sprachstörungen; Beurteilung der Aussagen von
Kindern; Differentialdiagnose von Fehlhaltungen
wie Eigentumsvergehen, Aggressionen, Durchge-

hen und sexuelle Abartigkeiten; Suchtgiftproblema-
tik; Frage der strafrechtlichen Verantwortlichkeit
jugendlicher Rechtsbrecher.

Kenntnis der wichtigsten heilpädagogischen
Institutionen in Österreich und deren Aufgabenbe-
reich.

Didaktische Grundsätze:

Zu den Unterrichtsgegenständen Pädagogik,
Didaktik, Hort- und Heimpraxis, Biologie und
Umweltkunde sowie Gesundheitslehre sind Quer-
verbindungen herzustellen, um dem Schüler die
meist nur graduellen und nicht prinzipiellen Unter-
schiede zwischen normaler und auffälliger Ent-
wicklung bewußt zu machen. Dadurch soll auch
die Gefahr vermieden werden, daß das einschlägige
Fachwissen zu vorschnellen, eigenmächtigen Dia-
gnosestellungen verleitet und Vorurteile hervorruft.

Der Unterricht soll Demonstrationen mit Fallbe-
sprechungen (unter Einbeziehung der Medien)
gemäß dem Prinzip des Individualisierens mitein-
schließen. Bei der Beschreibung der Zustandsbilder
sind jeweils spezielle Ursachen, Erscheinungsfor-
men und entsprechende Möglichkeiten heilpädago-
gischer Behandlung aufzuzeigen, dabei ist der
Standpunkt zu betonen, daß in erster Linie das
Kind und nicht die Behinderung Beachtung ver-
dient. Durch das Sachwissen soll auch eine emotio-
nale sowie ethisch-sittliche Haltung des Respektes
und der Toleranz gegenüber „anderen" geübt und
gefestigt werden.

Für manche Schüler kann der Unterricht in Heil-
und Sonderpädagogik Entscheidungshilfe bieten
und Motivation sein für eine weitere Ausbildung
zum Sondererzieher.

DIDAKTIK

(insbesondere Didaktik der Hort- und Heimerzie-
hung)

Bildungs- und Lehraufgabe:

Der Unterricht soll den künftigen Erzieher befä-
higen, aufgrund der Kenntnis der Ziele und beein-
flussenden Faktoren die Erziehungs- und Bildungs-
arbeit in Horten, Heimen, Tagesheimstätten für
Kinder und Jugendliche sowie in der außerschuli-
schen Jugendarbeit eigenverantwortlich zu planen,
Methoden zu deren Realisierung zu entwickeln
und auf ihre Wirksamkeit hin zu reflektieren. Dazu
gehört:

— Initiieren und Auslösen von Prozessen, die zu
einer eigenständigen und kreativen Gestal-
tung der Freizeit führen;

— Entwicklung von Lernformen zum Aufbau
einer positiven Arbeitshaltung und eines
angemessenen Arbeitsverhaltens;

— Grundlegung individueller Lernprozesse
durch geeignete Maßnahmen; Hilfestellung
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auf dem Weg zu einem angemessenen
Anspruchsniveau für die eigene Leistung;

— Klärung und Verarbeitung der im Schulleben
gewonnenen Erfahrungen.

Durch Kenntnis verschiedener Methoden der
kompensatorischen Hilfestellung soll der ange-
hende Erzieher die Möglichkeit erlangen, Maßnah-
men zu setzen, um Über- bzw. Unterforderung der
Kinder und Jugendlichen zu- vermeiden.

Durch das Erproben verschiedener gruppendy-
namischer Prinzipien und kommunikativer Techni-
ken soll der künftige Erzieher befähigt werden,
Gruppenprozesse zu steuern und Gespräche mit
einzelnen wie auch der ganzen Gruppe zu führen.

Die Kenntnis unterschiedlicher Möglichkeiten
der Zeitplanung und -strukturierung im Tages-,
Wochen- und Jahresrhythmus ist zu vermitteln.

Um Erziehungs- und Bildungsprozesse wir-
kungsvoll auslösen zu können, soll der Schüler mit
vielfältigen Möglichkeiten der Motivation vertraut
gemacht werden.

Die Kenntnis verschiedener Kommunikations-
und Verhaltensformen soll es dem Schüler ermögli-
chen, Interaktionsprozesse bestimmten Zielsetzun-
gen entsprechend zu steuern (Sozial- und Emotio-
nalerziehung).

Durch Interpretation des gebotenen Lehrstoffes
und der persönlichen Erfahrungen soll im Schüler
die Bereitschaft geweckt werden, die Eigenständig-
keit des Kindes und Jugendlichen durch eine posi-
tive emotionale Führung zu fördern.

Die Einsicht in die Komplexität des Erziehungs-
geschehens, insbesondere in Horten und Heimen,
soll den Schüler dazu befähigen, Planungsaufgaben
zu bewältigen,' flexibel in der Wahl und Anwen-
dung des Angebotes zu sein, Schwierigkeiten und
Probleme von der Ursache her zu analysieren,
Grenzen der eigenen Kompetenz und Delegie-
rungsaufgaben wahrzunehmen.

Durch Einblick in die berufsbezogene Fachlitera-
tur soll der Schüler zu vertiefter Auseinanderset-
zung mit wissenschaftlichen Erkenntnissen, zu fun-
diertem Urteilen und Beurteilen angeregt werden.

Lehrstoff:
1. und 2. S e m e s t e r (je 5 Wochenstunden):

Kennenlernen der Hauptbereiche sozialpädago-
gischer Einrichtungen unter besonderer Berück-
sichtigung der Hort- und Heimerziehung.

Kennenlernen der Faktoren, die das Erziehungs-
feld Hort, Heim, Tagesheimstätte beeinflussen:
Erziehungs- und Bildungsziele; Arbeitsmethoden;
Gruppenstruktur ua.

Positive Möglichkeiten und Chancen der Hort-
und Heimerziehung und Methoden zur Realisie-
rung.

Exemplarisches Aufzeigen der Bedeutung von
Motivation für Bildungs- und Erziehungsprozesse
in Horten, Heimen und der außerschulischen
Jugendarbeit.

Kennenlernen von Materialien und Bildungsmit-
tel zur Initiierung von Lern- und Bildungsprozes-
sen im kognitiven, emotionalen und sozialen
Bereich.

Kennenlernen der vielfältigen Spiel- und
Beschäftigungsformen für Kinder und Jugendliche
in Horten, Heimen und in der außerschulischen
Jugendarbeit auch anhand ausgewählter prakti-
scher Übungen.

Differenzierter Einblick in die verschiedenen
Aufgabenbereiche des Erziehungs- und Bildungs-
prozesses in der Hort- und Heimerziehung wie:
Aufnahme und Eingliederung des Kindes und
Jugendlichen in die Gemeinschaft; Maßnahmen
zur Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des
Heranwachsenden; spezielle pflegerische Aufga-
ben.

Vermittlung grundlegender Kenntnisse in der
Gruppendynamik und Gruppenpädagogik, um typi-
sche Gruppenstrukturen und -prozesse in Hort-
und Heimgruppen zu erkennen.

Einführung in die Grundprobleme der Lernerzie-
hung und Lernbetreuung in Horten und Heimen.
Vermittlung methodischer Grundsätze, um die
Lerntechniken zu verbessern und wirkungsvolle
Lernbetreuung zu entwickeln.

Einführung in Methoden der Verhaltensbeob-
achtung und Verhaltensbeschreibung als Voraus-
setzung verantwortlichen pädagogischen Handelns.

Probleme der Zusammenarbeit zwischen Heim/
Hort und anderen Erziehungsinstitutionen (Fami-
lie, Fürsorge, Schule, Kirche) sowie Medizinern,
Therapeuten ua.

Kenntnis und sachgemäße Verwendung von Pla-
nungshilfen. Auseinandersetzung mit den Kriterien
der prozeßorientierten Planung und den Gesichts-
punkten der Reflexion über das Erziehungsgesche-
hen anhand von Modellen themenbezogener
Handlungsfelder.

Anleitung zur Planung, Durchführung und Aus-
wertung (Reflexion) von erlebniszentrierten Veran-
staltungen (Festen, Feiern, Unternehmungen ua.).

Anbahnen des Verstehens einer berufsspezifi-
schen Fachsprache. Beurteilungskriterien für
berufsbezogene Fachliteratur und Angebote im
audio-visuellen Bereich.

Schriftliche Arbeiten:

Eine einstündige Schularbeit im Semester.
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3. und 4. S e m e s t e r (je 6 Wochenstunden):
Auseinandersetzung mit den Bedingungen für

eine effektive Erziehungs- und Bildungsarbeit in
Horten und Heimen (personell, räumlich, zeitlich,
wirtschaftlich).

Kenntnis gefährdender Einflüsse auf den Erzie-
hungs- und Bildungsprozeß sowie Vermittlung von
Hilfen zur Vermeidung von systemimmanenter
Gefahren.

Differenzierte Auseinandersetzung mit Fragen
der Qualifikation der Erzieherpersönlichkeit und
dem Berufsbild des Hort- und Heimerziehers.

Fortführung und Strukturierung der Bildungsan-
gebote für verschiedene Persönlichkeitsbereiche des
Kindes und Jugendlichen insbesondere für die emo-
tionale Erziehung, das Sozial- und Wertverhalten,
religiös-weltanschauliche Einstellungen und spe-
zielle Probleme der Sexualerziehung.

Kenntnis der Faktoren und Maßnahmen, die die
Erziehung beeinflussen, Auseinandersetzung mit
ihrer Wirksamkeit, ihren konkreten Anwendungs-
möglichkeiten und Grenzen. Anleitung zur Refle-
xion eigener Verhaltensmechanismen. Kenntnis
von Methoden und Möglichkeiten der Verhaltens-
modifikation; verhaltenstherapeutische Grund-
sätze.

Weitere Auseinandersetzung mit gruppendyna-
mischen und gruppenpädagogischen Erkenntnissen
als Grundlage für eine pädagogisch verantwortbare
Erziehungs- und Bildungsarbeit in Horten und
Heimen. Aufgaben der Freizeiterziehung sowie
Vermittlung von speziellen Kenntnissen und Fertig-
keiten der Spiel- und Freizeitpädagogik.

Die Bedeutung der Animation und der Motiva-
tion ist anhand exemplarischer Übungen aufzuzei-
gen; die Transferwirkung von Spielverhalten und
Arbeitsverhalten.

Einführung in die Methoden der Gesprächsfüh-
rung und Einüben grundlegender Techniken der
Gesprächsführung.

Verschiedene Ursachen von Lernschwierigkeiten
sowie ihre typischen Erscheinungsformen. Metho-
dische Anleitung zur Entwicklung von konkreten
Lernbetreuungsprogrammen oder Konzepten zur
zielgerichteten Lernförderung.

Grundfragen der Bildungsinstitution Schule; ver-
schiedene Schulformen und Schultypen sowie
deren spezifische Probleme und Förderungsmög-
lichkeiten.

Überblick über charakteristische Erziehungssitu-
ationen in Horten und Heimen: Möglichkeiten der
Vorbereitung des jungen Menschen auf seine spä-
tere Lebensführung; Beendigung des Heimaufent-
haltes, Entlassung und Nachbetreuung; Integra-
tionsprobleme.

Grundlagen demokratischer Verhaltensformen
sowie methodische Anleitung, um sie bei Kindern
und Jugendlichen in Horten und Heimen zu för-
dern.

Kenntnisse verschiedener administrativer und
organisatorischer Voraussetzungen für die Siche-
rung eines effektiven Erziehungs- und Bildungspro-
zesses.

Zusammenschau methodischer Sonderfragen der
Hort- und Heimerziehung: Methoden zur Förde-
rung von Kindern mit Spezialbegabungen; Metho-
den zur kompensatorischen Förderung einzelner
Kinder; Methoden im Umgang mit verhaltensauf-
fälligen und leicht behinderten Kindern und
Jugendlichen in Horten und Heimen.

Vertiefte Auseinandersetzung mit Fachliteratur
und berufsbezogenen Medien.

Schriftliche Arbeiten:

Eine einstündige Schularbeit im Semester.

Didaktische Grundsätze:

Das Prinzip der Selbsterfahrung soll im Unter-
richt angewendet werden und den künftigen Erzie-
her in Horten und Heimen zu individueller Förde-
rung der Interessen der ihm anvertrauten Kinder
und Jugendlichen befähigen.

Auswahl und Aufbau des Lehrstoffes streben
keine strenge Systematisierung an, sondern orien-
tieren sich am Erlebnishintergrund und an den kon-
kreten Erfahrungen der Schüler in Horten und
Heimen. Das Prinzip der aufbauenden, kontinuier-
lichen Strukturierung sollte für die Aufbereitung
der Lehrinhalte in Didaktik charakteristisch sein.

Die methodische Gestaltung des Unterrichtes
soll daher die Selbsttätigkeit der Schüler vorrangig
einbeziehen. Dabei ist die Bedeutung der Motiva-
tion für das eigene Handeln bewußt zu machen,
um die Transferwirkung hinsichtlich der Erzie-
hungs- und Bildungsaufgaben in Horten, Heimen
und der außerschulischen Jugendarbeit zu ermögli-
chen.

Die Fähigkeit zur Reflexion soll durch die konti-
nuierliche Überprüfung der Angemessenheit und
Effektivität des jeweiligen pädagogischen Handelns
entfaltet werden. Dies soll die Voraussetzung
schaffen, um die Komplexität des Erziehungsge-
schehens und der verschiedenen Einflußfaktoren zu
verstehen. Dadurch soll die Bereitschaft zur Verän-
derung im Sinne der Dynamik des Erziehungspro-
zesses entfaltet werden.

Für das Sammeln von Information und als Hilfe
für eigenständiges Arbeiten und die kritische Aus-
einandersetzung mit verschiedenen didaktisch-
methodischen Modellen ist die Verwendung ein-
schlägiger Fachliteratur notwendig. Weiters sind
Anleitungen zur mündlichen und schriftlichen Aus-
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einandersetzung mit berufsbezogenen Themen zu
geben. Fachbezogene Lehrausgänge mit dem Ziel
der Veranschaulichung einzelner didaktischer
Modelle und verschiedener pädagogischer Institu-
tionen sollen angeboten werden.

Querverbindungen zu allen Unterrichtsgegen-
ständen, die den sachlogischen Aufbau des Bil-
dungsgutes lehren, sind herzustellen. Insbesondere
ist eine enge Verbindung zu den Unterrichtsgegen-
ständen Hort- und Heimpraxis, Pädagogik sowie
Heil- und Sonderpädagogik zu sichern.

Dem Lehrer ist die Wahl von Methoden freige-
stellt, doch soll die Methodengerechtheit den Schü-
lern transparent gemacht werden.

HORT- UND HEIMPRAXIS

Bildungs- und Lehraufgabe:

Zentrales Anliegen des Unterrichtes ist es, die
Schüler zu befähigen, die Erziehungs- und Bil-
dungsarbeit in Horten, Heimen und Tagesheim-
stätten für Kinder und Jugendliche sowie in der
außerschulischen Jugendarbeit dem jeweiligen
Stand der Didaktik entsprechend zu gestalten,
sowie die sonstigen Berufsaufgaben eines Erziehers
zu bewältigen. Im Hinblick darauf müssen jeden-
falls alle Bereiche des Lehrstoffes erarbeitet wer-
den, die für diese umfassende Erziehungs- und Bil-
dungsarbeit erforderlich sind.

Praktische Erfahrungen und anschauliche Infor-
mationen über die verschiedenen Bereiche
sozialpädagogischer Tätigkeit sollen den' Schülern
Gelegenheit zur Orientierung über die mannigfa-
chen Arbeitsbereiche des Erziehers bieten und sie
zu einer vertieften Auseinandersetzung mit der
Erziehertätigkeit sensibilisieren.

Im Rahmen des Unterrichtes sollen die Schüler
zu systematischer Sammlung wertvoller Anregun-
gen für den gezielten Einsatz in der Berufspraxis
angeleitet werden.

Lehrstoff:

1. und 2. S e m e s t e r (je 6 Wochenstunden):

Hospitieren in Horten, Tagesheimstätten und
allenfalls Heimen für Kinder im Pflichtschulalter
mit spezieller Aufgabenstellung und erstes sponta-
nes praktisches Arbeiten vornehmlich in Kleingrup-
pen.

Dabei sollen die Schüler auf bedeutsame Fakto-
ren, welche das Erzieherfeld Hort und Tagesheim-
stätte beeinflussen, aufmerksam gemacht werden.
Durch exemplarische Angebote soll Einblick in
Spiel- und Arbeitsprozesse sowie in schulisches Ler-
nen der Kinder im Pflichtschulalter vermittelt wer-
den. In diesem Zusammenhang sollen die Schüler
mit verschiedenen Materialien und Bildungsmitteln

vertraut werden, um sie gezielt in der Erziehungs-
und Bildungsarbeit in der Praxis einsetzen zu ler-
nen. Aufbau -systematischer und ausbaufähiger
fachspezifischer Sammlungen bzw. einer Spiel- und
Beschäftigungskartei.

An einfachen Beispielen vorbildlich geplanter
Angebote sollen die Schüler sowohl in der konkre-
ten Freizeitsituation als auch in der Lernsituation
(Aufgabenbewältigung, Lernhilfe ua.) Möglichkei-
ten und Auswirkungen didaktischen Tuns' und
erzieherischen Handelns beobachten und erfahren
können.

Einführung in die selbständige Arbeit insbeson-
dere in Horten und Tagesheimstätten und deren
Planung. Dabei sollen die Schüler einzelne Arbeits-
einheiten mit einer kleineren Gruppe von Kindern
eigenständig bewältigen.

Anleitung zur Erstellung und Auswertung münd-
licher und schriftlicher Berichte zur Sicherung des
Unterrichtsertrages.

Besuche in verschiedenen ähnlichen sozialpäd-
agogischen Institutionen mit Information über
deren Zielsetzungen, Arbeitsmethoden und Haupt-
probleme insbesondere der jeweils betreuten Kin-
der.

Praktizieren in verschiedenen Horten, Heimen
und Tagesheimstätten für Kinder und Jugendliche.
Dabei weiterführende Auseinandersetzung mit den
personellen, räumlichen, zeitlichen, organisatori-
schen, wirtschaftlichen und pädagogischen Gege-
benheiten derartiger Institutionen, ihren speziellen
Aufgaben, Arbeitsweisen und Probleme als Voraus-
setzung für gezieltes Erzieherverhaltenstraining.
Besuch verschiedener sozialpädagogischer Einrich-
tungen im Arbeitsfeld des Erziehers und Einfüh-
rung in die selbständige Erzieherarbeit.

Übung in Planung und Durchführung einzelner
Arbeitseinheiten sowie allmähliche Hinführung zu
langfristiger Planung und Gestaltung der Erzie-
hungs- und Bildungsarbeit in konkreten Gruppensi-
tuationen. Vorbereitung der Ferialpraxis.

Sammeln von Anregungen für die spätere eigene
Berufspraxis.

Fallweises Hospitieren mit spezieller Aufgaben-
stellung. Erstellen von Praxisberichten als Grund-
lage für Praxisanalysen. Vor- und Nachbespre-
chung der Praxisversuche. Praktische Übungen im
Verhaltenstraining. Vorbereitung der Ferialpraxis.

Eine Praxiswoche im Hort bzw. der Tagesheim-
stätte im 1. Semester.

Zwei Praxiswochen im Heim im 2. Semester.

Drei Wochen Ferialpraxis in Tagesheimstätten,
Ferienlagern, -heimen oder ähnlichen Institutionen.
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3. und 4. S e m e s t e r (je 6 Wochenstunden):

Praktizieren in Horten und Heimen bei weiterer
Steigerung der Selbständigkeit hinsichtlich kurz-
und langfristiger Planung der Erziehungs- und Bil-
dungsarbeit. Eigenständigkeit in der verantwor-
tungsbewußten Führung einzelner Kinder und
Jugendlicher bzw. der Gruppe.

Gezielter Einsatz von Bildungs- und Arbeitsmit-
teln und anderer Medien.

Die Schüler sollen die unterschiedlichen Erwar-
tungen und Forderungen von Familie und Schule
an den Hort, die Tagesheimstätte und das Heim
kritisch überprüfen lernen. Vor allem sollen sie
deren Auswirkungen auf die pädagogische Arbeit
in der Praxis in Planung und Durchführung grund-
sätzlich berücksichtigen.

Einübung wünschenswerten Erzieherverhaltens.
Einblick in weitere Berufsaufgaben des Erziehers
sowie diverse administrative Arbeiten. Nach Mög-
lichkeit Teilnahme an Arbeitsbesprechungen des
Leiters mit den Erziehern und an Vorhaben der
Zusammenarbeit mit Eltern und Lehrern. Fallwei-
ses Hospitieren mit konkreter Aufgabenstellung
und schriftlichen bzw. mündlichen Berichten als
Grundlage einschlägiger Praxisanalysen. Dabei ver-
tieftes Kennenlernen der Zielsetzungen in Horten,
Heimen und ähnlichen Institutionen sowie einge-
hendes Erleben ihrer Arbeitsweisen und prakti-
schen Arbeit. Auswertung der Ferialpraxis.

Besuch ausgewählter sozialpädagogischer
Arbeitsbereiche; fallweises Hospitieren mit dem
Ziel einer vertieften Einsicht und Zusammenschau
hinsichtlich methodisch-didaktischer Aspekte einer-
seits und des Ablaufes von Gruppenprozessen ande-
rerseits.

Weitgehend selbständiges Praktizieren bei Kin-
dern und Jugendlichen in verschiedenen Institutio-
nen insbesondere Horten und Heimen; praktische
Erprobung der erworbenen theoretischen und
methodisch-didaktischen Kenntnisse anhand ausge-
wählter berufspraktischer Aufgabenstellungen und
Problemsituationen. Vertiefte Auseinandersetzung
mit verschiedenen Formen der schriftlichen Pla-
nung und deren Realisierung; Durchführung und
Auswertung von komplexeren Gruppenunterneh-
mungen und Freizeitprojekten.

Durchführung eigenständiger, planmäßiger
Beobachtung und pädagogisch wertvoller, zweck-
mäßiger Aufzeichnungen für die Reflexion; spe-
zielle Kasuisik; Befähigung zur gezielten kompen-
satorischen Förderung bzw. zur Integration einzel-
ner Kinder insbesondere verhaltensauffälliger oder
leicht behinderter Kinder, Kinder mit Entwick-
lungsrückständen oder mit Spezialbegabungen in
die Gruppe.

Übungen zur Gesprächsführung; Sensibilisie-
rungstraining; Kontakttraining; Kreativitätstrai-

ning ua. Nach Möglichkeit Einbeziehung in die
Besprechungen des „Erzieherteams"; Mitwirken
bei der Zusammenarbeit mit Eltern und Vertretern
der Schule.

Drei Praxiswochen im 3. Semester mit dem Ziel
selbständiger Arbeitsplanung und Arbeitsgestal-
tung.

Didaktische Grundsätze:

Der Unterricht in Hort- und Heimpraxis soll von
den individuellen Beobachtungen und Erfahrungen
der Schüler ausgehen. Regelmäßige und kritische
Analysen der Beobachtung vorbildlich gestalteter
Gruppenarbeit in Horten und Heimen und des
eigenen Tuns stellt eine wesentliche Lernvorausset-
zung dar.

Um von Anfang an die besonders enge Wechsel-
beziehung zwischen Theorie und Praxis zu
gewährleisten, sollen die Unterrichtsgegenstände
Didaktik sowie Hort- und Heimpraxis nach Mög-
lichkeit von einem Lehrer unterrichtet werden.

Besprechung der Vorbereitung, regelmäßige
Betreuung der Praxisversuche und individuelle
Nachbesprechung sowie Niederschriften über die
speziellen Aufgaben sollten den Unterrichtsertrag
sichern helfen.

Durch praktische Übungen im Verhaltenstrai-
ning — auch unter Verwendung audio-visueller
Medien — soll wünschenswertes Erzieherverhalten
angestrebt bzw. eingeübt werden.

Die vorgesehenen Praxiswochen sind so vorzu-
bereiten und durchzuführen, daß ihre pädagogi-
sche und didaktische Effektivität gewährleistet ist.
Insbesondere ist auf eine gewissenhafte begleitende
Kontrolle zu achten.

Um die notwendige Kooperation und Konzen-
tration der Pflichtgegenstände Hort- und Heimpra-
xis, Didaktik und Pädagogik, allenfalls Heil- und
Sonderpädagogik, zu erreichen, sind Besprechun-
gen der zuständigen Lehrer und Erzieher abzuhal-
ten. Im Hinblick auf die speziellen fachdidakti-
schen Fragen sollten auch Kontakte mit den Leh-
rern aller übrigen Unterrichtsgegenstände gepflo-
gen bzw. im Team unterrichtet werden.

DEUTSCH

(einschließlich Sprecherziehung, Kinder- und
Jugendliteratur)

Bildungs- und Lehraufgabe:

Die Schüler sollen dazu befähigt werden, das im
Deutschunterricht der höheren Schule erworbene
Wissen und Können bewußt für die berufliche
Tätigkeit des Erziehers zu nutzen.
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Auf die berufsbezogene Pflege von Kommunika-
tionsformen und Sprecherziehung ist besonders zu
achten.

Die Schüler sind zur Analyse und Beurteilung
sprachlicher Äußerungen im freien Gespräch, im
Lesen und im Schreiben zu befähigen und auf eine
gezielte Lernhilfe im Bereich der deutschen Spra-
che bei Kindern und Jugendlichen vorzubereiten.

Die Kenntnis ausgewählter Werke der in deut-
scher Sprache vorhandenen Kinder- und Jugendli-
teratur — unter besonderer Berücksichtigung des
Schrifttums der Gegenwart — sowie allgemein gül-
tige Kriterien für deren Beurteilung ist zu vermit-
teln. Die Schüler sind über die erzieherische Wir-
kung verschiedenster Arten von Literatur zu infor-
mieren. Darüberhinaus sollen die Verantwortlich-
keit für die Verbreitung guter Kinder- und Jugend-
literatur geweckt und Möglichkeiten zur Förde-
rung der Lesefreude aufgezeigt werden.

Lehrstoff:

1. und 2. S e m e s t e r (je 3 Wochenstunden):

Lernhilfe:

Einblick in die Lehrpläne aus Deutsch an den
Schulen für das Pflichtschulalter. Übungen im
Umgang mit einschlägigen Lehrbüchern. Theorie
und Praxis einer differenzierten Leseerziehung,
Beurteilung der Lesestoffe im Hinblick auf sprach-
liche und inhaltliche Schwierigkeit und erzieheri-
sche Bedeutung. Übungen im lauten und stillen
Lesen, Training der Sinnerfassung. Sicherung der
Wort- und Satzgrammatik und Einblick in die
methodische Erarbeitung dieses Lehrstoffes. Ein-
führung in die Stilkunde. Überblick über die häu-
figsten Verstöße gegen die Sprachrichtigkeit.
Übungen zur Lernhilfe bei Lese- und Rechtschreib-
schwierigkeiten.

Sprecherziehung:

Beachtung der richtigen Atemtechnik, Lautlehre.
Anwendung in Sprechtexten mit besonderer
Berücksichtigung eines klangvollen Sprechens.
Übungen an Beispielen aus der Literatur und aus
Kinder- und Jugendbüchern. Beseitigung geringfü-
giger Sprechdefizite.

Freie Rede, vorbereitetes Sprechen, Sprachak-
zente, Melodie und Rhythmus, Bedeutung der
Pause für richtige Gliederung und Sprachwirkung;
praxisbezogenes Sprechen. Mithilfe beim Abbau
geringfügiger Sprachfehler bei Kindern.

Kinder- und Jugendliteratur:

Übersicht über die wichtigsten Kategorien der
Kinder- und Jugendliteratur. Beurteilungskriterien
im Hinblick auf sprachliche Gestaltung, sachliche
Richtigkeit, Inhalt, pädagogische und soziologische

Gesichtspunkte sowie ethische und religiöse Werte.
Das Kinder- und Jugendbuch als literarisches
Kunstwerk durch die Einheit von Stoff, Aussage
und Form.

Trends und Tendenzen der modernen Kinder-
und Jugendliteratur.

Schriftliche Arbeiten:

Zwei Schularbeiten je Semester.

3. und 4. S e m e s t e r (je 3 Wochenstunden):

Lernhilfe:
Einblick in die Zielsetzung der Lehrpläne aus

Deutsch an Oberstufenformen.

Kriterien zur Gestaltung unterschiedlicher Text-
sorten und zur Stilkunde im Hinblick auf die Lern-
hilfe. Korrekturübungen anhand von Beispielen.
(Achtung vor dem persönlichen Stil!)

Hilfen zur Überwindung sozialer Sprachbarrie-
ren. Probleme der Sprech- und Leseerziehung.
Lautes und stilles Lesen zur Schulung der Sinner-
fassung. Hilfen zum Verständnis dichterischer
Werke. Entwicklung von bleibenden Leseinteressen
und Lesegewohnheiten.

Sprecherziehung:

Übungen zum situationsgerechten Sprechen.
Vorbereitung, Aufbau und Durchführung von
Reden (zB zu besonderen Anlässen, zur Motivation
und Animation, für Informationsgespräche). Freie
und vorbereitete Rede.

Gesprächstechnik in der Gruppe; Diskussion;
Schulung zum Diskussionsleiter.

Kinder- und Jugendliteratur:

Kinder- und Jugendliteratur zu verschiedenen
Themenkreisen im Hinblick auf Aktualität und
Berufspraxis (Informationsquelle, Reifungshilfe,
Kommunikationsmittel und Kreativitätsimpuls) und
auf ihre Bedeutung im sozio-kulturellen Hinter-
grund der Jugendlichen. Beurteilung der sprachli-
chen Gestaltung nach künstlerischen, entwicklungs-
psychologischen, jugendsoziologischen, pädagogi-
schen und kommunikationstheoretischen Gesichts-
punkten.

Jugendzeitschriften. Brückenliteratur. Themen-
und Gattungsvergleiche zwischen Kinder- und
Jugendliteratur sowie Erwachsenenliteratur.

Die Kinder- und Jugendliteratur in den Medien.
Darstellungsmöglichkeiten.

Übungen in der Auswahl und Beurteilung von
Kinder- und Jugendliteratur. Methoden zur Förde-
rung der Leselust bei Kindern und Jugendlichen.
Anregungen zur praktischen' Arbeit mit Kinder-
und Jugendbüchern im Heim. Entwicklung von
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Kriterien zum Aufbau einer Gruppen- und Heim-
bücherei. Bibliothekskunde.

Schriftliche Arbeiten:

Eine Schularbeit je Semester.

Didaktische Grundsätze:

Die getrennt aufgezählten Stoffbereiche sollen
im Unterricht im Hinblick auf die Berufsorientie-
rung in enger Verbindung stehen, wobei auf
methodische Hinweise besonderer Wert zu legen
ist. Praktische Übungen sollten unbedingt die theo-
retischen Überlegungen zu vorgesehenen Lehrin-
halten ergänzen, dazu ist die Zusammenarbeit ins-
besondere mit den Lehrern der Didaktik bzw.
Hort- und Heimpraxis zu pflegen.

Die Erscheinungsformen der Kinder- und
Jugendliteratur in den verschiedenen Medien sind
zu berücksichtigen. Die Kenntnis ausgewählter
Werke soll durch Gemeinschafts- und Privatlektüre
mit nachfolgender Besprechung sowie durch Refe-
rate vermittelt werden. Um die Auswertung wert-
voller Kinder- und Jugendschriften in der Hort-
und Heimerziehung zu sichern, sind die Schüler zu
Aufzeichnungen anzuleiten. Das Erarbeiten einer
Leseliste erscheint zweckmäßig.

Die Bedeutung des sprachlichen Vorbildes soll
bewußt gemacht werden.

LEBENDE FREMDSPRACHE

Bildungs- und Lehraufgabe:

Erwerb der Fähigkeit zu einer erfolgreichen
Lernhilfe in der lebenden Fremdsprache, die über
das Können und Wissen hinaus auch die emotiona-
len und sozialen Seiten des Lernprozesses berück-
sichtigt und fördert.

Der Erzieher soll auch imstande sein, verschie-
dene Übungstypen und Zielsetzungen in Hausauf-
gaben zu erkennen sowie die häufigsten Fehler in
Schülerarbeiten schnell zu finden. Der Grundwort-
schatz ist beim Sprechen und Lesen besonders zu
berücksichtigen.

Lehrstoff:

1. und 2. S e m e s t e r (je 1 Wochenstunde):

Kennenlernen der Zielsetzungen der Lehrpläne
der allgemeinbildenden Pflichtschulen sowie der
Unterstufe der allgemeinbildenden höheren Schu-
len.

Einblick in die für den Unterricht approbierten
Lehrwerke für das erste, zweite und dritte Lernjahr
der Unterstufe und deren methodischen Aufbau
anhand typischer Lehrbucheinheiten.

Einblick in Lernschwierigkeiten und ihre Gründe
(in sozialer und fachspezifischer Hinsicht).

Kennenlernen der Probleme des Anfangsunter-
richts, zB bei Aussprache, Satzstrukturen, Wort-
schatz, Orthographie sowie verschiedener Lern-
techniken.

Übungen im Durchnehmen einer Lehrbuchein-
heit (Darbieten — Üben — Anwenden, Textbear-
beitung, Grammatik, Transfer). Übungen im Erklä-
ren wichtiger grammatischer Strukturen und ihrer
Anwendung, wie sie sich aus dem Lehrstoff der
approbierten Lehrbücher ergeben. Übungen im
Erkennen von Lernzielen in Lehrbucheinheiten und
vorgegebenen Hausaufgaben.

Korrigieren und Überprüfen von Schülerarbei-
ten, Einblick in häufig auftretende Fehler und even-
tuelle Übungsmöglichkeiten, um sie auszumerzen.
Erstellen zusätzlicher Übungen im Anschluß an
den in einer Lehrbucheinheit gebotenen Lehrstoff.

Schriftliche Arbeiten:

Zwei Schularbeiten je Semester.

3. und 4. S e m e s t e r (je 1 Wochenstunde):

Kennenlernen der Zielsetzungen der Lehrpläne
der Oberstufe der allgemeinbildenden höheren
Schulen.

Einblick in die für den Unterricht approbierten
Lehrwerke für das 4. Lernjahr der Unterstufe sowie
in die Lehrbücher für die Oberstufe der AHS und
deren methodischen Aufbau anhand typischer
Lehrbucheinheiten (Mittelstufe und Oberstufe).

Behandeln spezifischer Probleme beim Erlernen
der lebenden Fremdsprache, wie sie sich aus den in
den Lehrbüchern behandelten Stoffgebieten erge-
ben, zB Bildung und Anwendung der Zeiten, Satz-
verkürzungen usw., Nacherzählen und Zusammen-
fassen von Texten sowie Verfassen eigener persön-
licher Stellungnahmen.

Erweiterte Übungen im Durchnehmen einer
Lehrbucheinheit, wobei auf Transfermöglichkeiten
(Anwendung in neuen Sprechsituationen) beson-
ders eingegangen werden sollte. Weitere Übungen
im Erkennen von Lernzielen in Lehrbucheinheiten
und Hausaufgaben, die mit steigendem sprachli-
chem Niveau auch komplexer werden.

Übungen im Erkennen der für eine Zusammen-
fassung bzw. Nacherzählung wichtigen Textstellen
in einem Lehrbuchtext, Möglichkeiten der Hilfe-
stellung für schriftliche Aufgaben durch Leitfragen
oder Schlüsselwörter.

Übungen zur Bearbeitung lehrbuchunabhängiger
Texte; Hilfestellung beim Verfassen persönlicher
Stellungnahmen.

Übungen im Gebrauch ein- und zweisprachiger
Wörterbücher.

Schriftliche Arbeiten:
Eine Schularbeit je Semester.
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Didaktische Grundsätze:

Am Anfang eines Lernprozesses steht immer die
Motivation. Daher soll Lernen in einer freundli-
chen Atmosphäre vor sich gehen. Schülerorientierte
Verhaltensweisen wie Gespräche mit dem Kind
über seine Lernprobleme, Ausschöpfen aller Mög-
lichkeiten zur Gruppen- und Partnerarbeit, Ausnüt-
zen aller Hilfsmittel zur Erklärung und Rücksicht-
nahme auf die besonderen Lernbedürfnisse des ein-
zelnen Schülers sind unentbehrliche Voraussetzun-
gen für erfolgreiches Lernen.

Soweit dies für eine effiziente Lernhilfe notwen-
dig bzw. nützlich erscheint, sollten die Grund-
kenntnisse und sprachlichen Fertigkeiten des künf-
tigen Erziehers im richtigen Gebrauch der lebenden
Fremdsprache aufgefrischt und vervollständigt wer-
den, insbesondere im Hinblick auf ein Bewußtma-
chen und Erklären grammatischer Strukturen und
Regeln und deren Anwendungsmöglichkeiten im
kommunikativen Bereich.

Der Erzieher soll verschiedene Lerntechniken
sowie spezielle Probleme beim Erlernen der leben-
den Fremdsprache in verschiedenen Bereichen ken-
nenlernen, wie zB bei Aussprache, Orthographie,
Grammatik, bei mündlichem und schriftlichem
Ausdruck, beim Erarbeiten und Bearbeiten von
Lesestücken und beim Anwenden erlernter Struktu-
ren, Wörter und Phrasen in verschiedenen Sprech-
situationen sowie bei schriftlichen Arbeiten.

Geeignete Übungsformen sind ua.:

Übungen im Erkennen und Korrigieren von Aus-
sprachefehlern.

Übungen im gezielten Einsatz lustbetonter
Arbeitsformen wie Lernspiele (Ratespiele, Wett-
spiele, Gedächtnisspiele).

Stegreifspiele (Rollenspiel).

Lieder, Reime, Rätsel, Witze zur Festigung von
Wortschatz und Strukturen sowie zur Förderung
der Sprechfertigkeit.

Übungen im Erstellen von einfachen Skizzen,
Symbolen, Zeichnungen, Tabellen, Übersichten
usw. als Grundlage zur Erklärung grammatischer
Erscheinungen oder zum Ableiten von Regeln.

Übungen im Erkennen von Lernzielen aus vorge-
gebenen Hausaufgaben.

Übungen im Korrigieren und Überprüfen von
Hausaufgaben.

Übungen im Erkennen und Durchführen ver-
schiedener Übungsformen wie: Bilden von Sätzen
anhand eines Mustersatzes mit Angabe von Schlüs-
selwörtern, Wortgruppen zum Variieren, Zuord-
nungsübungen, Einsetz-, Ergänzungs- und Umfor-
mungsübungen.

Übungen im Zusammensetzen von Dialogteilen
zu einem sinnvollen Gespräch.

Übungen im Durchnehmen einer Lehrbuchein-
heit (Darbieten — Üben — Bewußtmachen —
Anwenden).

Übungen im Lösen von Alternativaufgaben, Ent-
scheidungsaufgaben und Auswahl-Antwort-Aufga-
ben zu einem Lesetext.

Übungen im Erkennen der für eine Zusammen-
fassung wichtigen Textstellen in einem Lehrbuch-
text.

Übungen im Zusammenstellen von Leitfragen
oder Schlüsselwörtern als Stütze für zusammen-
hängende schriftliche oder mündliche Äußerungen.

Übungen im vereinfachten Erzählen eines Lehr-
buchtextes.

Übungen zur Bearbeitung lehrbuchunabhängiger
Texte, zum Erfassen und Herausfinden der wesent-
lichen Informationen.

Übungen zur Zusammenfassung und Interpreta-
tion schwierigerer lehrbuchunäbhängiger Texte,
wie sie in der Oberstufe der allgemeinbildenden
höheren Schulen behandelt werden.

Übungen zum richtigen Gebrauch ein- und zwei-
sprachiger Wörterbücher.

RECHTSKUNDE

Bildungs- und Lehraufgabe:

Grundlegende Kenntnisse aus dem Österreichi-
schen Verfassungs- und Verwaltungsrecht sowie
Kenntnis der für die Ausübung des Erzieherberufes
wichtigsten Rechtsvorschriften privat-rechtlicher
und öffentlich-rechtlicher Natur.

Fähigkeit, einfache Eingaben an Behörden und
Gerichte zu verfassen.

Lehrstoff:

3. und 4. S e m e s t e r (je 2 Wochenstunderi):

Aus den nachstehenden Stoffangaben ist unter
Beachtung der Berufsbezogenheit eine entspre-
chende Auswahl zu treffen:

Grundlegende Begriffe: Recht, Rechtsquellen
(zB Gesetz, Verordnung).

Aus dem Privatrecht:

Rechts- und Handlungsfähigkeit; Persönlich-
keitsrechte; rechtlich bedeutsame Altersstufen;
gesetzliche Stellvertretung (Vormundschaft);
Grundzüge des Sachwaltergesetzes.

Das eheliche und uneheliche Kind; Rechte und
Pflichten der Eltern; Erziehungsberechtigung;
Annahme an Kindesstatt.
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Schenkung, Testament, gesetzliche Erbfolge.

Sache, Besitz, Eigentum, Haftung und Haft-
pflicht; Schadenersatz.

Berufsbezogene Verträge (Pflegschaftsvertrag,
Dienstvertrag, Versicherungsvertrag und andere).

Arbeits- und sozialrechtliche Bestimmungen:
Sozialversicherung; Kollektivvertrag; Urlaub; Kün-
digung, Entlassung, Arbeitsschutz, Mutterschutz;
Mitbestimmung der Arbeiter im Betrieb; Anstellung
im vertraglichen und öffentlich-rechtlichen Dienst-
verhältnis; Lohn- und Einkommensteuer.

Aus dem öffentlichen Recht:

Grundlegendes aus dem Schulrecht: Grundzüge
der Schulorganisation (Schularten); Schulpflicht;
Schulbehörden.

Der Jugendschutz und das Jugendwohlfahrtswe-
sen, insbesondere Beschäftigung Jugendlicher.

Gesetzliche Bestimmungen hinsichtlich Horte,
Heime, Tagesheimstätten und Dienstrecht der
Erzieher an diesen Institutionen des zutreffenden
Landes.

Aufbau des Gerichtswesens (insbesondere
Jugendgerichtswesen); grundlegende berufsbezo-
gene Bestimmungen aus dem Strafrecht; Delikte
(Vergehen, Verbrechen) und Strafe; Unabhängig-
keit der Richter; wichtigste Rechtsmittel.

Grundlegende straßenpolizeiliche Bestimmungen
im Dienste der Verkehrserziehung.

Didaktische Grundsätze:

Der Unterricht in Rechtskunde soll nicht nur das
nötige Wissen vermitteln, sondern in den Schülern
auch das Verständnis für die Bedeutung des Rech-
tes als Grundlage einer sittlichen Ordnung wecken
und der staatsbürgerlichen Erziehung dienen.

Aus den angegebenen Gebieten sind vor allem
jene Kapitel auszuwählen und eingehend zu behan-
deln, die als Grundlage für eine richtige Beurtei-
lung verschiedener Situationen des beruflichen und
persönlichen Lebens notwendig sind.

Die Reihenfolge des angegebenen Lehrstoffes ist
nicht verbindlich.

Die einzelnen Stoffgebiete sollen, soweit dies
möglich ist, von konkreten Fällen ausgehen und so
dargeboten werden, daß dennoch ein systemati-
scher Aufbau gewährleistet ist.

MATHEMATIK

Bildungs- und Lehraufgabe:

Befähigung zu fachlich und methodisch richtiger
Lernhilfe, bezogen auf den Lehrstoff aus Mathema-
tik der Schulen für das Pflichtschulalter und einer
höheren Oberstufenform.

Lehrstoff:

1., 2., 3. und 4. S e m e s t e r (je 1 Wochenstunde):

Übersicht über die wichtigsten Zielsetzungen des
Lehrplanes aus Mathematik der Schulen für das
Pflichtschulalter und einzelner Oberstufenformen.

Einblick in einige für den Mathematikunterricht
dieser Schulen approbierten Lehrbücher und deren
methodischen Aufbau.

Kennenlernen verschiedener Lernschwierigkei-
ten und Lerntechniken.

Übungen im exemplarischen Angebot von Lehr-
einheiten.

Korrektur von Schülerarbeiten, Aufzeigen der
häufigsten Fehlerquellen und deren Bekämpfung.

Erstellung zusätzlicher Übungen und gedächtnis-
mäßiger Stützen zur Sicherung des Unterrichtser-
trages.

Schriftliche Arbeiten:

Zwei Schularbeiten pro Semester.

Didaktische Grundsätze:

Die Anweisungen zur Lernhilfe sollen möglichst
von praktischen Beispielen ausgehen. Soweit es not-
wendig ist, sind die mathematischen Kenntnisse der
künftigen Erzieher aufzufrischen und zu vervoll-
ständigen.

Die Kreativität des Erziehers bei der Auffindung
von Methoden zur Bekämpfung von Lernproble-
men ist nach Möglichkeit zu fördern.

Verschiedene Übungen zur Erteilung von Lern-
hilfe können auch in Gruppenarbeit durchgeführt
werden.

Der Erzieher soll abschätzen können, wie weit
eine mathematische Aufgabe durch Anwendung
bereits eingeübter Algorithmen gelöst werden kann,
bzw. in welchem Ausmaß situationsentsprechende
Lösungsverfahren durch selbständiges Denken des
Schülers gefordert werden soll.

BIOLOGIE UND UMWELTKUNDE

Bildungs- und Lehraufgabe:

Grundlegende Information über die der Natur
innewohnenden Gesetzmäßigkeiten und die Schu-
lung des kritischen Beobachtens sollen den Schüler
dazu befähigen, in seinem zukünftigen Beruf als
Erzieher Fragen der Kinder und Jugendlichen aus
dem Bereich der Biologie und Umweltkunde richtig
zu beantworten und die Beobachtungsfreude zu
wecken.

Dazu soll der Schüler die Zusammenhänge zwi-
schen Bau- und Lebensvorgängen bei Pflanzen und
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Tieren sowie deren Beziehung zur Umwelt erken-
nen. Er soll sowohl das Prinzip der Individualität
des Menschen als auch sein Eingefügtsein in die
Gesellschaft . und deren Verflechtung mit der
gesamten Natur verstehen und anerkennen lernen.
Gleichzeitig soll er die vielfältigen Möglichkeiten,
die Natur für die Zwecke des Menschen zu nutzen,
aber auch die Grenzen seiner Macht, seine eigene
Abhängigkeit und seine Verpflichtung gegenüber
der Natur und der Gesellschaft erkennen.

Die Erziehung zur Achtung des Lebens soll
Grundlage des Unterrichtes sein.

Ziel ist der verantwortungsbewußte junge
Mensch, der aus Einsicht in die biologischen
Zusammenhänge in seinem späteren Wirkungsbe-
reich — insbesondere als Erzieher in Horten und
Heimen — Entscheidungen so zu treffen vermag,
daß die Gesunderhaltung der ihm anvertrauten
Kinder und Jugendlichen, im weiteren Sinne das
Überleben der Menschheit und die Erhaltung der
Natur in einem für ihn physisch und psychisch opti-
malen Ausmaß gewährleistet ist.

Lehrstoff:

1.und 2. S e m e s t e r (je 2 Wochenstunden):

Die Zelle als lebende Einheit (Bau und Funk-
tion). Von der Ein- zu Vielzelligkeit: Zellteilung,
Zellkolonie — Gewebe — Organ.

Aufbau und Abbau organischer Substanz: Photo-
synthese (Assimilation) und Dissimilation (Atmung,
Gärung, Fäulnis).

Stoffaufnahme, -leitung und -speicherung bei
Pflanzen unter Bezugnahme auf die entsprechen-
den Organe. Wasserhaushalt.

Bewegung und Wachstum der Pflanzen.

Exemplarische Darstellung pflanzlicher und tieri-
scher Einzeller.

Überblick über das natürliche System der Tiere.
Wichtige Vertreter der einzelnen Tierstämme unter
Berücksichtigung der Beziehungen zwischen Kör-
perbau, Lebensweise und Aufenthalt.

Überblick über das System der Pflanzen.
Behandlung einiger Pflanzenfamilien der Blüten-
pflanzen.

Genetik: klassische Vererbungslehre. Molekular-
genetik. Angewandte Genetik (Tier-, Pflanzen-
zucht). Humangenetik (Erbforschung, Erbkrank-
heiten).

Entstehung, Entwicklungsgeschichte der Erde
und der Lebewesen. Herkunft des Menschen.

3. und 4. S e m e s t e r (je 2 Wochenstunden):

Aufbau der Erde: Schalenbau, Gebirgsbildung,
Vulkanismus, Erdbeben.

Gesteins-, Mineral-, Kristallbegriff anhand von
Beispielen. Kreislauf der Gesteinsbildung. Berück-
sichtigung der Minerale und Gesteine, die für die
österreichische Wirtschaft von Bedeutung sind.

Lebensraum „Boden": Bodenbildung; Bodenty-
pen; landwirtschaftliche Nutzung. Umweltpro-
bleme: Erosion, Überdüngung, Monokultur,
Grundwasser.

Ökologie: Nahrungskreislauf, Kreislauf der
Stoffe und Energiefluß. Biologisches Gleichge-
wicht. Natürliche und künstliche Umwelt (Natur-,
Kulturlandschaften). Biotop, Biozönose, Ökosy-
stem. Störungen in Ökosystemen und Möglichkei-
ten der Abhilfe (Wasser, Wasserversorgung,
Abwässer; Müll, Müllverwertung; Luftverschmut-
zung; Umweltgifte; Lärm, Landverlust, Auffor-
stung; Landschaftspflege).

Anpassung von Pflanzen und Tieren an jahres-
zeitliche Abläufe; Biorhythmen.

Pflanzen und Tiere unter spezifischen Lebensbe-
dingungen: Wiese, Laub-, Nadel- und Mischwald,
Steppensee, Aulandschaft, Moor, Gebirgssee, Berg-
wald, Hochgebirge.

Naturschutz in Österreich.

Ethologie: ererbte und erlernte Verhaltensweisen
bei Tieren. Einzel-, Gruppenverhalten. Human-
ethologie: biologische Grundlagen und spezifisch
menschliche Verhaltensweisen.

Didaktische Grundsätze:

Die Überlastung mit bloßem Gedächtniswissen
ist zu vermeiden. Umfangreiche systematische
Betrachtungen müssen zugunsten wesentlicher all-
gemein-biologischer und ökologischer Inhalte
zurücktreten. Durch überlegte Stoffauswahl ist ein
praxisbezogener Unterricht anzustreben. Auf eine
ausreichende Artenkenntnis der heimischen Fauna
und Flora ist hinzuarbeiten. Querverbindungen zu
anderen Unterrichtsgegenständen (insbesondere
Heil- und Sonderpädagogik, Didaktik, Praxis) sol-
len nach Möglichkeit wahrgenommen werden.

Von besonderer Bedeutung ist die Erziehung zu
exaktem Beobachten und sprachlich richtigem
Beschreiben der Sachverhalte.

Der Unterricht ist durch Verwendung von
Naturobjekten, womöglich aus der engeren Heimat
und durch intensive Ausnützung der audio-visuel-
len Unterrichtsmittel wirklichkeitsnahe zu gestal-
ten.

Kenn- und Bestimmungsübungen, die der Vertie-
fung der systematischen, morphologischen und
ökologischen Kenntnisse dienen, sowie Übungen in
der Handhabung des Mikroskopes, in der Herstel-
lung von Präparaten, als auch in der Erstellung ein-
facher Versuchsanordnungen sind durchzuführen.
Lehrausgänge sind im Rahmen der gegebenen
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Möglichkeiten unter Berücksichtigung der örtli-
chen Gegebenheiten einzuplanen. Der Unterricht
aus „Biologie und Umweltkunde" soll die moderne
Forschung mit ihren gesicherten Ergebnissen
berücksichtigen.

GESUNDHEITSLEHRE

Bildungs- und Lehraufgabe:

Dem Schüler sollen jene Kenntnisse vom Bau
und den Funktionen des menschlichen Körpers
bewußt gemacht werden, die als Grundlage für das
Verständnis pädagogisch-didaktischer Ausbil-
dungsinhalte erforderlich sind.

Der Schüler soll Einblick in die Gesetze der
Fortpflanzungsbiologie des Menschen unter
Berücksichtigung der Sexualethik und der Fami-
lienplanung gewinnen, um in seiner beruflichen
Tätigkeit entsprechende Hilfestellung geben zu
können.

Dem jungen Menschen soll Einblick in die viel-
fältigen Aufgabenbereiche der Hygiene in der
Gegenwart gewährt werden. Er soll über hygieni-
sche Maßnahmen in Horten und Heimen infor-
miert werden, aber auch gezielte Förderungsmaß-
nahmen zum Schutze der Gesundheit und des
Wohlbefindens der Menschen kennenlernen, um
das Rüstzeug für eine gesunde, ausgeglichene
Lebensführung zu erhalten. Die aus dem Unterricht
gewonnenen Erkenntnisse sollen den Schüler zu
verantwortungsbewußtem Verhalten hinsichtlich
der Verhütung von Krankheiten und Unfällen
erziehen.

Ziel ist es, im jungen Menschen eine entspre-
chende Einstellung zu seiner Gesundheit zu wek-
ken und ihn dazu anzuregen, durch sinnvolle
Pflege von Körper und Geist seine körperliche und
geistige Leistungsfähigkeit zu steigern und optimal
zu erhalten.

Lehrstoff:

1. und 2. S e m e s t e r (je 1 Wochenstunde):

Sofortmaßnahmen des Erziehers zur Ersten
Hilfe (insbesondere Behandlung von Wunden, Stil-
len von Blutungen, Anlegen von Verbänden).

Biologie des menschlichen Körpers: Bewegungs-
apparat; Organe des Stoffwechsels; Nervensystem,_
Sinnesorgane, Hormone. Fortpflanzungsbiologie
des Menschen. Geburtenregelung, Familienpla-
nung. Geschlechtskrankheiten.

Ernährungshygiene: Bedeutung der richtigen
Ernährung, insbesondere für Kinder und Jugendli-
che. Pflege des Dentalapparates.

Psychosomatik: Suchtgefährdung (Alkohol,
Nikotin, Drogen); Arzneimittelmißbrauch.

3. und 4. S e m e s t e r (je 1 Wochenstunde):

Gesichtspunkte für eine gesunde Lebensführung;
persönliche Hygiene vor allem unter Bedacht-
nahme auf die zukünftige Berufstätigkeit.

Gesamtkörperpflege bei Kindern und Jugendli-
chen; Hautpflege (Kosmetik); Intimpflege; Fuß-
und Handpflege; optimale Verwertung von Vitami-
nen; Anwendungsbereiche der kosmetischen Chir-
urgie.

Hygiene in Hort und Heim. Parasiten im und
am menschlichen Körper und deren Bekämpfung.
Arten der Infektion, wichtige Infektionskrankhei-
ten insbesonders des Kindes, Maßnahmen zu deren
Vorbeugung und Bekämpfung (Impfung, Desinfek-
tion). Umgang mit Arzneimitteln.

Unfallverhütung sowie richtiges Verhalten bei
Unfällen und in Krankheitsfällen im Hort und im
Heim. Hausapotheke. Grundlegende Kenntnisse
der Krankenpflege. Psychohygiene.

Didaktische Grundsätze:

Für die Auswahl und die Darlegung des gesam-
ten Unterrichtsstoffes sind die praktischen Erfor-
dernisse im Hort und im Heim maßgebend.

Im Schüler soll das Gefühl der Verantwortung
für die eigene Gesundheit sowie jene der ihm
anvertrauten- Kinder und Jugendlichen geweckt
werden. Insbesonders sind die Zusammenhänge
zwischen nicht entsprechender Lebensführung und
der daraus sich ergebenden Schädigung der
Gesundheit hervorzuheben. Querverbindungen zu
anderen Unterrichtsgegenständen sollen wahrge-
nommen werden. Teamarbeit mit dem Schularzt,
den Lehrern der Pädagogik und Heil- und Sonder-
pädagogik sowie der Leibeserziehung (allenfalls
jenen der Biologie und Umweltkunde) ist anzustre-
ben.

MUSIKERZIEHUNG

Bildungs- und Lehraufgabe:

Musikerziehung baut auf den in den vorange-
gangenen Bildungsgängen erworbenen Grundlagen
auf.

Die Musikerziehung soll die angehenden Erzie-
her dazu befähigen, Musik in ihren persönlichen
Lebensbereich bewußt einzubeziehen, sowie den
beruflichen Anforderungen auf diesem Gebiet zu
genügen. Dazu sollen sie neben Kenntnissen in
Musikkunde das erforderliche praktische Können
erwerben, eine Anleitung zu selbsttätiger Auseinan-
dersetzung mit Musik erfahren und die Stellung
der Musik im Bereich der Kultur (mit besonderer
Berücksichtigung Österreichs) erfassen.

Die Schüler sollen zu bewußtem Hören und
Wahrnehmen der akustischen Umwelt sowie zu
kritischer Einstellung zu Musik und Musikkonsum
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erzogen werden. Sie sollen Freude an schöpferi-
scher musikalischer Tätigkeit sowie an eigener
Musikausübung (Singen, Musizieren, Experimen-
tieren, Improvisieren) finden und so Anregungen
zu sinnvoller Freizeitgestaltung erhalten.

Eine weitere Aufgabe des Unterrichtes ist die
Förderung der emotionalen Entwicklung und die
Bereicherung der individuellen Erlebnisfähigkeit als
Voraussetzung, Kinder und Jugendliche für Musik
zu sensibilisieren. Ebenso wichtig ist das Erkennen
der sozialen Funktion der Musikerziehung, zB
durch Gemeinschaftserlebnis und die Notwendig-
keit des Hörens auf andere, Kinder und Jugendli-
che für soziales Verhalten aufzuschließen. Dar-
überhinaus ist die Fähigkeit zu methodisch adäqua-
tem Vorgehen in der musikalischen Erziehung von
Kindern und Jugendlichen in Horten, Heimen,
Tagesheimstätten sowie in der außerschulischen
Jugenderziehung zu vermitteln. Weiters sind die
Voraussetzungen für gezielte Elternberatung im
musischen Bereich zu schaffen.

Damit soll die Musikerziehung einen wesentli-
chen Beitrag zur berufsspezifischen Ausbildung
und Persönlichkeitsfindung leisten.

Lehrstoff:

1. und 2. S e m e s t e r (je 2 Wochenstunden):

S i n g e n , M u s i z i e r e n , G e s t a l t e n

Aufbau der stimmlichen Kondition im Hinblick
auf die berufliche Belastbarkeit der Stimme. Stimm-
bildung vor allem anhand von Liedern. Singen nach
Gehör und nach Noten. Ausgehend von ein- und
mehrstimmigen Liedern einfaches polyphones Sin-
gen, schwierigere Kanons im Zusammenhang mit
der Erweiterung des Liedschatzes.

Schulung der Treffsicherheit und des rhythmi-
schen Empfindens mit zunehmend gesteigerten
Anforderungen beim Singen und Musizieren.

Schulung des musikalischen Vorstellungsvermö-
gens. Verwendung von Instrumenten zur klangli-
chen Bereicherung unter Wahrung stilistischer
Gesichtspunkte.

Musizieren mit elementaren Musikinstrumenten
(wie körpereigene und selbstgebastelte Instru-
mente) und Erlernen ihrer Spieltechnik.

Vokale und instrumentale Gestaltungsversuche
mit dem melodisch-rhythmischen Material des Lie-
des (Improvisation) sowie Gestaltungsversuche mit
Klängen und Geräuschen unter Einbeziehung der
Sprache und von Erscheinungsformen aus der zeit-
genössischen Musik. Instrumentales Gestalten ein-
facher musikalischer Formen (Rondo, dreiteilige
Liedform, Variation usw.).

Anleitung zum selbständigen Erarbeiten von Lie-
dern nach Noten. Aufbereitung von Liedern zur

vokalen und instrumentalen Ausführung in kleinen
Gruppen.

Hinweise für die Leitung von Sing- und Spiel-
gruppen mit praktischen Übungen. Einblick in die
musikalischen und technischen Möglichkeiten
jugendlicher Musiziergruppen neuen Typs.

Anleitung zur selbständigen musikalischen Fest-
und Feiergestaltung.

M u s i k k u n d e

Hilfestellung zur eigenen Standortbestimmung
im Bereich der Musik. Übersicht über die vielfälti-
gen Erscheinungsformen von Musik; Einfluß und
Stellenwert in der heutigen Gesellschaft. Techni-
sche Mittler von Musik. Physikalische Grundlagen
der Schallerzeugung.

Notenkunde. Notationsformen und Funktion
der Notenschlüssel.

Erarbeiten und Festigen der Grundbegriffe der
Musiklehre im Hinblick auf rhythmische, tonale
und formale Elemente: Metrum, Takt, Rhythmus,
Tonräume, Melodietypen, Intervalle, Dreiklänge,
Dominantseptakkord, einfache Kadenzen, Motiv,
Thema, Halbsatz, Periode, einfache Liedformen.

Bewußtmachen gestaltender Prinzipien in der
Musik: Wiederholung, Variation, Steigerung, Sym-
metrie — Asymmetrie, Spannung — Lösung, Kon-
trast.

Die menschliche Stimme: Funktion, Pflege.

Die Kadenz (Querverbindung zur Instrumental-
musik).

Instrumentenkunde: Ausgehend von den elemen-
taren Instrumenten, Behandlung der gebräuchli-
chen Musikinstrumente. Einfache Partiturleseübun-
gen. Übungen im Erkennen der wichtigsten Orche-
sterinstrumente.

Wichtige Formen der Instrumentalmusik: Tanz-
formen, Suite, Rondo, große Liedformen, Varia-
tionsformen. Erklärung an ausgewählten Hörbei-
spielen unter Hinweis auf Funktionsbereich (Tanz-
musik, Schlagermusik, Kirchenmusik usw.) sowie
auf Leben und Werk einzelner Komponisten und
ihre Bedeutung in der Musikgeschichte.

Musik und ihre. Stellung in der Gesellschaft.
Volksmusik, Kunstmusik, kommerzielle Musik.
Analyse und Interpretation musikalischer Erschei-
nungsformen wie E-Musik, Jazz, Folklore, Schla-
ger, Beat, Pop; Musikindustrie. Ausgewählte Hör-
beispiele unter Berücksichtigung ihres musikhistori-
schen Aspekts. Gestalten von Musikhörstunden.

Stufen der musikalischen Entwicklung bei Kin-
dern und Jugendlichen als Grundlage für eine
altersgemäße Musikerziehung. Aufgaben der
Musikerziehung in Hort und Heim.
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3. und 4. S e m e s t e r (je 2 Wochenstunden):

S i n g e n , M u s i z i e r e n , G e s t a l t e n

Fortsetzen der vokalen und vokalinstrumentalen
Musikpflege sowie der Gehörbildung und Stimm-
bildung unter Berücksichtigung methodischer Hil-
fen für die eigene Stimme sowie für die Stimme des
Kindes und Jugendlichen. Fragen der Mutation.

Festigen und Erweitern des erworbenen Lied-
schatzes. Singen von - schwierigeren Liedern und
Chören. Singen und Musizieren mit gesteigerten
Anforderungen unter Einbeziehung der erlernten
Instrumente. Lieder für den geselligen Kreis.

Anleitung zum Anwenden der Akkordbezeich-
nungen zur instrumentalen Liedbegleitung.

M u s i k k u n d e

Höhepunkte der europäischen Musik. Stilmerk-
male, historische Zusammenschau. Außereuropä-
ische Kulturkreise vor allem im Hinblick auf das
verwendete Liedgut.

Die wichtigsten Formen und Gattungen der
Vokal- und Instrumentalmusik wie Sonate, Sinfo-
nie, Konzert, Cantate.

Kritische Auseinandersetzung mit Erscheinungs-
formen der zeitgenössischen Unterhaltungsmusik.
Einsicht in die weitreichenden sozialen Implikatio-
nen von Musik und Musikindustrie.

Besprechung von Konzerten, Opernaufführun-
gen, Rundfunksendungen und Schallplatten.

Spezielle Aufgaben der Musikerziehung und der
Musikausübung in Horten und Heimen sowie in
der außerschulischen Jugenderziehung. Vertraut-
heit mit dem wissenschaftlich erforschten musikali-
schen Verhalten Jugendlicher. Erörterung und Dis-
kussion von Praxiserfahrungen. Methoden der
Liedvermittlung. Erkennen von Stimmfehlern;
Möglichkeiten der Abhilfe. Anregung zum
Umgang mit Fachliteratur für den persönlichen
Bereich und den Beruf. Hilfen für die Elternarbeit
(musikalische Fachberatung der Eltern). Hinweise
über Möglichkeiten künftiger musikalischer Betäti-
gung (Chor, Singkreis, Musiziergruppe).

Didaktische Grundsätze:

Im Hinblick auf die unterschiedliche Vorbildung
der Schüler in den von ihnen absolvierten Bildungs-
gängen ist es zweckmäßig, zunächst eine gemein-
same Grundlage zu schaffen, auf der die im Lehr-
plan aufgezeigte Bildungsarbeit aufbauen kann.
Allenfalls ist es erforderlich, schwerpunktmäßig im
vokalen und musikkundlichen Bereich differenziert
zu arbeiten.

Die einzelnen Teilgebiete der Musikerziehung
sind im Unterricht nie streng voneinander zu tren-
nen.

Im Hinblick auf das künftige Berufsfeld der
Schüler in Horten, Heimen sowie in der außerschu-
lischen Jugenderziehung sollte ausgehend von
methodisch-didaktischen Prinzipien der Hort- und
Heimpädagogik exemplarisch aufgezeigt werden,
wie vom Ganzheitlichen zur Differenzierung
gefunden wird. Auch sind die Lernprozesse sowie
die Gesichtspunkte des didaktischen Aufbaues den
Schülern so durchschaubar zu machen, daß sie mit
austauschbaren Inhalten auf andere Altersstufen
übertragen werden können. Durch beispielhaftes
Erarbeiten von Lied- und Spielgut für Hort, Heim
und außerschulische Jugendarbeit sind Auswahl-
und Beurteilungskriterien bewußt zu machen. In
diesem Sinne ist auch mit den Lehrern der Didaktik
sowie der Hort- und Heimpraxis in geeigneter
Weise zusammenzuarbeiten, um die Übertragung
der Methoden zu sichern.

Beim Singen-Musizieren-Gestalten sind drei
Ebenen zu beachten:

1. Singen von Liedern. Die Liedauswahl nach
Inhalt und musikalischer Gestaltung soll den
Bedürfnissen der Schüler unter Berücksichti-
gung der Altersgemäßheit angepaßt sein.

2. Funktionales Singen (Singen zur Stimmbil-
dung oder zur Erarbeitung musikkundlicher
Grundbegriffe). Entsprechend dem ganzheit-
lichen Prinzip wäre in der Stimmbildung vom
Experiment, der Erprobung der eigenen Mög-
lichkeiten ausgehend zum Singen nach Gehör
und Noten überzugehen. Singen darf jedoch
nicht nur als Mittel zur Stimmbildung und
Musikkunde eingesetzt werden, vielmehr soll
die Freude am Singen (das zweckfreie Singen)
vor jeder Verschulung des Singens stehen und
Singen im geselligen Kreis so oft als möglich
gepflegt werden. Es sollte eine bewußte Tren-
nung zwischen „Singen an sich" und der
„Arbeit am Lied" erfolgen.

3. Singen als Vorführung. Die Arbeit am Lied
erfolgt mit dem Ziel einer besonderen musika-
lischen Leistung zB in der Fest- und Feierge-
staltung.

Auch für das instrumentale Musizieren "ist das
Prinzip der drei Ebenen anwendbar:

1. Erfahrung sammeln. Freies spontanes Gestal-
ten sowohl mit Geräuschen und Klängen als
auch mit vorgegebenen musikalischen Struk-
turen.

2. Systematisieren und Bewußtmachen von
Notation, musikalischen Strukturen, Gestal-
tungsmittel und instrumentalen Spieltechni-
ken.

3. Aufbereiten von Lied- und Spielgut im Hin-
blick auf das Vorspiel. Technik des Übens
und der Einstudierung.

Die im Instrumentalmusikunterricht erworbenen
Fertigkeiten sind schon vom 1. Semester an in den
Dienst der Musikerziehung zu stellen, allenfalls



2790 153. Stück — Ausgegeben am 30. August 1985 — Nr. 355

auch unter Einbeziehung außerhalb der Schule er-
lernter Instrumente.

Den Schülern sollte bewußt gemacht werden,
daß das instrumentale Musizieren nicht nur Bedeu-
tung im Hinblick auf die beruflichen Erfordernisse
hat, sondern wesentlich zur persönlichen Selbstver-
wirklichung beitragen kann. In diesem Sinne ist die
Zusammenarbeit mit den Lehrern aller anderen ein-
schlägigen Unterrichtsgegenstände zu pflegen.

Die Musikkunde sollte ebenso wie die Instru-
mentenkunde an praktisches Erleben anschließen
bzw. eine Systematisierung der im elementaren Sin-
gen und Musizieren gewonnenen Erfahrungen
bringen. Das Erwerben und Erweitern von musik-
kundlichen Kenntnissen ist aber nicht als überge-
ordnetes Lehrziel anzusehen, sondern hat einerseits
dem Vertiefen der musikalischen Wahrnehmungs-
fähigkeit zu dienen, andererseits die nötigen
Grundlagen für das Vermitteln und Umsetzen von
Musik im Beruf zu liefern. Die ausgewählten Hör-
beispiele sollen aus Meisterwerken verschiedener
Epochen stammen, wobei auch die zeitgenössische
Musik zu berücksichtigen ist. Musik, Geschichte
und Stilkunde sind schwerpunktmäßig zu berück-
sichtigen, dabei ist eine Beschränkung auf Höhe-
punkte geboten. Bei der Besprechung einzelner Bei-
spiele sind, wo immer möglich, die Zusammen-
hänge zwischen der Musik weit zurückliegender
Zeiträume und der Musik der Gegenwart bzw. der
jüngeren Vergangenheit herzustellen. Biographi-
sche Hinweise haben nur dem Verständnis der
Werke zu dienen.

Im Unterricht sind solche Werke vorzuziehen,
die von den Schülern oder vom Lehrer musiziert
werden können, doch ist auch der Einsatz der tech-
nischen Mittler unentbehrlich. Neben der Kenntnis
der Funktion sollte die Befähigung zum Umgang
mit Tonträgern und Wiedergabegeräten sowie
deren Einsatz in Freizeit und Beruf vermittelt wer-
den. In der Werkbetrachtung sind die Möglichkei-
ten eines fächerübergreifenden Unterrichtes wahr-
zunehmen.

Methodische Fragen im Hinblick auf die Musik-
erziehung in Hort-, Heim- und Jugendgruppe sind,
falls erforderlich, sofort in den Unterricht mitein-
zubeziehen. Dabei sind auch die unterschiedlichen
Formen der Fest- und Feiergestaltung zu berück-
sichtigen. Bei geeigneten Gelegenheiten sollte der
Lehrer von der Möglichkeit der Diskussion zur
Verlebendigung des Unterrichts Gebrauch machen.

INSTRUMENTALMUSIK

Bildungs- und Lehraufgabe:

Ziel des Unterrichtes ist die Beherrschung des
Instrumentes zum fachgerechten Einsatz in der
beruflichen Tätigkeit. Der Erwerb von Kenntnissen
und Fertigkeiten im Instrumentalspiel als praktische
Ergänzung zu den im Unterricht aus Musikerzie-

hung erworbenen Einsichten und Fähigkeiten soll
dem Schüler vielfältige Möglichkeiten des eigen-
ständigen Musitzierens in Solo- und Ensemblespiel
eröffnen. Die Kenntnis der künstlerischen und
technischen Möglichkeiten der jeweiligen Instru-
mente sowie das schöpferisch-instrumentale Gestal-
ten im beruflichen und persönlichen Bereich soll
auch die Persönlichkeitsbildung fördern.

G i t a r r e

Lehrstoff:

1. und 2. S e m e s t e r (je 2 Wochenstunden):

Stimmen des Instrumentes, Haltung, Wechsel-
schlag und andere technische Übungen. Melodie-
spiel in der I. und II. Lage. Melodiespiel mit Lagen-
und Saitenwechsel unterstützt durch Mitspielen auf
leeren und gegriffenen Baßsaiten. Tonleitern. Bin-
detechnische Spielweisen, Quergrifftechniken.
Kadenzen in drei- und vierstimmigen Akkordver-
bindungen und Dominantseptakkorde.

Solospiel mit steigenden Anforderungen. Zwei-
und dreistimmiges Spiel mit gegriffener Ober- und
Unterstimme. Leichte Etüden.

Improvisations- und Gestaltungsübungen. Melo-
diespiel bis zur VII. Lage. Blattspiel einer Melodie-
stimme aus mehrstimmigen Spielgut mit und ohne
Fingersatzhilfen. Gemeinsames Musizieren mit
mehreren Gitarren zusammen und auch mit ande-
ren Instrumenten.

Liedbegleitung in verschiedenen Techniken
(allenfalls Barregriffe) nach Gehör und nach
Noten. Erweiterte Kadenzen. Sammlung einschlä-
gigen Liedgutes.

Die Gitarre im pädagogischen Einsatz (Querver-
bindung zur Praxis).

3. und 4. S e m e s t e r (je 1 Wochenstunde):

Fortsetzung der technischen Übungen mit gestei-
gerten Anforderungen.

Sololiteratur im mittleren Schwierigkeitsgrad aus
verschiedenen Epochen unter Berücksichtigung der
Originalmusik aus der Blütezeit des Instrumentes.
Allenfalls Bearbeitungen für Gitarre aus dem
Bereich der „E"- und „U"-Musik.

Blattspielübungen mit gesteigerten Anforderun-
gen im mehrstimmigen Zusammenspiel. Umstim-
men der Saiten.

Die Gitarre als Kammermusikinstrument (Conti-
nuospiel) sowie im Einsatz für Fest- und Feierge-
staltung.

Liedbegleitung mit gesteigerten Anforderungen.
Erweiterung der Liedersammlung.

Erproben der verschiedenen Möglichkeiten des
Instrumenteneinsatzes für die unterschiedlichen.
Erfordernisse im zukünftigen Beruf.
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Didaktische Grundsätze:

Im Verlauf des gesamten Instrumentalunterrich-
tes ist jede Gelegenheit zu nützen, die vielseitige
Verwendbarkeit des Erlernten in der beruflichen
Tätigkeit aufzuzeigen und zu üben. Zum Unter-
richtsgegenstand Musikerziehung und zu den ein-
schlägigen Freigegenständen sind die notwendigen
Querverbindungen herzustellen. In diesem Sinne ist
auch beim Unterricht in Instrumentalmusik auf die
Ausbildung des Gehörs, des rhythmischen Empfin-
dens und die Vertiefung der musikkundlichen
Kenntnisse Bedacht zu nehmen. Die künstlerischen
und technischen Möglichkeiten des Instrumentes
sind durch gelegentliches Vorspielen (auch unter
Einsatz von Tonband und Schallplatte) von Wer-
ken aus alter und neuer Zeit aufzuzeigen.

Bei der Auswahl des Spielgutes und bei der Ein-
führung in die Literatur sind insbesondere Werke
österreichischer Herkunft zu berücksichtigen. Das
gemeinsame Musizieren soll sowohl der Einfüh-
rung in die Feiergestaltung als auch der Förderung
des Verständnisses für Hausmusik, der sinnvollen
Freizeitgestaltung und dem eigenen Musikerleben
dienen.

RHYTHMISCH-MUSIKALISCHE ERZIE-
HUNG

Bildungs- und Lehraufgabe:

Erleben und Erkennen der Wechselbeziehung
von Musik und Bewegung; darauf aufbauend Wek-
kung des Verständnisses für die erzieherische
Bedeutung von Musik und Bewegung.

Musik und Bewegung als Mittel der Persönlich-
keitsentwicklung im kognitiven, affektiven, sozia-
len und motorischen Bereich als Primärerfahrung
bei gleichzeitigem Erwerb didaktischer Umset-
zungsmöglichkeiten im Beruf. Verfeinerung der
Aufnahme-, Verarbeitungs- und Reaktionsfähig-
keit. Sensibilisierung der Sinne. Einsicht in die psy-
chosomatischen Vorgänge und deren Beachtung im
persönlichen und beruflichen Leben. Verständnis
für Einzelsituationen, Partnerbeziehung und
Gruppe. Musik und Bewegung als Möglichkeiten
der Entfaltung schöpferischen Tuns im persönli-
chen und beruflichen Bereich.

Erwerben der theoretischen und praktischen
fachlichen Grundlagen sowie der Fähigkeit, die
rhythmisch-musikalische Erziehung in die pädago-
gische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen einzu-
beziehen.

Lehrstoff:

1. und 2. S e m e s t e r (je 1 Wochenstunde):

Sensibilisierung der Wahrnehmung (auditiv, visu-
ell, taktil, haptisch, kinästhetisch). Einsatz von
Musik zur Differenzierung des Hörvermögens
(auditive Wahrnehmung) besonders im Hinblick

auf eine zu steigernde Aufnahmebereitschaft des
Körpers für Musik. Praktische Erfahrung mit Ele-
menten, die Musik und Bewegung gleichermaßen
zugrunde liegen: Zeit (Tempo, Metrum, Takt,
Rhythmus), Dynamik, Melodie, Form. Differenzie-
rung des Sehens anhand von Bewegungsbeobach-
tung. Tasten und Wiedergeben von Tasteindrük-
ken. Transfer zwischen den verschiedenen Mög-
lichkeiten der Sinneswahrnehmung, zB zwischen
Hören und Tasten. Reflexion über unterschiedliche
Erscheinungsformen und Zusammenhänge.

Entwicklung von Körperbewußtsein, Förderung
von Koordinationsfähigkeit, Umgang mit dem kör-
perlichen Gleichgewicht, Haltungsschulung ein-
schließlich der Korrektur der Körperaufrichtung
durch Ausgleich von Spannung und Entspannung.
Erschließen vielfältiger Bewegungserfahrungen
(insbesondere Flexibilität in den Grundbewegungs-
arten) durch Spiel, Improvisation und Imitation.
Differenzierung der Bewegungsqualität in Bezug
auf Raum, Zeit, Kraft, Partner, Musik, Objekt.
Aufbau allenfalls versäumter Primärerfahrungen
und deren Bedeutung für die Arbeit mit retardier-
ten Kindern.

Kennenlernen von Musikinstrumenten aller Art
(wie Körper als Instrument; Behelfsinstrumente;
selbstgebautes Instrumentarium; Stabspiele, Schlag-
und Geräuschinstrumente, Flöten) in Verbindung
mit Bewegung. Musikalische Improvisation, vokale
und instrumentale Begleitung von Bewegungsab-
läufen.

Kennenlernen verschiedener Materialien wie
Reifen, Stäbe, Bälle, Tücher, Naturmaterialien, All-
tagsgegenstände. Improvisatorisches Spiel mit
unterschiedlichen Materialien unter Berücksichti-
gung der Kombinationsmöglichkeiten. Auswertung
der Arbeitsbehelfe im Hinblick auf die Arbeit mit
Kindern verschiedener Entwicklungsstufen.

Einsicht in die Auswirkung von Musik und
Bewegung auf die sozialen Beziehungen (Einzel-,
Partner- und Gruppenübungen). Förderung der
sensiblen Wahrnehmungsfähigkeit für gruppendy-
namische Prozesse. Bewußtmachen non-verbaler
Kommunikationssysteme. Entwicklung von Einfüh-
lungsvermögen und Verantwortungsbewußtsein
(durch den Wechselbezug von Selbständigkeit und
Anpassung, Führen und Folgen, Über- und Unter-
ordnen).

Entwicklung und Förderung der Kreativität,
Steigerung der Reaktions- und Konzentrationsfä-
higkeit sowie Förderung von Gedächtnis und Ori-
entierung durch alle Lehrstoffbereiche. Möglich-
keiten der Umsetzung in der beruflichen Arbeit.

Einblicke in die Arbeit mit Kindern und Jugend-
lichen. Methodischer Aufbau von Übungseinheiten.
Analyse von Hospitationen bei rhythmisch-musika-
lischer Arbeit im Hort. Entwicklungsspezifische
Arbeiten in verschiedenen Altersgruppen. Beobach-
ten von gruppendynamischen Vorgängen.
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3. und 4. S e m e s t e r (je 1 Wochenstunde):

Differenzierung der Wahrnehmungsfähigkeit
und Vertiefung der gewonnenen Erfahrungen.

Fortführen der Körperbildung, Haltungsschu-
lung und Korrektur der Körperaufrichtung sowie
Vertiefen des Körperbewußtseins. Differenzierung
der Bewegungs- und Fortbewegungsarten. Bewe-
gungsspiele. Erarbeiten einfacher sowie komplexer
Bewegungsabläufe am Platz und im Raum. Bewe-
gungsimprovisation unter Einbeziehung von Lie-
dern, Texten, Spielen und instrumentaler Beglei-
tung (auch im Hinblick auf die Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen). Kennenlernen von Möglichkei-
ten der Körperbildung und Verständnis für die psy-
chosomatischen Vorgänge; Folgerungen für das
persönliche und berufliche Leben.

Improvisation mit Musikinstrumenten, Sprache,
Stimme unter Einbeziehung von Spielmaterialien
und Bewegung. Bedeutung der Singstimme für die
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Einfache
musikalische Formmodelle wie Liedformen,
Rondo, Kanon, Variation.

Anwendung und Auswertung der verschiedenen
Materialien unter neuen Aspekten (wie Spiel, Kom-
munikation, sensomotorisches Training, Gestal-
tung).

Vertiefte Einsicht in die Auswirkung von Musik
und Bewegung auf die sozialen Beziehungen;
Umsetzen dieser Erfahrungen auf das soziale Ler-
nen, insbesondere auch bei Kindern und Jugendli-
chen. Gemeinschaftsfördernde Übungen mit Hilfe
von Musik und Bewegung (Singen, Tanzen, Musi-
zieren; Gestalten von Liedern, Sprüchen, Tanzstük-
ken, szenischem Spiel).

Bedeutung und Geschichte der „Rhythmisch-
musikalischen Erziehung". Erweiterte Einsicht in
die Bedeutung von Musik und Bewegung als Erzie-
hungshilfe; Hinführen zu deren Einsatz in der eige-
nen pädagogischen Arbeit. (Ausarbeiten von The-
men, allmähliches Übernehmen von Übungseinhei-
ten in der Kleingruppe). Vermitteln der metho-
disch-didaktischen Grundsätze der Rhythmisch-
musikalischen Erziehung. Rhythmisch-musikali-
sche Erziehung als Lernhilfe (Mengenlehre,
Sprachförderung, Schreibförderung, logisches Den-
ken ua.m.). Kenntnis der einschlägigen Fachlitera-
tur. Nachbesprechung und Analyse von selbständig
durchgeführten Übungsabläufen mit Kindern und
Jugendlichen verschiedener Altersstufen im Rah-
men der Hort- und Heimpraxis.

Didaktische Grundsätze:

Erkenntnisse und Haltungen, die durch den
Unterricht in rhythmisch-musikalischer Erziehung
erworben werden sollen, müssen auf das eigene
Tun und Erleben aufbauen (einschlägige Literatur
sollte nur als Anregung oder zur Vertiefung des

Verständnisses dienen). Ziel der rhythmisch-musi-
kalischen Erziehung ist die individuell angemessene
Entwicklung der körperlichen, geistigen und seeli-
schen Kräfte und die Erkenntnis ihrer Wechselwir-
kung (ganzheitliche Erziehung, Bildung der
Gesamtpersönlichkeit) auch im Hinblick auf den
Sozialbezug.

Die Zusammenarbeit mit der Didaktik sowie der
Hort- und Heimpraxis ist zu pflegen. Querverbin-
dung zu anderen Unterrichtsgegenständen, insbe-
sondere zu Pädagogik, Deutsch, Musikerziehung,
Instrumentalmusik, Instrumentenbau, Bildnerische
Erziehung, Werkerziehung und Leibeserziehung,
sollen wahrgenommen werden.

BILDNERISCHE ERZIEHUNG

Bildungs- und Lehraufgabe:

Bildnerische Erziehung baut auf den in den vor-
angegangenen Bildungsgängen erworbenen Grund-
lagen auf.

Durch enge Verbindung von vielfältiger bildneri-
scher Tätigkeit, Kunst- und Werkbetrachtung
sowie fachdidaktischer Überlegungen sollen die
Schüler jene Einsichten, Fähigkeiten und Haltun-
gen erwerben, die sie zu selbständiger, systemati-
scher, gegenstandsgerechter und planvoller bildne-
rischer Arbeit in Horten, Heimen und in der außer-
schulischen Jugendarbeit befähigen. Diese Arbeit
schließt die Mitgestaltung der beruflichen Umwelt
sowie von Festen und Feiern mit ein. Darüber hin-
aus sollen die Schüler dazu befähigt werden, ihr
persönliches bildnerisches Darstellungsvermögen
weiter zu entwickeln und es zur Bereicherung ihrer
Lebensgestaltung zu nutzen.

Durch Einblick in die Entwicklungsstufen der
Bildformen und Gestaltungstypen, durch Einfüh-
rung in die Fachdidaktik und Methodik des bildne-
rischen Gestaltens sowie durch berufsbezogene
Übungen sollen die Schüler befähigt werden, bild-
nerische Tätigkeiten bei Kindern und Jugendlichen
anzuregen, entsprechende Materialien, Verfahrens-
weisen und Medien auszuwählen und kreatives
Verhalten zu fördern.

Elementare Sach- und Methodenkenntnisse für
die Auseinandersetzung mit Kunst und visuellen
Medien sollen zu einer sinnvollen Nutzung des
ästhetischen Angebots und einer fundierten Wert-
haltung gegenüber diesen Bereichen der Kultur
hinführen.

Damit soll die Bildnerische Erziehung einen
wesentlichen Beitrag zur berufsspezifischen Ausbil-
dung leisten.
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1. und 2. S e m e s t e r (je 2 Wochenstunden):

Bildnerisches Gestalten (graphischer und farbiger
Bereich):

Graphik, Druckgraphik, Malerei, Sachzeich-
nung, Studien vor dem Objekt. Auswahl und
Gewichtung der Aufgaben entsprechend den Vor-
kenntnissen der Schüler; allenfalls Ergänzungen
zur Kunst- und "Werkbetrachtung.

Ornamentaler Bereich:

Reihung, Flächenfüllung (mit gleichen und
wechselnden Elementen) mit geeigneten Werkzeu-
gen und Materialien (Buntstift, Filzschreiber, Kar-
toffeldruck, Pinseldruck). Betonen der formalen
Beziehungen zwischen Ornament und Gegenstand.

Schrift und Typographie:

Berufsbezogenes Anwenden der Schrift (Eltern-
information, Programme, Beschilderung ua.).
Schriftdesign. Erkennen von Ausdrucksqualitäten
der Schrift.

Fachdidaktischer Bereich:

Erläutern der Verwendung von Materialien,
Bildgründen und Arbeitsverfahren, die für das bild-
nerische Gestalten mit Kindern und Jugendlichen
geeignet sind. Erörtern von motivierenden Aufga-
benstellungen in den verschiedenen Berufsfeldern
des Erziehers.

Auseinandersetzung mit Drucktechniken und
Malverfahren, die für das Arbeiten mit Kindern
und Jugendlichen geeignet und mit einfachen Mit-
teln durchführbar sind (womöglich anhand von
Beispielen).

Einblick in die Entwicklung der bildnerischen
Gestaltungsweise bei Kindern und Jugendlichen
(Gründe für die kindliche Farbwahl, Möglichkeiten
des Hinführens zu differenzierter Farb- und Form-
gebung ua.). Anhand von Arbeiten aus verschiede-
nen Altersstufen Aufzeigen von Ausdrucksformen
bei Kindern und Jugendlichen.

Kunstbetrachtung mit Kindern und Jugendlichen
anhand von Bildbeispielen; Methoden der Werkbe-
trachtung bei Ausstellungs- und Museumsbesu-
chen.

3. und 4. S e m e s t e r (je 2 Wochenstunden):

Bildnerisches Gestalten (graphischer und farbi-
ger Bereich):

Graphik, Druckgraphik, Malerei, Sachzeich-
nung, Studien vor dem Objekt. Auswahl und
Gewichtung der Aufgaben entsprechend den Vor-
kenntnissen der Schüler; allenfalls Ergänzungen
zur Kunst- und Werkbetrachtung.

Graphisches und farbiges Gestalten sowie Schrift
im Zusammenhang mit berufsbezogenen Aufgaben-
stellungen. Dekoratives Gestalten unter Einsatz
verschiedener Materialien zur festlichen Aus-
schmückung von Räumen. Zusammenhang von
Raumgegebenheiten und Dekorationskonzept.

Großformatiges Zeichnen zur Erläuterung und
Illustration bestimmter Sachverhalte.

Umwelt und Architektur:

Lesen, Besprechen, Entwerfen und Zeichnen von
Plänen aus dem Lebensbereich und der künftigen
Berufswelt der Schüler.

Farbe in der Raumgestaltung anhand praktischer
Beispiele.

Fachdidaktischer Bereich:

Aufbau und Aussage von Illustrationen in Kin-
derbüchern, Bildgeschichten und Comic-strips.
Erarbeitung von Beurteilungskriterien für die opti-
sche Gestaltung.

Interpretation der Arbeiten von Kindern und
Jugendlichen; Zusammenstellung von Reihen im
Hinblick auf die Differenzierung von Bildformen
und Gestaltungstypen. Motivation zu bildneri-
schem Gestalten, zB Musikalische Graphik, Ausar-
beitung von methodischen Konzepten. Möglichkei-
ten der Ausgestaltung von Hort- und Heimräumen.

Didaktische Grundsätze:

In der Bildnerischen Erziehung stehen sowohl
bei der praktischen Tätigkeit als auch bei der theo-
retischen Auseinandersetzung die berufsbezogenen
Zielsetzungen im Vordergrund. Bei der Auswahl
der Stoffgebiete, Themen, Verfahrensweisen,
Materialien und Techniken sind jene vorzuziehen,
die einen Transfer zur Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen ermöglichen.

Zur Durchführung des Unterrichtes sind mehr-
stündige Unterrichtseinheiten eine unerläßliche
Voraussetzung.

Die im Lehrplan angeführte Reihenfolge der
Bereiche innerhalb der einzelnen Semester ist nicht
bindend, eine ausreichende Berücksichtigung jedes
einzelnen Bereichs ist jedoch zu gewährleisten. Um
einen angemessenen Unterrichtsertrag in den Berei-
chen sicherzustellen, sind diese schwerpunktmäßig
anzuordnen und aufbauend ZIP behandeln. Das
ornamentale Gestalten hat seinen Schwerpunkt im
1. und 2. Semester, sollte aber bei Bedarf auch im 3.
und 4. Semester herangezogen werden.

Querverbindungen zwischen den Bereichen aber
auch zu anderen Unterrichtsgegenständen (wie
Werkerziehung, Didaktik, Hort- und Heimpraxis
ua.) werden empfohlen. Themen, die sich aus aktu-
ellen Anlässen anbieten, sind wegen ihres hohen
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Motivationscharakters und ihrer Berufsbezogenheit
nach Möglichkeit in den Unterricht einzubeziehen.

Die Schüler sollen zur ökonomischen Verwen-
dung von Materialien und Werkzeugen angeleitet
werden. Auf Unfallverhütung ist hinzuweisen.

Beim Bildnerischen Gestalten ist eine dem Ent-
wicklungsstand der Schüler angemessene Aus-
drucksform anzustreben. Das gelegentliche Erpro-
ben von Materialien und Verfahren darf nicht zum
Selbstzweck werden. Innerhalb der einzelnen Auf-
gabenstellungen, aber auch bei der Planung von
umfassenden Arbeitsprojekten sind Selbständigkeit
und kreatives Verhalten der Schüler sowie die
Fähigkeit zu Koordination und Kooperation
(Gruppenarbeit) zu fördern. Unterrichtsformen,
welche die Darstellung schematisch festlegen, sind
zu vermeiden.

Für das Studium vor dem Objekt wird ein Auf-
bau in Teilschritten empfohlen (schwerpunktmäßi-
ges Eingehen auf einzelne Probleme und Fort-
schreiten von einfachen zu komplexeren Objekten).

Bei der Kunst- und Werkbetrachtung soll von
der praktischen Erfahrung der Schüler ausgegan-
gen werden. Auch in diesem Bereich sollen die
Schüler aktiv an der Unterrichtsgestaltung mitwir-
ken. Sie sind anzuregen, Bildmaterial und Texte zu
beschaffen, Problemstellungen vorzutragen und das
Angebot von Fachliteratur, Museen, Ausstellungen,
Hörfunk, Fernsehen, Zeitschriften ua. selbständig
zu nutzen. Die Werke sollen so ausgewählt wer-
den, daß sie den gewünschten Aspekt exemplarisch
veranschaulichen. Auf angemessene Präsentation
ist zu achten. Die herangezogenen Bildbeispiele
müssen genügende Größe aufweisen, für alle gut
sichtbar sein und ausreichende technische Qualität
besitzen (Nutzung der audio-visuellen Medien).
Die Begegnung mit dem Original ist anzustreben
(Museumsbesuche, Lehrausgänge).

Zur Sicherung des Unterrichtsertrages sollen
gemeinsam erarbeitete Zusammenfassungen, vorge-
gebene Unterlagen und eigene Notizen der Schüler
in einer Mappe gesammelt werden. Diese Mappe
soll durch eine Sammlung von Zeitungsausschnit-
ten, Kunstkarten, Fotos ua. ergänzt werden.
Ebenso sind die fachdidaktischen Hinweise zur
Umsetzung der gelernten Techniken und Arbeits-
weisen für die Arbeit in den verschiedenen Berufs-
feldern des Erziehers festzuhalten.

WERKERZIEHUNG

Bildungs- und Lehraufgabe:

Die Werkerziehung soll auf den in den vorange-
gangenen Bildungsgängen erworbenen, Grundlagen
aufbauen. Die Schüler sollen einerseits dazu
geführt werden, die für ihren künftigen Beruf not-
wendigen praktischen Werkverfahren zu beherr-
schen; andererseits sollen sie durch enge Verbin-
dung der praktischen Arbeit mit Werkbetrachtung

und fachdidaktischen Überlegungen sowie durch
Erwerb von elementaren Sachkenntnissen Einsich-
ten in Werkstoffgegebenheiten, Verfahrensweisen,
in Zusammenhänge von Form, Funktion und Mate-
rial gewinnen und so zu selbständiger systemati-
scher, gegenstandsgerechter und planvoller Berufs-
arbeit befähigt werden. Diese Arbeit schließt die
kreative Gestaltung der beruflichen Umwelt sowie
von Festen und Feiern mit ein. Weiters sollen die
Schüler dazu hingeführt werden, Kinder und
Jugendliche in Horten, Heimen und Tagesheim-
stätten sowie in der außerschulischen Jugendarbeit
für das Werken zu interessieren und sie zu eigen-
ständiger Arbeit anzuregen.

Einblicke in Probleme der Produkt- und
Umweltgestaltung aus Gegenwart und Vergangen-
heit sollen die Schüler zu einer differenzierten und
begründeten Werthaltung gegenüber diesen Berei-
chen führen.

Damit soll die Werkerziehung einen wesentli-
chen Beitrag zur berufsspezifischen Ausbildung lei-
sten.

Lehrstoff:

1. und 2. S e m e s t e r

W e r k e n (je 4 Wochenstunden)

Körperhaftes und räumliches Gestalten:

Plastisches Gestalten, vorwiegend figurativ, in
additiven und subtraktiven Techniken mit verschie-
denen Materialien (zB Ton, Knetwachs, Papiertna-
ché, Plastilin, Seife, Holz, Gips, Kunststein). Voll-
plastik und Relief (zB Menschen- und Tierdarstel-
lungen, Masken, Kacheln). Gießverfahren (zB
Gipsguß, Wachsguß, Zinnguß); Abdruckverfahren
(zB mit Plastilin, Ton, Wachs ua.).

Fachdidaktische Auseinandersetzung mit den
Formmöglichkeiten im plastischen Bereich für ver-
schiedene Altersstufen (insbesondere der Pflicht-
schule). Hinweise im Hinblick auf Motivation, Auf-
baureihen, Sozialformen und Organisation von
Arbeitsprozessen.

Werkbetrachtung:

Gewinnen von Einsichten in das Zusammenwir-
ken von Material und formgebenden Verfahren im
Dienste einer Aussage anhand von Werken der Pla-
stik aus Vergangenheit und Gegenwart, auch aus
der Volkskunst.

Anfertigen von Grundelementen für das Zusam-
menstellen von Bauwerken und Raumgestaltungen
für das spielartige Erfassen konkreter Lebenssitu-
ationen: Wohnung, Haus, Stadt; zB Sandkasten-
spiel, Eisenbahnspiel.

Bauen unter Berücksichtigung verschiedener.
Funktionen, zB Umschließen, Abgrenzen, Durch-
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brechen, Überbrücken mit verschiedenen Materia-
lien; Gewinnen von elementaren Einsichten in stati-
sche Sachverhalte.

Fachdidaktische Auseinandersetzung mit Mög-
lichkeiten des Bauens im Schulkind- und Jugendal-
ter (Bedachtnahme auf Material, Materialverbin-
dung und Werkzeug).

Produktgestaltung:

Arbeiten mit verschiedenen Materialien (zB
Flechten von Körben, Untersätzen, Matten; Draht-
biegearbeiten). Verschiedene Papierarbeiten (zB
Aufziehen von Bildern, Anfertigen von Mappen
und Passepartouts) insbesondere Faltarbeiten (zB
Mützen, Schiffchen, Faltschachteln). Kindgemäßes
Spielzeug aus verschiedenen Materialien, Dekora-
tionsobjekte — Bereich Gefäßkeramik: Daumen-
schale, Aufbaukeramik, Plattenkeramik, allenfalls
Drehen auf der Töpferscheibe, Glasieren und
Engobieren.

Fachdidaktik: Wecken des Verständnisses für die
handwerklichen Anforderungen der verschiedenen
Techniken. Spielzeug mit einfachen Mechanismen
sowie dessen Beurteilung im Hinblick auf Form,
Farbe, Materialgerechtigkeit und Funktionstüchtig-
keit.

Werkbetrachtung von Keramik im Hinblick auf
Form, Farbe und Funktion (Produktanalyse),
Unterschied zwischen handwerklicher und indu-
strieller Fertigung.

Körperhaftes und räumliches Gestalten im Dien-
ste des Spieles und der Dekoration:

Bühnenbau für das Puppen-, Märchen-, Schat-
ten- und Stegreifspiel. Wirkung der Farbe im Büh-
nenbild und beim Kostüm, Beachtung der Beleuch-
tung und der Raumwirkung auf der Bühne sowie
der Zuschauerperspektive; Herstellen von Puppen
für das Bühnenspiel, zB Handpuppen, Marionet-
ten; Herstellen von Masken und Kostümen.

Theoretische Auseinandersetzung mit anfallen-
den technischen Problemen wie mechanische Ver-
änderung der Bühne (zB Kulissenwechsel, Vor-
hang, Beleuchtungseinrichtungen). Grundtypen des
Bühnenspiels (zB Guckkastenbühne, Arena) und
der Bühnengestaltung (zB realistisch, stilisiert,
abstrakt).

Dekorationen für Alltag, Feste und Feiern in
Hort und Heim sowie in der außerschulischen
Jugendarbeit, vornehmlich aus leicht bearbeitbaren
Materialien und mit rasch bewältigbaren Arbeits-
prozessen.

Betrachtung von charakteristischen Beispielen
der Fest- und Feiergestaltung, auch in Verbindung
mit dem Brauchtum.

T e x t i l e s G e s t a l t e n (je 1 Wochenstunde):

Textile Techniken: Weben, Knüpfen, Stoffdruk-
ken, Batiken, Applizieren, Stricken und Häkeln;
Nähen (Zeichnen einfacher Schnitte). Anfertigen
von Werkstücken, die auch eine Kombination von
Techniken untereinander oder mit dem Nähen vor-
sehen. Herstellen von Puppen und Kostümen für
das Bühnenspiel, von Gebrauchs- und Dekorations-
gegenständen auch im Hinblick auf die Raumge-
staltung. Es sind mindestens zwei Werkstücke
anzufertigen.

Fachdidaktische Hinweise für die Beschäftigung
von Kindern im Pflichtschulalter im textilen
Bereich sowie zur Ausstattung von Festen und
Feiern. Auseinandersetzung mit Gestaltungskrite-
rien (Material, Technik, Funktion, Form und
Farbe) im textilen Bereich.

3. und 4. S e m e s t e r (je 2 Wochenstunden):

W e r k e n

Körperhaftes und räumliches Gestalten:

Skulpturale Verfahren auch in Materialien mit
höherem Bearbeitungswiderstand wie zB Holz,
Kunststein, Sandstein, Speckstein.

Werkbetrachtung von Skulpturen im Zusammen-
hang mit den bei der praktischen Arbeit gestellten
Aufgaben.

Fachdidaktische Auseinandersetzung mit Mög-
lichkeiten skulpturalen Gestaltens mit Zehn- bis
Achtzehnjährigen.

Räumliches Gestalten im Zusammenhang mit der
Ausgestaltung von Einzel-, Gruppenraum und
Wohnverband der betreuten Kinder und Jugendli-
chen. Planlesen, Planskizzen, Planzeichen.

Produktgestaltung:

Herstellen von Produkten mit höherem hand-
werklichen und gestalterischen Niveau auch aus
Materialien mit größerem Bearbeitungswiderstand
vornehmlich aus Holz und Metall, zB Gebrauchs-
gegenstände, Schmuck, Spielzeug auch unter Nut-
zung von Übertrags- und Lenkmöglichkeit.

Werkbetrachtung: Erarbeiten von Kriterien für
die Bewertung von Produkten (Gebrauchswert und
Ästhetik). Problematik von Begriffen wie Design,
Styling. Unterscheidung subjektiver und objektiver
Kriterien und deren Zeitbedingtheit (Gestaltungs-
notwendigkeit und Modetrends). Anfertigen einfa-
cher Werkskizzen.

Fachdidaktisches Seminar:

Zusammenstellung von Aufgabenreihen aus den
einzelnen Gestaltungsbereichen für die Arbeit in
Hort und Heim sowie in der außerschulischen
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Jugendarbeit unter Berücksichtigung unterschiedli-
cher Schwierigkeitsgrade beim Einsatz verschiede-
ner Materialien und Techniken bei unterschiedli-
chen thematischen Schwerpunkten.

Didaktisch begründete Aufgaben für einzelne
Arbeitsbereiche im Hinblick auf die Abfolge von
Aufgabenstellungen, die Reihung nach steigenden
Schwierigkeitsgraden, die Entwicklung der Hand-
geschicklichkeit, die Anforderungen des Materials
und die Abhängigkeit vom Werkzeuggebrauch.

Hinweise zur Werkbetrachtung mit Kindern und
Jugendlichen.

Erörterung von berufsbezogenen Umweltproble-
men wie zB Hort-, Heim-, Spielplatzgestaltung,
Ortsbildpflege und Kulturguterhaltung.

Didaktische Grundsätze:

Beim Werken und beim Textilen Gestalten ste-
hen sowohl bei der praktischen Tätigkeit als auch
bei der Werkbetrachtung und theoretischen Aus-
einandersetzung die berufsbezogenen Zielsetzun-
gen im Vordergrund.

Zur Durchführung des Unterrichtes sind mehr-
stündige Unterrichtseinheiten eine unerläßliche
Voraussetzung. Textiles Gestalten ist daher ein
Semester lang als Doppelstunde anzusetzen.

Die im Lehrplan angeführte Reihenfolge der
Bereiche innerhalb der einzelnen Klassen ist nicht
bindend, eine ausreichende Berücksichtigung jedes
einzelnen ist jedoch zu gewährleisten. Um einen
angemessenen Unterrichtsertrag in den Semestern
sicherzustellen, sind diese in den Schulstufen
schwerpunktmäßig angeordnet und aufbauend zu
behandeln.

Querverbindung zwischen den Bereichen, aber
auch zu anderen Unterrichtsgegenständen wie
Bildnerische Erziehung, Didaktik, Hort- und
Heimpraxis ua. werden empfohlen. Themen, die
sich aus aktuellen Anlässen (insbesondere in den
Praxisstätten) anbieten, sind wegen ihres hohen
Motivationscharakters und ihrer Berufsbezogenheit
nach Möglichkeit in den Unterricht einzubeziehen.

Auf zielführende Organisation innerhalb der
Arbeitsaufgaben, vor allem auf zeitsparenden, wirt-
schaftlichen Arbeitsablauf sowie den sinnvollen
Einsatz von technischen Hilfsmitteln und audio-
visueller Medien ist Bedacht zu nehmen.

Arbeitsproben sollen nur im Zusammenhang mit
dem geplanten Werkstück gemacht werden und
sind nur bis zur Beherrschung der Arbeitsverfahren
durchzuführen. Innerhalb der einzelnen Aufgaben-
stellungen, aber auch bei der Planung von umfas-
senderen Arbeitsprojekten sind Selbständigkeit und
kreatives Verhalten der Schüler sowie die Fähigkeit
zu Koordination und Kooperation (Gruppenarbeit)
zu fördern. Schematisches Nacharbeiten von
Mustervorlagen ist unzulässig.

Erziehung zu Genauigkeit, Ausdauer, Sorgfalt
und Hilfsbereitschaft ist zu pflegen. Einfache
Berechnungen der Material- und anderer Kosten
sollen zur Planung einer ökonomischen Arbeit im
Beruf als Erzieher befähigen.

Der Unfallverhütung ist besondere Beachtung zu
schenken. Die allgemeinen Schutzbestimmungen
bezüglich der Benützung von Elektrogeräten und
Maschinen sind zu beachten und den Schülern
nachweislich zur Kenntnis zu bringen.

Werkbetrachtung und theoretische Auseinander-
setzung sollen von der eigenen praktischen Erfah-
rung des Schülers ausgehen. Dabei soll der Schüler
Einsichten in Sachverhalte womöglich selbständig
erarbeiten. Die Schüler sollen angeregt werden,
von sich aus Problemstellungen im Unterricht vor-
zubringen und Informationsmaterial (Bilder, Texte
ua.) zu beschaffen. Bei der Auswahl der Werke und
Beispiele ist darauf zu achten, daß diese exempla-
risch das zu Veranschaulichende belegen. Die
Schüler sollen auch angeleitet werden, die einschlä-
gige Fachliteratur und das Angebot von Museen,
Ausstellungen, Hörfunk, Fernsehen, Zeitschriften
ua. selbständig zu nutzen. Die Problematik von
rezepthaften Arbeitsanleitungen (zB in Bastei- und
Hobbybüchern) ist den Schülern bewußt zu
machen. Die Begegnung mit dem Originalwerk ist-
anzustreben (zB durch gelegentliche Lehraus-
gänge).

Zur Sicherung des Unterrichtsertrages werden
gemeinsam erarbeitete Zusammenfassungen und
kurze eigene Notizen der Schüler empfohlen. Als
Arbeitsmappe für den künftigen Beruf soll eine
Zusammenstellung von Proben der verschiedenen
Techniken, Arbeitsanweisungen, fachspezifischen,
pädagogisch-didaktischen Hinweisen, Ausschnitten
aus Zeitungen und Zeitschriften, Kunstkarten,
Photögraphien ua. angelegt werden. Hinweise auf
die Umsetzung der gelernten Techniken und
Arbeitsweisen in die Gegebenheiten der künftigen
Berufstätigkeit sollen — allenfalls an Beispielsrei-
hen — gegeben werden.

LEIBESERZIEHUNG

Bildungs- und Lehraufgabe:

Im Unterrichtsgegenstand Leibeserziehung soll
der Schüler — aufbauend auf den bisher ausgebil-
deten Fähigkeiten zum Bewegen, zum Spielen, zum
Leisten und zu gesunder Lebensführung zu einer
sachgerechten und der Entwicklung von Kindern
und Jugendlichen gemäßen Betreuung im Bereich
der Leibesübungen und des Sports befähigt werden.

Insbesondere ist die Befähigung, Sport und
Bewegung für andere anzuregen, zu organisieren
und zu leiten, durch Vermittlung von Kenntnissen
von altersadäquatem, leistungs- und milieugerech-
tem Bildungsgut zu erreichen. Dabei sind die Inter-
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essen der Kinder und Jugendlichen, die örtlichen
Gegebenheiten und die Aktualität zu berücksichti-
gen; es sind jedenfalls jene Bereiche des Lehrstoffes
zu erarbeiten, die für die Erreichung dieses Zieles
erforderlich sind.

Im Hinblick darauf sind die grundlegenden
methodischen Verfahren zur Planung, Gestaltung
und Auswertung sportlicher Betätigung mit Kin-
dern und Jugendlichen und wie diese aufgrund der
kulturellen, biologischen und sozialen Bedeutung
der Leibesübungen zu gesunder Lebensführung
und zum Sporttreiben zu motivieren sind, zu ver-
mitteln.

Lehrstoff:

P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g

Für das richtige Verständnis des Lehrstoffes ist es
wichtig, ihn von den Bildungs- und Lehraufgaben
her zu sehen: Es ist daher in den praktischen Berei-
chen der Lehrstoff in einer für die Schüler didak-
tisch-methodisch transparenten Form darzubieten.
In verstärktem Maße ist auf die Beherrschung
methodischer Maßnahmen, unter Einschluß von
Motivation- und Lernhilfen zu achten.

1., 2., 3. und 4. S e m e s t e r (je 2 Wochenstun-
den):

Wesentliche. Anmerkungen im Hinblick auf
Sicherheit und Methoden in konkreten Unter-
richtssituationen sind kursiv gedruckt.

Motorische Grundlagen:

Ausdauer:

Vornehmlich Verbesserung der allgemeinen Aus-
dauer.

Kraft:

Verbessern der Kraft aller wesentlichen Muskel-
gruppen, zB durch Springen, Steigen, Klettern und
Hangeln, Stützen, Beugen und Strecken in der
Hüfte (Mit gebeugten Beinen und mit rundem Rük-
ken), Ziehen und Schieben.

Schnelligkeit:

Verbessern der Reaktionsschnelligkeit.

Verbessern der Aktions- und Kraftschnelligkeit.

Gelenkigkeit:

Erst nach ausreichender Erwärmung üben.

Verbessern (und Erhalten) der Gelenkigkeit in
allen wesentlichen Gelenken.

Gleichgewicht:

Verbessern des Gleichgewichts.

Verbessern des Balancierens von Geräten.

Gewandtheit:

Verbesserung der Bewegungskoordination.

Ökonomisierung der Bewegung.

Geschicklichkeit:

Vermittlung reicher Bewegungserfahrung und
Selbständigkeit im Lösen von Bewegungsaufgaben,
im Erfahren biomechanischer Grundlagen.

Durch Stellen vielseitiger Bewegungsaufgaben,
Aufforderung zu selbständiger Lösung.

Ausgewählte Übungen zum Bewegen, Spielen
und Leisten, sowie im. Hinblick auf eine gesunde
Lebensführung aus den Bereichen

Boden- und Gerätturnen:

Leichtathletik.

Schwimmen.

Wasserspringen.

Spiele.

Gymnasik und Tänze.

Skilauf, Eislauf (mindestens eine Wintersportart)
im Hinblick auf die Zielsetzungen der didaktisch-
methodischen Ausbildung.

D i d a k t i s c h - m e t h o d i s c h e A u s b i l -
d u n g

Die didaktisch-methodische Ausbildung ist in
allen Semestern anknüpfend an Gelegenheiten, die
sich in der praktischen Ausbildung ergeben, zu
berücksichtigen. Im folgenden sind auch die für die
berufsspezifische Ausbildung wichtigen Zielsetzun-
gen der allgemeinen und speziellen Methodik der
Leibesübungen, der Bewegungslehre, Sportpsycho-
logie, Sportsoziologie und Sportbiologie exempla-
risch enthalten. Einzelne Bereiche der didaktisch-
methodischen Ausbildung sind ab dem 3. Semester
nach Möglichkeit im Rahmen der Hort- und
Heimpraxis zu erarbeiten.

1. Begriffserklärungen:
— Einführung in Fachsprache und Fachlite-

ratur; Gerätekunde.
— Kenntnis der Funktion und der Inhalte

einer Systematik der Leibesübungen.
— Kenntnis der Bildungs- und Lehraufga-

ben des Unterrichtsgegenstandes Leibes-
übungen.

— Wissen um Verknüpfung von Sport, Poli-
tik und Wirtschaft, zB anhand von inter-
nationalen Sportereignissen oder einzel-
nen Sportarten.

2. Der Übungsbedarf und die Belastungsfähig-
keit der Kinder und Jugendlichen in den ver-
schiedenen Entwicklungsstufen:
— Wissen um den Übungsbedarf und die

Belastungsfähigkeit der Kinder und
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Jugendlichen jeden Alters und
Geschlechts.

— Sammlung von altersspezifischen
Übungs- und Spielgut.

3. Die Bedeutung des Sports für behinderte
Kinder und Jugendliche:
— Wissen um den Übungsbedarf und die

Belastungsfähigkeit von Behinderten, zB
bei einfachen Spielen, Schwimmen,
rhythmische Bewegungsschulung usw.

4. Grundelemente des motorischen Lehr- und
Lernprozesses:
— Kenntnis der Lehr- und Lernstufen mit

Erarbeitung von praktischen Beispielen
aus verschiedenen Sportarten.

5. Methodische Reihen und ihre Anwendungs-
möglichkeiten:
— Kenntnis der Struktur von methodischen

Reihen.
— Sammlung und Anwendung von metho-

dischen Übungs- und Spielreihen.

6. Mittel der Planung und Organisation von
Übungseinheiten mit besonderer Berücksich-
tigung eines zweckmäßigen Ordnungsrah-
mens:
— Vorbereitung von Übungseinheiten und

deren aufbauende Planung auf längere
Sicht.

— Kenntnis der verschiedenen Organisa-
tionsformen.

7. Intensivierungsmöglichkeiten von Übungen:
— Kenntnis von verschiedenen Intensivie-

rungsmaßnahmen, wie Zusatzaufgabe,
Stationsbetrieb, Gerätebahn, Circuit-
Training ua.

— Kenntnis von Trainingsmethoden zur
Verbesserung der motorischen Grundla-
gen.

8. Gesundheitserziehung:
— Körperliche Leistungsfähigkeit und

Gesundheit.
— Haltungsschwächen — Haltungsschäden

— Ausgleichsfunktion der Leibesübun-
gen.

— Umweltbedingungen und Hygiene.
— Ernährung und Gesundheit.
— Alkohol-, Nikotin-, Drogenmißbrauch.
— Leibesübungen und geistige Gesundheit.

9. Sicherheitsmaßnahmen:
— Wissen um die Unfall- und Verletzungs-

gefahr.
— Kenntnis der wichtigsten Sicherheits-

maßnahmen.
Beherrschung von Sicherungs- und Hil-
fegriffen, Geräteüberprüfung, Verwen-
dung von Matten, Ordnungsrahmen ua.

— Kenntnis der Baderegeln, Pistenregeln,
Sicherheitsbestimmungen bei Wanderta-
gen und Skikursen, Schulsportwochen
usw.

— Beachtung der Sicherheitsmaßnahmen
unter erschwerten Rahmenbedingungen.

— Verhaltensweisen bei Unfällen.

10. Bedeutung von Wettkampf und Wettspielen:
— Kenntnis der wichtigsten Spiel- und

Wettkampfregeln, Schiedsrichter-,
Kampfrichter- und Spielleitertätigkeit.

— Kenntnis der wichtigsten Organisations-
formen: zB Planung und Durchführung
eines Sportfestes, Anwendung der ver-
schiedenen Austragungsarten von Wett-
spielen usw.

11. Organisationsformen des österreichischen
Sports:
— Kenntnis der Struktur und Funktionswei-

sen des Sports: Verbandstruktur, Ver-
einssport, Schulsport, Fitness-Sport usw.

12. Sportbiologische Grundkenntnisse:
— Kenntnisse über die Auswirkungen des

sportlichen Trainings auf das Herz-
Kreislauf-System.

— Erleben und Erkennen der Leistungsfä-
higkeit des eigenen Herz-Kreislauf-
Systems bei verschiedenen Belastungsfor-
men.

— Kenntnisse über die Arbeitsweise und
Trainierbarkeit der Muskulatur.

Didaktische Grundsätze:

Bei der Wahl des Lehrweges sowie bei der Festle-
gung der Anforderungen sind besonders das moto-
rische Entwicklungs- bzw. Leistungsniveau zu
berücksichtigen (Einholen von Informationen,
Erhebung des Leistungsstandes). Die Lernbereit-
schaft soll durch anregende Motivationen geweckt
bzw. gesteigert werden.

Die Lehrstoffhinweise stellen ein entwicklungs-
gemäßes Übungsangebot dar, welches wegen der
sehr unterschiedlichen örtlichen Verhältnisse, wie
Übungsstätten, klimatische Bedingungen und
Landschaft weit und offen gehalten ist (Rahmen-
lehrplan). Es ist die Aufgabe der Leibeserzieher,
den Unterricht an die jeweilige pädagogische Situa-
tion anzupassen; eine vielseitige Ausbildung soll
jedenfalls gesichert sein.

Für eine längerfristige aufbauende Unterrichts-
planung sind klassenbezogene „Semesterpläne"
(Halbjahreszyklen) auszuarbeiten. Sachgerechte
methodische Reihen, Übungsstationen, Gerätebah-
nen ua. arbeitsintensive Betriebsformen sind für die
Steigerung und Sicherung des Unterrichtsertrages
wertvolle Hilfen. Dazu gehört auch die Abwick-
lung des Unterrichtes in Kurs- oder Blockform.
Das Erlernen des Schwimmens soll, wenn nötig,
durch Einrichtung eigener Lehrgänge ermöglicht
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werden (Kurse innerhalb des Pflichtgegenstandes
bzw. auch innerhalb der unverbindlichen Übun-
gen).

Als Anreiz zur Pflege der Leibesübungen sind
jugendgemäße Wettkämpfe (auch Vergleichs-
kämpfe zwischen Schulen) sowie das Erwerben von
Leistungsabzeichen (ÖJSTA, ÖSTA, ÖSA, ÖLTA,
Helferschein, ...) zu fördern.

Als Übungsanreiz bzw. als Leistungskontrolle
eignen sich sachgerechte und jugendadäquate, ein-
fache und kombinierte sportmotorische Tests, die
auch als ergänzende Beurteilungshilfen herangezo-
gen werden können.

Tragender Leitgedanke für die praktische Unter-
richtsgestaltung sollten bewegungsreiche und
freuderfüllte Leibesübungen, für die das Moment
der Weitergabe im zukünftigen Beruf Priorität hat.

B. VERBINDLICHE ÜBUNGEN

ERGÄNZENDE BERUFSKUNDLICHE
UNTERRICHTSVERANSTALTUNGEN

Bildungs- und Lehraufgabe:

Erlangen von ergänzenden Fähigkeiten ,und Fer-
tigkeiten zur Bewältigung verschiedener Aufgaben,
die für eine verantwortungsbewußte Erziehertätig-
keit erforderlich sind.

Im 1. oder 2. Semester sollen die Schüler schwer-
punktmäßig die Fähigkeit erwerben, einfache
Mahlzeiten nach gesundheitlichen und wirtschaftli-
chen Grundsätzen herzustellen. Sie sollen imstande
sein, Speisen und Getränke, die für die Zubereitung
mit Kindern geeignet sind, auszuwählen. Weiters
sollen sie grundlegende Erfahrungen mit hauswirt-
schaftlichen Arbeiten, insbesondere im Hinblick auf
die Erfordernisse im künftigen Beruf, erlangen.

Lehrstoff:

1. und 2. S e m e s t e r (je 2 Wochenstunden):

Ausarbeitung von Speisenplänen, Vorbereitung
und Herstellung einfacher Mahlzeiten. Anregun-
gen für das Auswerten von Speisen, die aus Groß-
küchen geliefert werden. — Aufbauen, Pflege von
Tischkultur — hauswirtschaftliche Arbeiten. Pflege
der gebräuchlichsten Zimmer- und Gartenpflan-
zen; Grundbegriffe des Blumenarrangierens.

Sachgemäße Bedienung von Bild- und Tongerä-
ten und deren Pflege. Möglichkeiten des Einsatzes
solcher Geräte. Übungen im Umgang mit Verviel-
fältigungsapparaten.

Übungen in der Durchführung von Festen und
Feiern. Erprobung und Einübung verschiedener
Gestaltungselemente bei Festen und Feiern. Ausein-

andersetzung mit Sinn und Formen des Brauch-
tums. Pflege erziehlich wertvoller Bräuche und
Traditionen.

3. und 4. S e m e s t e r (je 2 Wochenstunden):

Wirtschaftsführung und einfache Buchhaltung
(insbesondere Budgetplanung, Bargeldverwaltung,
Kontoführung, Rechnungsführung, Material- und
Inventarverwaltung, Führung der Lebensmittelge-
barung).

Aufbau, Ziele und Bedeutung der Volksbildung
unter Darstellung ihrer spezifischen Formen und
Einrichtungen. Anbahnung einer sinnvollen Zusam-
menarbeit mit den Institutionen der Volksbildung,
auch unter Berücksichtigung der Elternbildung.

Methoden für kompensatorische und emanzipa-
torische Maßnahmen und praktische Übungen.
Zusammenarbeit mit der Institution Bewährungs-
hilfe.

Verkehrserziehung: Einführung in die Ziele und
Aufgaben der Verkehrserziehung bei Kindern und
Jugendlichen (zB Festigung von verkehrsgerechtem
Verhalten und Aufbau einer kritischen verantwor-
tungsbewußten Einstellung zum Straßenverkehr;
Übungen zur Verbesserung der eigenen Leistung
und der Erfassung, Analyse und Bewertung von
Verkehrssituationen aus eigener und fremder Sicht;
Festigung eigenverantwortlichen Handelns und
partnerschaftlichen und defensiven Verhaltens);
Sicherung der für die Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen notwendigen fachlichen Vorausset-
zungen (zB Kenntnis der sozialpsychologischen
Grundlagen und der adäquaten Lehrpläne zur
schulischen Verkehrserziehung; Möglichkeiten für
eine ergänzende Verkehrserziehung in Horten und
Heimen aufbauend auf die schulische Verkehrser-
ziehung; Bedeutung der Übungen in der Verkehrs-
realität und Möglichkeiten der Umsetzung; Kennt-
nis der für die jeweilige Altersstufe wichtigen Ver-
kehrsregeln und -zeichen sowie der Zusammen-
hänge zwischen Straßenbeschaffenheit, Verkehrs-
und Witterungseinflüsse, Fahrzeugart und Ver-
kehrsteilnehmer); Planung der Verkehrserziehung
im Hort und Heim (zB Anwendung didaktischer
Modelle in Ergänzung der jeweiligen schulischen
Verkehrserziehung; Einsatz geeigneter Methoden;
Entwicklung konkreter Beispiele kurz-, mittel- und
langfristiger Planungen; Zusammenarbeit mit
Eltern und Exekutive).

Didaktische Grundsätze:

Der Unterricht der verbindlichen Übungen ist
von Fachkräften, allenfalls außerschulischen Exper-
ten der betreffenden Sachgebiete zu halten. Der
Unterrichtsertrag ist durch entsprechende Maßnah-
men zu sichern.

Die methodische Gestaltung des Unterrichtes im
1. oder 2. Semester soll vorrangig die Selbsttätig-
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keit der Schüler gewährleisten, um den Aufbau von
Fähigkeiten und Fertigkeiten im hauswirtschaftli-
chen Bereich zu sichern. Weiters soll durch das
Prinzip der Selbsterfahrung das Verantwortungsbe-
wußtsein der Schüler gefördert werden. Dadurch
soll der Transfer für die praktische Arbeit im Hort
und im Heim sichergestellt werden — die Blockung
der Unterrichtsstunden ist aus didaktischen Grün-
den wünschenswert.

C. FREIGEGENSTÄNDE

STENOTYPIE

Bildungs- und Lehraufgabe:

Fähigkeit, ein Diktat mit einer Geschwindigkeit
von mindestens 60 Silben in der Minute nach dem
System der Deutschen Einheitskurzschrift (Wiener
Urkunde), Verordnung des Bundesministers für
Unterricht, BGBl.Nr. 171/1969, aufzunehmen,
sicher zu lesen und wortgetreu in Langschrift wie-
derzugeben. Erziehen zur Wendigkeit im Erfassen
des gesprochenen Wortes und zur Genauigkeit.

Beherrschen der Schreibmaschine im Zehn-Fin-
ger-Blindschreiben sowie aller Einrichtungen der
Schreibmaschine zur rationellen Anfertigung sau-
berer Schriftstücke mit und ohne Aufstellungen;
Gewandtheit im möglichst fehlerfreien und saube-
ren Abschreiben und im Schreiben nach Diktat —
allenfalls bis zu einer Geschwindigkeit von 80 bis
120 Anschlägen in der Minute. Erziehung zur
pfleglichen Behandlung der Schreibmaschine.

Lehrstoff:

1. und 2. oder 3. und 4. S e m e s t e r (je 2
Wochenstunden):

K u r z s c h r i f t

Die Verkehrskurzschrift, bei entsprechenden
Vorkenntnissen allenfalls Einführung in die Eil-
schrift.

M a s c h i n s c h r e i b e n

Richtige Körper- und Handhaltung.

Erarbeiten des Griffeides im Zehn-Finger-Blind-
schreiben (Grundstellung asdf — jklö); möglichst
fehlerfreies und sauberes Abschreiben und Schrei-
ben nach Diktat — allenfalls bis zu einer
Geschwindigkeit von 80 bis 120 Anschlägen in der
Minute. Richtige Anwendung der Hervorhebungs-
arten (Unterstreichen, Sperrschrift, Mittestellen,
Großschreiben) sowie der Zahlen und Zeichen.
Erarbeiten praktischer Beispiele (Briefe, Tabellen
ua.); Anfertigen mehrerer Durchschläge; Kenntnis
einiger Vervielfältigungsverfahren.

Bedienung aller Einrichtungen der Schreibma-
schine, die zur Anfertigung obiger Arbeiten nötig
sind. Richtige Pflege der Schreibmaschine.

Didaktische Grundsätze:

1. Auf graphische und systemrichtige Korrektheit
im Schreiben und auf sicheres Lesen nicht nur der
eigenen, sondern auch fremder Niederschriften ist
zu achten. Das Beherrschen der Kürzel ist beson-
ders einzuüben. Durch entsprechende Fühlung-
nahme mit den Lehrern anderer Unterrichtsgegen-
stände ist die vielfältige Anwendung der Kurz-
schrift zu sichern.

Das Ausmaß der Kürzungslehre sowie die
Schreibfertigkeit sind dem Aufnahmevermögen der
Schüler der Klasse anzupassen. Die Systemrichtig-
keit und die Genauigkeit der Übertragung haben
den Vorzug gegenüber der Schreibgeschwindig-
keit.

Die Ansage- und Abschreibübungen sind der
Umwelt des Schülers und den Stoffgebieten ande-
rer Unterrichtsgegenstände zu entnehmen, sodaß
die kurzschriftliche Praxis der Schüler möglichst
umfassend wird.

2. Im Maschinschreibunterricht ist das Hauptau-
genmerk auf die Brauchbarkeit aller angefertigten
Schriftstücke zu lenken. Darüber hinaus soll der
Schüler mit allen in der zukünftigen Berufspraxis
vorkommenden Aufgaben vertraut gemacht wer-
den.

Die maschinschriftlichen Reinschriften sind auf
losen Blättern durchzuführen und in Mappen zu
ordnen.

INSTRUMENTENBAU

Bildungs- und Lehraufgabe:
Ziel des Unterrichtes ist der Bau einfacher

Musikinstrumente, die Fertigkeit, auf diesen Instru-
menten zu spielen sowie die Fähigkeit, die selbstge-
bauten Instrumente in der beruflichen Arbeit sinn-
voll einzusetzen. Die Schüler sollen weiters die
Fähigkeit erwerben, einfache Musikinstrumente mit
Kindern — der jeweiligen Entwicklungsstufe ent-
sprechend — herzustellen und in elementarer
Weise anzuwenden.

Lehrstoff:

1. und 2. oder 3. und 4. S e m e s t e r (je 2
Wochenstunden):

Bau von einfachen Musikinstrumenten (Schlag-
hölzern, Rassel-, Klapper- und Schelleninstrumen-
ten, Trommeln verschiedener Art, allenfalls einfa-
cher Flöten, eines Stabspieles uä.). Im Verlauf des
Instrumentenbaues Schulung des Gehörs und des
rhythmischen Empfindens sowie Experimentieren
mit Geräuschen und Klängen. Richtige Handha-
bung der Instrumente; Pflege der Improvisation,
Übungen in der musikalischen Gestaltung von
Sprüchen, Liedern, allenfalls auch Erzählungen.
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Didaktische Grundsätze:

Beim Bau der Instrumente ist auf handwerkliche
und klangliche Qualität sowie auf materialgerechte
Verarbeitung größter Wert zu legen. Es soll eine
Beziehung zu den Instrumenten, zur Musik und
zum selbsttätigen Musizieren im Sinne einer Per-
sönlichkeitsbildung durch eigene Aktivität ange-
bahnt werden. Ein dem jeweiligen Können entspre-
chendes gemeinsames Musizieren ist zu fördern,
wobei die selbstgebauten Instrumente bei der Fest-
und Feiergestaltung miteinbezogen werden sollten.

Zum Unterricht in Instrumentalmusik, Musiker-
ziehung, Rhythmisch-musikalischer Erziehung,
Spielmusik, Hort- und Heimpraxis sowie Werker-
ziehung ist enge Wechselbeziehung herzustellen.

FLÖTE/AKKORDEON

Bildungs- und Lehraufgabe:

(siehe Pflichtgegenstand Instrumentalmusik)

A. Blockflöte

Lehrstoff:

1. und 2. S e m e s t e r (je 1 Wochenstunde):

Erarbeiten sämtlicher spielbarer Töne auf der
Sopran- oder Altflöte. Übungen, die der Haltung,
Tonbildung, Atmung, Artikulation, sowie der siche-
ren Spielfertigkeit (Tonbereich der Duodezim) die-
nen.

Spiel von Kinder- und Volksliedern nach Gehör
und nach Noten. Leichte Tanz- und Spielstücke
aus verschiedenen Epochen (einzeln und in der
Gruppe). Erfinden von Melodien zu rhythmischen
Motiven, Sprüchen und Reimen. Blattspielübun-
gen; Transponieren nach Gehör und nach Noten.

Pflege des Zusammenspiels in verschiedenen
Besetzungen.

3. und 4. S e m e s t e r (je 1 Wochenstunde):

Fortführen der spieltechnischen Übungen. Festi-
gen der Spielfertigkeit und Erwerben grifftechni-
scher Sicherheit (sämtlicher spielbarer Töne).
Allenfalls Erlernen einer zweiten Flöte (Quintab-
stand).

Spiel von Kinder- und Volksliedern mit erhöhten
Anforderungen. Liedspiel aus dem Gedächtnis.
Transponieren von Kinderliedern.

Improvisieren einfacher Vor-, Zwischen- und
Nachspiele. Improvisieren und Transponieren mit
erhöhten Anforderungen. Improvisieren von einfa-
chen Bewegungs- und Tanzformen für die prakti-
sche Arbeit in der rhythmisch-musikalischen Erzie-
hung mit Kindern.

Zusammenspiel in chorischer Besetzung und mit
anderen Instrumenten (allenfalls Spiel auf weiteren
Flöten).

Literaturübersicht.

B. Bambusflöte

Lehrstoff:

1. und 2. S e m e s t e r (je 1 Wochenstunde):

Bau einer Bambusflöte (oder Weiterverwendung
der im Freigegenstand Instrumentenbau hergestell-
ten Bambusflöte).

Erarbeiten sämtlicher spielbarer Töne auf der
Sopran- oder Altflöte. Übungen, die der Haltung,
Tonbildung, Atmung, Artikulation sowie der siche-
ren Spielfertigkeit dienen.

Spiel von Kinder- und Volksliedern nach Gehör
und nach Noten. Leichte Tanz- und Spielstücke
aus verschiedenen Epochen (einzeln und in der
Gruppe). Erfinden von Melodien zu rhythmischen
Motiven, Sprüchen und Reimen. Blattspielübun-
gen; Transponieren nach Gehör und nach Noten.

Pflege des Zusammenspiels in verschiedenen
Besetzungen.

3. und 4. S e m e s t e r (je 1 Wochenstunde):

Fortführen der spieltechnischen Übungen. Festi-
gen der Spielfertigkeit und Erwerben grifftechni-
scher Sicherheit (sämtlicher spielbarer Töne).
Bauen und Erlernen einer zweiten Flöte (Quintab-
stand). Kenntnisse und Fertigkeiten im Flötenbau
und im Beheben von Schäden.

Spiel von Kinder- und Volksliedern mit erhöhten
Anforderungen. Liedspiel aus dem Gedächtnis.
Transponieren von Kinderliedern.

Improvisieren einfacher Vor-, Zwischen- und
Nachspiele. Improvisieren und Transponieren mit
erhöhten Anforderungen. Improvisieren von einfa-
chen Bewegungs- und Tanzformen für die prakti-
sche Arbeit in der rhythmisch-musikalischen Erzie-
hung mit Kindern.

Zusammenspiel in chorischer Besetzung und mit
anderen Instrumenten (allenfalls weiterer selbstge-
bauter Flöten).

C. Akkordeon

Lehrstoff:

1. und 2. S e m e s t e r (je 1 Wochenstunde):

Haltung des Instruments, Fingerhaltung und
Handstellung, Vorübungen zur richtigen Balg- und
Fingerartikulation, technische Übungen mit ver-
schiedenen Rhythmen. Erarbeiten von Fingersatz-
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Problemen bis zum 12-Tonraum (e'-g"). Baßbeglei-
tungsübungen in einfachen Kadenzen sowie mit
Einzelbaßtönen. Einfache Volks- und Kinderlieder
im 5-8 Tonraum mit der entsprechenden Baßbe-
gleitung. Erarbeiten aller grundlegenden spieltech-
nischen Fertigkeiten.

3. und 4. S e m e s t e r (je 1 Wochenstunde):

Erweiterung des Spieltonraumes; verschiedene
Baßbegleitungsformen, auch mit Wechselbässen.
Die Akkorde der Moll-, Septimen- und verminder-
ten Septimenreihe. Doppelgriffe für die rechte
Hand. Sichere Spielfertigkeit innerhalb von 2
Oktaven (c'-c'"); die Versetzungszeichen, Dur-,
Molltonarten bis 3 Vorzeichen. Kinder- und Volks-
lieder, Volkstänze, leichtes Spielgut für Alltag, Fest
und Feier in Hort und Heim; Erfinden richtiger
Baßbegleitung zu Liedern. Zusammenspiel von ein-
fachen mehrstimmigen Werken. Vorführen ausge-
wählter Werke der Akkordeonmusik. Literatur-
übersicht.

Didaktische Grundsätze:

(siehe Pflichtgegenstand)

D. UNVERBINDLICHE ÜBUNGEN

CHORGESANG

Bildungs- und Lehraufgabe:

Pflege der Freude am Chorsingen. Aufbau einer
stimmlichen Kondition im Hinblick auf die berufli-
che Belastbarkeit der Stimme. Erwerben grundle-
gender Kenntnisse und Fähigkeiten in der Chorlei-
tung.

Kenntnis einschlägiger Literatur insbesondere
zur musikalischen Gestaltung von Festen und
Feiern sowie zum fachgemäßen Einsatz im Beruf.

Lehrstoff:

1., 2., 3. und 4. S e m e s t e r (je 1 Wochenstunde):

Singen geeigneter Chorsätze mannigfacher Art
aus verschiedenen Musikepochen, einschließlich
einfacher zeitgenössischer Werke.

Volksliedgut des In- und Auslandes.

Lieder und Kanons für Feste und Feiern in voka-
len und vokal-instrumentalen Sätzen.

Chorische Stimmbildung.

Didaktische Grundsätze:

Durch ständige Stimmpflege und Gehörbildung
soll die Voraussetzung für einen reinen und kulti-
vierten Chorklang geschaffen werden. Gern gesun-
gene Lieder und Chöre sollten auswendig
beherrscht und durch Wiederholung gefestigt wer-
den.

Der Chor ist bei der Gestaltung von Schulfeiern,
Elternabenden und ähnlichen Veranstaltungen mit
einzubeziehen, weshalb ein Zusammenwirken mit
dem Lehrer für Spielmusik bzw. den Instrumental-
lehrern notwendig ist.

SPIELMUSIK

Bildungs- und Lehraufgabe:

Durch Freude am gemeinschaftlichen instrumen-
talen und vokal-instrumentalen Musizieren soll das
Verständnis für Haus- und Kammermusik geför-
dert werden. Die Schüler sollen befähigt werden,
an der musikalischen Gestaltung von Festen und
Feiern mitzuwirken. Eine entsprechende Literatur-
kenntnis ist anzustreben. Weiters soll die Fähigkeit,
Kinder und Jugendliche zum Singen und Musizie-
ren zu motivieren und anzuleiten, entwickelt wer-
den.

Lehrstoff:

1., 2., 3. und 4. S e m e s t e r (je 1 Wochenstunde):

Spiel von Originalwerken und guten Bearbeitun-
gen aus verschiedenen Epochen in mannigfachen
Besetzungen, auch mit Singstimme.

Methodische Fragen über den Aufbau von Spiel-
gruppen und Bands. Improvisationen, allenfalls
auch mit elementaren Klangerzeugern und einfa-
chen Instrumenten.

Angaben über einschlägige Literatur.

Didaktische Grundsätze:

Beim Musizieren ist vor allem auf einen mög-
lichst klangreinen und gut ausgearbeiteten Vortrag
der Werke zu achten; schon bei deren Auswahl ist
zu bedenken, ob diese Forderungen erfüllt werden
können. Bearbeitungen, die dem Satz und der
Klangwirkung nach das Original entstellen, sollten
nicht gewählt werden.

Der Pflege österreichischer Volksmusik ist
gebührende Beachtung zu schenken.

Die instrumentale Spielgruppe ist bei der Gestal-
tung von Schulfeiern, Elternabenden und ähnlichen
Veranstaltungen allenfalls auch an den Übungsstät-
ten mit einzubeziehen.

DARSTELLENDES SPIEL

Bildungs- und Lehraufgabe:

Sensibilisierung im Hinblick auf Selbsterfahrung,
Partnererfahrung und Raumwahrnehmung. Erzie-
hung zur kritischen Wahrnehmung von Kommuni-
kationssignalen. Förderung von Fähigkeiten und
Fertigkeiten in der Handhabung und Darbietung
szenischen Materials.
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Soziale Interaktionsfähigkeit auf der Basis dar-
stellender Spiele. Kennenlernen und Entfaltung der
eigenen Kreativität bei verbalen und nonverbalen
Kommunikationsformen innerhalb der Gruppe.
Durchschauen des szenischen Spieles in seiner
gesellschaftlichen und erzieherischen Funktion.

Kreativer Einsatz der sprachlichen, mimischen
und körperlichen Ausdrucksfähigkeit bei szeni-
schen Aktivitäten aller Art. Planung und Durchfüh-
rung dramaturgischer Problemlösungen in allen
Bereichen des szenischen Spieles.

Bedachtnahme auf die beruflichen Erfordernisse
im Hinblick auf die Auswahl der Spielformen und
Stoffe.

Lehrstoff:

1., 2., 3. und 4. S e m e s t e r - (je 2 Wochenstun-
den):

Von einfachen zu schwierigen Aufgaben fort-
schreitend Übungen im Rezitieren und Darstellen
(verbal und nonverbal) ausgewählter, der Alters-
stufe angemessener Werke; Spielformen wie Ste-
greifspiel, Scharade, Situationsspiel, Entscheidungs-
spiel, Planspiel (Debatte, Verhandlung), selbsterar-
beitetes Spiel, Pantomime, Maskenspiel, Menschen-
schattenspiel, Figurenschattenspiel, Puppenspiel.
Anleitung zur weitgehend selbständigen Ausfüh-
rung aller damit verbundenen künstlerischen und
technischen Arbeiten. Vertrautwerden mit dem
Theaterbetrieb. Anlegen einer Spielkartei oder
einer Spielsammlung.

Didaktische Grundsätze:

Die bei den darstellenden Spielen gebotenen
Möglichkeiten zur Persönlichkeitsbildung,
Gemeinschaftserziehung und Teamarbeit sind aus-
zunützen. Die Umsetzung auf die spätere berufli-
che Arbeit in Horten, Heimen und ähnlichen Insti-
tutionen sowie in der außerschulischen Jugendar-
beit, insbesondere die Anwendung der Fest- und
Feiergestaltung, ist speziell zu berücksichtigen.

Zusammenarbeit mit den Unterrichtsgegenstän-
den Pädagogik, Deutsch, Didaktik, Hort- und
Heimpraxis, Rhythmisch-musikalische Erziehung,
Leibeserziehung, Musikerziehung, Instrumenten-
bau, Spielmusik, Bildnerische Erziehung und
Werkerziehung.

FEST- UND FEIERGESTALTUNG, BRAUCH-
TUMSPFLEGE SOWIE VOLKSTANZEN

Bildungs- und Lehraufgabe:

Die Schüler sollen befähigt werden, das im
Unterrichtsgegenstand Didaktik erworbene Wissen
über die Gestaltung von Festen und Feiern anzu-
wenden und verschiedene Formen der Fest- und

Feiergestaltung sowie der Brauchtumspflege, die im
Lebensraum Hort und Heim sowie in ähnlichen
Institutionen möglich und sinnvoll sind, im Eigen-
erleben zu erproben, um es in der Berufspraxis an
junge Menschen weitergeben zu können.

Lehrstoff:

3. und 4. S e m e s t e r (je 2 Wochenstunden):

Übungen zur Durchführung von Festen und
Feiern im Jahreskreis und zu besonderen Anlässen,
wie sie auch in Horten und Heimen sowie in ähnli-
chen Institutionen wichtig sind, etwa: Erntedank,
Martinsumzug, Nikolaus, Advent, Weihnachten,
Fasching, Sonnenwende, Abschlußfest, Eltern-
abend, Geburtstagsfest, Staatsfeiertag, National-
feiertag, Welttag des Kindes ua.m.

Erprobung und Einübung verschiedener Gestal-
tungselemente bei Festen und Feiern: Spielleitung,
Conference, Vortragen von Gedichten uä., musika-
lische Darbietungen, verschiedene Formen des dar-
stellenden Spiels (Sketch, Stegreifspiel, Pantomime
ua.m.).

Kritische Auseinandersetzung mit Sinn und For-
men des Brauchtums. Pflege erziehlich wertvoller
Bräuche und Traditionen bei verschiedenen Anläs-
sen des Heimlebens. Vermittlung von einfachen
Tanzschritten für Gruppentänze und von Grund-
schritten und -figuren des Volkstanzes.

Didaktische Grundsätze:

Die Schüler sollen die Planungs- und Vorberei-
tungsarbeiten für die einzelnen Aktivitäten weitge-
hend selbst mitgestalten, um so aus der Erfahrung
zu lernen. Sie sollen möglichst selbständig aktiv
werden können und lernen, Verantwortung zu
übernehmen. Im Rahmen der Auswertung der ein-
zelnen Aktivitäten sind im Sinne des Transfer auf
die Erziehertätigkeit methodische Hinweise zu
geben.

FOTOTECHNIK

Bildungs- und Lehraufgabe:
Sicherheit in der Bewältigung fototechnischer

Aufgaben wie Aufnahmetechnik und Ausarbeitung
zur Anwendung in einer zeitgemäßen und sinnvol-
len Freizeitgestaltung insbesondere mit Kindern
und Jugendlichen.

Lehrstoff:

1. und 2. S e m e s t e r (je 2 Wochenstunden):

Kenntnisse über die Grundprinzipien der Foto-
grafie und den Umgang mit Kamera samt Zubehör
(zB Wechselobjektive, Vorsatzlinsen, Filter, Blitz-
gerät).
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Vertrautheit mit verschiedenen Kameraarten und
-Systemen (zB Gehäuse, Filmformat, Verschluß,
Objektiv, Belichtungsmessung). Zusammenspiel
von Blende und Belichtungszeit; einige Filmarten;
Bildgestaltung und Bildaufbau.

Praktische Übungen: Aufnahmetechnik, Blitz-
lichttechnik, Nahaufnahmen, Entwickeln und Ver-
größern; Drehen eines Kurzfilmes (zB Super-
8 mm).

Möglichkeit der Auswertung des erworbenen
Wissens und Könnens im Dienste der Heimpraxis
(wie sinnvolle Freizeitgestaltung, Beirag für Grup-
pen- und Heimchronik, Elternabend mit Film oder
Diaschau ua.).

Didaktische Grundsätze:

Für den Unterricht in Fototechnik sind Experten
des betreffenden Sachgebietes heranzuziehen.

Durch geeignete Aufgabenstellung im Hinblick
auf das Umsetzen und Anwenden des Lehrstoffes
in die künftige Erzieherpraxis ist der Ertrag in die-
ser unverbindlichen Übung zu sichern.

MEDIENKUNDE

Bildungs- und Lehraufgabe:

Die Schüler sollen zu kritischem Umgang mit
Massenmedien befähigt werden; sie sollen lernen,
grundsätzliche Erkenntnisse der Medienerziehung
in Horten, Heimen sowie ähnlichen Institutionen
anzuwenden.

Lehrstoff:

3. und 4. S e m e s t e r (je 2 Wochenstunden):

Vermittlung eines Einblicks in die Herstellung
von Filmen, Fernsehsendungen, Hörfunk-Program-
men, Tonträgern, Zeitungen und Zeitschriften.

Anleitung zu Eigenproduktionen von audio-visu-
ellen Medien wie: Diaserien, Kurzfilmen, Tonauf-
nahmen, Heimzeitung ua.m.

Selbsterleben der Wirkweisen von Medien und
Deduktion von Folgerungen für die Medienerzie-
hung (Gefahren und positive Möglichkeiten der
Medien).

Kritische Beobachtung und Analyse von Medien-
produkten, Einübung in den Umgang mit und die
Auswertung von Medien. Auswahl von Film- und
Fernsehprogrammen und deren erzieherische Aus-
wertung im Hort- und Heimleben.

Übung der Gerätebedienung.

Didaktische Grundsätze:

Die Schüler sollen durch den aktiven Umgang
mit Medien, durch Eigenerleben und gezielte Anre-

gungen eine Fertigkeit beim Einsatz von Medien in
Horten und Heimen sowie ähnlichen Institutionen
erwerben können.

LEIBESERZIEHUNG

Bildungs- und Lehraufgabe:

Die unverbindlichen Übungen sollen einerseits
die im Pflichtgegenstand behandelten Übungsberei-
che vertiefen (Bildung von Neigungsgruppen zB
Basketball, Gerätturnen, Leichtathletik, Volkstanz,
Schwimmen, Wandern), andererseits sie aber auch
ergänzen. Sie dienen sowohl der Verbesserung und
Erweiterung des Eigenkönnens wie auch einer ver-
tieften Einsicht in leibeserziehliche Anliegen und
Aufgaben.

Lehrstoff:

1., 2., 3. und 4. S e m e s t e r (je 2 Wochenstun-
den):

Ausgewählte Übungsbereiche aus dem Lehrstoff
des Pflichtgegenstandes Leibeserziehung, die den
örtlichen Gegebenheiten, den persönlichen Voraus-
setzungen und den Interessen der Schüler gerecht
werden; auch Angebote, die der künftigen Berufs-
ausübung dienen können.

Spezialisierung und Perfektionierung in
bestimmten Übungsbereichen. Verschiedene frei-
zeitorientierte Sportarten, die im Pflichtgegenstand
nicht angeboten werden (zB Tennis, Tischtennis,
Rudern, Judo).

Spezifische Übungsangebote für Kinder, die der
motorischen Förderung besonders bedürfen.

Jugendgemäße Trainingsformen.

Didaktische Grundsätze:

Die unverbindlichen Übungen können als Klas-
sen-, als Mehrklassen-, aber auch als Mehranstal-
tenkurse geführt werden. Eine Blockung der Stun-
den ist möglich.

Da die Lehrstoffangaben im Lehrplan die einzel-
nen Übungsbereiche nur andeuten bzw. manche
Ergänzungsstoffe überhaupt nicht nennen, ist für
jede unverbindliche Übung eine eigene Lehrstoff-
verteilung auszuarbeiten. Bei der Erstellung des
Unterrichtes wird die Verwendung des Kurssy-
stems in einzelnen Bereichen besonders vorteilhaft
sein.

Das Prinzip der aktiven Mitgestaltung durch die
Schüler (Übernahme von Organisationsaufgaben,
Vorbereitung von Wettkämpfen) ist zu beachten.

Diese didaktischen Grundsätze sind unter Wah-
rung der relevanten Punkte in den didaktischen
Grundsätzen des Pflichtgegenstandes Leibeserzie-
hung zu berücksichtigen.



153. Stück — Ausgegeben am 30. August 1985 — Nr. 355 2805

SELBSTERFAHRUNGSSEMINAR

Bildungs- und Lehraufgabe:

Den zukünftigen Erziehern soll bewußt gemacht
werden, daß die eigene Person das wesentliche
„Instrument" ihres beruflichen Handelns darstellt.
Sie sollen erkennen, daß Lernen nicht nur durch
verstandesmäßige Einsicht (kognitive Ebene)
erfolgt, sondern auch das gefühlsmäßige Erleben
(emotionale Ebene) einschließt. Daher sollen die
Schüler angeleitet werden, ihr Verhalten in der
Gruppe selbst zu diagnostizieren sowie selbständig
Verhaltensziele zu erarbeiten, die ihren Fähigkeiten
und der jeweiligen Situation angemessen sind.

Lehrstoff:

1., 2., 3. und 4. S e m e s t e r (je 2 Wochenstun-
den):

Theorie der Gruppe.

Lernen durch Erfahrung.

Methoden der sozialen Wahrnehmung und
Beobachtung.

Umgang mit Konflikten, Theorie der Kommuni-
kation.

Didaktische Grundsätze:

Für den Bereich der Interaktion des Lehrens und
Lernens innerhalb der Selbsterfahrungsgruppe
haben jene Hauptbereiche Gültigkeit, deren subjek-
tive Erlebniskomponenten in bestimmten Experi-
menten erfahrbar werden:

Prozeßanalyse (durch graphische Soziometrie),

Rollenfunktionen in der Gruppe,

Kommunikation,

Wahrnehmung und Übermittlung von Informa-
tion,

Sprache und Zuhören,

Dimensionen der Kooperation.

Anlage III

LEHRPLAN DES LEHRGANGES ZUR AUSBILDUNG VON ERZIEHERN ZU
SONDERERZIEHERN

I. STUNDENTAFEL

(Gesamtstundenzahl und Stundenausmaß der einzelnen Unterrichtsgegenstände)
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II. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL

Der Lehrgang zur Ausbildung von Erziehern zu
Sondererziehern gemäß § 103 Abs.3 unter Bedacht-
nahme auf § 2 des Schulorganisationsgesetzes,
BGBl.Nr.242/1962, hat die Aufgabe, Sondererzie-
her heranzubilden, die nach Berufsgesinnung,
Berufswissen und Berufskönnen geeignet sind, die
Erziehungsaufgaben in Horten und Heimen für
auffällige, gestörte und behinderte Kinder und
Jugendliche zu erfüllen.

III. LEHRPLÄNE FÜR DEN RELIGIONSUN-
TERRICHT

(Bekanntmachung des Lehrplanes „Religion" ein-
schließlich Religionspädagogik gemäß § 2 Abs.2

des Religionsunterrichtsgesetzes)

a) Katholischer Religionsunterricht

Wird gesondert bekanntgemacht.

b) Evangelischer Religionsunterricht
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Bildungs- und Lehraufgabe:

Erarbeitung eines biblisch-theologischen Ver-
ständnisses vom Wert des Menschen vor Gott als
Begründung für eine liebevolle Zuwendung zum
behinderten Kind und Jugendlichen. Erhebung der
Möglichkeiten und Grenzen der intellektuellen
Aufnahmefähigkeit behinderter Kinder und
Jugendlicher für biblische Aussagen. Einübung des
Frömmigkeitsvollzuges als Begegnung mit der
Heilswirklichkeit.

Lehrstoff:

1. bis 4. S e m e s t e r (je 1 Wochenstunde):

Exegese ausgewählter biblischer Texte, durch
welche die Verantwortung für das behinderte Kind
bzw. den behinderten Jugendlichen geweckt und
gestärkt und das Gefühl der Geborgenheit in der
Gemeinde Jesu Christi vermittelt werden kann. In
Querverbindungen zur „Speziellen Berufskunde"
Anregung zu einer behinderungsspezifischen Reli-
gionspädagogik.

Umsetzung biblischer Texte in die Form des ver-
kündigenden Erzählens, die vor allem zur Begeg-
nung mit biblischen Einzelgestalten führt. Erschlie-
ßung schlichten liturgischen Lebens; Feiern, Feste,
Gebet, Lied, Spiel.

Didaktische Grundsätze:

Es wird die besondere Aufgabe sein, den Men-
schen, die bereit sind, mit behinderten Kindern und
Jugendlichen zu arbeiten, im Gegensatz zu der in
der Gesellschaft verbreiteten Ablehnung und Ver-
ständnislosigkeit gegenüber diesen Menschen die
Gewißheit für ihren beruflichen Auftrag zu geben
und sie zu befähigen, nicht nur den Kindern und
Jugendlichen, sondern auch deren Eltern vom
Evangelium her seelsorgerliche Hilfe zu leisten.

Da die intellektuelle Belehrung der Kinder und
Jugendlichen eher im Hintergrund stehen wird, ist
vielmehr aufzuzeigen, daß gerade für diese Kinder
und Jugendlichen religiöses Vorleben wesentlich
sein muß, wodurch jedes die Gewißheit erspüren
soll, „daß ich einen Heiland habe". Der Erzieher
wird hier in besonderer Weise nach seiner eigenen
Frömmigkeit gefragt.

c) Altkatholischer Religionsunterricht

Allgemeines Bildungsziel und didaktische Grund-
säue:

Das allgemeine Bildungsziel und die didakti-
schen Grundsätze sind die gleichen wie im Lehr-
plan des Lehrganges zur Ausbildung von Kinder-
gärtnerinnen zu Sonderkindergärtnerinnen.

Lehrstoff:

1. bis 4. Semester (je 1 Wochenstunde):
— Erkennen der Grenzen und Möglichkeiten,

die von der Behinderung her gegeben sind,
um biblische Texte intellektuell aufzunehmen
und dementsprechend biblische Aussagen —
insbesondere Stellen des Evangeliums —
sorgfältig auswählen, in einfache Sprache
umsetzen, die Heilsbotschaft emotional erle-
ben lassen.

— Wichtigste Aufgabe ist es, daß der Erzieher
das Gefühl der Geborgenheit vermittelt,
indem er den Jugendlichen in kirchliche Feste
und Feiern einbezieht.

— Der Erzieher muß auch befähigt werden, mit
Eltern und den Menschen aus der Umwelt
des Behinderten zu arbeiten und ihnen durch
Exegese ausgewählter biblischer Texte die
Verantwortung für den behinderten Jugend-
lichen zu wecken und zu stärken.

IV. BILDUNGS- UND LEHRAUFGABEN DER
EINZELNEN UNTERRICHTSGEGEN-

STÄNDE, AUFTEILUNG DES LEHRSTOFFES
AUF DIE EINZELNEN SEMESTER, DIDAK-

TISCHE GRUNDSÄTZE

PFLICHTGEGENSTÄNDE

Ausbildungsbereich A

Bildungs- und Lehraufgabe:

Vertiefte Kenntnis der heil- und sonderpädago-
gischen Bildungsproblematik einschließlich der
Theorie zur Methodik und Didaktik der Erziehung
auffälliger, gestörter und behinderter Kinder und
Jugendlicher.

Erweiterter Einblick in die biologischen, medizi-
nischen, psychologischen, entwicklungspsychologi-
schen, tiefenpsychologischen und soziologischen
Grundlagen der Pädagogik für auffällige, gestörte
und behinderte Kinder und Jugendliche sowie in
spezielle Rechtsfragen.

Lehrstoff:

GRUNDPROBLEME DER BEHINDERTEN-
PÄDAGOGIK

1. S e m e s t e r (2 Wochenstunden):

Gegenstand der Behinderten-Pädagogik; Defini-
tion und wissenschaftliche Konkretisierung ein-
schlägiger Begriffe, wie Heilerziehung, Sonderer-
ziehung, Behinderung, Störung ua.

Überblick über die Behinderungsformen und
Verhaltensauffälligkeiten, ihre Genese und ihren
Verlauf.
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Überblick über diagnostische und anamnestische
Möglichkeiten sowie über therapeutische Maßnah-
men; Möglichkeiten und Grenzen der Prognose
von Behinderungen.

Einführung in Schwerpunkte der erzieherischen
Tätigkeit bei Behinderten: Lernbetreuung, Freizeit-
erziehung, Berufsvorbereitung, Probleme der
Lebensbewältigung ua.

MEHRFACHBEHINDERUNGEN

2. S e m e s t e r (2 Wochenstunden):

Unter Zugrundelegung der Kenntnisse über Ein-
zelschäden: Überblick über die verschiedenen mög-
lichen Kombinationen der Störungsmomente und
die Auswirkung multifaktorieller Schäden.

Einführung in die Möglichkeiten der Therapie-
maßnahmen und Prognosestellung hinsichtlich der
Rehabilitation.

BIOLOGISCH-MEDIZINISCHE GRUNDLA-
GEN DER BEHINDERUNG

1. und 2. S e m e s t e r (je 2 Wochenstunden):

Einführung in die Genetik in Verbindung mit der
Milieuproblematik; Wachstum und Entwicklung
des Kindes; Aufbau und Funktion des Zentralner-
vensystems; Aufbau und Funktion der Sinnesor-
gane; Aufbau und Funktion des innersekretori-
schen Systems.

Einführung in die Neurologie des Kindes- und
Jugendalters.

Einführung in die Psychiatrie des Kindes- und
Jugendalters ua.

HEIL- UND SONDERPÄDAGOGIK

1. bis 4. Semester (je 2 Wochenstunden):

Ursachen (Ätiologie) und Erscheinungsformen
(Syndrome) von Behinderungen und Störungen
unter Berücksichtigung ausgewählter Kapitel der
Psychopathologie und Psychiatrie (zB Oligophre-
nie, Epilepsie, Encephalopathie; Autismen, Neuro-
sen, Psychosen; Drogenmißbrauch, Sucht).

Unterscheidung von Behinderungen im organi-
schen Bereich und Behinderungen im seelisch-gei-
stigen Bereich sowie deren wechselseitige Beein-
flussung; Unterscheidung von Primär- und
Sekundärbeeinträchtigungen.

Paradigmen und Modelle der Behindertenpäd-
agogik, Grundvoraussetzungen für das Lernen und
deren Störanfälligkeit, Einfluß von Angst und
Überforderung auf die Lernleistung, Stufen der
Lernschwächen, Teilleistungsschwächen, hirnphy-
siologische Modelle als Grundlage funktionell-the-
rapeutischer Übungen.

Möglichkeiten heil- und sonderpädagogischer Hil-
festellung:

Prinzipien heil- und sonderpädagogischer
Betreuung, Probleme der Zielsetzung in der
Sondererziehung (Gefahr von Fehlzielen), Diagno-
stik (Früherkennung und Erfassungssysteme,
erziehliche Interpretation psychologischer Gutach-
ten), Methoden der Sondererziehung unter beson-
derer Beachtung des Problems Separation — Inte-
gration, gezielte Elternarbeit.

Spezielle Probleme einzelner Behinderungsarten
(zB der Erziehungs- und Bildungsanspruch
Schwerstbehinderter Kinder, Wirkung von Defek-
ten und Störungen auf die engere und weitere
Gemeinschaft; Kommunikationsprobleme behin-
derter Kinder; Vorurteile).

ASPEKTE DER ENTWICKLUNGSPSYCHO-
LOGIE

1. S e m e s t e r (2 Wochenstunden):

Grundzüge und Veränderungen der somatischen
Entwicklung, innersekretorische Vorgänge, Verän-
derung der Ich-Identität durch Entwicklung,
Behinderung und Milieu.

Lern- und Leistungsmotivation beim behinderten
Kind; emotionales, soziales und ethisches Verhal-
ten von Behinderten in verschiedenen Entwick-
lungsabschnitten; psychosexuelle Fragen in der
Entwicklung der Behinderten; Entwicklung der
Kreativität bei Sinnesbehinderungen, motorischen
oder sozialen Behinderungen.

Entwicklungsverwerfung als Problem der Son-
der-Pädagogik.

ASPEKTE DER SOZIALPÄDAGOGISCHEN
SOZIOLOGIE

1. S e m e s t e r (2 Wochenstunden):

Soziologische und sozialpsychiatrische Aspekte
der Behinderten-Pädagogik.

Der Behinderte in Familie, Schule, Institution
und Gesellschaft.

Gefahren der Sekundärschädigung durch Fami-
lie, Institution und soziale Umwelt.

Vorbeugende und begleitende Maßnahmen bei
Behinderten ua.

ASPEKTE DER TIEFENPSYCHOLOGIE

1. und 2. S e m e s t e r (je 2 Wochenstunden):

Übersicht über einige Grundlagen der speziellen
Neurosenlehre; klassische Auffassung von O.
Fenichl (traumatische Neurose, Angstneurose,
Angsthysterie, Konversionsneurosen ua.).
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Einteilung der tiefenpsychologischen Theorien:

Psychoanalytische und individualpsychologische
Theorien mit besonderer Berücksichtigung der
Arbeiten von S. Freud, A. Adler, C. G. Jung, M.
Fordham, A. Freud, M. Klein, R. Spitz.

Kenntnisse auf dem Gebiet anderer tiefenpsycho-
logischer Lehrmeinungen wie Neopsychoanalyse
(Horney, Fromm, Sullivan, Schultz-Hencke, Abra-
ham), Existenzanalyse (Binswanger), Logotherapie
(Frankl) ua.

Entwicklungspsychologie des Kindes- und
Jugendalters aus tiefenpsychologischer Sicht (W.
Spiel).

Methoden und Probleme der Kinderpsychothe-
rapie; Entwicklung der Kinderpsychotherapie in
Europa; Psychoanalytische Pädagogik (A. Aich-
horn).

Therapeutische Folgerungen für den Erzieher.

PROBLEME DER HEIL- UND SONDERPÄD-
AGOGISCHEN EINRICHTUNGEN

3. und 4. Semester (je 3 Wochenstunden):

Kenntnis von heilpädagoischen Einrichtungen
(Beratungsstellen, Tagesheimstätten, Heime uä.)
sowie Auseinandersetzung mit deren Aufgabe,
Organisation und Arbeitsweise. Im besonderen:

Die historische Entwicklung der Blindenbildung;
Blindenbildungseinrichtungen in Österreich;
Abgrenzungsprobleme (blinde Schüler — sehbehin-
derte Schüler), Unterrichtsmethodik; spezielle Hil-
fen für das blinde Kind (Mobilitätstraining); die
körperliche Ausbildung als Grundlage für gedeihli-
ches Arbeiten in Schule und Heim; Freizeitpro-
bleme blinder Kinder und Jugendlicher.

Grundprobleme der Gehörlosenpädagogik; ter-
minologische Klärungen; Schwierigkeiten, Mög-
lichkeiten und Grenzen der Sprachanbildungsarbeit
der Schule; Artikulationshilfen; Ablesen; Umgang
mit Hörgeräten; Hörerziehung; Gebärde; zusätz-
lich geschädigte Gehörlose; Früherziehung; sinn-
volle Freizeitgestaltung.

Probleme der Dauerversorgung von Kindern
und Jugendlichen in heil- und sonderpädagogi-
schen Einrichtungen.

SPEZIELLE RECHTSKUNDE

4. S e m e s t e r (1 Wochenstunde):

Der Behinderte in der Gesellschaft — gesetzliche
Grundlagen; Rechtsgrundlagen der Rehabilitation;

Einrichtungen der sozialen Sicherheit in Öster-
reich: Sozialversicherungsrecht, Arbeitsmarktförde-
rungsgesetz, Invalideneinstellungsgesetz, Gesetz

über die Gewährung von Hilfeleistungen an Opfer
von Verbrechen, Behindertengesetze der Bundes-
länder, Sozialhilfegesetze der Bundesländer, Blin-
denbeihilfengesetze der Bundesländer, Familienla-
stenausgleichsgesetz.

Der Behinderte im österreichischen Schulrecht.

Der Behinderte im Steuerrecht.

Straßenverkehrsrechtliche und kraftfahrgesetzli-
che Sonderbestimmungen betreffend Behinderte.

Didaktische Grundsätze:

Der Unterricht in den Pflichtgegenständen des
Ausbildungsbereiches A ist im Zusammenwirken
mit den Lehrern der Ausbildungsbereiche B und C
praxisorientiert zu führen. Um eine größtmögliche
Effektivität des Unterrichtes zu ermöglichen, sind
die zeitgemäßen Methoden des Lehrens und Ler-
nens dem jeweiligen Gegenstand entsprechend
anzuwenden.

Alle im Ausbildungsbereich A tätigen Lehrer
haben das Interesse an berufsbezogener Literatur
zu wecken und diese als Grundlage zu selbständi-
gem Bildungserwerb anzubieten.

Ausbildungsbereich B

Bildungs- und Lehraufgabe:

Kenntnis der Voraussetzungen der Arbeit in
Horten und Heimen für auffällige, gestörte und
behinderte Kinder und Jugendliche sowie der
Bedürfnisse und Betätigungsweisen dieser Perso-
nengruppe als Grundlage für eine methodisch-
didaktisch richtige Erziehungs- und Bildungsarbeit
mit auffälligen, gestörten und behinderten Kindern
und Jugendlichen.

FUNKTIONELL-THERAPEUTISCHE ÜBUN-
GEN

Kogn i t i ve s T r a i n i n g

3. und 4. Semes te r (je 2 Wochenstunden):
Trainingsmethoden zur Förderung der sinnes-

spezifischen und integrativen Wahrnehmungslei-
stungen; spezielle Übungsprogramme betreffend
Teilleistungsschwächen (Legasthenie, Konzentra-
tionsschwächen ua.).

B e w e g u n g s t h e r a p i e

2. Semes te r (2 Wochenstunden), 3. und 4.
Semes te r (je 1 Wochenstunde):

Bewegungsanalyse der normalen und pathologi-
schen Bewegung.
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Einführung in die Physiotherapie bei bewegungs-
gestörten Kindern und Jugendlichen. Übungen mit
Kindern mit cerebraler Bewegungsstörung.

Richtige Handhabung der Behinderten im Alltag
(lagern, heben, tragen, essen, an- und ausziehen
ua.).

Einsatz von Hilfsmittel (Schienen, Krücken,
Stehbrett, Gips ua.).

Einführung in Sportarten (Schwimmen, Reiten
ua.).

Hospitationen in Institutionen der Heil- und
Sondererziehung.

B e s c h ä f t i g u n g s t h e r a p i e

1. und 2. S e m e s t e r (je 1 Wochenstunde),
3. S e m e s t e r (3 Wochenstunden):

Allgemeine Grundlagen der Beschäftigungs- und
Arbeitstherapie.

Spezielle Aufgaben der Beschäftigungs- und
Arbeitstherapie im funktioneilen, psychiatrischen
und pädiatrischen Bereich.

Rehabilitation und Selbsthilfe mit besonderem
Schwerpunkt der Selbsthilfe im täglichen Leben.

Handwerkliche Techniken und ihr therapeuti-
scher Wert unter Berücksichtigung des Einsatzes
von Spielzeug bei der Behandlung von Kindern.

Gestalten mit verschiedenen Materialien im
Dienste der Therapie:

Innenraumgestaltung (Farbübungen mit Tem-
pera, Zusammenstellung farbiger Papiere und
Stoffe uä.); bildnerisches Gestalten (Form- und
Farbzusammenhang); musikalische Graphik; gra-
phisches Gestalten (verschiedene Drucktechniken
wie Monotypie, Schablonendruck, Linol- und
Holzschnitt ua.); textiles Gestalten (Flechten,
Weben, Knüpfen, Batik ua.); keramisches Gestalten
(Tonarbeiten); Gestalten in Holz (flächiges und
plastisches Formen, Herstellen von Gebrauchsgut,
Spielzeug, Rhythmusinstrumenten); Gestalten in
Metall (Ätzen, Färben, Emaillieren); Gestalten in
Glas (Mosaik und Stein), Bevorzugung von
Gemeinschaftsarbeiten;

Kunst- und Werkbetrachtung.

M u s i k t h e r a p i e

1. und 2. S e m e s t e r (je 1 Wochenstunde), 4.
S e m e s t e r (2 Wochenstunden):

Überblick über Grundlagen, Einsatzgebiete und
Anwendungsmöglichkeiten der Musiktherapie.

Therapeutische Möglichkeiten des Musikeinsat-
zes unter besonderer Berücksichtigung der Erzie-
herpraxis; Hilfestellung beim Bauen von einfachen
therapeutischen Instrumenten.

Selbsterfahrung der aktiven und rezeptiven
Musiktherapie (Instrumentalübungen, Bewegung
und Musik, Stimmeinsatz, Musik über Medien);
Musizierpraxis (nach therapeutischen Schwerpunk-
ten);

Förderung der Ausdauer, Konzentration, Wahr-
nehmungsfähigkeit, des Ausdrucksvermögens;
Abbau von Hemmungen; Förderung von Spontan-
leistungen; Förderung des kommunikativen und
sozial-integrativen Verhaltens; Freie und gebun-
dene Improvisation (Improvisationspraktiken,
Improvisationsanregungen).

Anwendungsbereiche des musikalischen Dialogs
(besonders in der Einzelbetreuung), Lieder und
Bewegung; Malen nach Musik; Therapeutische
Aufgabe der ästhetischen Erziehung. Anleitung
zum Selbermachen von Liedern und Musikge-
schichten sowie musikalische Untermalungen von
bekannten Märchen.

Allenfalls Exkursionen zum Zwecke der Anwen-
dung der gelernten Möglichkeiten.

R h y t h m i s c h - m u s i k a l i s c h e E r z i e -
h u n g

1. u n d 2 . S e m e s t e r (je 2 Wochenstunden):

Überblick über die therapeutischen Möglichkei-
ten der rhythmisch-musikalischen Erziehung; Ziel-
setzung; Anwendungsmöglichkeiten; Grundele-
mente; Methoden; Übungsarten; Übungsmaterial
ua.

Methodisches Aufgliedern und Realisieren des
Prinzipes der rhythmisch-musikalischen Erziehung.
Aufbau eventuell versäumter Primärerfahrungen.
Möglichkeiten des spontanen Reagierens und
Anpassens (bei einem Minimum an verbaler Steue-
rung) und des konfliktfreien Leistungserlebens.
Verständnis für die Modifikation des Übungsgutes
für behinderte Kinder gegenüber voll entwicklungs-
fähigen Kindern.

Anwendung der rhythmisch-musikalischen
Erziehung in den einzelnen Sparten der Heil- und
Sonderpädagogik; Übungseinheiten und Übungsse-
quenzen; Kreatives Arbeiten im Bereich der
rhythmisch-musikalischen Erziehung; Übungen zur
Eigenerfahrung; Hospitationen; Beobachtungskri-
terien zur Unterstützung der Diagnostik.

L o g o p ä d i e

1. und 2. Semes te r (je 2 Wochenstunden):

Anatomie der Sprechorgane; Physiologie und
Pathologie der Sprechatmung; der Stimmgebung,
der Artikulation ua.
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Phonetik, Sprachpsychologie, Sprachheilpädago-
gik ua.

Erkennen und Beurteilen von Sprachbehinderun-
gen im Kindes- und Jugendalter (Diagnose).

Anleitungen zur Behebung bzw. Besserung einfa-
cher sprachlicher und sprecherischer Behinderun-
gen. Störungsspezifisch richtige Mitwirkung bei
der Behebung von Sprachbehinderungen durch
Fachleute.

Beratung Sprachbehinderter oder deren Bezugs-
personen (Prophylaxe).

Einführung in sprechtechnische Grundbegriffe
für die Berufsarbeit unter Berücksichtigung metho-
disch-didaktischer Hinweise zur Bewältigung
geringgradiger sprecherischer bzw. stimmhygieni-
scher Probleme bei Kindern und Jugendlichen.

PSYCHOLOGISCH-PSYCHOTHERAPEUTI-
SCHE UND VERHALTENSMODIFIZIE-
RENDE BEHANDLUNGSMETHODEN

1. und 2. S e m e s t e r (je 2 Wochenstunden):

Grundlagen der vertieften Einzelfallhilfe der
Gruppentherapie.

Grundlagen der Verhaltensmodifikation.

Grundlagen der Gesprächstherapie.

Grundlagen der Spieltherapie.

METHODEN DER HEIL- UND SONDERER-
ZIEHUNG

3. S e m e s t e r (2 Wochenstunden):
Kenntnis psychodiagnostischer Methoden

(Anamnese, Exploration, Einzel- und Gruppenbe-
obachtung, Tests).

Hilfestellung bei der Therapie für Behinderte.

Möglichkeiten der Förderung Behinderter.

Grenzen der heil- und sonderpädagogischen
Methoden ua.

ARBEITSWEISEN EINSCHLÄGIGER FACH-
KLINIKEN

3. und 4. S e m e s t e r (je 6 Wochenstunden):

Besuch von Institutionen der Heil- und Sonde-
rerziehung bzw. von Kliniken zum Zwecke der
Beobachtung und Analyse.

Typische Beispiele von Behinderungsformen und
Verhaltensauffälligkeiten.

Medizinisch-technische Instrumente als Hilfen
für Diagnose und Behandlung in den einzelnen
Behinderungssparten (EEG, Audiologie, Augenun-

tersuchung ua.); spezielle psychodiagnostische
Instrumente und Untersuchungsmethoden.

Methodik und Grundlagen der einzelnen Unter-
suchungsmethoden; Befundung; Notwendigkeit
und Möglichkeit der Zusammenarbeit von Fachkli-
niken, spezielle Aufgaben des Klinikpersonals.

Falldemonstrationen.

SPEZIELLE BERUFSKUNDE

1. bis 4. Semester (je 3 Wochenstunden):

Psychophysische Probleme Behinderter und Ver-
haltensauffälliger (2 Wochenstunden):

Hauptergebnisse der Psychosomatik und ihre
Bedeutung für die Behindertenpädagogik.

Zusammenhänge zwischen einzelnen Behinde-
rungsformen und bestimmten psychischen Prozes-
sen bzw. Verhaltensauffälligkeiten; besondere seeli-
sche Belastungen und Verarbeitungsmechanismen.

Der Behinderte und seine Umwelt.

Die „Persönlichkeit" behinderter bzw. verhal-
tensgestörter Kinder und Jugendlicher.

Spezielle Probleme behinderter Menschen: Not-
wendigkeit besonderer Formen der Hilfestellung,
Integration in die Gesellschaft, Lebenserfüllung,
Sexualität, Partnerschaft, Krankheit, Alter ua.

Der Sondererzieher und seine Tätigkeit in den
Einrichtungen der Heil- und Sondererziehung (2
Wochenstunden):

Die Einrichtungen der Heil- und Sondererzie-
hung im Überblick; Berufsbild, berufliche Motiva-
tionen, Funktionen, Aufgaben und besondere
berufliche Belastungen des Sondererziehers.

Der Behinderte im Heim bzw. in heimähnlichen
Einrichtungen; Möglichkeiten und Grenzen der
erzieherischen Führung bzw. Förderung Behinder-
ter in den Institutionen der Heil- und Sondererzie-
hung.

Die Zusammenarbeit des Sondererziehers mit
den Angehörigen des Behinderten, mit Kollegen,
Therapeuten, Supervisoren ua.

Die Freizeitproblematik bei Behinderten und
Verhaltensgestörten (5 Wochenstunden):

Bedeutung, Zielsetzungen, Voraussetzungen,
therapeutische Chancen und besondere Probleme
der Freizeitgestaltung in den Einrichtungen der
Heil- und Sondererziehung.

Freizeitbedürfnisse Behinderter; Möglichkeiten
und Grenzen der Aktivierung Behinderter in der
Freizeit.
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Möglichkeiten konkreter Freizeitgestaltung in
den einzelnen Einrichtungen der Heil- und Son-
dererziehung (Teilbereiche, Behelfe ua.).

Methodik und Didaktik der Freizeitgestaltung
mit Behinderten in den verschiedenen Sparten der
Sonderpädagogik (mit ausgewählten praktischen
Beispielen, Übungen, u.U. auch Hospitationen).

Ausgewählte Brückenliteratur aus dem Bereich
der Kinder- und Jugendliteratur.

Die Vorbereitung Behinderter auf Beruf und
Lebensführung (1 Wochenstunde):

Die Vorbereitung des Behinderten auf die spä-
tere Lebensführung (Bewältigung des Alltagslebens,
Eingliederung in das gesellschaftliche Leben und in
die Berufswelt ua.).

Möglichkeiten zur Vermittlung lebensprakti-
scher Kenntnisse und zur Förderung lebensprakti-
scher Fertigkeiten.

Spezielle Kasuistik (2 Wochenstunden):

Analyse konkreter berufs- und heimpraktischer
Fall- bzw. Problemsituationen; Suche nach
Lösungsmöglichkeiten.

Schriftliche Arbeiten:

Zwei zweistündige Schularbeiten je Semester.

SONDERSCHULPÄDAGOGIK

4. S e m e s t e r (1 Wochenstunde):

Übersicht über das Sonderschulwesen, Zielset-
zungen und Probleme der Sonderschulpädagogik.

Spezielle Aufgaben des Sondererziehers im Hin-
blick auf die schulische Betreuung Behinderter ua.

Didaktische Grundsätze:

Der Lehrstoff der Pflichtgegenstände des Ausbil-
dungsbereiches B ist im jeweiligen Teilbereich in
engster Verbindung mit der Praxis zu erarbeiten,
wobei alle Möglichkeiten der Veranschaulichung
— auch direkte Arbeit mit Behinderten — zu nüt-
zen sind.

Um Anschaulichkeit und Effektivität zu sichern,
sind die „Funktionell-therapeutischen Übungen"
und die Pflichtgegenstände „Psychologisch-psy-
chotherapeutische und verhaltensmodifizierende
Behandlungsmethoden", „Methoden der Heil- und
Sondererziehung", „Spezielle Berufskunde",
„Arbeitsweisen einschlägiger Fachkliniken" im
seminaristischen Betrieb durchzuführen.

Etwaige Exkursionen, Besuche und Hospitatio-
nen sollen unter der Leitung eines Betreuers
(Supervisors) erfolgen.

Alle in diesem Ausbildungsbereich tätigen Lehrer
haben das Interesse an berufsbezogener Literatur
zu wecken und diese als Grundlage zu selbständi-
gem Bildungserwerb anzubieten.

Ausbildungsbereich C

Bildungs- und Lehraufgabe:

Fähigkeit, Bildungs- und Erziehungsarbeit mit
auffälligen, gestörten und behinderten Kindern und
Jugendlichen — einzeln oder in Gruppen — in
Hort und Heim selbständig und verantwortungsbe-
wußt durchzuführen sowie die sonstigen Berufsauf-
gaben eines Sondererziehers zu erkennen und zu
bewältigen.

Lehrstoff:

SPEZIELLE HEIMPRAXIS

1. bis 4. S e m e s t e r (je 6 Wochenstunden):

Praktizieren in verschiedenen Arten von Heimen
für auffällige, gestörte und behinderte Kinder und
Jugendliche bei allmählicher Steigerung der Anfor-
derungen mit dem Ziel der selbständigen Arbeits-
planung für einen größeren Zeitabschnitt und der
Gewinnung möglichster Sicherheit in der Führung
einer Gruppe von Kindern und Jugendlichen bzw.
bei der Einzelarbeit mit solchen Kindern und
Jugendlichen.

In jedem Semester ist ein vierwöchiges Block-
praktikum an einer Institution der Heil- und Son-
dererziehung vorzusehen.

Didaktische Grundsätze:

Das Praktikum soll unter Leitung eines Betreuers
in einem Heim der Heil- und Sondererziehung
erfolgen. Auf engste Zusammenarbeit mit den
jeweils zuständigen Heimleitern (Themenstellung
für den schriftlichen Praxisbericht), Gruppenerzie-
hern und Ärzten ist größter Wert zu legen. Supervi-
sionstätigkeit ist vom jeweils zuständigen Lehrer zu
leisten.

Ergebnisse im Zuge der praktischen Ausbildung
sind durch Vor- und Nachbesprechungen unter
Leitung des zuständigen Lehrers für „Spezielle
Heimpraxis" zu sichern.

FREIGEGENSTÄNDE

Bildungs- und Lehraufgabe:

Erwerb und Vertiefung von Wissen, Fähigkeiten
und Fertigkeiten im Bereiche der funktionell-thera-
peutischen Übungen auf den Gebieten der Logopä-
die und Rhythmisch-musikalischen Erziehung zur
Betreuung von auffälligen, gestörten und behinder-
ten Kindern und Jugendlichen.
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LOGOPÄDIE

3. und 4. Semester (je 2 Wochenstunden):

Lehrstoff:

Weiterführung und Vertiefung der einzelnen
Aufgaben, die im Lehrstoff des Pflichtgegenstandes
Logopädie angeführt sind, unter besonderer
Berücksichtigung aktueller Gegebenheiten und
Interessenslagen der Studierenden einschließlich
logopädischer Übungen.

RHYTHMISCH-MUSIKALISCHE ERZIE-
HUNG

3. und 4. S e m e s t e r (je 1 Wochenstunde):

Lehrstoff:

Weiterführung und Vertiefung der im Lehrstoff
des Pflichtgegenstandes „Rhythmisch-musikalische
Erziehung" angeführten Aufgaben unter besonde-
rer Berücksichtigung aktueller Gegebenheiten und
Interessenslagen der Studierenden.

Vorführungen und Demonstrationen bei Grup-
pen und Kindern und Jugendlichen im Bereiche
von Institutionen der Heil- und Sonderpädagogik.

Didaktische Grundsätze:

Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten, die durch
den Unterricht in Logopädie und in Rhyhmisch-
musikalischer Erziehung erreicht werden sollen,
müssen auf das eigene Üben und Erleben aufbauen
und sind im seminaristischen Betrieb durchzufüh-
ren.

UNVERBINDLICHE ÜBUNGEN

Bildungs- und Lehraufgabe:

Erwerb und Vertiefung von Wissen, Fähigkeiten
und Fertigkeiten zur Realisierung verschiedener
mit der Tätigkeit eines Sondererziehers verbunde-
nen Aufgaben.

GRUPPENDYNAMISCHES SEMINAR

1. bis 4. S e m e s t e r (1 Wochenstunde):

Lehrstoff:

Arbeit in Selbsterfahrungsgruppen zur Reflexion
der Berufsmotivation sowie zur Verbesserung der
Teamfähigkeit nach Rogers, Tausch ua.

TIEFENPSYCHOLOGISCHES SEMINAR

3. S e m e s t e r (2 Wochenstunden):

Lehrstoff:

Verstehende Persönlichkeitserfassung.

Deutung und Analyseversuch neurotischer Syn-
drome, Analyse von Fehlleistungen.

Kenntnis der Abwehrmechanismen.

Therapeutische Techniken des Deutens und
Assoziierens.

PRAXISBERATUNG

1. bis 4. S e m e s t e r (je 1 Wochenstunde):

Lehrstoff:

Behandlung von in der Praxis auftauchenden
Fragen und Problemen; Erarbeitung von Lösungs-
modellen.

AKTUELLE FACHGEBIETE

1. bis 4. Semester (je 1 Wochenstunde):

Lehrstoff:

Teilnahme an aktuellen Fachveranstaltungen
(Einzelveranstaltungen), die das für die Tätigkeit
eines Sondererziehers erforderliche Wissen und
Können vertiefen und erweitern.

SPEZIELLE ERSTE HILFE

1. S e m e s t e r (2 Wochenstunden):

Lehrstoff:

Erwerb der Fähigkeit, bei Bedarf rasch und
sicher Erste Hilfe für auffällige, gestörte und behin-
derte Kinder und Jugendliche leisten zu können,
insbesondere spezielle Maßnahmen, die für die ver-
schiedenen Behinderungsarten zutreffen.

LEIBESERZIEHUNG

2. S e m e s t e r (2 Wochenstunden):

Lehrstoff:

Ausgewählte Bereiche der Leibesübungen, die
geeignet sind, psycho-motorische Störungen auszu-
gleichen sowie den durch Behinderung gegebenen
Bewegungsumfang zu erweitern. Auswahl und Ein-
satz von standardisierten Geräten und Behelfsgerä-
ten im Hinblick auf ihre Verwendbarkeit in der
Leibeserziehung von Behinderten.
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Behinderungsgerechte Hilfestellung.

Im Schwimmen auch Maßnahmen, die zur Ret-
tung von Behinderten erforderlich sind, wie Ret-
tungs- und Befreiungsgriffe und Transportschwim-
men.

Maßnahmen zur Motivation von Behinderten für
Leibesübungen und Sport.

Didaktische Grundsätze:
Um dem Erzieher möglichst breiten Übungs-

raum bieten zu können, sind die unverbindlichen
Übungen in möglichst kleinen Gruppen durchzu-
führen, „Aktuelle Fachgebiete" können auch im
seminaristischen Betrieb erfolgen. Querverbindung
zu entsprechenden Pflichtgegenständen der Ausbil-
dungsbereiche A, B und C sind stets zu fördern und
herzustellen.


